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Editorial

Neue Legislaturperiode: Weichen
für wohlstandsorientierte Budgetpolitik stellen

Selten war die budgetäre Ausgangslage für eine neue Bundesregie-
rung so günstig wie heute. 2019 dürfte der Staatshaushalt einen Über-
schuss von 21/2 Mrd. Euro aufweisen. Das ist mit 0,6% des Bruttoinlands-
produkts der höchste Überschuss seit den Jahren 1970-1974. In dieser
Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Vollbeschäftigung,
hoher öffentlicher Investitionen und des Ausbaus des Sozialstaates
unter Bundeskanzler Kreisky und Finanzminister Androsch betrug der
gesamtwirtschaftliche Budgetüberschuss im Durchschnitt 1,5% der
Wirtschaftsleistung.

Heute sind die Rahmenbedingungen völlig andere als in der erfolgrei-
chen Periode austro-keynesianischer Wirtschaftspolitik.1 Besonders
vom Ziel der Vollbeschäftigung ist Österreich weit entfernt. Dennoch
sind die Aussichten für das Budget günstig. Die Europäische Kommis-
sion erwartet in ihrer – meist recht vorsichtigen – Herbstprognose Bud-
getüberschüsse von 0,2% und 0,4% des BIP in den Jahren 2020 und
2021. Der um Konjunktur- und Einmaleffekte bereinigte strukturelle Fi-
nanzierungssaldo soll demnach +/–0% bzw. +0,2% des BIP betragen.
Aufgrund der bekannten konzeptionell bedingten Unterschätzung des
Potential Output liegen diese Werte deutlich unter den als realistisch
anzusehenden Werten.2 Dennoch besteht im österreichischen Staats-
haushalt selbst auf Basis der Kommissionsprognose und bei Einhal-
tung der EU-Fiskalregeln eines strukturellen Budgetdefizits von höchs-
tens 1/2% des BIP ein erheblicher budgetärer Spielraum von etwa 3 Mrd.
Euro pro Jahr.

Hoher budgetärer Spielraum

Wie ist es zu dieser außergewöhnlich günstigen Lage des Staats-
haushalts gekommen? Sie ist das Ergebnis der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und dabei besonders von drei Determinanten: erstens den
erfolgreichen expansiven Stabilisierungsmaßnahmen 2008 bis 2010
und der geglückten Budgetkonsolidierung der Jahre 2011 bis 2015.
Nach den verheerenden Auswirkungen der von Banken und Finanz-
märkten ausgelösten Wirtschaftskrise und den diskretionären gegen-
steuernden Maßnahmen lag das strukturelle Budgetdefizit im Jahr
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2010 bei 3,1% des BIP. Der damaligen Koalitionsregierung ist es unter
Einbindung der Sozialpartner gelungen, ein Konsolidierungspaket zu
schnüren, das je etwa zur Hälfte umfangreiche Einsparungen bei
Staatsausgaben und auf der Einnahmenseite Steuererhöhungen vor-
sah. Das gemeinsame Ziel war es, die Auswirkungen der Finanzkrise
auf die Staatsfinanzen mittelfristig zu korrigieren und die Vorgaben der
EU-Fiskalregeln zu erreichen, dabei aber dämpfende Effekte auf Bin-
nennachfrage und Beschäftigung möglichst hintanzuhalten. Das ist
grosso modo gelungen, wenn auch die Bremseffekte der Sparpolitik
auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und den Arbeitsmarkt durch-
aus spürbar waren. Es gibt eben keine kostenlose (oder gar expansiv
wirkende) Sparpolitik. In Bezug auf das Budget war die Konsolidie-
rungspolitik jedenfalls erfolgreich: Das strukturelle Budgetdefizit wurde
bis 2015 auf null zurückgeführt. Und auch die Staatsschuldenquote
könnte bereits 2021 ihr Vorkrisenniveau unterschreiten, obwohl das
Bankenpaket immer noch erheblich zu Buche schlägt (2019: 4% des
BIP).

Zweiter Einflussfaktor ist der Konjunkturaufschwung der Jahre 2015
bis 2018. Der vom Export und der Industrieproduktion ausgehende und
außergewöhnlich investitions- und beschäftigungsintensive Auf-
schwung wirkte sich deutlich positiv auf den Staatshaushalt aus. Nach-
dem die Einnahmen an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen in
Österreich besonders stark am Faktor Arbeit hängen, wirkte sich die
günstige Beschäftigungs- und Lohnentwicklung besonders stark auf
die Staatsfinanzen aus, auch weil sie geringere Ausgaben für Arbeitslo-
sigkeit ermöglichte. Die Verbesserung des Budgetsaldos ist demnach
auch wesentlich ein Ergebnis der Wirksamkeit der automatischen Sta-
bilisatoren im Konjunkturaufschwung.

Die dritte Determinante ist der beträchtliche Rückgang der Zinsaus-
gaben des Staates infolge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank und des weltweit hohen Sparüberschusses.3 Die Zinsausga-
ben des Staates verringerten sich trotz der infolge der Finanzkrise
angestiegenen Staatsschuld von mehr als 9 Mrd. Euro im Jahr 2009 auf
weniger als 6 Mrd. Euro im Jahr 2019. Auch für die kommenden Jahre
ist ein anhaltender Rückgang der Zinsausgaben um etwa 1/2 Mrd. Euro
pro Jahr zu erwarten – gemäß dem Bericht des Fiskalrats über die öf-
fentlichen Finanzen kann bis 2023 von einem kontinuierlich sinkenden
gesamtstaatlichen Finanzaufwand auf deutlich unter 4 Mrd. Euro aus-
gegangen werden. Auf Basis der erwarteten Zinssätze und der mittler-
weile sehr langen Laufzeit der Staatsanleihen, die im Durchschnitt auf
mehr als 12 Jahre gestiegen ist, wird dieses Abschmelzen der Zinszah-
lungen noch viele Jahre anhalten. Die hohe Nachfrage nach österrei-
chischen Staatsanleihen und die damit günstige Refinanzierungssitua-
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tion eröffnen damit auch mittelfristig erhebliche finanzielle Spielräume
für die heimische Budgetpolitik. Die aktuelle Rendite der 10-jährigen
österreichischen Benchmark-Anleihe liegt mit November 2019 bei
–0,1%.

Herausforderung Konjunkturabschwung

Eine gewisse Unsicherheit für den finanziellen Spielraum ergibt sich
aus dem aktuellen Konjunkturabschwung, der – wenn er länger andau-
ert und sich deutlicher vertieft – erhebliche Wirkungen auf Beschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit entfaltet und damit auch die öffentlichen
Haushalte beeinträchtigen wird. Eine Abschwächung des Wirtschafts-
wachstums um einen Prozentpunkt würde über die Verringerung von
Beschäftigung und Einkommen und die damit verbundene Abschwä-
chung des Steuer- und Beitragsaufkommens sowie die höheren Kosten
für Arbeitslosigkeit den Finanzierungssaldo des Staates um etwa 2 Mrd.
Euro verschlechtern.

Deshalb gilt es, rasch den bestehenden Budgetspielraum zu nutzen
und aktiv dem Abschwung entgegenzusteuern. Das wichtigste Ziel der
neuen Bundesregierung muss es dabei nun sein, im Rahmen der Bud-
getplanung für 2020 und darüber hinaus keinen Anstieg der Arbeitslo-
senzahlen zu riskieren. Arbeitslosigkeit, die einmal entstand, ist schwer
und nur unter hohen Kosten wieder zu beseitigen. Zudem ist die Zahl
der Arbeitslosen bereits jetzt viel zu hoch. Derzeit sind 300.000 Arbeits-
lose (bzw. 7,3% der unselbstständig Beschäftigten im November 2019)
registriert, das sind um 90.000 mehr als zu Beginn des letzten Ab-
schwungs im Jahr 2008.

Die volle Wirksamkeit der automatischen Stabilisatoren der öffentli-
chen Haushalte ist allgemein akzeptiert: Ein infolge konjunkturbedingt
geringerer Staatseinnahmen und höherer Staatsausgaben entstehen-
des Budgetdefizit soll von der Wirtschaftspolitik hingenommen werden,
denn es stabilisiert selbst wieder Konjunktur und Arbeitsmarkt. Diese
wichtige stabilisierende Funktion des Budgets sollte mittelfristig mög-
lichst verstärkt werden. In der Wirtschaftswissenschaft diskutierte An-
satzpunkte dafür bilden u. a. eine höhere Progression des Abgaben-
systems (z. B. höhere Spitzensteuersätze, Integration der KESt in die
Einkommensteuer) oder eine höhere Nettoersatzrate in der Arbeitslo-
senversicherung. Auf EU-Ebene wird in diesem Zusammenhang über
eine Arbeitslosenrückversicherung diskutiert, die in Kombination mit
hohen Mindeststandards in den nationalen Arbeitslosenversicherun-
gen ein effektiver automatischer Stabilisator auf EU-Ebene wäre.

461

45. Jahrgang (2019), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



Jeden Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern

Doch über die Wirksamkeit der automatischen Stabilisatoren hinaus
ist im Abschwung auch eine diskretionäre Politik erforderlich. Sie sollte
vier Kriterien genügen: Diese Maßnahmen sollen rasch, befristet und
zielgerichtet umgesetzt werden sowie kurzfristig Nützliches mit lang-
fristig Sinnvollem und Wohlstandssteigerndem verbinden.

Den wichtigsten Ansatzpunkt bildet die rasche Hilfe für jene beson-
ders verwundbaren Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, die früh von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind. Das gilt unmittelbar für die Älteren. Die
Zahl der Arbeitslosen über 55 Jahre steigt bereits seit Oktober 2018.
Das war zunächst Folge der massiven politischen Fehlentscheidung in
Form der mutwilligen, ohne Evaluierung erfolgten Abschaffung der „Ak-
tion 20.000“ für ältere Langzeitarbeitslose. Hier treffen sich konjunk-
turelle und strukturelle Probleme: Gerade in Zeiten des Abschwungs
sind die Arbeitsplatzchancen für jene Älteren, die arbeitslos werden,
außerordentlich schlecht. Oft reicht den Personalverantwortlichen
schon ein Blick auf – oder gar dem Algorithmus eine Information über –
das Geburtsjahr der InteressentIn, um die Bewerbung als nicht inter-
essant auszusortieren. Hier muss die Beschäftigungspolitik eingreifen.
Gemeinnützige Beschäftigung für ältere Langzeitarbeitslose wie auch
spezifische Einstellungsbeihilfen für ältere Arbeitslose sind geeigne-
te Instrumente, die zielgerichtet bei den konkreten Herausforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt und den Bedürfnissen der Betroffenen an-
setzen.

Ähnlich zielgerichtet sollten Maßnahmen zugunsten von Jugendli-
chen – vor allem jene mit nicht ausreichender Ausbildung – und Asylbe-
rechtigte gestaltet werden. Denn Personengruppen mit fehlender Ar-
beitserfahrung drohen im Konjunkturzyklus früh von Arbeitslosigkeit
betroffen zu werden. Ausschließlich konjunkturell bedingt ist auch der
seit einigen Monaten zu beobachtende Rückgang der Beschäftigung
von Leiharbeitskräften, welche die ersten Opfer der Industrierezession
sind. Bald droht der Beschäftigungsrückgang auch die Kernbeleg-
schaften der Industrie zu erreichen.

Dieser Gefahr sollte vor allem mit Maßnahmen der (temporären) Ar-
beitszeitverkürzung begegnet werden: Der Abbau bestehender Plus-
stunden bildet die unmittelbarste Reaktion. Bald wird aber auch Kurzar-
beit vereinbart werden müssen. Sie sollte möglichst quer über alle
Branchen und Betriebsgrößen hinweg mit Qualifizierung und Weiterbil-
dung verbunden sein, um die Beschäftigungschancen auch langfristig
zu verbessern.

Die seit 2013 in mehreren Kollektivverträgen verankerte Freizeitop-
tion kann ein wesentliches Instrument der Stabilisierung der Industrie-

462

Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 4



beschäftigung bilden, wenn sie in möglichst vielen Betrieben auch in
die Realität umgesetzt würde. Derzeit scheitert dieses innovative In-
strument der immateriellen Wohlstandssteigerung vielfach am Fehlen
von Betriebsvereinbarungen. Darüber hinaus hat die Durchsetzung
des Rechts auf 4-Tage-Woche, der sechsten Urlaubswoche für alle Be-
schäftigten oder anderer Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung das
Potenzial, die wichtigen Industriearbeitsplätze auch längerfristig abzu-
sichern und den gesellschaftlichen Wohlstand zu erhöhen. Einige die-
ser kurz- wie langfristig sinnvollen Maßnahmen, wie etwa die Kurzar-
beit mit Qualifizierung oder auch die Gründung von Arbeitsstiftungen,
um regionalen oder branchenspezifischen Arbeitsmarktproblemen zu
begegnen, verlangen auch nach budgetärer Begleitung.

Öffentliche Investitionen gegen die Klimakrise

Eine zweite vorrangige Maßnahme wäre die Ausweitung der öffentli-
chen Investitionen – vor allem jene, die zur Reduktion der CO2-Emis-
sionen beitragen. Anzusetzen ist insbesondere in den vier wesentlichs-
ten Bereichen Verkehr, Heizung bzw. Kühlung von Gebäuden, Strom-
erzeugung sowie Forschung und Entwicklung in klimarelevanten Tech-
nologien. Alle Bereiche werden im aktuellen Regierungsprogramm an-
gesprochen. Besonders wirksam sind etwa ein beschleunigter Ausbau
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sowie des Radwegnetzes und
die thermische Sanierung bzw. der Neubau öffentlicher Gebäude (inkl.
geförderter Wohnbau). Eine wichtige Rolle kommt zudem den Stromer-
zeugern und -netzbetreibern zu, die zumindest mehrheitlich in öffentli-
chem Besitz sind. Investitionen in diesen Bereichen sind mit steigen-
dem gesellschaftlichen Wohlstand und (potenziell) hohen wirtschaftli-
chen Erträgen verbunden. Gleichzeitig verschuldet sich die öffentliche
Hand derzeit zu negativen Zinssätzen, das heißt sie wird nach Ablauf
der Anleihen weniger zurückzahlen, als sie heute aufnimmt. Es wäre
gesellschaftlich, ökologisch und wirtschaftlich fahrlässig, diese Investi-
tionen nicht sofort durchzuführen.

Die österreichische Politik muss deshalb rasch die Weichen für eine
Ausweitung der Investitionen gegen die Klimakrise stellen. Eine Aus-
weitung der öffentlichen Investitionen würde kurzfristig auch dem Kon-
junkturabschwung entgegenwirken und so die Beschäftigung stabilisie-
ren. Unter budgetären Gesichtspunkten ist zudem zu bedenken, dass
aktive Klimamaßnahmen auch das beste Instrument darstellen, um
CO2-Emissionszertifikatskäufe oder Strafzahlungen wegen der Nicht-
erreichung der EU-Klimaziele zu vermeiden.

Diese ökologisch wichtigen und ökonomisch sinnvollen Investitionen
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drohen, durch den Fetisch eines stets ausgeglichenen Bundeshaushalts
sowie durch die EU-Fiskalregeln (und in manchen anderen EU-Ländern
auch durch verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremsen) blockiert
zu werden. Die Arbeiterkammer drängt bereits lange darauf, den EU-
Fiskalpakt um eine „goldene Investitionsregel“ zu ergänzen, die eine
Kreditfinanzierung öffentlicher Nettoinvestitionen ermöglicht und so den
dringend benötigten budgetären Spielraum für wichtige Zukunftsinvesti-
tionen schafft.4 Es ist jedenfalls ein wichtiges Signal, wenn das Regie-
rungsprogramm davon spricht, dass „die notwendigen Klima- und Zu-
kunftsinvestitionen“ jedenfalls sichergestellt werden sollen.

Wohlstandsorientierte Ausweitung
sozialer Dienstleistungen

Eine dritte kurz- wie langfristig wichtige wohlstandserhöhende Maß-
nahme stellt der Ausbau sozialer Dienstleistungen dar. Infolge der jah-
relangen Aufnahmebeschränkungen im öffentlichen Dienst ist die
Handlungsfähigkeit nicht nur künftig durch die demografisch bedingte
Pensionierungswelle im nächsten Jahrzehnt, sondern bereits aktuell in
Kernbereichen staatlicher Aufgaben gefährdet. Im Justizbereich be-
steht das Problem von überlangen Verfahren und im Bereich der Fi-
nanzverwaltung wären mit mehr SteuerprüferInnen deutlich höhere
Einnahmen – insbesondere in der Großbetriebsprüfung – möglich. Hier
ist zusätzliches Personal unmittelbar aufzunehmen. Erheblicher Bedarf
besteht aber auch in der Bildung, vor allem in Schulen mit besonderen
Herausforderungen und in Kindergärten. Der Ausbau der mobilen Pfle-
ge und der Sozialarbeit sind ebenso dringend.

Die Verbesserung des Angebots an sozialen Dienstleistungen durch
die öffentliche Hand oder gemeinnützige Vereine bringt erhebliche
Wohlstandssteigerungen, auch weil sie Menschen mit niedrigem Ein-
kommen durch direkte Hilfe ein besseres Leben ermöglicht. Nebenbei
bringt eine zusätzliche Milliarde Euro für soziale Dienstleistungen zwi-
schen 20.000 und 45.000 neue Arbeitsplätze. Frauen profitieren davon
besonders – zum einen, weil sie in diesem Sektor überproportional be-
schäftigt sind; zum anderen, weil es meistens sie sind, die ihre Erwerbs-
arbeit einschränken, um in der Familie unbezahlt die Unterversorgung
professioneller Betreuungs- und Pflegeleistungen auszugleichen. Es
steht außer Frage, dass diese Ausweitung der Nachfrage nach Arbeits-
kräften im Sozialbereich mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und zusätzlichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen einherge-
hen muss.
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Strukturreformen bei den Staatsausgaben

Über die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Konjunkturab-
schwung notwendigen und sinnvollen Maßnahmen hinaus soll diese
Legislaturperiode endlich auch für grundlegende Strukturreformen auf
Einnahmen- und Ausgabenseite genutzt werden. Viele notwendige
Weichenstellungen sind seit Jahren bekannt, werden von Internationa-
lem Währungsfonds, OECD und Europäischer Kommission regelmä-
ßig angesprochen und können hier nur kursorisch dargestellt werden.
Hingegen ist eine generelle Senkung von Ausgaben- und Abgabenquo-
te weder notwendig noch sinnvoll. Österreich fährt wirtschaftlich und
sozial mit einer relativ hohen Abgabenquote gut: Immerhin weist das
Land das vierthöchste BIP pro Kopf der EU, gleichzeitig die fünfthöchs-
te Sozialquote und sechsthöchste Abgabenquote auf. Hohe Soziallei-
stungen und Abgaben sind gut mit hoher wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit vereinbar und bilden die Voraussetzung für den Wohlstand der
vielen. Entscheidend ist die Struktur der Staatseinnahmen und Staats-
ausgaben, und in diesem Bereich bestehen erhebliche Effizienzpoten-
ziale und großer Verbesserungsbedarf.

Die Investitionsquote des Staates liegt in Österreich mit 3% des BIP
deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone (2%) oder auch dem
Wert Deutschlands (2,1%). Auch die Nettoinvestitionsquote (nach
Abzug der Abschreibungen) ist seit Jahren mit 1/2% des BIP positiv.
Dennoch erscheint eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen als
sinnvoll. Da die Bevölkerung stetig wächst (um 500.000 bzw. 6% von
2009 bis 2018), steigt auch der Bedarf an öffentlicher Infrastruktur (zu-
sätzliche Schulen, Freizeiteinrichtungen, Verkehrsnetze etc.). Zudem
bieten Investitionen in öffentlichen Verkehr (Ausbau und Verbesserung
des Bahnnetzes, mehr Züge und Busse für eine Verdichtung der Inter-
valle, schnellerer Ersatz fossil betriebener Fahrzeuge), geförderten
Wohnbau mit hohen Energiestandards, alternative Energieproduktion,
Energieeffizienz (z. B. Ersatzinvestitionen, Nutzung von Abwärme in
der Produktion) und thermische Sanierung von Gebäuden unverzicht-
bare Elemente des Kampfes gegen die Klimakrise. Die Investitionen in
öffentliche Infrastruktur sollten möglichst um 2 Mrd. Euro pro Jahr, das
entspricht 1/2% des BIP, ausgeweitet werden. Zukünftige Generationen
profitieren so doppelt: in Form wachsenden öffentlichen Vermögens,
das breiten Zugang zu essenziellen Leistungen ermöglicht, und in
Form ökologisch nachhaltiger Produktions- und Lebensweise.

Öffentliche Investitionen bilden aber auch eine wichtige Grundlage
für zusätzliche private Investitionen. Zudem können staatliche Förde-
rungen für Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz oder
Verringerung des Schadstoffausstoßes in den Betrieben einen wesent-
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lichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Derartige Förde-
rungen wären deutlich zielgerichteter, effizienter und auch budgetär
sinnvoller als eine allgemeine Körperschaftssteuersenkung, bei der
nicht garantiert werden kann, dass sie nicht nur für höhere Ausschüt-
tungen an die Aktionäre und zusätzliche Finanzinvestitionen genutzt
wird.

Ausgabenerhöhungen sollten prioritär im Bereich der sozialen Sach-
leistungen erfolgen. Diese haben den Vorteil, den Menschen immer
dann zu helfen, wenn sie darauf angewiesen sind. Das gilt insbeson-
dere für den Gesundheitsbereich als subjektiv und quantitativ beson-
ders wesentlicher Teilbereich wohlstandsorientierter Budgetpolitik. Au-
ßerordentlicher Bedarf besteht in der Ausweitung und Verbesserung
der Qualität von Kindergärten und Ganztagsschulen, in der kommu-
nalen Sozialarbeit, im sozialen Wohnbau und bei mobiler und stationä-
rer Pflege. Hier wird jeder Euro gebraucht. So wäre es zum Beispiel
ökonomisch und auch sozial sinnvoll gewesen, die Mittel, die für eine
außertourliche Erhöhung der gesetzlichen Alterspensionen und die
Abschlagsfreiheit bei 45 Versicherungsjahren vorgesehen sind, in den
Ausbau der Pflegeversorgung zu investieren. Das würde den Älte-
ren zielgerichtet dann helfen, wenn besonderer Bedarf gegeben ist.
Ähnlich verhält es sich beim Familienbonus, wo die zusätzlichen Aus-
gaben punkto Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, Vertei-
lungs- und Beschäftigungswirkung und Kompetenzentwicklung der
Kinder besser in einen stärkeren Ausbau von Kindergärten eingesetzt
worden wären.5

Strukturreformen bei den Staatseinnahmen

Auf der Seite der Staatseinnahmen gilt es, die Arbeitseinkommen zu
entlasten und das Steueraufkommen in Richtung Vermögen und um-
weltschädlicher Aktivitäten zu verschieben. Dabei sind die Spielräume
hoch: Das gilt vor allem für die Lohnsteuer, die durch die kalte Progres-
sion über die Jahre überproportional zum wachsenden Steueraufkom-
men beiträgt. Ohne regelmäßig ausgleichende Lohnsteuersenkungen
kommt es über die Zeit zu einer schleichenden Umverteilung von Arbeit
zum Kapital. 6 Im aktuellen Regierungsprogramm ist eine überpropor-
tionale Senkung der Ertragsteuern für Kapitalgesellschaften vorgese-
hen, obwohl diese durch einen einheitlichen Steuersatz von der kalten
Progression gar nicht betroffen sind.

Sozialleistungen könnten in Zukunft in stärkerem Ausmaß über
Steuern statt über Beiträge und Lohnebenkosten finanziert werden.
Das ist in jenen Bereichen schwierig, wo Dienstnehmerbeiträge direkt
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Leistungsansprüche begründen und Beitragssenkungen deshalb mit
unerwünschten individuellen oder generellen Leistungskürzungen ver-
bunden wären. Gegebenenfalls können hier Zweckbindungen von
Steuereinnahmen helfen. Besonders beim Ausbau sozialstaatlicher
Leistungen sollte auf dieses Prinzip der Zweckbindung von Steuern
gesetzt werden. Es wäre der falsche Weg, den wohlstandssteigern-
den, sozial- und verteilungspolitisch wichtigen Ausbau der öffentlichen
Pflegeleistungen über eine private oder öffentliche Pflegeversiche-
rung zu verfolgen, die nicht auf die Leistungsfähigkeit der Einzelnen
bzw. die Wirkungen auf die Lohnkosten Rücksicht nimmt. Stattdessen
sollte der Ausbau über die Zweckbindung der Mittel einer neuen Erb-
schafts- und Schenkungssteuer sowie eines Teils des Aufkommens
der Tabaksteuer erfolgen. Damit könnten zusätzliche Mittel in der Höhe
von 1,7 Mrd. Euro für die Pflege gewidmet werden. Dies würde den
Ausbau und die Qualitätsverbesserung der mobilen Pflege ermögli-
chen sowie die Aufstockung des Personals und die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in den Pflegeheimen.

Die Finanzierung von Familienleistungen über Dienstgeberbeiträge
zum Familienlastenausgleichsfonds oder der Gemeindehaushalte über
die Kommunalabgaben auf die Lohnsumme der Betriebe sollte über-
dacht werden. Allerdings handelt es sich hier um hohe Beträge (5,3
Mrd. bzw 3,3 Mrd.), die nur im Zuge einer großen Abgabenstrukturre-
form anderweitig aufgebracht werden könnten. Für die Gemeindefinan-
zierung bietet sich etwa eine Anhebung des Aufkommens der Grund-
steuer durch Umstellung auf realistische Grundstückswerte an. Die
Grundsteuern A und B haben heute nur ein Aufkommen von gut 700
Mio. Euro. Ein hohes Potenzial an Entlastung bei den Arbeitskosten er-
gäbe sich bei der Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage auf der
Dienstgeberseite etwa in der Krankenversicherung. Dies würde Spiel-
raum für die Senkung der Dienstgeberbeiträge für neun Zehntel der Ar-
beitnehmerInnen bieten.7

Sehr hohes Potenzial für eine Abgabenstrukturreform ergäbe sich
durch die Einführung einer Erbschaftssteuer und einer jährlichen Ver-
mögenssteuer, die für eine gerechte Verteilung und funktionierende
Demokratie ohnehin dringend geboten sind. Die Vermögenssteuerde-
batte hat jüngst in den USA, in Großbritannien, Deutschland und ande-
ren Ländern wieder Fahrt aufgenommen. Für Österreich gilt: Aufgrund
der hohen Vermögenskonzentration bringt selbst bei einem sehr hohen
Freibetrag von 1 Mio. Euro jeder Prozentpunkt an Vermögenssteuer ein
Aufkommen von 3 bis 5 Mrd. Euro.8 Ähnliches gilt für eine Erbschafts-
steuer, die je nach Ausgestaltung etwa 500 Mio. Euro pro Jahr bringen
würde – mit stark steigender Tendenz auch durch den Anstieg der Erb-
masse.9
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Auch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermei-
dung hat hohes Aufkommenspotenzial. In Österreich ist etwa mit der
Registrierkassenverordnung 2016 ein wesentlicher Schritt in Richtung
Steuergerechtigkeit gelungen. Hier gilt es, die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen mit Nachdruck umzusetzen und zu kontrollieren.
Viel höher ist das potenzielle Aufkommen in der Bekämpfung der Steu-
ervermeidungsstrategien multinationaler Unternehmen. Saez und Zuc-
man (2019) schätzen das weltweit verlorene Steueraufkommen vor
allem bei Gewinnsteuern auf 1.000 Mrd. Euro – auf Österreich entfiele
etwa 1 Mrd. Euro. Ein transparentes „Country-by-country reporting“,
das zuletzt auf EU-Ebene mit der entscheidenden Stimme Österreichs
verhindert wurde, wäre ein wichtiger Schritt gewesen.

Österreich liegt derzeit mit einem Aufkommen ökologischer Steuern
von 2,4% des BIP genau im Durchschnitt der EU. Dennoch können
auch zusätzliche ökologische Steuern wie etwa die derzeit diskutierte
CO2-Steuer einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Das
gilt umso mehr für Steuern, die einheitlich für die gesamte EU eingeho-
ben werden, weshalb die Debatte auch auf dieser Ebene zuletzt stark
an Fahrt gewonnen hat. Allerdings gilt es zu bedenken, dass Ver-
brauchssteuern eine regressive Verteilungswirkung aufweisen und die
Lenkungswirkung stark von verfügbaren Alternativen etwa in der Mobi-
lität abhängt. Die Klimakrise ist mit erheblichen negativen Verteilungs-
effekten verbunden, da untere Einkommensgruppen ihren Folgen
schwieriger entkommen können. In diesem Sinn ist Klimapolitik auch
verteilungspolitisch wichtig. Daher muss das gesamte Maßnahmen-
bündel in seiner Sinnhaftigkeit auch nach seinen distributiven Effekten
beurteilt werden. Steuerliche Klimaschutzmaßnahmen können auch
sehr gezielt eingesetzt werden, man denke etwa an Pestizidabgaben.
Im Zusammenhang mit der Klimapolitik sind neben Steuern auch die öf-
fentlichen Förderungen und Subventionen auf ihre Klimaeffekte zu un-
tersuchen.

Nicht zuletzt gilt es auf der Einnahmenseite die Erträge aus dem öf-
fentlichen Vermögen in den Blick zu nehmen. Produktionserlöse und
Vermögenseinkommen (insbesondere aus Unternehmensbeteiligun-
gen) belaufen sich auf etwa ein Zehntel der Gesamteinnahmen und
bergen erhebliches Gestaltungspotenzial, sei es für höhere Einnahmen
durch Kostensenkungen (z. B. Vorstandsgehälter), Preiserhöhungen
(z. B. LKW-Maut) und Ausweitung des öffentlichen Vermögensbestan-
des (z. B. Unternehmensbeteiligungen) oder auch bewussten Einnah-
menverzicht aus sozialen (z. B. im Wohnbau oder günstige Ticketprei-
se im öffentlichen Verkehr) oder ökologischen Gründen (Ausweitung
der Investitionen durch Reduktion der Gewinnausschüttungen bspw.
der Energieversorger).
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Günstige Ausgangsbedingungen
für wohlstandsorientierte Budgetpolitik

Der Beginn einer neuen Legislaturperiode bietet den geeigneten Zeit-
punkt, entscheidende Weichen für die mittelfristige Entwicklung von
wirtschaftlichem, sozialem und gesellschaftlichem Wohlstand zu stel-
len. Die Ausgangsbedingungen sind günstig, weil der Budgetspielraum
so hoch ist wie schon lange nicht mehr. Durch ökonomisch vernünftige
Maßnahmen, wie etwa die Einführung einer „goldenen Investitionsre-
gel“ oder von Vermögenssteuern, kann er noch deutlich erhöht werden.

Gleichzeitig sind die Herausforderungen hoch. Erstens muss der dro-
hende Anstieg der Arbeitslosigkeit rechtzeitig und aktiv bekämpft wer-
den. Zweitens ist die soziale Ungleichheit zu hoch. Hier können der ge-
zielte Ausbau soziale Dienstleistungen sowie eine Vermögenssteuer
gegen das wirtschafts-, sozial und demokratiepolitische Problem der
Vermögenskonzentration ansetzen. Drittens muss die Bekämpfung der
Klimakrise auch in den Mittelpunkt der heimischen Budgetpolitik ge-
rückt werden. Wann, wenn nicht jetzt sollen diese gesellschaftlichen
Herausforderungen angegangen werden?

Die Redaktion

Anmerkungen
1 Zur austro-keynesianischen Wirtschaftspolitik siehe Chaloupek, Marterbauer (2008)

und Mesch (2018).
2 Heimberger (2019).
3 Siehe dazu Tichy (2014).
4 Zur „goldenen Investitionsregel“ siehe Angelo et al. (2004) und Truger (2015).
5 Pirklbauer (2018).
6 Vgl. Guger et al. (2009 ) Übersicht 7.
7 Ebd. 56.
8 Schütz et al. (2017).
9 Humer (2014).
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BEGUTACHTETE ARTIKEL

Vorschlag für eine Jobgarantie
für Langzeitarbeitslose in Österreich

Dennis Tamesberger, Simon Theurl*

1. Einleitung

Lohnarbeit hat einen zentralen Stellenwert in marktwirtschaftlichen Ge-
sellschaften. Für den Großteil der Menschen, nämlich all jene, die nicht
aufgrund von Kapitalbesitz von der Arbeit anderer Menschen leben kön-
nen, ermöglicht sie die Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten. Ent-
sprechend ist Lohnarbeitslosigkeit (im Folgenden Arbeitslosigkeit) ein
zentrales Problem marktwirtschaftlicher Gesellschaften, das sich negativ
auf die Betroffenen und die Gesellschaft auswirkt. Dabei kann Arbeitslo-
sigkeit schnell zu einer Sackgasse werden, denn mit andauernder Arbeits-
losigkeit kann es aufgrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu einer
Entwertung der erworbenen Fähigkeiten kommen. Häufig geht diese mit
einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes einher, wodurch die
Chancen, wieder in Beschäftigung zu gelangen, weiter sinken. Personen,
die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, haben somit in der Regel
nur mehr geringe Chancen, wieder in Beschäftigung zu gelangen.

Vor dem Hintergrund persistenter Arbeitslosigkeit, die in den meisten
Ländern seit den 1980er-Jahren vorherrscht, wird die Idee staatlich geför-
derter Arbeitsplätze sowohl theoretisch als auch empirisch vermehrt als
Lösung diskutiert.1 In einigen Ländern wurden bereits entsprechende Pro-
gramme umgesetzt.2 In Österreich wurde erstmals in den 1980ern bis
1990ern eine Reihe erfolgreicher Beschäftigungsmaßnahmen für Lang-
zeitarbeitslose geschaffen, deren Kosten sich bereits zehn Monate nach
Ende der Förderung amortisieren.3 Infolge der Finanz- und Wirtschaftskri-
se 2007/08 kam es zu einem starken Anstieg der Langzeitbeschäftigungs-
losigkeit, wobei Menschen in höherem Erwerbsalter, mit gesundheitlichen
Einschränkung und geringer Qualifikation besonders gefährdet sind.4 Als
Reaktion auf die steigende und persistente Langzeitbeschäftigungslosig-
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keit wurde Ende Juni 2017 die sogenannte Aktion 20.000 für die Zielgrup-
pe der über 50-jährigen Langzeitarbeitslosen eingeführt. Die damalige
Bundesregierung (FPÖ, ÖVP) hat die Maßnahme jedoch bereits im Febru-
ar 2018, bevor diese voll ausgerollt werden konnte, eingestellt.

Gegen die Idee öffentlich geschaffener Arbeitsplätze wird häufig die Kri-
tik angeführt, dass sie hohe fiskalische Kosten verursachen und mit volks-
wirtschaftlich Kosten einhergehen.5 Empirisch werden dafür jedoch kaum
Belege angeführt, und die zugrunde liegenden Modelle gehen davon aus,
öffentliche Arbeitsplätze für alle Arbeitsuchenden zu schaffen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über Ausmaß und Ur-
sachen der Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich zu geben und aufbau-
end auf dem Vorschlag für „eine Jobgarantie für Österreichs Langzeitar-
beitslose“ von Picek (2019) ein Modell für die Finanzierung von Arbeits-
plätzen für Langzeitarbeitslose in Österreich zu entwerfen und anhand
dessen die notwendigen Staatsausgaben abzuschätzen.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Eingangs werden Ausmaß und Ursa-
chen von Langzeitbeschäftigungslosigkeit am österreichischen Arbeits-
markt kurz dargestellt. Danach werden Perspektiven der Problemwahr-
nehmung von Arbeitslosigkeit als Ausgangspunkt für politische Interven-
tionen diskutiert. Es folgt ein kurzer Überblick der Literatur über staatlich fi-
nanzierte Beschäftigung und Beispiele von umgesetzten Maßnahmen in
Deutschland und Österreich. Darauf aufbauend stellen wir unser Modell
für eine Beschäftigungspolitik für ältere Langzeitbeschäftigungslose in Ös-
terreich sowie die Berechnung der notwendigen Staatsausgaben dar.

2. Langzeitbeschäftigungslosigkeit
am österreichischen Arbeitsmarkt

Der Konjunkturaufschwung der letzten Jahre hat zu mehr offenen Stel-
len, höherer Beschäftigung und zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit
geführt. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der
Gesamtarbeitslosigkeit gestiegen, und zwar von knapp 3% 2008 auf aktu-
ell 16%. Dies ist aber nur ein Teilausschnitt des Problemausmaßes. Ein
umfassenderes Bild bietet der AMS-Indikator Langzeitbeschäftigungslo-
sigkeit,6 wonach im Jahr 2018 rund 150.000 Menschen langzeitbeschäfti-
gungslos waren. Die Verfestigung der Arbeitslosigkeit bzw. der Anstieg
der Sockelarbeitslosigkeit erscheint zunehmend als Problem am österrei-
chischen Arbeitsmarkt. Die soziodemografischen Merkmale von Langzeit-
beschäftigungslosen weisen dabei vor allem auf ein überdurchschnittli-
ches Risiko von Älteren hin. Während der Anteil der Beschäftigungslosen
über 44 Jahre 37,8% aller Beschäftigungslosenlosen beträgt, liegt der An-
teil unter den Langzeitbeschäftigungslosen bei 45,7% und unter den be-
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reits über zwei Jahre Beschäftigungslosen bei 51,6% (siehe Tab. 1 und
Abb. 1). Hinzu kommt, dass etwas mehr als die Hälfte der Personengrup-
pe unter gesundheitlichen Einschränkungen leidet und mehr als die Hälfte
lediglich eine Pflichtschulausbildung absolviert hat. Etwa ein Drittel hat
einen Lehrabschluss absolviert (siehe Abb. 2).

Tabelle 1: Bestand an Beschäftigungslosen in Österreich nach
Alter und Vormerkdauer (Jahresdurchschnitt 2018)

Alter Bestand Anteil

Gesamt (Beschäftigungslosigkeit) 15-24 72.761 17,60%

25-44 185.213 44,70%

≥45 156.503 37,80%

Gesamt 414.478 100,00%

Langzeitbeschäftigungslosigkeit
(Beschäftigungslosigkeit >1 Jahr)

15-24 19.740 13,20%

25-44 61.620 41,10%

≥45 68.509 45,70%

Gesamt 149.868 100,00%

Beschäftigungslosigkeit >2 Jahre 15-24 8.416 9,87%

25-44 32.829 38,52%

≥45 43.988 51,61%

Gesamt 85.232 100,00%

Quelle: AMS, eigene Berechnungen.

Abbildung 1: Bestand an Langzeitbeschäftigungslosen (>2 Jahre)
in Österreich nach Alter (Jahresdurchschnitt 2018)

Quelle: AMS, eigene Berechnungen.
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Abbildung 2: Bestand an Langzeitbeschäftigungslosen (>2 Jahre)
in Österreich nach Bildung und Gesundheitszustand
(Jahresdurchschnitt 2018)

Quelle: AMS, eigene Berechnungen.

Für diese Entwicklung lassen sich verschiedene Ursachen nennen,
wobei die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots sowie die Folgewirkun-
gen der Finanzmarktkrise 2007/2008 die wesentlichen Faktoren sind.7 Die
Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in Österreich war in den letzten
Jahren geprägt durch eine Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen
und von älteren Arbeitskräften sowie der Zuwanderung von Arbeitskräften
vor allem aus EU-Mitgliedsstaaten. Gleichzeitig kam es infolge der Finanz-
krise 2007/2008 zur Rezession 2009, wodurch die Nachfrage nach Ar-
beitskräften mit dem Angebot nicht mehr mithalten konnte.

Die oben beschriebene Sockelarbeitslosigkeit lässt sich im Kontext der
beiden genannten Faktoren insbesondere mittels Hysterese-Effekten er-
klären.8 Hysterese ist ein häufig in Physik und Kybernetik verwendeter Be-
griff und bezeichnet die zeitverzögerte Reaktion eines Systems nach dem
Wegfall eines ursächlichen Impulses. Selbst nach dem Wegfallen des Im-
pulses bleibt das System in dem neuen Zustand und kehrt nicht automa-
tisch zum Ausgangszustand zurück – ähnlich einem Fahrradreifen, aus
dem etwas Luft entweicht. So wirkt eine Wirtschaftskrise oder auch die
Veränderung der Nachfrage zeitverzögert und langwierig auf die Arbeits-
losigkeit und führt insbesondere zu sogenannter Sockelarbeitslosigkeit.
Grund dafür ist, dass zeitlich andauernde Arbeitslosigkeit zu Dequalifizie-
rung, Demotivation und gesundheitlichen Einschränkungen führen kann.9
Hinzu kommt, dass die Arbeitslosigkeitsdauer als ein Stigma den Lebens-
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läufen der Arbeitssuchenden anhaftet und so ihre Arbeitsmarktchancen
verringert.10

Auch das Europäische Beschäftigungsobservatorium (2012) führt dies
u. a. auf negative, diskriminierende Haltungen der ArbeitgeberInnen zu-
rück. Häufig weisen Langzeitbeschäftigungslose sogenannte multiple
Vermittlungsprobleme auf: gesundheitliche Beeinträchtigung, Alter, Bil-
dung, Dauer der Arbeitslosigkeit sowie Betreuungsverpflichtungen zählen
zu den häufigsten Problemen, die bei dieser Gruppe oft in Kombination
auftreten. Für diese Menschen stellt Langzeitarbeitslosigkeit eine beson-
dere Bedrohung dar, denn sie finden auch in guten Konjunkturlagen nur
schwer eine Beschäftigung.

Die Ursachen von dauerhafter Desintegration am Arbeitsmarkt liegen
also im makroökonomischen Umfeld (mangelnde gesamtwirtschaftliche
Nachfrage, zu geringe Anzahl an offenen Stellen), in individuellen Risiko-
faktoren und im betrieblichen Einstellungsverhalten.11 Beim bevorstehen-
den Konjunkturabschwung droht die Arbeitslosigkeit erneut zu steigen,12

und die Arbeitsmarktperspektiven für Langzeitarbeitslose werden sich zu-
sätzlich verschlechtern. Es ist daher dringend notwendig, hier entgegen-
zusteuern. Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit lediglich auf „Arbeits-
unwilligkeit“ und falsche „Anreize“ zurückzuführen, greift zu kurz und wird
der Komplexität nicht gerecht. Auch das von der ÖVP-FPÖ-Regierung13

geplante „Arbeitslosengeld Neu“14 wird die tatsächlichen Ursachen der
Langzeitarbeitslosigkeit nicht beheben und somit die Langzeitarbeitslosig-
keit nicht senken. Erfolgsversprechender sind direkte, öffentliche Beschäf-
tigungsprogramme bzw. -garantien, die durch zusätzliche, sinnvolle Ar-
beitsplätze Menschen Perspektiven eröffnen.

„Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit.“
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 23)

3. Problemstellung Arbeitslosigkeit

Erwerbsarbeit bildet die Grundlage marktwirtschaftlich organisierter Ge-
sellschaften. Für den überwiegenden Teil der Menschen, genau genom-
men jenen, der nicht genügend Vermögen besitzt, bildet Erwerbsarbeit die
materielle Lebensgrundlage. Sie ist Voraussetzung für die Teilhabe an so-
zialen Aktivitäten und grundlegend für das menschliche Wohlbefinden.15

Die Bedeutung von Erwerbsarbeit wurde eindrucksvoll von der Sozialpsy-
chologin Marie Jahoda dargelegt, die fünf zentrale Erfahrungen der gesell-
schaftlich organisierten Arbeit herausarbeitete:16

• Erstens schafft Erwerbsarbeit eine für die westliche Lebensform cha-
rakteristisches Lebenserfahrung.
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• Zweitens erweitert Erwerbsarbeit den sozialen Horizont der Men-
schen und schafft praktische Bildungserfahrungen.

• Drittens demonstriert Erwerbsarbeit, dass unser Wohlstand und der
wirtschaftliche Erfolg nicht auf das Werk einzelner zurückgehen, son-
dern aus der Zusammenarbeit von vielen erwächst.

• Viertens wirkt die Teilnahme am kollektiven Arbeitsprozess integrie-
rend. Menschen werden dadurch in das gesellschaftliche Ganze ein-
gegliedert, es wird ihnen ein Platz zugewiesen und eine soziale Identi-
tät ermöglicht.

• Fünftens schafft Erwerbsarbeit regelmäßiges und systematisches
Tätigsein. Dabei werden in der Arbeit unsere Wahrnehmungen,
Fähigkeiten und Urteile täglich geprüft. Arbeit schafft damit Anbindung
an die Realität.

Vor diesem Hintergrund stell für Jahoda Arbeit das „innerste Wesen des
Lebendigseins“ dar und ist Grundlage für ein würdevolles Leben.17 Ent-
sprechend zählt Arbeitslosigkeit zu den gravierendsten Problemen markt-
wirtschaftlich organisierter Gesellschaften. Für die Betroffenen bedeutet
Arbeitslosigkeit (insbesondere langanhaltende Arbeitslosigkeit) materielle
Deprivation, soziale Ausgrenzung und in weiterer Folge oft zunehmende
gesundheitliche Beeinträchtigungen psychischer und physischer Natur.
Selbst im Fall funktionierender sozialstaatlicher Absicherung führt Arbeits-
losigkeit über die unmittelbare Folge des Einkommensverlustes hinaus
dazu, dass eine Reihe von menschlichen Bedürfnissen nicht befriedigt
werden können.18

Die Problemverortung von Arbeitslosigkeit, allen voran in den Wirt-
schaftswissenschaften und öffentlichen Debatten, steht in direkter wech-
selseitiger Beziehung mit politischen Konstellationen.

Obwohl es Menschen gibt, die arbeiten wollen, gibt es nicht genügend
Arbeitsplätze (im privaten Sektor). Der gesamtwirtschaftliche Output liegt
somit unter dem möglichen, während gleichzeitig die sozialstaatlichen
Ausgaben des öffentlichen Sektors (insbesondere der Arbeitslosenversi-
cherung) steigen. Im ökonomischen Mainstream – im neoklassischen
Ideengerüst – wird von dem Ideal des perfekten Marktes ausgegangen.
Dieser garantiere Vollbeschäftigung, und Arbeitslosigkeit entstehe, wenn
Menschen zu den gegebenen Marktpreisen nicht bereit seien zu arbeiten.
Marktversagen/unfreiwillige Arbeitslosigkeit kann höchstens durch imper-
fekte Informationen oder Preisrigiditäten entstehen und wird in der Regel
als ein kurzfristiges Phänomen gesehen. Eingriffe in den Markt werden
eher kritisch betrachtet.

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in den 1930ern wurden die ka-
tastrophalen Konsequenzen der aus dem neoklassischen Gedankenkon-
strukt abgeleiteten Laissez-faire-Politik sichtbar. In weiten Teilen Europas
begünstigten Massenarbeitslosigkeit und steigende Armut das Aufkom-
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men faschistischer oder autoritärer Regime. Vor diesem historischen Hin-
tergrund setzten sich zunehmend die Ideen des Ökonomen John Maynard
Keynes gegen die neoklassische Theorie durch. Keynes hob die Bedeu-
tung der Nachfrage (bzw. des von Nominallöhnen und Zinssätzen abhän-
gigen Konsumverhaltens) für die Produktionspläne von Unternehmen in
den Vordergrund und kritisierte das prozyklische Verhalten von AkteurIn-
nen auf Finanzmärkten. Dabei zeigte Keynes, dass Marktgleichgewichte
mit Arbeitslosigkeit durch mangelnde gesamtwirtschaftliche Nachfrage
möglich sind. Um diesen entgegenzuwirken, bedarf es einer konterzykli-
schen Fiskalpolitik – der Staat soll zusätzliche Ausgaben tätigen, um die
Konjunktur zu stützen.

Ökonomie und somit auch Arbeitslosigkeit müssen immer auch einge-
bettet in historische Entwicklungen betrachtet werden. Ab den späten
1960er-Jahren setzte sich in Österreich die Idee durch, mittels koordinier-
ter Fiskal-, Lohn- und Währungspolitik Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und
Vollbeschäftigung zu erlangen („Austro-Keynesianismus“19). Trotz Öl-
preisschocks und internationaler Wirtschaftskrise erreichte Österreich die-
ses Ziel bis Anfang der 1980er-Jahre. Ab den späten 70ern kam es inter-
national, ausgehend von Großbritannien (Margaret Thatcher) und den
USA (Ronald Reagan), zu einem Revival neoklassischer Ideen, und an-
stelle von Vollbeschäftigung rückten andere Zielsetzungen der Wirt-
schaftspolitik – wie z. B. niedrige Inflation, Abbau öffentlicher Schulden,
Nulldefizit – in den Vordergrund. Hinzu kommt, dass sich durch die verän-
derten globalen Rahmenbedingungen, durch Flexibilisierung der Arbeits-
märkte, zunehmende Handelsoffenheit, Finanzialisierung20 nicht nur das
Problemausmaß der Arbeitslosigkeit, sondern auch die Formen der Ar-
beitslosigkeit stark verändert haben.21

Gleichzeitig kam es zu einer Verschiebung der Problemdarstellung von
Arbeitslosigkeit. In den 80ern wurde in den Medien in Österreich zuneh-
mend die Debatte des (vermeintlichen) Missbrauchs von Sozialleistungen
vorangetrieben.22 Diese prägt seither die öffentliche Wahrnehmung von
Arbeitsuchenden und trägt zu deren Stigmatisierung bei. Die Opfer der
neuen Wirtschaftsordnung (die Arbeitsuchenden) wurden dadurch syste-
matisch zu Tätern verklärt. Die Rolle von Unternehmen und Staat bei der
Beseitigung von Arbeitslosigkeit bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen
gerät in den Hintergrund, während das Problem Arbeitslosigkeit zuneh-
mend individualisiert wird.

4. Ein Revival der staatlichen Jobgarantie?

Vor dem Hintergrund steigender und persistenter Langzeitarbeitslosig-
keit und geänderter politökonomischer Rahmenbedingungen wird zuneh-
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mend eine Idee diskutiert, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich zur
Anwendung kam: eine Jobgarantie. Dies bedeutet, dass die öffentliche
Hand für alle Langzeitarbeitslosen mit besonderen Vermittlungsschwierig-
keiten sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Finanziert wird das
zu einem Großteil mit dem Geld, das ansonsten für Sozialleistungen aus-
gegeben wird.

Die Idee einer Jobgarantie (JG) als ein Instrument für Vollbeschäftigung
geht theoretisch zurück auf Kalecki (1942) und insbesondere auf Minsky
(1986). Für das Ziel der Vollbeschäftigung schreibt Minsky dem Staat zur
Stimulierung von Nachfrage große Bedeutung zu:

„The policy problem is to develop a strategy for full employment that does
not lead to instability, inflation, and unemployment. The main instrument of
such a policy is the creation of an infinitely elastic demand for labor at a floor
or minimum wage that does not depend upon long- and short-run profit ex-
pectation of business. Since only government can divorce the offering of em-
ployment from the profitability of hiring workers, the infinitely elastic demand
for labor must be created by government.“ (Minsky 1986, S. 308)

Minskys Idee einer JG, die all jene, die arbeitswillig und arbeitsfähig sind,
aber am regulären Arbeitsmarkt erfolglos auf Arbeitsuche sind, einen Ar-
beitsplatz im öffentlichen Sektor ermöglicht, inspirierte eine Reihe von For-
schungsarbeiten.23

In Anlehnung an Minsky entwickelte Wray (1998) das Konzept des „em-
ployer of last resort“, demgemäß der Staat als letzte Instanz Arbeitsplätze
zur Verfügung stellt. Dadurch soll Vollbeschäftigung ohne Inflation mög-
lich sein. Die öffentlichen Arbeitsplätze zu Mindestlöhnen wirken dabei
auch stabilisierend bzw. positiv auf die Lohnentwicklung im privaten Sek-
tor und können eventuell auch dort zu einem Mindestlohn führen, weil es
ansonsten für Arbeitsuchende unattraktiv wird, im privaten Sektor tätig zu
werden. Das Hauptargument von Wray (1998) ist dabei, dass die erhöhten
staatlichen Ausgaben durch die JG volkswirtschaftlich kein Problem dar-
stellen, da der Staat in der Lage ist, selbst Geld zu drucken (Modern Mone-
tary Theory). Unabhängig davon würde rund die Hälfte der Kosten für die
Jobgarantie ohnehin anfallen, weil der Staat auch ohne diese Ausgaben
für Arbeitslosengeld, Betreuung beim Arbeitsamt oder für die Sozialhilfe
aufzukommen hätte, die im Rahmen der JG wegfallen. Im Vergleich zu
den Passivleistungen bei Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe hat der Staat
bei Beschäftigung im Rahmen der JG durch die höheren Einkommen infol-
ge vermehrten Konsums auch höhere Steuer- und Sozialversicherungs-
einnahmen.

Tcherneva (2018) betont, dass öffentliche Beschäftigungsprogramme
nicht nur das Menschenrecht auf Arbeit durchsetzen (Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte 1948), sondern auch positive Effekte auf dem
ganzen Arbeitsmarkt haben können. Die JG bietet Alternativen zu schlecht
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entlohnten, prekären Arbeitsplätzen, was die Verhandlungsmacht der Ar-
beitsuchenden und der Gewerkschaften stärkt. Darüber hinaus kann
davon ausgegangen werden, dass sich durch die Arbeitsmarktintegration
der psychische oder physische Zustand von ehemaligen Arbeitslosen sta-
bilisiert oder sogar verbessert. Je nachdem, wie die JG konzipiert ist, kön-
nen auch positive ökologische Effekte durch JG entfaltet werden, wenn die
JG zum Beispiel einen Fokus auf Umweltreinigung, Wasseraufbereitung,
Stadtbegrünung oder öffentlicher Verkehr hat.24

Auf Basis des aktuellen Forschungstandes zur JG können die allgemei-
nen Zielsetzungen bzw. Vorteile einer Jobgarantie wie folgt zusammenge-
fasst werden: Der Staat agiert als „employer of last resort“,25 als letzter
Nachfrager nach Arbeitskräften, für alle, die am „Markt” keine Arbeit finden.

• Die JG gewährleistet, dass alle die Möglichkeit haben, grundlegende
menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, die in den Industriestaaten
traditionellerweise durch Erwerbsarbeit erfüllt werden.

• Sie ermöglicht soziale Teilhabe durch Beschäftigung.26

• Sie verringert Erwerbslosigkeit, Armut und Ungleichheit.27

• Arbeitslose können sich durch öffentliche Beschäftigung Qualifikatio-
nen aneignen bzw. erhalten und Netzwerke aufbauen. Zudem kann
Demotivation und einem kompletten Rückzug vom Arbeitsmarkt ent-
gegengewirkt werden.

• Die Gesellschaft profitiert von sinnvollen Sachgütern oder Dienstlei-
stungen, die im Rahmen der Jobgarantie hergestellt werden.

• Sie ist eine einfache, aber auch elegante Lösung: Es werden Arbeits-
plätze anstelle von Arbeitslosengeld finanziert. Auch der nicht selten
entwürdigende Umgang mit Arbeitsuchenden und der enorme Druck,
der infolge der Orientierung der Arbeitsmarktpolitik an „workfare“ oft
auf diesen lastet,28 könnten durch JG entschärft werden.

• Sie wirkt antizyklisch und stabilisiert somit privaten Konsum und Steu-
ereinnahmen.

• Die alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten zu Mindestlöhnen im
Rahmen der JG stärken die Verhandlungsmacht von Arbeitsuchen-
den, und es kann daher angenommen werden, dass sich die Anzahl
schlecht bezahlter Arbeitsplätze mit ungünstigen Arbeitsbedingungen
im privaten Sektor reduziert.29

• Sie kann genutzt werden, um sinnvolle regionalpolitische Projekte zu
subventionieren, z. B. zum Auf- und Ausbau von Infrastruktur und
sozialen Dienstleistungen. Der durch Privatisierung verursachte Qua-
litätsverlust von Dienstleistungen sowie von semi-öffentlichen Be-
schäftigungsverhältnissen, z. B. bei der Post, könnten30 damit rück-
gängig gemacht werden.

Kritisch angeführt wird, dass JG nicht in der Lage ist, strukturelle Arbeits-
losigkeit zu beheben, und es durch JG nicht notwendigerweise zu Qualifi-
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zierungen oder Umschulungen kommt. Als weiteres Gegenargument wird
vorgebracht, dass die Wettbewerbssituation zwischen JG-Arbeitsplätzen
und regulären privaten/öffentlichen Arbeitsplätzen unter Umständen dazu
führt, dass die Motivation, sich einen Arbeitsplatz im regulären Sektor zu
suchen, sinkt.31 Mikroökonomisch weist Palley (2018) darauf hin, dass die
Löhne bzw. die Arbeitsbedingungen im Rahmen der JG ggf. als Messlatte
für den privaten Sektor zu hoch sein können, was sich negativ auf die
preisliche Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen auswirken kann.
Makroökonomisch werden vor allem die volkswirtschaftlichen Kosten
einer JG kritisiert.32

5. Beispiele

International gibt es schon mehrere Beispiele, wo Jobgarantien in unter-
schiedlichen Varianten und Ausformungen eingeführt wurden. Schweden
verfolgte lange Zeit eine Vollbeschäftigungspolitik gemäß dem Key-
nes’schen Konzept der „Sozialisierung von Investitionen“ (1936). Zwi-
schen 1938 und 1970 etablierte Schweden ein „Recht auf Arbeit“ statt ein
„Recht auf Einkommen“. Zu dieser Zeit hatten Arbeitslose gesetzlich das
Recht, sechs Monate im öffentlichen Sektor zu arbeiten.33 In den 90er-
Jahren wurde in den Niederlanden die JG für Langzeitarbeitslose („Mel-
kert-1”) eingeführt. Dabei wurden 1994 rund 35.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen und weitere 20.000 im Jahr 1999.34

Auch in Österreich gibt es bereits positive Erfahrungen mit jobgarantie-
ähnlichen Instrumenten. In den 1980ern bis 1990ern wurden eine Reihe
an besonders erfolgreichen Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeitar-
beitslose geschaffen.35 Im Zentrum stand die Aktion 8.000, im Rahmen
derer Arbeitsplätze geschaffen wurden und deren Kosten sich bereits 10
Monate nach Ende der Förderung amortisierten. Ende Juni 2017 wurde
die sogenannte Aktion 20.000 für die Zielgruppe der über 50-jährigen
Langzeitarbeitslosen eingeführt. Für entsprechende Arbeitsplätze bei Ge-
bietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) oder bei gemeinnützigen
Einrichtungen bzw. Unternehmen übernahm das AMS bis zu 100 Prozent
der kollektivvertraglichen Entlohnung für maximal zwei Jahre. Dabei konn-
ten bereits in den ersten vier Monaten um die 1.500 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden.36 Trotz dieses ersten Erfolges wurde die Maßnahme von der
damals neu gewählten Bundesregierung (FPÖ, ÖVP) mit Jahreswechsel
2017/18 ersatzlos eingestellt – wobei bis Februar 2018 bereits fixierte För-
derungen noch realisiert werden konnten.

In Deutschland wurde im Herbst 2018 ein öffentlich gefördertes Beschäf-
tigungsprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit eingeführt, das
sog. „Teilhabegesetz“:37 Bemerkenswert ist, dass es sich dabei um eine
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Abkehr von den Hartz-IV-Reformen im Bereich der Beschäftigungspolitik
handelt bzw. um eine notwendige Kompensation in Bezug auf dieselben38

– denn trotz der guten Konjunkturlage und der außergewöhnlich niedrigen
Arbeitslosigkeit hat eine große Gruppe von arbeitsmarktfernen Langzeit-
arbeitslosen keine Chance auf Wiedereingliederung in den deutschen Ar-
beitsmarkt. Das Beschäftigungsprogramm umfasst im Wesentlichen zwei
Elemente:

• Beim Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ erhalten Personen über
25 Jahre, die in den letzten acht Jahren für mindestens sieben Jahre
die Leistung Arbeitslosengeld II bezogen haben, einen Lohnkostenzu-
schuss für die ersten beiden Jahre des Arbeitsverhältnisses im Aus-
maß von 100% des gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt der
Zuschuss jährlich um 10%. Zudem werden sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse in der Privatwirtschaft, sozialen Ein-
richtungen oder in Kommunen gefördert. Die TeilnehmerInnen wer-
den beschäftigungsbegleitend betreut („Coaching“), und es wird ihnen
Weiterbildung ermöglicht.

• Das zweite Instrument richtet sich an Arbeitslose, die seit mindestens
zwei Jahren beschäftigungslos sind. Sie erhalten im ersten Jahr einen
Lohnkostenzuschuss in der Höhe von 75 Prozent, gefolgt von 50 Pro-
zent des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts im zweiten Jahr. Auch
hier werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse bei allen Arbeitgebern gefördert. Diese müssen die betreffenden
ArbeitnehmerInnen noch mindestens sechs Monate nach dem Ende
der Förderung weiterbeschäftigen. So soll ein sozialer Arbeitsmarkt
für rund 150.000 Langzeitarbeitslose geschaffen werden. Bis 2021
sollen 4 Mrd. Euro ausgegeben werden.

In beiden Fällen stehen die Lohnsubventionen somit auch Unternehmen
des privaten Sektors zur Verfügung. Mitnahmeeffekte von Fördermitteln39

werden dabei über die Auswahl der Zielgruppe reduziert. Vergleicht man
die Programme in Österreich und Deutschland, so zeigen sich jeweils Vor-
und Nachteile. Das deutsche Modell hat vor allem drei Vorteile: Erstens er-
fasst es mehr Menschen, womit Langzeitarbeitslosigkeit umfassend be-
kämpft wird. Zweitens werden die Teilnehmenden intensiv während der
Beschäftigung betreut und begleitet, was Abbrüchen entgegenwirkt und
langfristige Arbeitsmarktintegration fördert. Und drittens wirkt die Nachbe-
schäftigungspflicht des Arbeitgebers einem missbräuchlichen Verhalten
entgegen. Das österreichische Modell hatte den Vorteil, dass nur Gebiets-
körperschaften und gemeinnützige Einrichtungen gefördert werden kön-
nen. Mitnahmeeffekte in der Privatwirtschaft sind damit ausgeschlossen.
Darüber hinaus ist die Entlohnung im österreichischen Modell relativ
höher, weil sie sich am Kollektivvertrag orientiert.
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6. Vorschlag für ein Modell der Jobgarantie in Österreich

Vor dem Hintergrund hoher und weiter steigender Langzeitarbeitslosig-
keit scheint eine gut ausgestaltete Jobgarantie ein sinnvolles Instrument,
um Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen, die ansons-
ten keine Chance mehr bekommen. Einen ersten Vorschlag eines Modelsl
für Österreich hat Picek (2019) vorgelegt. In erster Linie geht es darum,
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Interesse zu
schaffen und dabei Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Erwerbsarbeit
und die damit verbundenen positiven Erfahrungen sollen dabei nicht aus-
schließlich „dem Markt“ überlassen werden. Stattdessen soll durch demo-
kratische Teilhabe der Zivilbevölkerung dem Marktversagen Langzeitar-
beitslosigkeit effektiv entgegengewirkt werden. Dazu soll die regionale
Bevölkerung gemeinsam mit der Regionalpolitik und ExpertInnen der So-
zialpartner und des AMS in die Wahl und Administration der geförderten
Projekte einbezogen werden. Erfahrungen mit „partizipatorischer Budge-
tierung“ („municipal participatory budgeting“) können dafür eine Grundla-
ge bilden. Richtig umgesetzt sind solche Organisationsformen geeignet,
sinnvolle soziale Leistungen effizient zur Verfügung zu stellen.40 Gleich-
zeitig lässt sich gewährleisten, dass Nachfrage für die Produkte und
Dienstleistungen der Beschäftigungsprojekte vorhanden ist und sinnvolle
Beschäftigung geschaffen wird.

Vorrangig sollen existenzsichernde Vollzeitdienstverhältnisse oder Teil-
zeitbeschäftigungen ab 30 Wochenstunden für ältere Langzeitarbeitslose
geschaffen werden, um Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämp-
fen. Dazu sollen sinnvolle Beschäftigungsprojekte geschaffen werden, die
dazu beitragen, soziale, ökologische und/oder ökonomische Strukturen
einer bestimmten Region im Sinne einer wohlstandsorientierten Wirt-
schaftspolitik41 zu verbessern. Durch die Arbeitsmarktpolitik sollen Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die sozial-ökologische Innovatio-
nen und Experimentierfreudigkeit fördern. Die Jobgarantie richtet sich an
jene Personen, die sie am dringendsten benötigen und sonst keine Chan-
cen mehr am Arbeitsmarkt bekommen. Um mögliche anfallende Kosten
und Mitnahmeeffekte einzugrenzen, schlägt Picek (2019) zwei Kriterien
vor: erstens eine Altersuntergrenze, um gezielt jener Arbeitslosengruppe
mit geringer Übergangswahrscheinlichkeit in Erwerbstätigkeit eine Be-
schäftigungsperspektive zu eröffnen; zweitens die Dauer der vorangegan-
genen Arbeitslosigkeit, um jene Personengruppe zu unterstützen, die
schon am längsten unter der Desintegration leidet. Vor diesem Hinter-
grund konzipieren wir die Jobgarantie für alle Langzeitbeschäftigungslo-
sen42 (Geschäftsfalldauer über zwei Jahre) mit einem Alter ab 45 Jahren,
die einen Anspruch auf eine AMS-Leistung haben. Wir gehen von rund
40.000 Personen43 aus, die diese beiden Kriterien erfüllen. Die Teilnahme
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an den Projekten ist grundsätzlich freiwillig, und Ablehnung eines Stellen-
angebotes im Rahmen der Jobgarantie kann nicht mit einer Sperre des Ar-
beitslosengeldes sanktioniert werden.

Die Jobgarantie soll als „Recht auf Arbeit“ – also mit einem Rechtsan-
spruch – umgesetzt werden. D. h. wenn kein Übertritt in eine reguläre Be-
schäftigung möglich ist, kann die Person auch bis zur Pensionierung eine
Beschäftigung durch die Jobgarantie erhalten.

Die Entgelte der geschaffenen Beschäftigungsformen müssen der kol-
lektivvertraglichen Entlohnung entsprechen und dabei mindestens 1.700
Brutto (für Vollzeit) betragen – das entspricht der Mindestlohnforderung
des ÖGB.44 Um mögliche Mitnahmeeffekte und Wettbewerbsverzerrun-
gen bei den geförderten Einrichtungen zu minimieren und produktives
Wirtschaften sicherzustellen, soll ähnlich wie in Deutschland der Lohnkos-
tenzuschuss nur in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses
100 Prozent des kollektivvertraglichen Entgelts betragen. Danach sinkt
der Zuschuss jährlich um zehn Prozent.

Für die Zielgruppe soll es in den ersten beiden Jahren eine beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung und bei Bedarf Weiterbildungsmöglichkeiten
geben, auch um einen Wechsel in ein nicht-gefördertes Dienstverhältnis
zu unterstützen.

Träger für die Förderung können öffentliche oder gemeinnützige Einrich-
tungen sein, die sowohl in der Lage sind, die Zielgruppe zu beschäftigen,
als auch entsprechende Sachgüter und/oder Dienstleistungen herzustel-
len. Ähnlich wie bei der Aktion 20.000 gilt die Förderung nur für neu ge-
schaffene Arbeitsplätze, um Verdrängungs-, aber auch Mitnahmeeffekte
zu vermeiden.

Wie bei der Aktion 20.000 sollen die Projekte von der Kommunalpolitik
und ExpertInnen der Sozialpartner und des AMS administriert werden.
Eine zentrale Aufgabe bei der Administration kommt der Etablierung und
dem Pflegen von Netzwerken zwischen den Administrativkräften und den
Unternehmen zu.45 Insbesondere bei der Wahl von sinnvollen Beschäfti-
gungsprojekten sollte die lokale Bevölkerung einbezogen werden. Hier
kann beispielsweise auf Modelle und Erfahrungen mit sog. „demokrati-
schen Budgets“ zurückgegriffen werden.46 Im Kern geht es dabei darum,
dass öffentliche Foren genutzt werden, um darüber zu bestimmen, welche
Beschäftigungsprojekte gefördert werden, beispielsweise durch den
Rückgriff auf digitale Medien.

Vollbeschäftigung ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, und die ge-
förderten Beschäftigungsformen sollen demokratisch legitimiert allen zug-
ute kommen. Deshalb ist die Jobgarantie aus Steuermitteln zu finanzieren
und nicht aus Geldern der Arbeitslosenversicherung. Insgesamt halten
sich die fiskalischen Kosten in Grenzen, weil die Kosten für Arbeitslosig-
keit für die geförderten Personen wegfallen und wegen der Rückflüsse an
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den Staat. Eine staatlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslo-
se, mit Entlohnung in der Höhe von 1.928 A brutto im Monat (Annahme des
Bruttojahresgehalt der Aktion 20.000 in der Planungsphase47), verursacht
schätzungsweise zusätzliche Kosten pro Jahr und pro Person in der Höhe
von rund 6.785 A. Um für 40.000 Langzeitarbeitslose im Alter ab 45 eine
Beschäftigung zu schaffen, sind Ausgaben in der Höhe von rund 271 Mio.
Euro im Jahr nötig. Aufgrund der degressiven Gestaltung der Förderung
würden die Staatsausgaben für die Schaffung von 40.000 Arbeitsplätzen
im Laufe der Zeit sinken.

7. Modellberechnung der Kosten und Effekte der Jobgarantie

Die Abschätzung der fiskalischen Kosten dieser Jobgarantie kann auf
den Erfahrungen der Aktion 20.000 in Österreich aufbauen. Leider hat das
Sozialministerium (zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Textes) eine
Studie des Instituts für höhere Studien (IHS) zu den fiskalischen Effekten
nicht veröffentlicht. Erste Berechnungen des Sozialministeriums (2017)
verweisen aber auf durchschnittliche Mehrkosten (Vergleich Teilnahme
und Nicht-Teilnahme an der Aktion 20.000) in der Höhe von 6.701 A pro
Jahr. Bei einer gewünschten Größenordnung der Jobgarantie für 40.000
Personen wären zusätzliche Ausgaben in der Höhe von 268 Mio. A zu er-
warten, wobei die Rückflüsse an den Staat nicht berücksichtigt sind.

Picek (2019) berücksichtigt Rückflüsse an den Staat sowie die Opportu-
nitätskosten. Indem er die „Passivkosten“ (pro Person) von Langzeitar-
beitslosigkeit den „Aktivkosten“ (pro Person) einer Jobgarantie gegen-
übergestellt, schätzt Picek die zusätzlichen Kosten, die durch eine solche
Maßnahme entstehen würden. Bei diesem Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)
geht er von einem Selbstfinanzierungsgrad zwischen 60,52 und 46,64
Prozent aus. Je nach gewähltem Bruttogehalt (von 1.300 bis 1.928 A mo-
natlich) berechnet Picek (2019) für die Schaffung von 150.000 Beschäfti-
gungsplätzen (das entspricht in etwa allen Langzeitarbeitslosen in Öster-
reich, unabhängig von deren Alter) zusätzliche Kosten zwischen 680 und
1.340 Mio. A.

Vor diesem Hintergrund erweitern wir das Konzept des Passiv-Aktiv-
Transfers (PAT)48 um einige Aspekte (einen Überblick über die getroffe-
nen Annahmen bietet Tabelle A 1 im Anhang). Auf der Passivseite ziehen
wir den durchschnittlichen Tagsatz in der Notstandshilfe im Jahr 2018
(25,49 A) als Kosten pro Langzeitarbeitslosen heran (Durchschnittskos-
ten/Jahr: 9.303 A). Hinzu kommen Ausgaben des AMS für die Sozialversi-
cherung und für Schulungen sowie Betreuung von Arbeitslosen. Die jährli-
chen Kosten pro Langzeitarbeitslosen belaufen sich damit auf 15.671 A.
Als staatliche Rückflüsse werden sämtliche öffentlichen Einnahmen ver-
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standen, seien es Sozialversicherungsbeiträge oder Steuereinnahmen
unabhängig vom Budgetposten, wo die Kosten entstanden sind. Dies be-
deutet, dass es hier zu budgetären Verschiebungen in den Untergliede-
rungen des Budgets kommen kann. Neben der bezahlten Sozialversiche-
rung wird hier auch die Umsatzsteuer auf Basis des Konsums der
arbeitslosen Menschen als Rückfluss herangezogen. Bei der geringen
Höhe der Transferleistungen kann davon ausgegangen werden, dass die
gesamte Notstandshilfe konsumiert wird, da diese nicht existenzsichernd
ist.49 Bei einem angenommenen durchschnittlichen Mischsteuersatz von
17%50 bei der Umsatzsteuer belaufen sich die staatlichen Rückflüsse pro
arbeitslose Person auf 1.582 A. Die Nettokosten pro arbeitslose Person
betragen somit 10.570 A pro Jahr.

Auf der Aktivseite wird ein durchschnittliches Jahresbruttogehalt von
27.000 A pro ArbeitnehmerIn im Rahmen der Jobgarantie angenommen.
Als Ausgaben kommen noch Dienstgeberabgaben (Sozialversicherung,
Dienstgeberbeiträge, Dienstgeberzulagen, Kommunalsteuer, Mitarbeiter-
vorsorgekasse) in der Höhe von 8.164 A hinzu. Da es in der Jobgarantie
ähnlich wie in Deutschland Beratung und Weiterbildungsmöglichkeiten
geben sollen, nehmen wir hier 50% der durchschnittlichen Schulungs- und
Betreuungskosten beim AMS an (1.424 A). In Summe belaufen sich somit
die jährlichen Bruttokosten pro Arbeitsplatz im Rahmen der Jobgarantie
auf 36.588 A. Im Vergleich zur passiven Transferleistung sind hier jedoch
die staatlichen Rückflüsse deutlich höher. Zum einem stellen die SV-Bei-
träge der DienstnehmerInnen (4.448 A) und die Lohnsteuer (1.853 A)
Rückflüsse an den Staat dar. Zum anderen sind SV-Beiträge der Arbeitge-
berInnen (7.643 A) (ohne Mitarbeitervorsorgekasse und Dienstgeberzula-
gen), Kommunalsteuer (810 A), die an Gemeinden abgeführt wird, und der
Dienstgeberbeitrag zum Familienausgleichsfonds (1.053 A) zu berück-
sichtigen. Erneut ist die Umsatzsteuer für einen wesentlichen Teil der
Rückflüsse verantwortlich (3.426 A). Angesichts des höheren Einkom-
mens im Rahmen der Jobgarantie gehen wir von einer marginalen Kon-
sumneigung von 98%51 aus und wiederum von einem Mischsteuersatz
von 17% bei der Umsatzsteuer. Die Nettokosten eines Arbeitsplatzes
durch die Jobgarantie betragen somit 17.355 A pro Jahr. Zieht man die oh-
nehin anfallenden Nettokosten pro arbeitslose Person 10.570 A (Passiv-
seite) ab, belaufen sich die zusätzlich notwendigen Ausgaben für eine
Jobgarantie auf 6.785 A pro Person und Jahr (siehe Abb. 3 bzw. im Detail
Tabelle A2 im Anhang).

Unter der Annahme, dass 40.000 staatlich finanzierte Beschäftigungs-
plätze mit einem Durchschnittseinkommen in der Höhe von 1.928 A brut-
to52 im Monat geschaffen werden, beträgt das Gesamtausgabenvolumen
für die Jobgarantie 1,463 Mrd. A. Unter Berücksichtigung der Rückflüsse
an den Staat und den ohnehin anfallenden Nettokosten pro arbeitslose
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Person (Passivseite) belaufen sich die zusätzlich notwendigen Ausgaben
auf rund 271,4 Mio. A im ersten Jahr.

Mittelfristig würden die jährlichen Nettoausgaben für die Jobgarantie
aufgrund der degressiven Gestaltung der Lohnsubventionen sinken. Da
sich an den Einsparungen bei den Ausgaben für Langzeitarbeitslosigkeit
nichts ändert, kann davon ausgegangen werden, dass sich auch die Aus-
gaben für die Jobgarantie im Laufe der Zeit amortisieren.

Schließlich sind darüber hinaus indirekte Beschäftigungseffekte und
eine Ankurbelung des Wirtschaftswachstums zu berücksichtigen. Groß-
mann et al. (2017) simulieren beispielsweise mit dem Modell e3.at die ma-
kroökonomischen Auswirkungen von steigendem Einkommen (durch Er-
höhung von Sozialtransfers): Eine Erhöhung der Einkommen um 1 Mrd.
Euro hätte dann einen Beschäftigungseffekt von ca. 4.000 Personen, und
das BIP stiege um 0,2%.

Abbildung 3: Passiv-Aktiv-Transfer: Jobgarantie mit Einkommen in
Höhe von 1.928

Passivkosten Aktivkosten

Bruttokosten Langzeitarbeitslosigkeit 15.671 A Ausgaben Jobgarantie 36.588 A

– –
Rückflüsse durch Steuereinnahmen
und SV-Beiträge

5.101 A
Rückflüsse durch Steuereinnahmen
und SV-Beiträge

19.234 A

= =
Nettokosten Langzeitarbeitslosigkeit 10.570 A Nettokosten Jobgarantie 17.355 A

Mehrkosten Jobgarantie: ≈ 6.785 A pro Jahr und Person

Quelle: eigene Berechnung, siehe Tabellen A1 und A2.

8. Zusammenfassung und Ausblick

Langzeitarbeitslosigkeit von älteren Arbeitsuchenden ist eines der zen-
tralen Probleme des österreichischen Arbeitsmarktes, das nicht automa-
tisch durch Marktmechanismen verschwinden wird, denn der Arbeitsmarkt
bietet nur unzureichende Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Lang-
zeitarbeitslose. Kommen weitere erschwerende Umstände wie Krankheit
oder niedrige (Fach)Ausbildung hinzu, sinken die Reintegrationschancen
in den Arbeitsmarkt drastisch. Menschen über 45, die ihren Arbeitsplatz
verlieren, werden auch in guter Konjunkturlage nur mehr selten von Unter-
nehmen eingestellt.

Für die betroffenen Menschen sowie die Gesellschaft insgesamt ist Ar-
beitslosigkeit eines der zentralen Probleme. Arbeit hat einen wichtigen
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Stellenwert in unserer Gesellschaft. Für Menschen, die Arbeiten möchten,
aber keine Arbeit finden, bedeutet Arbeitslosigkeit nicht nur materielle De-
privation, sondern damit einhergehend soziale Exklusion, was schließlich
auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Gleichzeitig ist Lang-
zeitarbeitslosigkeit Ausdruck von ungenutztem Potenzial, mit dem sinnvol-
le Tätigkeiten verrichtet werden könnten, für die es Nachfrage gibt. Ange-
sichts des bevorstehenden Konjunkturabschwungs und der nach wie vor
hohen Sockelarbeitslosigkeit sind dringend Gegenmaßnahmen notwen-
dig.

Eine elegante Lösung, um das Problem Langzeitarbeitslosigkeit nach-
haltig zu lösen, bietet die Idee einer Jobgarantie. Weil der „Markt“ die not-
wendigen Arbeitsplätze nicht zur Verfügung stellt, muss der Staat ein-
springen und als „employer of last resort“ für alle, die Arbeit suchen, eine
Beschäftigung zur Verfügung stellen. Mit einer Jobgarantie würde an den
Ursachen der Arbeitslosigkeit – nämlich der zu geringen Anzahl an verfüg-
baren Arbeitsplätzen (mangelnde Nachfrage), insbesondere für ältere Ar-
beitsuchende – angesetzt werden und nicht wie bisher durch aktivierende
Arbeitsmarktpolitik zusätzlicher Druck auf Arbeitslose ausgeübt oder älte-
re Menschen zu oft wenig erfolgversprechenden Maßnahmen verpflichtet
werden. Die Jobgarantie ermöglicht Langzeitarbeitslosen eine sinnstiften-
de Erwerbstätigkeit, mit der sie sich Qualifikationen aneignen und Ge-
sundheit, Würde sowie gesellschaftliches Ansehen erhalten können.
Letztendlich würde Österreich durch die Jobgarantie dem „Recht auf Ar-
beit“, das die Vereinten Nationen in ihrer allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte verankert haben, ein Stück näherkommen.

Die zusätzlichen Ausgaben, die für ein staatliches Beschäftigungspro-
gramm notwendig wären, bleiben überschaubar, weil die Kosten für Lang-
zeitarbeitslosigkeit der Finanzierung von Beschäftigungsplätzen gegen-
übergestellt werden können. In dem vorgeschlagenen Modell würden
40.000 öffentlich geschaffene Beschäftigungsplätze Mehrkosten in der
Höhe von 282,6 Mio erzeugen. Mit diesem vergleichbar niedrigen Ausga-
benvolumen ließe sich Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren, indem sinnvol-
le Tätigkeiten, z. B. zum Ausbau regionaler Infrastrukturen, finanziert wer-
den. Durch die vorgeschlagene degressive Gestaltung der Lohnsubven-
tionen (an die Träger) würden die Ausgaben für das Beschäftigungspro-
jekt mittelfristig bereits sinken.

Dieses Beschäftigungsprojekt sollte von AMS und Kommunalpolitik ad-
ministriert werden. Durch das Einbeziehen der lokalen Bevölkerung in den
Auswahlprozess von Projekten lässt sich sicherstellen, dass sinnvolle Tä-
tigkeiten geschaffen werden, für die es Nachfrage gibt. Gleichzeitig kann
auf regionaler Ebene die politische Partizipation der Bevölkerung gestärkt
und Akzeptanz für die zusätzlichen Ausgaben erhöht werden.
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Anhang

Tabelle A 1: Annahmen und Quellen der Jobgarantie

Annahmen Quellen

Passiv – AL Person mit Notstandshilfebezug

Alleinstehende Person ohne PartnerIn und Kinder

Der Tagsatz für die Notstandshilfe wurde mit 25,49
angenommen und fürs Jahresnettogehalt mit 365

multipliziert
AMS

Durchschnittlichen Förderkosten für Schulungen für
NH-BezieherInnen im Jahr 2018 dividiert durch die

Anzahl an NH-BezieherInnen

AMS; Haushaltsverrechnung des Bundes;
DWH fsap_jahresbudget_tagesaktuell_mit_MR_MV.

Betreuungskosten beim AMS sind Ausgaben für
Organisation AMS pro arbeitslose Person im Jahr 2018

AMS; Haushaltsverrechnung des Bundes;
DWH fsap_jahresbudget_tagesaktuell_mit_MR_MV.

Pensionsversicherungaufwand beträgt 2018 22,8% von
70% des monatlichen Bruttoeinkommens. § 6 ALVG

Krankenversicherungsaufwand beträgt 2018 7,65% des
jeweiligen Leistungsbezuges § 42 ALVG

Umsatzsteuer: 100% Konsumneigung aufgrund des
geringen Einkommens und 17% Mischumsatzsteuer Schönherr et al. (2014); Rocha-Akis et al. (2019).

Aktiv – Person in der Jobgarantie

Bruttojahresgehalt auf Basis der Aktion 20000
Planungsphase: 1928,57 monatlich * 14 Picek 2016

SV-Abgaben DN, AngestellteR, kein Alleinverdiener-
absetzbetrag, keinE PendlerIn, kein Sachbezug, kein

Lohnsteuerfreibetrag, 2018/7

Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)
https://rechner.cpulohn.at/bmf.gv.at/

familienbonusplus/#bruttoNetto_familienbonus

Lohnsteuer DN, AngestellteR, kein Alleinverdiener-
absetzbetrag, keinE PendlerIn, kein Sachbezug, kein

Lohnsteuerfreibetrag, 2018/7

Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)
https://rechner.cpulohn.at/bmf.gv.at/

familienbonusplus/#bruttoNetto_familienbonus

Dienstgeberabgaben (SV, DB, DZ, KoSt, BMVK),
AngestellteR, kein Alleinverdienerabsetzbetrag, keinE
PendlerIn, kein Sachbezug, kein Lohnsteuerfreibetrag,

2018/7, Wien

Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)
https://rechner.cpulohn.at/bmf.gv.at/

familienbonusplus/#bruttoNetto_familienbonus

50% der durchschnittlichen Förderkosten für
Schulungen/Coaching

AK; AMS; Haushaltsverrechnung des Bundes;
DWH fsap_jahresbudget_tagesaktuell_mit_MR_MV.

50% der durchschnittlichen Betreuungskosten beim
AMS

AK; AMS; Haushaltsverrechnung des Bundes;
DWH fsap_jahresbudget_tagesaktuell_mit_MR_MV.

Umsatzsteuer: 98% Konsumneigung und 17%
Mischumsatzsteuer Ederer et al. (2017); Rocha-Akis et al. (2019)

SV-Abgaben DN, AngestellteR, kein Alleinverdiener-
absetzbetrag, keinE PendlerIn, kein Sachbezug, kein
Lohnsteuerfreibetrag, 2018/7, abzüglich AK-Umlage

Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)

Lohnsteuer DN, AngestellteR, kein Alleinverdiener-
absetzbetrag, keinE PendlerIn, kein Sachbezug, kein

Lohnsteuerfreibetrag, 2018/7
Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)

Dienstgeberabgaben (SV, DB), AngestellteR, kein
Alleinverdienerabsetzbetrag, keinE PendlerIn, kein

Sachbezug, kein Lohnsteuerfreibetrag, 2018/7, Wien,
ohne BMVK und DZ

Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)

Kommunalsteuer sind 3 % vom Bruttolohn Brutto-NettoRechner Finanzministerium (2018/7)

Familienausgleichsfonds, der Dienstgeberbeitrag
beträgt seit 2018 3,9% des Bruttolohns

WKÖ https://www.wko.at/service/steuern/Dienstgeber-
beitrag_zum_Familienlastenausgleichsfonds_(DB).html
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Tabelle A 2: Berechnung Jobgarantie mit 1.928 Euro, pro Person,
pro Jahr

Nettokosten von Langzeitarbeitslosig-
keit 10.570,10 Nettokosten der Jobgarantie 17.634,39 C

Ausgaben Langzeitarbeitslosigkeit 15.670,64 C Ausgaben Jobgarantie 36.588,33 C

Notstandshilfe 9.303,85 A Einkommen 20.563,16 A

SV-Beiträge 3.518,89 A SV-Beiträge DN 4.583,82 A

Kosten für aktive AMP 1.207,90 A Lohnsteuer 1.853,00 A

Betreuungskosten AMS 1.640,00 A Administrativkosten und Coaching 1.423,95 A

Dienstgeberabgaben* 8.164,40 A

Rückflüsse durch Steuereinnahmen 5.100,55 C Rückflüsse durch Steuereinnahmen 19.233,60 C

Umsatzsteuer 1.581,65 A Umsatzsteuer 3.425,82 A

SV-Beiträge 3.518,89 A Lohnsteuer 1.853,00 A

SV-Beiträge DN ohne AK Umlage 4.448,82 A

Dienstgeberabgaben** 7.642,92 A

Kommunalsteuer 810,04 A

Familienausgleichsfonds 1.053,00 A

Zusätzliche Kosten pro Jahr pro Person (Aktiv-Passiv-Transfer) 6.784,63 C

*SV, DB, DZ, KoST, BMVK; **ohne BMVK und DZ

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund hoher und persistenter Arbeitslosigkeit wird die Idee staatlich finan-
zierter Arbeitsplätze sowohl theoretisch als auch empirisch vermehrt diskutiert. Häufig wird
kritisch auf die hohen fiskalischen Kosten solcher Programme hingewiesen, wobei von
Modellen ausgegangen wird, die Arbeitsplätze für alle Arbeitsuchenden zur Verfügung
stellen. Hinsichtlich der zunehmenden und persistenten Langzeitbeschäftigungslosigkeit
in Österreich entwickeln wir einen Modellvorschlag für eine Jobgarantie für Menschen im
Alter über 45 Jahren und einer Arbeitslosendauer von mindestens 2 Jahren und schätzen
die zusätzlich notwendigen fiskalischen Investitionen zur Beseitigung von Langzeitbe-
schäftigungslosigkeit in Österreich. Wir identifizieren rund 40.000 Menschen, die den Krite-
rien entsprechen. Es kann gezeigt werden, dass durch den Tausch von Arbeitslosenversi-
cherungsleistungen in staatlich finanzierte Arbeitsplätze, mit einem Bruttoeinkommen von
1.928 A im Monat, Mehrkosten von lediglich 6.785 A pro Jahr und Person entstehen wür-
den.

Abstract

Against the backdrop of high and persistent unemployment, the idea of state-funded jobs
is increasingly discussed both theoretically and empirically. Based on the model of a job
guarantee for all unemployed, the fiscal costs of such programs are often been criticized. In
regard of the increasing and persistent long-term unemployment in Austria, we develop a
proposal for a job guarantee for people over the age of 45, and an unemployed duration of
at least 2 years, and estimate the additionally necessary fiscal expenditures to eliminate
long-term employment in Austria. We identify around 40.000 persons who meet these crite-
ria. It can be shown that the exchange of unemployment insurance benefits in state-
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financed jobs, with a gross income of 1.928 A per month, would result in additional costs of
only 6.785 A per person per year.

Schlagwörter: Beschäftigungspolitik, Jobgarantie, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik,
Österreich, Langzeitbeschäftigungslosigkeit.

Key words: unemployment, long-term unemployment, employment policy, labour mar-
ket policy, job guarantee, Austria.

JEL codes: J20, J23, J45, J48, J68.
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Beeinflusst die ökonomische Globalisierung
die Einkommensungleichheit?

Eine Meta-Analyse*
Philipp Heimberger

1. Einleitung

Einer der fundamentalsten und robustesten Trends seit den 1980er-Jah-
ren ist der Anstieg der Einkommensungleichheit, der sowohl in entwickelten
als auch in Schwellenländern festzustellen ist.1 Es liegen mehrere Erklä-
rungen vor, um die zunehmende Einkommensungleichheit innerhalb der
Nationalstaaten zu erklären. Eine dieser Erklärungen betrifft die ökonomi-
sche Globalisierung: In den letzten Jahrzehnten standen Fragen, wie sich
die zunehmende Marktintegration in den Bereichen internationaler Handel
und Finanzsektor auf die Einkommensungleichheit in der ganzen Welt aus-
gewirkt hat, im Mittelpunkt von sozialwissenschaftlichen Kontroversen.
Mehrere qualitative Übersichtsarbeiten zeigen, dass die akademische
Wissenschaft zu einer schnell wachsenden Literatur beigetragen hat.2

Es scheint einen Konsens unter vielen ForscherInnen und Beobachte-
rInnen zu geben, dass Globalisierung und Einkommensungleichheit auf
irgendeine Art zusammenhängen. Trotz erheblicher Forschungsanstren-
gungen bleiben jedoch die Richtung und das Ausmaß des Zusammen-
hangs zwischen Globalisierung und Ungleichheit weitgehend unklar. Auf
theoretischer Ebene werden große Teile der vorhandenen Literatur, die
sich mit den Auswirkungen der Handelsglobalisierung auf die Einkom-
mensungleichheit befassen, als Test des bekannten Stolper-Samuelson-
Theorems konzipiert. Dieses Theorem besagt, dass eine zunehmende in-
ternationale Handelsintegration die Einkommensungleichheit innerhalb
der Schwellenländer verringert, während sie die Ungleichheit in fortge-
schrittenen Ländern erhöht.3 Auf empirischer Ebene hat die Literatur je-
doch keine eindeutige Schlussfolgerung über die Auswirkungen der Han-
delsglobalisierung ziehen können: Während mehrere Artikel (teilweise)
empirische Unterstützung für das Stolper-Samuelson-Theorem finden,4
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widerlegen andere Arbeiten das Theorem auf der Grundlage ökonometri-
scher Hypothesentests.5 Die Forschung hat auch Theorien über die Aus-
wirkungen der finanziellen Globalisierung auf die Einkommensungleich-
heit in Industrie- und Schwellenländern entwickelt, doch auch hier liegen
ökonometrische Ergebnisse vor, die zu widersprüchlichen Schlussfolge-
rungen führen.6

Darüber hinaus haben mehrere WissenschafterInnen Skepsis hinsicht-
lich der Hypothese geäußert, dass die Globalisierung einen erheblichen
Einfluss auf die Einkommensungleichheit gehabt habe, da politische und
institutionelle Einflüsse sowie andere Faktoren (wie Technologie, Bildung
oder makroökonomische Variablen) viel wichtiger für die Erklärung von
Veränderungen der Ungleichheit seien.7 Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die vorhandene Literatur bislang nicht in der Lage war, über-
zeugende ökonometrische Erkenntnisse zur Lösung widersprüchlicher
theoretischer Argumente vorzulegen. Relevante Studien unterscheiden
sich oft deutlich in Bezug auf die Struktur der Daten und die Details der
ökonometrischen Spezifikation. In Anbetracht des breiten Spektrums von
Schätzungen, die in der Literatur berichtet werden, ist es daher eine große
Herausforderung, Verallgemeinerungen auf der Grundlage eines traditio-
nellen Literaturüberblicks vorzunehmen: Tatsächlich können qualitative
Überblicksstudien zu problematischen Schlussfolgerungen führen, wenn
sie bevorzugte Ergebnisse selektiv ausklammern und so ein subjektiv ver-
zerrtes Bild der quantitativen Evidenz zeichnen.8

Dieser Artikel ergänzt die bestehende Literatur, indem er die erste quan-
titative Literaturanalyse zu den Auswirkungen der ökonomischen Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit in Form einer Meta-Studie prä-
sentiert. Das Papier zielt darauf ab, zwei Forschungsfragen zu beantwor-
ten: Erstens, was sagt uns die empirische Evidenz in den in wissenschaftli-
chen Fachzeitschriften publizierten Studien über die Auswirkungen der
Globalisierung auf die Einkommensungleichheit? Um Antworten auf diese
erste Forschungsfrage zu geben, verwenden wir Meta-Analysewerkzeu-
ge,9 die aus einer umfassenden Erhebung und quantitativen Analyse der
relevanten ökonometrischen Schätzungen über den Effekt von Globalisie-
rung auf Einkommensungleichheit bestehen (siehe Abschnitt 3). Die zwei-
te Forschungsfrage lautet: Welche Faktoren tragen dazu bei, die Unter-
schiede in den berichteten Ergebnissen über die Beziehung zwischen Glo-
balisierung und Ungleichheit zu erklären? Um diese zweite Frage zu be-
antworten, verwenden wir Meta-Regressionsmethoden,10 die es uns er-
möglichen, die Auswirkungen verschiedener Faktoren zu testen, die zu
Heterogenität in den berichteten Ergebnissen der Globalisierung führen
können – einschließlich Besonderheiten des Datensatzes, der ökonome-
trischen Spezifikation, der Details der Schätzung und der Veröffentli-
chungsmerkmale (siehe Abschnitt 4).
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2. Theoretischer Hintergrund: Der Zusammenhang zwischen
Globalisierung und Ungleichheit

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf zwei Hauptthemen, die für die
Durchführung der quantitativen Literaturanalyse über die Auswirkungen
der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit von zentraler Bedeu-
tung sind. Zunächst wird diskutiert, wie das Konzept der ökonomischen
Globalisierung definiert und gemessen werden kann. Zweitens präsentie-
ren wir einen kurzen Überblick über wichtige theoretische Argumente, wie
sich Globalisierung auf die Einkommensungleichheit auswirken kann.

2.1 Definition und Messung von Globalisierung

Dieses Papier beschränkt die Analyse auf die wirtschaftliche Dimension
der Globalisierung unter Berücksichtigung von Handel und finanzieller Of-
fenheit. Obwohl wir uns nur auf die „ökonomische Globalisierung“ konzen-
trieren, werden wir sie aus Gründen der Einfachheit allgemein als „Globali-
sierung“ bezeichnen. Brady et al. (2005, S. 922) konzeptualisieren die
wirtschaftliche Globalisierung als „die Intensivierung des internationalen
Wirtschaftsaustauschs und die Bezeichnung für die Gegenwart der inter-
nationalen Wirtschaftsintegration. Die[wirtschaftliche] Globalisierung be-
inhaltet also das gegenwärtige wirtschaftliche Umfeld, das die Wohlfahrts-
staaten prägt, und die Intensivierung des konkreten wirtschaftlichen
Austauschs zwischen den Ländern“.11 Das in diesem Beitrag verwendete
Konzept der „ökonomischen Globalisierung“ ist viel enger als die (gesam-
te) „Globalisierung“, da letztere ein vielschichtiges Konzept ist, das jeweils
mehrere Aspekte in den wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kultu-
rellen Dimensionen erfasst, die weit über Indikatoren hinausgehen, die ty-
pischerweise zur Erfassung von Handelsoffenheit oder Kapitalflüssen
über Landesgrenzen hinweg verwendet werden.12

Die Fokussierung auf die wirtschaftliche Dimension der Globalisierung
ermöglicht es uns, etablierten Typologien von Indikatoren für die wirt-
schaftliche Globalisierung zu folgen. Diese Typologien unterscheiden ver-
schiedene Dimensionen der internationalen Marktintegration: Handelsglo-
balisierung, finanzielle Globalisierung und gesamte ökonomische Globali-
sierung, wobei Maßzahlen zu letzterer die Dimensionen von Handel und fi-
nanzieller Globalisierung kombinieren.13 Der mit Abstand wichtigste Indi-
kator für die Handelsglobalisierung ist die Handelsoffenheit, die typischer-
weise als Summe der Importe und Exporte in Prozent des BIP gemessen
wird, obwohl es auch zahlreiche andere Indikatoren für die Handelsoffen-
heit gibt (z. B. De-jure-Handelsmaße auf der Grundlage von Zollsätzen). In
der Dimension der finanziellen Globalisierung haben Forscher Maßzahlen
wie ausländischen Direktinvestitionen und Indizes zur Liberalisierung des

499

45. Jahrgang (2019), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



Kapitalverkehrs herangezogen. Darüber hinaus hat sich der KOF-Index
der Globalisierung zum wohl am häufigsten gebrauchten gesamthaften
Globalisierungsindex entwickelt.14 Gräbner et al. (2018) bieten einen um-
fassenden Überblick über die in früheren empirischen Arbeiten verwende-
ten Indikatoren der wirtschaftlichen Globalisierung. Die im vorliegenden
Papier verwendete Metadaten-Kodierung folgt der in Gräbner et al. (2018)
enthaltenen Typologie relevanter Indikatoren für die ökonomische Globali-
sierung gemäß den Dimensionen der Handelsglobalisierung, der finan-
ziellen Globalisierung und der gesamten Globalisierung. Gräbner et al
(2018) liefern eine detailliertere Diskussion zur Klassifizierung der Globali-
sierungsindikatoren, die wir für die Kodierung in den Dimensionen Han-
dels- und Finanzglobalisierung verwendet haben.

2.2 Globalisierung und Einkommensungleichheit: Theorien

Dieser Abschnitt bietet keinen umfassenden Überblick über die theoreti-
sche Literatur über die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Globa-
lisierung und Einkommensungleichheit; es gibt zahlreiche ausgezeichnete
Übersichtsarbeiten.15 Wir beschränken die Darstellung auf ausgewählte
theoretische Argumente über die Auswirkungen der Handelsglobalisie-
rung und der finanziellen Globalisierung auf die Einkommensungleichheit.
Dabei konzentrieren wir uns auf jene theoretischen Zusammenhänge, die
große Teile der Literatur bei der Formulierung von ökonometrischen Hypo-
thesentests geleitet haben. Insbesondere weisen bestehende Typologien
von Indikatoren für die ökonomische Globalisierung darauf hin, dass Han-
delsoffenheit und finanzielle Offenheit tatsächlich verschiedene Dimensio-
nen der wirtschaftlichen Globalisierung erfassen.16 Da Handelsglobalisie-
rung und finanzielle Globalisierung möglicherweise nicht die gleichen
Auswirkungen auf die Einkommensungleichheit zeitigen,17 diskutieren wir
sie in diesem Abschnitt separat und berücksichtigen in der Meta-Analyse
anschließend auch unterschiedliche Dimensionen der ökonomischen Glo-
balisierung.

Als eines der zentralen Ergebnisse des Standard-Handelsmodells von
Heckscher-Ohlin prognostiziert das Stolper-Samuelson-Theorem, dass
die wirtschaftliche Globalisierung die Einkommensunterschiede innerhalb
der Schwellenländer verringert.18 Die Handelsoffenheit wird dem relativ
reichlich vorhandenen Produktionsfaktor eines Landes zugute kommen,
da die Handelsspezialisierung typischerweise Sektoren begünstigt, die in-
tensiv den reichlich vorhandenen Faktor einsetzen. Im Vergleich zum Rest
der Welt haben Entwicklungsländer typischerweise einen komparativen
Vorteil im reichlichen Vorhandensein ungelernter Arbeitskräfte. Daher
wird der internationale Handel nach dem Stolper-Samuelson-Theorem die
Nachfrage nach ungelernten ArbeiterInnen in Entwicklungsländern erhö-
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hen, was zu einem Anstieg der Reallöhne und zu einem Rückgang der
Einkommensungleichheit im Inland führen wird. Für fortgeschrittene Län-
der ist die Prognose umgekehrt: Die Öffnung des Handels wird die Ein-
kommensungleichheit erhöhen, indem die reale Ertragsrate für die den
reichlich vorhandenen Faktor qualifizierter Arbeitskräfte erhöht und die
reale Ertragsrate für den relativ knappen Faktor ungelernter Arbeitskräfte
gesenkt wird. Die Annahmen, auf denen diese theoretischen Vorhersagen
beruhen, können jedoch nur als sehr restriktiv bezeichnet werden. Mehre-
re Autoren haben das Stolper-Samuelson-Theorem über die Annahmen
hinaus erweitert, auf denen es ursprünglich beruhte.19 Die Diskussionen in
der Literatur über die Auswirkungen der Globalisierung sind also durchaus
breiter angelegt. So wurde beispielsweise Offshoring in Heckscher-Ohlin-
Samuelson-artige Modelle integriert,20 und solche zusätzlichen Annahmen
können zu anderen Modellvorhersagen führen. Dennoch haben die Vor-
hersagen des ursprünglichen Stolper-Samuelson-Theorems eine wichtige
leitende Funktion für das Einrichten von Hypothesentests in großen Teilen
der ökonometrischen Globalisierungs- und Ungleichheitsliteratur ge-
habt.21

Wenn wir von der Dimension der Handelsglobalisierung zur Finanzglo-
balisierung wechseln, besteht eine Standardsicht in der Literatur darin,
dass eine größere finanzielle Offenheit die Allokation finanzieller Mittel in
der Wirtschaft verbessere. Der Schutz des inländischen Finanzsystems
kann zu Kreditbeschränkungen für Haushalte mit relativ niedrigen Ein-
kommen führen, und wenn diese Beschränkungen aufgehoben werden,
profitieren die Einkommen ärmerer Haushalte überproportional davon.22

Aus dieser Sicht ermöglicht es die Anziehung von Auslandskapital, mehr
zu konsumieren, als sie produzieren, und mehr zu investieren, als sie spa-
ren, was das Wirtschaftswachstum ankurbeln, die Einkommen der ärme-
ren Bevölkerung erhöhen und die Einkommensungleichheit verringern
werde, insbesondere in den Schwellenländern.23 Andere theoretische Bei-
träge betonen jedoch, dass die Verteilungswirkung der finanziellen Öff-
nung vom Grad der wirtschaftlichen Entwicklung abhänge. In früheren
Entwicklungsstadien können nur Haushalte, die in der Einkommensvertei-
lung relativ gut positioniert sind, Zugang zu finanziellen Mitteln erhalten
und von der gestiegenen Finanzoffenheit profitieren. Auf einem höheren
Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung greifen viele Haushalte jedoch
auf die Finanzmärkte zu, sodass die finanzielle Öffnung größeren Teilen
der Gesellschaft direkt zugute komme.24 Darüber hinaus weist ein Strang
in der Literatur darauf hin, dass die Qualität der politischen Institutionen
die Auswirkungen einer verstärkten finanziellen Öffnung auf die Einkom-
mensungleichheit beeinflusse.25 Die theoretischen Vorhersagen über die
Auswirkungen der finanziellen Globalisierung auf die Einkommensung-
leichheit sind daher nicht eindeutig. Die theoretische Standardsicht hat je-
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doch vor allem das Potenzial der finanziellen Offenheit für einen Abbau
der Ungleichheit betont: Indem sie sich regelmäßig auf die Vorhersage be-
ruft, dass eine größere finanzielle Offenheit die wirtschaftliche Entwick-
lung fördere und die Einkommen ärmerer Haushalte steigere, drängten in-
ternationale Institutionen auf die Liberalisierung des Kapitalverkehrs in
weiten Teilen der sich im Entwicklungsprozess befindlichen Welt.26

Ein anderer Teil der Literatur ist skeptisch gegenüber theoretischen Be-
hauptungen, dass die Globalisierung die Einkommensungleichheit stark
beeinflusst – egal in welche Richtung. Diese Skepsis beruht zumeist auf
theoretischen Argumenten, wonach andere Faktoren wichtigere Determi-
nanten der Einkommensungleichheit sind. Eine umfassende Darstellung
würde den Rahmen dieses Papiers sprengen, aber zusätzliche Faktoren
für die Erklärung von Einkommensungleichheit, die in der Literatur eine
herausragende Rolle spielen, sind Bildung,27 höhere Qualifikationen be-
vorzugender technologischer Wandel,28 die Struktur des politischen Sys-
tems,29 Arbeitsmarktinstitutionen,30 staatliche Ausgaben31 und makroöko-
nomische Faktoren.32

Zahlreiche Beiträge haben versucht, Theorien darüber zu testen, wie
sich die Globalisierung auf die Einkommensungleichheit auswirkt – mit im
Großen und Ganzen eher unklaren Ergebnissen.33 Bislang hat sich die
akademische Forschung nicht damit befasst, alle veröffentlichten Schät-
zungen über den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Ungleich-
heit systematisch zusammenzufassen und quantitativ zu untersuchen.
Dieses Papier zielt darauf ab, diese Lücke in der Literatur zu schließen,
indem es Meta-Analyse- und Meta-Regressionsmethoden verwendet. Bei
der Meta-Analyse geht es darum, die Auswirkungen der Globalisierung
auf die Einkommensungleichheit überblicksartig zu identifizieren und zu
berechnen, während die Meta-Regressionen darauf abzielen, Quellen der
Heterogenität in den berichteten Globalisierung-Ungleichheit-Schätzun-
gen zu untersuchen.34 Ein Teil des Beitrags dieses Papiers besteht darin,
dass die Anwendung der entsprechenden Methoden es uns ermöglicht, zu
untersuchen, ob es einen Effekt gibt, der mit den theoretischen Standard-
vorhersagen darüber übereinstimmt, wie sich die Globalisierung auf die
Einkommensungleichheit auswirkt, oder ob es tatsächlich Hinweise auf
eine nicht eindeutige Beziehung gibt. Der andere Teil des Beitrags bein-
haltet neue Erkenntnisse über die Quellen der Heterogenität in den veröf-
fentlichten Globalisierung-Ungleichheit-Ergebnissen, da wir in der Lage
sind, (Teil-)Antworten auf die Frage zu geben, warum die berichteten
Schätzungen durch erhebliche Variation gekennzeichnet sind.
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3. Meta-Analyse: Daten und deskriptive Ergebnisse

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Forschungsfrage: Was sagen uns
die vorliegenden Erkenntnisse über die durchschnittlichen Auswirkungen
der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit? Mithilfe der Meta-
Analyse werfen wir ein neues Licht auf die Debatte darüber, ob der Effekt
von Globalisierung auf die Einkommensungleichheit negativ, positiv oder
nahe null ist. In Abschnitt 3.1 wird unser Datensatz im Rahmen der Litera-
turrecherche und Datenerhebung diskutiert. Abschnitt 3.2 enthält zusam-
menfassende Statistiken, die es uns ermöglichen, einen Überblick über
die Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Globalisierung auf
die Einkommensungleichheit zu geben.

3.1 Meta-Analysedaten

Die systematische Suche und Überprüfung der Literatur für dieses Pa-
pier begann mit der Recherche nach allen relevanten wissenschaftlichen
Arbeiten über den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Einkom-
mensungleichheit. Dabei bezieht die Arbeit Beiträge aus verschiedenen
Disziplinen ein, vor allem aus den Bereichen Volkswirtschaftslehre, Sozio-
logie und Politikwissenschaft. Für die Suche nach Beiträgen verwendeten
wir zunächst (i) Google Scholar, (ii) die EconLit-Datenbank und (iii) die
Scopus-Datenbank. Wir nützten die folgenden Schlüsselwörter bei der
Suche: „Globalisation and income inequality“; „openness + income ine-
quality“ (wir haben auch „income inequality“ durch „income distribution“ er-
setzt).35 Darüber hinaus verfolgten wir die in empirischen Studien zitierten
Referenzen und Übersichtsarbeiten zu dieser Literatur durch Überprüfung
der Referenzlisten. Die Kriterien für die Einbeziehung in die Meta-Daten-
bank sind wie folgt:

Einkommensungleichheit als abhängige Variable und Globalisierung als
erklärende Variable: Als Voraussetzung für die Aufnahme in unseren Da-
tensatz mussten ein Maß für die personelle Einkommensungleichheit als
abhängige Variable und mindestens ein Maß für die ökonomische Globali-
sierung als erklärende Variable verwendet werden. Mit anderen Worten:
Studien mussten Ergebnisse aus einer Variante des folgenden grundle-
genden ökonometrischen Modells berichten:

INEQ ECONGLOBAL Zx x= + + +α β β ε1 (1)

wobei INEQ ein Maß für die Einkommensungleichheit ist (Abschnitt 4 er-
klärt, wie wir zwischen verschiedenen Ungleichheitsmaßen unterschei-
den), ECONGLOBAL ein Maß für die ökonomische Globalisierung dar-
stellt, Z ein Vektor für andere erklärende Variablen ist, und ε der Fehler-
term. So mussten wir beispielsweise Papiere unberücksichtigt lassen, die
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Globalisierungsmaße verwendeten, die nicht nur die Dimension der öko-
nomische Globalisierung berücksichtigen, sondern ein hybrides Maß mit
politischer und/oder sozialer Dimensionen.36 Ebensowenig konnten wir
Studien, die sich auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die regiona-
le Ungleichheit konzentrieren37 oder andere nicht relevante Ungleichheits-
maße als abhängige Variable verwenden, in unseren Datensatz aufneh-
men.

Berichtete ökonometrische Schätzungen: Nur die empirischen Studien,
die Regressionsergebnisse präsentieren, wurden berücksichtigt. Diese
Einschränkung schloss zahlreiche Arbeiten aus, die nur deskriptive Statis-
tiken berichteten.38

Veröffentlichung in begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschriften:
Wir exkludierten andere Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Globali-
sierung und Ungleichheit (z. B. Arbeitspapiere, Buchkapitel usw.). Erstens
kann davon ausgegangen werden, dass wissenschaftlich begutachtete
Publikationen eine bestimmte „Qualitätsprüfung“ durch die Begutachten-
den bestanden haben. Zweitens ist es schwierig, alle potenziell relevanten
Buchkapitel und andere nicht von ExpertInnen geprüften Dokumente auf-
zuspüren, die den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Un-
gleichheit berühren. Daher trug die Beschränkung auf wissenschaftlich
begutachtete Zeitschriftenartikel dazu bei, dass der Kodierungsprozess
transparent und überschaubar blieb.

Angebot relevanter Statistiken: Um aufgenommen zu werden, musste
ein Papier bestimmte Berichtsstandards erfüllen: Voraussetzung war,
dass Statistiken (z. B. Korrelationskoeffizienten und Standardfehler oder t-
Statistiken) vorhanden waren, aus denen standardisierte Maßzahlen zur
Auswirkung der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit berech-
net werden können.

Englische Sprache und Veröffentlichungsdatum: Die berücksichtigten
Arbeiten mussten schließlich auf Englisch verfasst und vor Februar 2019
veröffentlicht worden sein.

123 Papiere erfüllten diese Kriterien und berichteten insgesamt 1.254 re-
levante Schätzungen, die in den Metaanalysedatensatz aufgenommen
wurden. Heimberger (2019) präsentiert eine tabellenförmige Auflistung
dieser 123 Studien. Die Schätzungen, die auf Basis dieser Studien zusam-
mengetragen wurden, sind die Gesamtpopulation der ökonometrischen
Schätzungen über die Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkom-
mensungleichheit.

3.2 Deskriptive Statistiken

Um das Ausmaß der Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkom-
mensungleichheit zu veranschaulichen, berechnen wir den durchschnittli-
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chen Effekt auf der Grundlage aller zusammengestellten Schätzungen
aus der veröffentlichten Literatur zu Globalisierung und Ungleichheit. Au-
ßerdem berechnen wir 95%-Konfidenzintervalle um den berechneten
Durchschnitt herum.39 Die partielle Korrelation wird verwendet, um die Ef-
fektgröße über Studien hinweg zu standardisieren und sie dadurch ver-
gleichbar zu machen. In unserem Fall messen partielle Korrelationen, wel-
che direkt aus den in den entsprechenden Papieren berichteten Regres-
sionsergebnissen berechnet werden können, die Auswirkungen der Glo-
balisierung auf die Einkommensungleichheit unter der Annahme der Kon-
stanz aller anderen kontrollierten Faktoren. Es gibt zwei große Vorteile
des partiellen Korrelationskoeffizienten: Erstens können partielle Korrela-
tionskoeffizienten von Studie zu Studie sinnvoll verglichen werden, da sie
auf einem einheitlichen Maß zwischen –1 und 1 basieren, und zweitens
können sie für einen viel größeren Satz von Schätzungen berechnet wer-
den als andere Maße für die Effektgröße. Der partielle Korrelationskoeffi-
zient wird nach dieser Formel berechnet:

r
t

t df
=

+2
(2)

Hier ist t die t-Statistik des relevanten Regressionskoeffizienten, und df
bezeichnet die Freiheitsgrade dieser t-Statistik.40 Es ist üblich, die Teilkor-
relationen mit einem „Qualitätsindikator“ zu gewichten, was wir hier mit der
Genauigkeit der Schätzung (berechnet als: Eins dividiert durch Standard-
fehler) tun werden.41 Durch die Einbeziehung aller Studien zum Zusam-
menhang zwischen Globalisierung und Ungleichheit, die in begutachteten
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, sowie durch die Verwendung von
Präzisionsgewichten ist die aus der Meta-Analyse abgeleitete durch-
schnittliche Schätzung wohl der beste verfügbare Schätzwert, den die be-
stehenden ökonometrische Literatur über die Auswirkungen der Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit zu bieten hat.

Formal ist die gewichtete durchschnittliche partielle Korrelation gegeben
durch:

[ ]
[ ]wr
P r

P
ij ij

ij
= ∑

∑
(3)

wobei r der partielle Korrelationskoeffizient wie in Gleichung (2) aus der i-
ten Regressionsschätzung der j-ten Studie ist und P die zugehörige Ge-
nauigkeit (Berechnung als 1 dividiert durch Varianz). Wir verwenden den
gewichteten partiellen Korrelationskoeffizienten, um zwei Fragen zu be-
antworten: Erstens, sind die durchschnittlichen Auswirkungen der Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit positiv, negativ oder nicht von
null unterscheidbar? Zweitens, ist der Effekt klein oder groß? Nach den
Richtlinien von Doucouliagos (2011) kann eine partielle Korrelation als
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klein angesehen werden, wenn ihr absoluter Wert kleiner als 0,07 ist, wäh-
rend 0,17 als moderat und 0,33 als groß angesehen wird.

Tabelle 1 zeigt die deskriptiven Statistiken für die Meta-Analysedaten.
Dabei werden der Median sowie der ungewichtete und präzisionsgewich-
tete Durchschnitt der Teilkorrelationen zwischen Globalisierung und Un-
gleichheit ausgewiesen. Darüber hinaus berichten wir die Ergebnisse aus
der Schätzung eines Random-Effects-Modells und eines Fixed-Effects-
Modells.42 Wir haben auch zwei Varianten von Konfidenzintervallen aufge-
nommen. Spalte (1) von Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse für die gesamte
Population der Schätzungen (n = 1254). Die Ergebnisse verweisen darauf,
dass die Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung auf die Einkom-
mensungleichheit im Durchschnitt positiv sind, d. h. die Globalisierung er-
höht die Einkommensungleichheit. Basierend auf der Richtlinie in Doucou-
liagos (2011) ist eine partielle Korrelation als gering anzusehen, wenn ihr
absoluter Wert kleiner als 0,07 ist. Der präzisionsgewichtete Durchschnitt
des Effekts von Globalisierung auf Einkommensungleichheit beträgt
0,074, und die Schätzungen auf Basis der Modelle für Fixed Effects und
Random Effects weichen nur geringfügig voneinander ab. Unter Berück-
sichtigung der Gesamtpopulation der Schätzungen finden wir daher Hin-
weise auf einen kleinen bis mittelgroßen die Einkommensungleichheit er-
höhenden Effekt der Globalisierung. Insbesondere wird die Möglichkeit
einer negativen durchschnittlichen partiellen Korrelation durch die 95%-
Konfidenzintervalle ausgeschlossen. Die Meta-Analyseergebnisse in Ta-
belle 1 erlauben es uns daher, die Hypothese abzulehnen, dass die öko-
nomische Globalisierung die Einkommensungleichheit verringere. Denn
dies hätte es erforderlich gemacht, Evidenz für negative durchschnittliche
partielle Korrelationskoeffizienten zu finden.

Als erste Sensitivitätsprüfung wiederholt Spalte (2) in Tabelle 1 die über-
blicksartige Meta-Analyse, nachdem die 10% der geringsten und höch-
sten Schätzungen entfernt wurden. Die Ergebnisse in Spalte (2) sind sehr
ähnlich wie in Spalte (1), was darauf hindeutet, dass Ausreißer am oberen
und unteren Ende der Verteilung der partiellen Korrelationskoeffizienten
die Ergebnisse nicht wesentlich beeinflussen. Bemerkenswert ist, dass
die Konfidenzintervalle die Hypothese eines ungleichheitssenkenden Ef-
fekts der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit nach wie vor
verwerfen. Spalte (3) betrachtet nur jene Schätzungen, die eine Variable
der Handelsglobalisierung als relevante erklärende Variable verwendet
haben. Wir stellen fest, dass die präzisionsgewichtete durchschnittliche
partielle Korrelation der Handelsglobalisierung (0,045) wesentlich kleiner
ist als in Spalte (1), in der noch die Gesamtpopulation der Schätzungen
enthalten war. Spalte (4) berücksichtigt nur solche Schätzungen, die eine
finanzielle Globalisierungsvariable als Regressor verwenden. Der präzi-
sionsgewichtete Durchschnitt der Schätzungen der finanziellen Globali-
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Tabelle 1: Veröffentlichte Effektgrößen zu Globalisierung-
Ungleichheit (123 Studien, 1.254 Schätzungen)

Statistik
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Beobachtungen

Anzahl der Beobachtungen 1.254 1.005 732 473 49

Durchschnitte

Median 0,089 0,074 0,041 0,136 0,108

Ungewichteter Durchschnitt 0,083 0,067 0,046 0,140 0,083

Präzisionsgewichteter Durchschnitt 0,074 0,061 0,045 0,123 0,124

Gewichteter Durchschnitt (RE) 0,086 0,067 0,048 0,141 0,110

Gewichteter Durchschnitt (FE) 0,079 0,036 0,078 0,114 0,123

Gewichteter Durchschnitt (HS) 0,079 0,067 0,043 0,137 0,119

Intervalle

95%-Konfidenz +0,072 +0,058 +0,031 +0,120 +0,044

Intervall (RE) +0,099 +0,075 +0,065 +0,162 +0,177

95%-Konfidenz +0,072 +0,059 +0,034 +0,120 +0,075

Intervall (RE) +0,085 +0,075 +0,051 +0,154 +0,163

Anmerkungen: RE … Random Effects; FE … Fixed Effects; HS… Hunter-Schmidt (2014).
Wir haben den Kehrwert der Varianzen als Präzisionsgewichte verwendet.

sierung in Höhe von 0,123 in Spalte (4) ist mehr als zweieinhalb Mal grö-
ßer als jener in Spalte (3). Schließlich enthält Spalte (5) Schätzungen, die
auf den gesamten Globalisierungsmaßen basieren. Hier finden wir neuer-
lich eine kleine bis mittlere positive gewichtete Teilkorrelation (0,124). Ins-
gesamt verweisen die in Tabelle 1 dargestellten Statistiken auf das vorläu-
fige Ergebnis, dass wir bei der Betrachtung von Teilmengen unserer
Schätzungen feststellen, dass das Ausmaß der Auswirkungen der Han-
delsglobalisierung auf die Einkommensungleichheit deutlich geringer ist
als die Auswirkungen von Globalisierungsmaßen, welche die finanzielle
Dimension einbeziehen. Die Meta-Regressionsanalyse in Abschnitt 4 wird
weitere Hypothesentests präsentieren, um dieses Ergebnis abzusichern.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der partiellen Korrelationen in unserem
Meta-Analysedatensatz. Es ist ersichtlich, dass eine große Bandbreite
von Schätzungen berichtet wird, einschließlich positiver, negativer aber
auch nahe null liegender Effektgrößen. Der größte Teil der Schätzungen
liegt innerhalb des Intervalls von –0,3 und 0,4. Der minimale Teilkorrela-
tionskoeffizient beträgt –0,82 und das Maximum 0,94; die Standardabwei-
chung ist 0,25. Während der ungewichtete Mittelwert (0,07) und der Medi-
an (0,09) von kleiner bis mittelgroßer Effektstärke sind, zeigt Abbildung 1,
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dass die Schätzungen dennoch eine große Heterogenität aufweisen. Zu-
sätzlich haben wir den Cochran-Q-Test43 durchgeführt, der klare Hinweise
darauf liefert, dass die Heterogenität der berichteten Schätzungen über
das hinausgehen, was durch messbare Stichprobenfehler erwartet wer-
den kann (p < 0,0001).

Abbildung 1: Verteilung der Schätzungen in der Literatur

Anmerkungen: Die Abbildung stellt die Schätzungen der Kernel Density der partiellen Kor-
relationskoeffizienten dar.

4. Meta-Regressionsanalyse

In diesem Abschnitt wird die folgende Frage gestellt: Welche Faktoren
erklären die Heterogenität der berichteten Ergebnisse über den Effekt von
Globalisierung auf die Einkommensungleichheit? Der vorige Abschnitt
präsentierte Schätzungen, wonach die berichteten Ergebnisse über den
Zusammenhang zwischen Globalisierung und Ungleichheit mehr Variati-
on aufweisen, als aufgrund von messbaren Stichprobenfehlern erwartet
werden könnte. Daher setzen wir fort, indem wir mögliche Faktoren zu Er-
klärung der bestehenden Heterogenität der Schätzungen identifizieren.

4.1 Das Meta-Regressionsmodell

In Übereinstimmung mit Standardtechniken für die Meta-Regressions-
analyse44 gehen wir davon aus, dass die i-te Schätzung des partiellen Kor-
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relationskoeffizienten zum Zusammenhang von Globalisierung und Ein-
kommensungleichheits aus der Studie j, bezeichnet als rij, von einem
Vektor bestehend aus mehreren Variablen (Zkij) beeinflusst wird, wobei
diese Moderatorvariablen Merkmalen abbilden, die Unterschiede in den zu-
grunde liegenden Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommen-
sungleichheit erfassen. εij steht für den Fehlerterm. Das Meta-Regres-
sionsmodell kann somit wie folgt beschrieben werden:

r Zij k kij ij= + +∑β β ε0 (4)

Wir schätzen dieses Modell mit Weighted Least Squares (WLS), wobei
wir den Kehrwert der Varianz des partiellen Korrelationskoeffizienten für
die (optimale) Präzisionsgewichtung verwenden. Stanley und Doucoulia-
gos (2017, S. 19) argumentieren, dass der WLS-Schätzer gegenüber an-
deren Standardschätzern, die für die Meta-Regression verwendet werden
können, vorzuziehen sei: „In praktischen Anwendungen ist es wahrschein-
lich, dass eine unbeschränkte WLS-Meta-Regression praktisch äquiva-
lente oder überlegene Ergebnisse im Vergleich zu Fixed-Effects-, Ran-
dom-Effects- oder Mixed-Effects-Ansätzen der Meta-Regression liefert.“45

WLS wird OLS vorgezogen, da die Schätzungen nicht die gleichen Stan-
dardfehler aufweisen und weil es wichtig ist, den präziseren Schätzungen
mehr Gewicht zu geben, da die Informationen, die von genaueren Schät-
zungen ausgehen, als wertvoller angesehen werden können. Wir werden
aber auch Robustheitstests durchführen, die auf der Anwendung anderer
Schätzer beruhen.

Wir nehmen die folgenden Gruppen von „Moderator“-Variablen in den Z-
Vektor auf:

Maße der abhängigen Variablen (Einkommensungleichheit): Es sei
daran erinnert, dass die abhängige Variable in der Meta-Analyse ein Maß
für die personelle Einkommensungleichheit ist (siehe Gleichung 1). Wir
berücksichtigen Unterschiede in der abhängigen Variablen, indem wir
Schätzungen unterscheiden, die den Gini-Index, die Top-Einkommensan-
teile, die Einkommensanteile der geringsten Einkommensgruppe, das Ein-
kommensverhältnis zwischen obersten und untersten Einkommen, den
Theil-Index, die relativen Löhne verschiedener Qualifikationsgruppen
(HighLowSkilled), und andere Ungleichheitsmaße verwenden. Die Inter-
pretation der Schätzungen, die auf der Verwendung verschiedener Un-
gleichheitsmaße beruhen, kann unterschiedlich sein. Wenn beispielswei-
se eine Studie den Gini-Koeffizienten verwendet, zeigt ein positiver Koeffi-
zient der Globalisierungsvariablen eine Zunahme der Ungleichheit an.
Wenn die Schätzung jedoch auf dem Einkommensanteil der untersten
10% der Einkommensbezieher basiert, wäre die Interpretation eines posi-
tiven Koeffizienten umgekehrt: Eine Zunahme der Globalisierung erhöht
den Einkommensanteil der untersten 10% der Einkommensbezieher und
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verringert somit die Ungleichheit. Wir begegnen dieser potenziellen Ver-
wirrung bei der Interpretation von Schätzungen, indem wir die Teilkorrela-
tionen und die entsprechenden t-Statistiken der Einkommensanteile der
untersten Einkommensbezieher durch die Multiplikation mit (–1) transfor-
mieren. Diese Transformation macht alle Schätzungen vergleichbar (un-
abhängig davon, welches Maß an Einkommensungleichheit sie verwen-
den) und ermöglicht die allgemeine Interpretation, dass ein positiver Koef-
fizient einen die Einkommensungleichheit erhöhenden Effekt der Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit anzeigt.

Ökonomische Globalisierungsmaße: Wie in Abschnitt 2 erläutert, kom-
men in der Literatur zahlreiche Indikatoren zur Anwendung, um verschie-
dene Aspekte der Globalisierung zu erfassen. Wir folgen der Typologie
der in Gräbner et al. (2018) beschriebenen Indikatoren der ökonomischen
Globalisierung, wobei zwischen der Handelsglobalisierung (z. B. Handels-
volumen in Relation zur Wirtschaftsleistung und De-jure-Maßnahmen wie
Zölle), der finanziellen Globalisierung (z .B. ausländische Direktinvestitio-
nen in Relation zur Wirtschaftsleistung und Indizes für die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs) und den Indizes für die gesamte Globalisierung (v. a.
der KOF-Index für die wirtschaftliche Globalisierung) unterschieden wird,
wobei letztere die Handels- und die Finanzdimension kombinieren. Gräb-
ner et al. (2018) liefern eine detailliertere Darstellung zu unterschiedlichen
Indikatoren für die ökonomische Globalisierung, die auch der Kodierung in
dieser Studie zugrundeliegen. Unsere Meta-Regressionsanalyse testet,
ob diese alternativen Globalisierungsmaße einen Einfluss auf die berich-
teten Ergebnisse haben.

Länderzusammensetzung: Wie wir in Abschnitt 2.2 gesehen haben, un-
terstreicht die theoretische Literatur, dass die ökonomische Globalisierung
die Einkommensungleichheit in entwickelten Ländern möglicherweise an-
ders beeinflusst als in Schwellenländern. Das Stolper-Samuelson-Theo-
rem prognostiziert, dass die Handelsoffenheit die Einkommensungleich-
heit innerhalb der Schwellenländer verringern, aber die Ungleichheit in
den entwickelten Ländern erhöhen wird (siehe Abschnitt 2.2). Wenn der
Entwicklungsstand eine Rolle spielt, würde der Zusammenhang zwischen
Globalisierung und Einkommensungleichheit von der zugrunde liegen-
den Ländergruppe beeinflusst werden. Wir kontrollieren deshalb dafür,
ob eine Schätzung auf einer Länderstichprobe von entwickelten Ländern,
Schwellenländern oder aus einer Mischung aus entwickelten und Schwel-
lenländern basiert. Um zwischen diesen drei Gruppen zu unterscheiden,
verwenden wir die Länderklassifizierung des Internationalen Währungs-
fonds.46

Datenmerkmale: Wir untersuchen auch, ob die Art der verwendeten
Daten einen Einfluss auf die berichteten Ergebnisse hat. Daher bilden wir
ab, ob eine Studie Querschnittsdaten anstelle von Paneldaten verwendet.
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Zusätzlich integrieren wir eine Dummy-Variable, die wir auf den Wert 1
setzen, wenn nur Daten ab den 1990er-Jahren verwendet wurden. Der
Grund für die Aufnahme dieser Variable mit dem Namen „DataHyperGlo-
balisation“ liegt darin, dass Autoren wie Rodrik (2011) argumentieren,
dass die Periode der Hyperglobalisierung ab den 1990er-Jahren einige
Besonderheiten hatte.

Details zur Schätzmethode: Wir prüfen auch, ob es einen Unterschied
für die berichteten Ergebnisse macht, wenn durch die Verwendung von
länderspezifischen Fixed Effects für nicht-beobachtbare Heterogenität der
Länder kontrolliert wird. Etwa 38% der Schätzungen verwenden andere
ökonometrische Methoden als OLS (z. B. GMM, Random Effects). Mit un-
serem Meta-Regressionsmodell können wir auch untersuchen, ob diese
Unterschiede in der Schätzmethode einen signifikanten Einfluss haben.

Publikationscharakteristika: Wir berücksichtigen verschiedene Dimen-
sionen des Publikationsprozesses: Unterschiede zwischen Fachzeit-
schriften für Entwicklungsökonomie und anderen Arten von Zeitschriften;
ob der Schwerpunkt einer Studie auf der Beziehung zwischen Globalisie-
rung und Ungleichheit liegt und nicht nur auf der Einbeziehung der Globali-
sierung als zusätzliche Kontrollvariable; und ob die AutorInnen einer Stu-
die Kommentare oder Rückmeldungen von anderen AutorInnen erhalten
haben, die in der Literatur über die Beziehung zwischen Globalisierung
und Ungleichheit veröffentlicht haben.47

Makroökonomische, politische und institutionelle Kontrollvariablen:
Schließlich untersuchen wir, ob die Einbeziehung potenziell relevanter
Kontrollvariablen in den Primärstudien einen Einfluss auf den berichteten
Effekt von Globalisierung auf die Einkommensungleichheit hat. Ein promi-
nentes Argument lautet, dass die zunehmende Einkommensungleichheit
auf höhere Qualifikationsprofile bevorzugenden technologischen Wandel
zurückzuführen sei. Dies basiert auf der Annahme, dass der technologi-
sche Wandel arbeitende Menschen mit höheren Qualifikationsniveaus be-
vorzuge, sodass die beobachtete Zunahme der Ungleichheit auf exogene
Technologieschocks zurückzuführen ist.48 Daher testen wir, ob die Aus-
wirkungen der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit durch die
Einbeziehung von Technologievariablen in die relevanten ökonometri-
schen Modelle moderiert werden. Makroökonomische Faktoren, die durch
die Wachstumsrate des BIP und die Arbeitslosenquote dargestellt wer-
den, könnten ebenfalls als wichtige Moderatoren fungieren, weshalb wir
berücksichtigen, ob sie in die Schätzungen einbezogen wurden. Der Grad
der wirtschaftlichen Entwicklung könnte auch die partielle Korrelation be-
einflussen; daher testen wir, ob Studien eine Kontrollvariable für das Ein-
kommensniveau (gemessen am BIP pro Kopf) inkludieren. Der demografi-
sche Wandel könnte auch relevant sein; daher prüfen wir, ob es einen Un-
terschied macht, wenn Bevölkerungsvariablen in die Regressionen einbe-
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zogen werden. Da zahlreiche Studien darauf hinweisen, dass das Bil-
dungssystem und die Bildungspolitik die Einkommensungleichheit beein-
flussen,49 prüfen wir, ob für Bildungsvariablen kontrolliert wird. Die politik-
wissenschaftliche und soziologische Literatur betont, dass es wichtig ist,
die institutionelle Macht des Faktors Arbeit im Kontext der Bestimmung
der Einkommensungleichheit zu berücksichtigen.50 Wir testen deshalb
auch, ob für die Gewerkschaftsdichte oder für den Grad der Tarifverhand-
lungen kontrolliert wird (TradeUnion). Ein weiterer wichtiger Faktor bei der
Bestimmung der bestehenden Einkommensungleichheit betrifft die Höhe
der staatlichen Ausgaben, insbesondere für den sozialen Schutz.51 Wir
prüfen daher, ob Variablen für Staatsausgaben in die entsprechenden Re-
gressionen einbezogen werden. Darüber hinaus ist die Demokratie poten-
ziell ein relevanter Faktor für die Bestimmung der Ungleichheit, da Demo-
kratien ihren Bürgern mehr Raum für die Gründung von Gewerkschaften
und anderen politischen Organisationen bieten. Demokratische Systeme
ermöglichen es den Bürgern, an Wahlen teilzunehmen (unabhängig von
ihrer Position in der Einkommensverteilung), was zu politischen Entschei-
dungen führen kann, die zu einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung
führen.52 Wir prüfen daher, ob Demokratievariablen in die Primärstudien
einbezogen wurden. Schließlich hat die politikwissenschaftliche Literatur
betont, dass es relevant ist, welche Parteien Teil der Regierung sind, da
ihre ideologische Ausrichtung zu unterschiedlichen Reaktionen auf die
wirtschaftliche Globalisierung führen kann.53 Wir prüfen also auch, ob die
Einbeziehung von Kontrollvariablen für die Parteipolitik die Auswirkungen
der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit moderiert.

Wir haben versucht, eine umfassende Kodierung von potenziellen Quel-
len der Heterogenität vorzunehmen. Einige Variablen mussten jedoch
vollständig aus der Meta-Regressionsanalyse ausgeschlossen werden,
da sie nur in einer sehr geringen Anzahl von Schätzungen auftraten. Ein-
zelheiten zu den im Z-Vektor enthaltenen Moderatorvariablen können der
Tabelle 2 entnommen werden, die auch deskriptive Statistiken enthält.

4.2 Ergebnisse der multivariaten Meta-Regressionsanalyse

Zur Interpretation der Koeffizienten in den unten vorgestellten multivaria-
ten Meta-Regressionsmodellen sind einige Vorbemerkungen angebracht.
Die Modelle exkludieren immer eine Kategorie (als Referenzkategorie)
aus jeder Gruppe von sich gegenseitig ausschließenden und insgesamt
vollständigen Dummy-Variablen (Einkommensungleichheitsmaße, öko-
nomische Globalisierungsmaße und Länderzusammensetzung). Dies ist
notwendig, da wir sonst aufgrund von perfekter Multikollinearität die Mo-
delle nicht schätzen könnten. Dies bedeutet jedoch, dass die Konstante β0

nicht als „wahrer“ Effekt der Globalisierung auf die Einkommensungleich-
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heit interpretiert werden kann, da er von der Wahl der Referenzgruppen
abhängt. Andere Referenzspezifikationen würden zu unterschiedlichen
Schätzungen der Konstanten β0 führen. Unsere Referenzspezifikation ist
eine Schätzung der Auswirkungen der Handelsglobalisierung auf den
Gini-Index, die nur auf Daten aus entwickelten Ländern basiert. Es ist zu
beachten, dass die Wahl der exkludierten Dummy-Variablen in keiner
Weise einen der anderen geschätzten Koeffizienten beeinflusst, aber den
Referenzwert der Konstanten β0 verschiebt.54 Die Koeffizienten der Mode-
ratorvariablen aus jeder Gruppe von sich gegenseitig ausschließenden
und insgesamt vollständigen Dummy-Variablen ermöglichen es uns
daher, Vorhersagen über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit in einem bestimmten Umfeld im
Vergleich zu einem alternativen Umfeld zu treffen. So kann beispielsweise
die geschätzte durchschnittliche partielle Korrelation von Schwellenlän-
dern im Vergleich zu entwickelten Ländern (die die Referenzkategorie bil-
den) durch Addition der Werte von β0 und des Schwellenländer-Koeffizien-
ten vorhergesagt werden.

Zu beachten ist außerdem, dass wir einen „General-to-specific“-Schät-
zungsansatz verwenden, wie es auch in prominenten Leitlinien zur Meta-
Analyse vorgeschlagen wird.55 Dies bedeutet, dass wir die Variable entfer-
nen, die den größten p-Wert im Modell mit allen kodierten Moderatorvaria-
blen hatte (siehe Tabelle 2 für die vollständige Liste der Moderatorvaria-
blen). Dieser Schritt wird wiederholt, bis die p-Werte aller Variablen kleiner
als 0,1 sind.56 Der Vorteil dieses „General-to-specific“-Ansatzes ist, „dass
die Konstruktion des Modells von einem sehr allgemeinen Modell ausge-
hend in einer strukturierteren, geordneten und (statistisch validen) Weise
voranschreitet und so die schlimmsten Aspekte des Data Mining vermei-
det“.57 Eine zusätzliche Komplikation für die Meta-Regressionsanalyse
bezüglich der Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensung-
leichheit ergibt sich aus dem Vorhandensein mehrerer Schätzungen pro
Studie. Es wäre zu restriktiv, davon auszugehen, dass Paare von partiel-
len Korrelationskoeffizienten und Standardfehlern innerhalb von Studien
völlig unabhängig voneinander zu betrachten sind. Wir berücksichtigen
mögliche Abhängigkeiten innerhalb der Studien, indem wir die Standard-
fehler auf Studienebene clustern.

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der „General-to-specific“-Modellierung
unserer multivariaten Meta-Regressionsanalyse. Die Ergebnisse basieren
auf der Verwendung von WLS, wobei der Kehrwert der Varianzen als opti-
male Präzisionsgewichte verwendet wird. Zunächst betrachten wir die Er-
gebnisse in Spalte (1). Die erste bemerkenswerte Erkenntnis ist, dass
Schätzungen, die auf der Verwendung des Theil-Index basieren, geringe-
re Effektgrößen aufweisen als diejenigen, die den Gini-Index (der die Re-
ferenzgruppe darstellt) verwenden. Diese erste Erkenntnis aus der Meta-
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Regression deutet darauf hin, dass die Wahl des Einkommensungleich-
heitsmaßes relevant sein kann.

Die zweite Haupterkenntnis ist, dass die Dimension der ökonomischen
Globalisierung die Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommen-
sungleichheit moderiert. Insbesondere stellen wir fest, dass die Finanzglo-
balisierung einen signifikanten und positiven Koeffizienten aufweist. Im
Vergleich zu Schätzungen, die TradeGlobalisation verwenden, weisen
Schätzungen, die FinancialGlobalisation verwenden, einen deutlich positi-
veren (d. h. stärker ungleichheitssteigernden) Effekt von Globalisierung
auf die Einkommensungleichheit aus. Unser Meta-Regressionsmodell in
Spalte (1) der Tabelle 3 prognostiziert einen moderaten positiven Einfluss
der finanziellen Globalisierung auf die Einkommensungleichheit von
+0,16; dieses Ergebnis erhalten wir durch Addition des FinancialGlobali-
sation-Koeffizienten und der Konstanten. Diese Ergebnisse aus dem mul-
tivariaten Meta-Regressionsmodell stehen im Einklang mit den in Tabel-
le 1 dargestellten Meta-Analyse-Ergebnissen.

Aus den Ergebnissen in Spalte (1) von Tabelle 3 lassen sich mehrere zu-
sätzliche (Neben-)Erkenntnisse ableiten, die es ebenfalls verdienen, her-
vorgehoben zu werden. Erstens sind mehrere Publikationscharakteristika
signifikante Moderatorvariablen: Wenn der Zusammenhang zwischen
Globalisierung und Ungleichheit das Hauptthema eines Artikels ist; wenn
AutorInnen Rückmeldungen von anderen AutorInnen erhalten haben, die
in der einschlägigen Literatur veröffentlicht haben; und wenn AutorInnen
zuvor im Bereich der Globalisierung und Ungleichheit veröffentlicht haben,
sind die gemeldeten Ergebnisse in der Regel jeweils in ihrer Effektstärke
kleiner. Zweitens moderieren zwei Regressoren, die regelmäßig in empiri-
schen Anwendungen verwendet werden, die Auswirkungen der Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit: Technologie und Bildung. Mit
anderen Worten: Die Spezifikationsentscheidungen des ökonometrischen
Modells sind wichtig, wenn es darum geht, Regressoren auszuwählen, die
möglicherweise ebenfalls die Einkommensungleichheit erklären könnten.
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Auswirkungen der Globali-
sierung auf die Einkommensungleichheit durch das Einbeziehen von
Technologie- und Bildungsvariablen in die Regressionen moderiert wer-
den. Schließlich ist bemerkenswert, wofür wir keine Evidenz finden: Laut
den Ergebnissen der Meta-Regression ist die Zusammensetzung der Län-
dergruppe keine signifikante Moderatorvariable. Mit anderen Worten: Un-
sere Ergebnisse verwerfen die Hypothese, dass die Globalisierung zur
Verringerung der Einkommensungleichheit in Schwellenländern beiträgt,
da die Ergebnisse für die Entwicklungsländer auch auf kleine bis mittelgro-
ße die Einkommensungleichheit steigernde Effekte der Globalisierung auf
die Einkommensungleichheit hinweisen (ebenso wie für die Gruppe der
entwickelten Länder).
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Tabelle 3: Multivariate Regressionsergebnisse („General-to-specific“)

Abhängige Variable PartialCorr PartialCorr PartialCorr Fisher’s z

Schätzmethode (1)
WLS

(2)
Random
Effects

(3)
Robuste

Regression

(4)
WLS

(5)
Robust,

statistisch
signifikant

Constant 0,062***
(0,026)***

0,038***
(0,035)***

0,017***
(0,039)***

0,066***
(0,027)*** no

TopIncomeShare 0,012***
(0,036)***

0,003***
(0,044)***

0,029***
(0,051)***

0,009***
(0,038)*** no

BottomIncomeShare –0,039***
(0,026)***

–0,049***
(0,030)***

–0,060***
(0,038)***

–0,045***
(0,030)*** no

Theil –0,118***
(0,020)***

–0,110***
(0,031)***

–0,105***
(0,040)***

–0,126***
(0,022)*** yes

IncomeShareRatio –0,021***
(0,046)***

–0,019***
(0,049)***

–0,036***
(0,037)***

–0,023***
(0,050)*** no

HighLowSkilled –0,035***
(0,035)***

–0,016***
(0,061)***

–0,028***
(0,060)***

–0,045***
(0,041)*** no

OtherIneqVar 0,073***
(0,046)***

0,088***
(0,060)***

0,103***
(0,070)***

0,095***
(0,065)*** no

FinancialGlobalisation 0,095***
(0,025)***

0,100***
(0,030)***

0,112***
(0,027)***

0,102***
(0,027)*** yes

OverallEconomicGlobalisation 0,081***
(0,044)***

0,067***
(0,060)***

0,033***
(0,067)***

0,081***
(0,050)*** no

DevelopingCountriesOnly 0,017***
(0,028)***

0,054***
(0,032)***

0,081***
(0,032)***

0,019***
(0,030)*** no

MixofCountries –0,012***
(0,023)***

0,016***
(0,029)***

0,038***
(0,029)***

–0,016***
(0,025)*** no

Primary –0,032***
(0,019)***

–0,031***
(0,024)***

–0,031***
(0,024)***

–0,031***
(0,020)*** no

Crossauthor –0,052***
(0,026)***

–0,064***
(0,025)***

–0,071***
(0,022)***

–0,060***
(0,028)*** yes

Prior –0,049***
(0,027)***

–0,053***
(0,032)***

–0,036***
(0,035)***

–0,060***
(0,030)*** no

Technology –0,051***
(0,031)***

–0,070***
(0,026)***

–0,091***
(0,029)***

–0,055***
(0,032)*** yes

Education 0,042***
(0,020)***

0,046***
(0,023)***

0,053***
(0,023)***

0,045***
(0,022)*** yes

Beobachtungen 1.254 1.254 1.254 1.254

R squared 0,107*** 0,136*** 0,105*** 0,095***

Anmerkungen: WLS ... Weighted Least Squares (Kehrwert der Varianzen als Gewichte).
Standardfehler (in Klammern) werden auf der Studienebene geclustert, um potenzielle Inter-
dependenzen innerhalb der Studien zu be-rücksichtigen: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01

In den Spalten (2)-(4) von Tabelle 3 testen wir die Robustheit der in Spal-
te (1) berichteten Meta-Regressionsergebnisse. Dies geschieht durch die
Anwendung verschiedener Schätzer und durch die Verwendung einer
Transformation der abhängigen Variablen. Genauer gesagt führt das Ran-
dom-Effects-Modell in Spalte (2) einen zusätzlichen Varianzterm zwi-
schen den Studien ein, um Unterschiede in den Schätzungen der Globali-

517

45. Jahrgang (2019), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



sierung und der Ungleichheit abzudecken, die über den Stichprobenfehler
und die von den Moderatorvariablen erfassten Unterschiede hinausge-
hen.58 Der in Spalte (3) verwendete robuste Regressionsschätzer gibt Be-
obachtungen mit großen absoluten Residuen wenig Gewicht und ist daher
weniger anfällig für den Einfluss von Ausreißerbeobachtungen. Schließ-
lich verwendet Spalte (4) die z-transformierten partiellen Korrelationskoef-
fizienten von Fisher, um das potenzielle Problem zu adressieren, dass die
Verteilung der partiellen Korrelationen nicht normal ist, wenn ihre Werte
nahe bei –1 und +1 liegen. Die Ergebnisse in den Spalten (2)-(4) zeigen,
dass unsere Basisergebnisse bei der Durchführung dieser Robustheits-
tests weitgehend unbeeinflusst bleiben. Die Größe einiger der Koeffizien-
ten und ihrer Standardfehler unterliegen (leichten) Schwankungen. Es gibt
jedoch drei Fälle, in denen sich eine Variable, deren Koeffizient in Spalte
(1) als signifikant geschätzt wurde, in den drei zusätzlich geschätzten Mo-
dellen nicht durchgängig als signifikant erweist: Die Koeffizienten von Over-
allEconomicGlobalisation, Primary und Prior verlieren ihre Signifikanz,
wenn wir robuste Regression bzw. Random Effects anwenden. Darüber
hinaus weisen die Spalten (2)-(4) der Tabelle 3 jedoch auf Resultatrobust-
heit hin.

4.3 Publikationsbias

Wir untersuchen des Weiteren, ob die ökonometrische Literatur über
den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Ungleichheit durch
einen Publikationsbias charakterisiert ist, was ein schwerwiegendes Pro-
blem für die ökonomische Interpretation und statistische Schlussfolgerun-
gen darstellen könnte.59 Die verzerrte Selektion von Publikationsergebnis-
sen bezieht sich auf einen Prozess, bei dem die Ergebnisse aufgrund ihrer
statistischen Signifikanz ausgewählt werden.60 Die Tendenz von Zeit-
schriftenredakteurInnen, nur solche Ergebnisse zu veröffentlichen, die
statistische Signifikanz aufweisen, die Bereitschaft der ForscherInnen,
einen statistisch signifikanten Effekt auf der Grundlage der akzeptierten
Theorie eher zu akzeptieren als der Theorie widersprechende Ergebnisse,
und die allgemeine Prädisposition, statistisch signifikante Ergebnisse
günstiger zu behandeln als „nicht-signifikante“ Evidenz kann all dies zu
einem verzerrten Bild der zugrunde liegenden empirischen Beziehung
zwischen bestimmten Variablen führen.61 Hier verwenden wir etablierte
Tests zur Erkennung von Publikationsbias, die auf der Überprüfung des
Zusammenhangs zwischen der partiellen Korrelation und ihrem Standard-
fehler basieren. Wenn es keinen Publikationsbias gäbe, würden die par-
tielle Korrelation und ihr Standardfehler keinen systematischen Zusam-
menhang aufweisen. Wenn die Veröffentlichung der Ergebnisse jedoch
verzerrt wäre, würden wir eine statistisch signifikante Beziehung finden.
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Abbildung 2: Trichterdiagramm bezüglich der Verzerrung der
Publikationsauswahl

Notizen: Die Abbildung stellt den Zusammenhang zwischen den Punktschätzungen der
partiellen Korrelationskoeffizienten und ihrer Genauigkeit dar, wobei letztere als (1 dividiert
durch Standardfehler) berechnet wurde.

In der Literatur wird argumentiert, dass die „einfachste und am häufig-
sten verwendete Methode zur Erkennung des Publikationsbias eine infor-
melle Untersuchung eines Trichterdiagramms ist“.62 Das Trichterdia-
gramm stellt ein Streudiagramm dar, das aus allen partiellen Korrelations-
koeffizienten und ihrer Genauigkeit (gemessen als Kehrwert des Stan-
dardfehlers) besteht. Die präzisesten Schätzungen über den Zusammen-
hang zwischen Globalisierung und Einkommensungleichheit sind an der
Spitze zu sehen und werden am wenigsten von der Verzerrung der Publi-
kationsauswahl beeinflusst, da es aufgrund ihrer hohen Präzision eher un-
wahrscheinlich ist, dass sie statistisch unbedeutend sind. In Ermangelung
eines Publikationsbias sollte das Trichterdiagramm symmetrisch sein,
was bedeuten würde, dass die genauesten Schätzungen dem wahren Ef-
fekt nahe kommen, während Schätzungen mit geringer Präzision durch
eine große und relativ symmetrische Streuung gekennzeichnet sind.
Daher sollte bei Nichtvorliegen eines Publikationsbias das Streudiagram-
me wie ein umgekehrter Trichter geformt sein.63 Die Betrachtung von Ab-
bildung 2 deutet darauf hin, dass tatsächlich Symmetrie in dem Sinne vor-
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liegt, dass negative, positive und nahe bei null liegende Schätzungen in
der ökonometrischen Literatur über den Effekt von Globalisierung auf Ein-
kommensungleichheit berichtet werden, obwohl der rechte Teil des Trich-
ters mehr Beobachtungen aufweist als der linke Teil. Eine visuelle Inspek-
tion der Verteilung der berichteten Schätzungen deutet darauf hin, dass
die Verzerrung der Publikationsauswahl (in Form der Unterdrückung
nicht-signifikanter Ergebnisse) deshalb wahrscheinlich kein gewichtiges
Problem für die Literatur zum Zusammenhang von Globalisierung und Un-
gleichheit darstellt.

Dennoch ist die visuelle Inspektion eines Trichterdiagramms als weitge-
hend subjektiv zu betrachten. Daher verwenden wir nachfolgend den Fun-
nel-Asymmetry Precision-Effect Test (FAT PET), der es uns ermöglicht,
das Vorhandensein von Verzerrungen bei der Publikationsauswahl formal
zu testen. Dabei ist das folgende Modell relevant:

r Z SEij k kij ij ij= + + +∑β β β ε0 1 (5)

Die Gleichung (5) ist im Wesentlichen die gleiche wie das Meta-Regres-
sionsmodell in Gleichung (4); der einzige Unterschied besteht darin, dass
wir den Standardfehler des partiellen Korrelationskoeffizienten (SE) als
zusätzliche Kontrollvariable aufgenommen haben. Wir schätzen das Mo-
dell erneut mit WLS.64 Wenn wir Gleichung (5) ohne den Z-Vektor aufset-
zen, erhalten wir den FAT-PET. Durch die Einbeziehung der Moderatorva-
riablen in Vektor Z schätzen wir den erweiterten FAT-PET. In beiden
Fällen ist die relevante Frage, ob β1 = 0, denn in diesem Fall könnten wir zu
dem Schluss kommen, dass es keine Hinweise auf einen Publikationsbias
gibt.65

Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Modelle, die wir zur Überprüfung auf
Verzerrungen bei der Publikationsauswahl schätzen. Wenn wir den FAT-
PET durchführen, ohne Moderatorvariablen zu inkludieren (Spalte 1), fin-
den wir keine Hinweise auf eine Verzerrung der Publikationsauswahl, da
es keine statistisch signifikante Beziehung zwischen den partiellen Korre-
lationskoeffizienten und den Standardfehlern gibt. Die Konstante bleibt je-
doch positiv und statistisch signifikant, d. h. der präzisionsgewichtete Ef-
fekt der Globalisierung auf die Ungleichheit ist auch nach Berücksichti-
gung eines möglichen Publikationsbias positiv. Spalte (2) inkludiert dann
die Moderatorvariablen als zusätzliche Regressoren, um die Heterogeni-
tät in den berichteten Globalisierungs- und Ungleichheitsschätzungen zu
erklären. Der Koeffizient der Variable StandardError ist etwas kleiner als in
Spalte (1), bleibt aber statistisch insignifikant.66 Darüber hinaus analysie-
ren wir, ob sich das Bild ändert, wenn wir auch für den Journal Impact Fac-
tor kontrollieren, da sich die Publikationsverzerrungen aufgrund der „Qua-
lität“ der Zeitschrift unterscheiden könnten.67 Das Ergebnis, dass der
Standardfehler keinen statistisch signifikanten Parameter aufweist, bleibt
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jedoch aufrecht, wenn wir für den Journal Impact Factor kontrollieren. Ins-
gesamt deuten die Ergebnisse aus dem erweiterten FAT-PET darauf hin,
dass in der Literatur über den Effekt von Globalisierung auf die Einkom-
mensungleichheit kein Publikationsbias vorliegt. Dies stärkt das bisherige
Ergebnis eines durchschnittlichen, die Einkommensungleichheit erhöhen-
den Effekts von Globalisierung auf die Einkommensungleichheit aus der
Meta-Analyse, da die von uns gezogenen ökonomischen Interpretationen
und statistischen Schlussfolgerungen nicht durch einen Publikationsbias
verzerrt sind.

Tabelle 4: Ergebnisse für Tests auf Publikationsbias

Abhängige Variable: Partieller Korrelationskoeffizient

(1) (2) (3)

Constant 0,058***
(0,018)***

0,061**
(0,029)**

0,055*
(0,030)*

StandardError 0,262***
(0,269)***

0,023**
(0,280)**

0,013*
(0,285)*

NormalizedImpactFactor 0,030*
(0,057)*

Zusätzliche Kontrollvariablen nein ja ja

Beobachtungen 1.254 1.254 1.254

Anmerkungen: Die Modelle (1)-(3) wurden mit WLS geschätzt. Standardfehler (in Klam-
mern) wurden auf Studienebene geclustert. Die Spalten (2)-(3) enthalten jedoch einen
Satz zusätzlicher Moderatorvariablen (wie in Spalte (2) der Tabelle 3), die aus Platzgrün-
den nicht berichtet werden. Die vollständigen Ergebnisse sind auf Anfrage erhältlich. * p <
0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01

5. Schlussfolgerungen

Basierend auf einer großen Zahl unabhängiger Schätzungen68 und qua-
litativer Literaturüberblicksstudien69 konnte die bisherige Literatur nicht
stichhaltig nachweisen, ob der Effekt von ökonomischer Globalisierung
auf die Einkommensungleichheit positiv, negativ oder nahe bei null ist.
Durch die Verwendung von Meta-Analyse und Meta-Regressionsmetho-
den hat dieses Papier die erste quantitative Überblicksanalyse zur ein-
schlägigen ökonometrischen Literatur gegeben.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Meta-Analyse- und Meta-Regres-
sionsergebnisse deuten auf mehrere Erkenntnisse hin. Erstens stellen wir
fest, dass die Globalisierung im Durchschnitt einen (kleinen bis mittelgro-
ßen) die Einkommensungleichheit erhöhenden Effekt hat. Wir stellen fest,
dass sich dieser durchschnittliche Effekt robust von null unterscheidet.
Zweitens gibt es Hinweise darauf, dass die Handelsglobalisierung die Ein-
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kommensungleichheit in geringerem Maße beeinflusst hat als die finan-
zielle Globalisierung. Wir stellen fest, dass die Wirkung der Handelsgloba-
lisierung relativ gering ist; die finanzielle Globalisierung zeigt jedoch einen
stärkeren Einfluss auf die Einkommensungleichheit, d. h. im Durchschnitt
hat die finanzielle Dimension der ökonomischen Globalisierung die Ein-
kommensungleichheit deutlich stärker nach oben gedrückt. Drittens finden
wir keine ökonometrische Evidenz dafür, dass die Globalisierung dazu
beigetragen hat, die Einkommensungleichheit in den Schwellenländern
durchschnittlich zu verringern. Im Gegensatz dazu zeigen die Ergebnisse,
dass der ungleichheitssteigernde Effekt in den Schwellenländern ähnlich
stark war wie in den entwickelten Ländern. Diese Erkenntnis steht in kla-
rem Widerspruch zu theoretischen Überlegungen, die erwartet ließen,
dass die ökonomische Globalisierung die Einkommensungleichheit inner-
halb der Entwicklungsländer verringert. Viertens stellen wir fest, dass
Technologie und Bildung die Auswirkungen der Globalisierung auf die Ein-
kommensungleichheit moderieren. Dieses Ergebnis zeigt, dass Forscher,
die an der Spezifizierung ökonometrischer Modelle zur Schätzung der
Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit ar-
beiten, sich insbesondere auf die Verwendung geeigneter Variablen kon-
zentrieren sollten, die den technologischen Wandel und die Bildung erfas-
sen.

Unsere Meta-Regressionsergebnisse berücksichtigen verschiedene an-
dere Faktoren, die zu einer Heterogenität der berichteten Schätzungen
führen können, darunter Unterschiede in der ökonometrischen Spezifikati-
on, den Einkommensungleichheitsmaßen und den verwendeten Daten-
sätzen sowie den Publikationscharakteristika. Die Tests auf Publikations-
bias haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die in der Literatur
berichteten ökonometrischen Schätzungen signifikant von einer Verzer-
rung der Publikationsauswahl beeinflusst sind.

Obwohl wir feststellen, dass die ökonomische Globalisierung relevant
und signifikant ist, wenn es darum geht, die Entwicklung der Einkommen-
sungleichheit zu erklären, wirken sich andere Faktoren (wie Technologie,
Bildung, Arbeitsmarktinstitutionen und Besonderheiten des Sozialstaates)
ebenfalls auf die personelle Einkommensungleichheit aus. Zukünftige For-
schung könnte Meta-Analyse und Meta-Regressionswerkzeuge nutzen,
um valide statistische Rückschlüsse auf die direkten Auswirkungen ande-
rer Faktoren als der ökonomischen Globalisierung auf die Einkommen-
sungleichheit zu ziehen. Schließlich ist festzuhalten, dass wir uns in dieser
Studie auf die personelle Einkommensungleichheit als abhängige Varia-
ble konzentrierten. Unterschiedliche Theorien deuten jedoch darauf hin,
dass die Globalisierung alle möglichen anderen politikrelevanten Phäno-
mene (z. B. Wirtschaftswachstum, Steuerstrukturen und Staatsausgaben)
beeinflussen könnte. Erweiterungen und Anpassungen des in diesem Pa-
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pier vorgeschlagenen Meta-Analyseansatzes könnten sich als nützlich er-
weisen, um verschiedene andere Forschungsfragen zu den Auswirkun-
gen der Globalisierung zu beantworten.
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Zusammenfassung

Eine umfassende Literatur hat die Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung auf
die Einkommensungleichheit untersucht. Die ökonometrischen Schätzungen variieren
jedoch erheblich, was es schwierig macht, valide Schlussfolgerungen zu ziehen. Dieses
Papier präsentiert eine quantitative Zusammenfassung und Analyse der vorhandenen
Schätzungen über den Effekt von Globalisierung auf die Einkommensungleichheit. Wir ver-
wenden dabei einen neuen Datensatz, der aus 1254 Beobachtungen in 123 begutachteten
wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln besteht. Durch die Anwendung von Meta-Analyse
und Meta-Regressionsmethoden erzielen wir folgende Erkenntnisse. Erstens hat die öko-
nomische Globalisierung einen (kleinen bis mittelgroßen) die Einkommensungleichheit
steigernden Effekt gezeitigt. Zweitens sind die Auswirkungen der Handelsglobalisierung
nur gering, doch die finanzielle Globalisierung zeigt eine deutlich stärkere ungleichheits-
steigernde Wirkung. Drittens finden wir eine durchschnittliche ungleichheitssteigernde Wir-
kung der Globalisierung sowohl in entwickelten Ländern als auch in Schwellenländern.
Viertens moderieren Bildung und Technologie die Auswirkungen von Globalisierung auf
die Einkommensungleichheit.

Abstract

A large econometric literature has studied the impact of economic globalization on
income inequality around the world. However, reported econometric estimates vary sub-
stantially, which makes it difficult to draw valid conclusions. This paper presents a quantita-
tive summary and analysis of existing estimates regarding the globalization-inequality rela-
tionship. We use a new data set consisting of 1254 observations from 123 peer-reviewed
papers. By applying meta-analysis and meta-regression methods, we obtain several main
findings. First, globalization has a (small-to-moderate) positive impact on income inequality
considering the total population of estimates. The average effect is robustly different from
zero suggesting that globalization increases income inequality. Second, while the effect of
trade globalization is small, financial globalization shows a more sizable and significantly
stronger inequality-increasing impact. Third, the cumulative evidence rejects theoretical
accounts according to which economic globalization reduces within-country income
inequality in developing countries, as the meta-analysis establishes an average inequality-
increasing impact in both advanced and developing countries. Fourth, education and tech-
nology moderate the impact of globalization on income inequality.
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Zur Dynamik der Arbeitsbeziehungen
in Finnland, Portugal, Rumänien

und Slowenien*
Georg Adam

1. Einleitung

Für die Jahrzehnte der Nachkriegszeit galten die Systeme der Arbeits-
beziehungen insbesondere in den Staaten West- und Nordeuropas als ro-
bust. Deren – wenngleich sehr unterschiedlich ausgeprägte und gestaltete
– Rollen im Kontext der nationalen Politik, Wirtschaft, Sozialordnung und
Zivilgesellschaft wurden nicht in Frage gestellt. Ihre Akteure – Gewerk-
schaften und Arbeitgeberorganisationen im Zusammenspiel mit den staat-
lichen Institutionen – waren in der Regel etabliert und in der Ausübung
ihrer Kernfunktion, nämlich der wirtschafts- und sozialpolitischen Regulie-
rung hauptsächlich mittels kollektiver Lohnverhandlungen, anerkannt und
unangefochten.1 Die unterschiedlichen nationalen korporatistischen Ar-
rangements waren von gut organisierten und mächtigen Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden getragen. Als solche konnten sie – zusammen
mit den staatlichen Akteuren – gesamtwirtschaftlich relevante öffentliche
Regulierungsfunktionen übernehmen, indem sie etwa in beratenden oder
auch entscheidungsbefugten tripartistischen Einrichtungen mit makroöko-
nomischer Steuerungskompetenz teilnahmen und durch direkte bilaterale
Lohn- und Gehaltsverhandlungen die nationale Einkommens- und Vertei-
lungspolitik gestalteten.2

Dies waren die Voraussetzungen dafür, dass sich auf übernationaler
Ebene das sogenannte Europäische Sozialmodell etablieren konnte.3
Wenngleich es im innereuropäischen Vergleich freilich eine Vielzahl an
nationalen Sozial- und Wohlfahrtsmodellen gibt,4 so lassen sich doch Ge-
meinsamkeiten eines Europäischen Sozialmodells identifizieren.5 Dieses
lässt sich, sehr vereinfacht, durch die zentrale Rolle der Interessenverbän-
de von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in der Wirtschafts- und Sozial-
politik, einen grundlegenden Klassenkompromiss zwischen Kapital und
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Arbeit und weitreichende flankierende staatliche Unterstützungsmaßnah-
men für die Verbände charakterisieren.

Seit den späten 1980er-Jahren gaben sich auch die europäischen Insti-
tutionen mit der Errichtung des europäischen Sozialdialogs sowie der Eu-
ropäischen Betriebsräte ein „soziales Gesicht“.

Dieses Grundgerüst des Europäischen Sozialmodells gerät allerdings
seit ein bis zwei Dekaden zunehmend ins Wanken. Dieser Prozess wurde
von einem wirtschafts- und sozialpolitischen Paradigmenwechsel ausge-
löst, der sich sowohl auf nationalstaatlicher als auch europäischer Ebene
vollzog. Insbesondere mit dem Beginn der Wirtschaftskrise hat sich die
Position der EU zum Gesamtsystem der Arbeitsbeziehungen grundlegend
geändert. Umfassende Regelungsmechanismen der Arbeitsbeziehungen
sowie mächtige Gewerkschaften werden von den Institutionen der EU
seitdem als hinderlich für effektive Wettbewerbspolitiken und Wirtschafts-
wachstum betrachtet. Anders als noch wenige Jahre davor, werden seit-
dem die Dezentralisierung und Fragmentierung der Kollektivvertragssys-
teme, die Schwächung der Mitsprachemöglichkeiten der Gewerkschaften
bei der Lohnpolitik sowie die Kürzung der Mindestlöhne gefordert – und
dies, obwohl die EU in Angelegenheiten der Lohnfestsetzung gemäß dem
Vertrag über die Arbeitsweise der EU formal keine Kompetenzen hat.6 In
jenen „Krisenländern“ der EU, die um finanzielle Hilfe seitens der EU ansu-
chen mussten, konnte die sogenannte „Troika“ (Europäische Kommission,
Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) im Aus-
tausch für die benötigte Finanzhilfe tiefgreifende Reformmaßnahmen er-
zwingen, die ihren Wünschen entsprachen. Somit konnten in Ländern wie
Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und Spanien Maßnahmen
durchgesetzt werden, die auf eine Kürzung der Mindestlöhne, der Gehäl-
ter im öffentlichen Dienst und der Pensionen, die weitgehende Ausschal-
tung der Gewerkschaften bei der makroökonomischen Konzertierung, die
Aushöhlung der Systeme der Verbandskollektivverträge und eine Sen-
kung der kollektivvertraglichen Deckungsraten hinausliefen. Argumentiert
wurde nicht nur mit der notwendigen Konsolidierung der nationalen Haus-
halte, sondern auch mit der Befreiung der Unternehmen von regulativen
und tariflichen Zwängen.7

Auch in der Mehrzahl der anderen EU-Mitgliedsstaaten waren zumin-
dest schrittweise Änderungen in der Regulierung des Arbeitsbeziehungen
zu verzeichnen, die in der Regel auf eine Verringerung der kollektivver-
traglichen Deckungsrate hinausliefen. Dabei waren häufig die nationalen
Regierungen selbst die treibenden Kräfte, die die europäischen Vorgaben
zur Sicherung der Budgetdisziplin und Finanzstabilität dankend aufgriffen,
um ihre nationalen Austeritätspolitiken und „Strukturreformen“ mit Verweis
auf äußere Zwänge durchsetzen zu können.8

Der in vielen europäischen Ländern feststellbare Trend der Dezentrali-
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sierung der Kollektivvertragssysteme geht in der Regel, zusammen mit
der schrittweisen Schwächung der Gewerkschaften, mit einem Rückgang
der kollektivvertraglichen Deckungsraten einher. Diese Entwicklungen be-
stehen zwar schon seit den 1980er-Jahren, wurden in der Zeit der Wirt-
schaftskrise jedoch noch verstärkt. Damit steht allerdings zunehmend die
Kapazität der Interessenverbände, öffentliche Regulierungsfunktionen zu
übernehmen, auf dem Spiel. Denn nur Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften, die makroökonomisch relevante (Verbands-)Kollektivverträge
abschließen, kommen als Kooperationspartner für den Staat in Frage.9 In-
sofern korporatistische Arrangements der Governance zunehmend von
unilateralen Entscheidungsfindungsprozessen abgelöst werden, wird das
europäische Wohlfahrtsmodell, das auf dem Ausgleich der Interessen von
Kapital und Arbeit sowie der systematischen Kooperation zwischen Unter-
nehmerverbänden, Gewerkschaften und Staat beruht, als Solches in
Frage gestellt. Dies ist nicht nur in sozialer und demokratiepolitischer Hin-
sicht problematisch, auch die ökonomischen Effekte sind zweifelhaft.
Denn die Engführung des Konzepts der Wettbewerbsfähigkeit, zugerichtet
auf budgetäre Restriktion und Austerität sowie „interne Abwertung“ durch
Reduktion der Lohnkosten, mag zwar kurzfristig budgetwirksam werden,
würgt aber den Inlandskonsum ab und wirkt demnach wachstumshem-
mend.10 Die sozialen Kosten (fallende Lohnquote, steigende Einkom-
mensdisparitäten) dieser Austeritätspolitiken sind zudem enorm.11

Diese Einsicht macht sich seit Kurzem die OECD (2018, S. 73ff) zumin-
dest teilweise zu eigen. In ihrem „Beschäftigungsausblick 2018“ rückt sie
von ihrer jahrelang vertretenen Position, der zufolge regulative Eingriffe in
rein marktvermittelte Allokationssysteme zu Wettbewerbsverzerrungen
und Wohlfahrtsverlusten führen, weitgehend ab und behauptet einen Zu-
sammenhang zwischen dem Koordinationsgrad der Kollektivvertragssys-
teme einerseits und dem Ausmaß der Einkommensgleichheit sowie der
Beschäftigungsrate einer Volkswirtschaft andererseits. Insgesamt bewer-
tet die OECD die makroökonomischen Effekte umfassender und koordi-
nierter Kollektivvertragssysteme deutlich positiver als noch wenige Jahre
davor.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen in Europa analysiert dieser
Beitrag die unterschiedlichen Dynamiken der Arbeitsbeziehungen vor,
während und nach der Wirtschaftskrise von 2007/8 und den Jahren da-
nach in vier ausgewählten EU-Ländern. Dabei wurden jene Länder ausge-
sucht, die auf den ersten Blick (teilweise von außen induzierte) starke Brü-
che im System der nationalen Arbeitsbeziehungen aufweisen (etwa starke
Rückgänge in der Kollektivvertragsabdeckung) und unterschiedliche Re-
gimes der industriellen Beziehungen repräsentieren: Portugal als Vertre-
ter des südeuropäisch staatlich-zentralistischen Modells, Rumänien als
Vertreter des mittel-osteuropäischen „gemischten“ Übergangsmodells
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und Slowenien als Vertreter des mittel-westeuropäischen Sozialpartner-
schaftsmodells.12 Zudem wird noch Finnland in die Analyse miteinbezo-
gen, das zwar hinsichtlich der meisten Parameter für die Beurteilung der
Arbeitsbeziehungen relativ stabil geblieben ist, bis Frühling 2019 aber
über mehrere Jahre hindurch von einer bürgerlich-rechtspopulistischen
Koalition regiert wurde und in dem die Dynamik eher durch die handelnden
politischen und Sozialpartnerakteure induziert war und weniger aufgrund
politischer Interventionen durch die Institutionen der EU stattgefunden hat.

Nach einer knappen analytischen Zusammenfassung der Entwicklun-
gen der Arbeitsbeziehungen während der letzten ein bis zwei Jahrzehnte
in Europa werden in der Folge in separaten Länderkapiteln die Entwicklun-
gen in den vier ausgewählten Staaten nachgezeichnet. Dabei werden ins-
besondere folgende Fragen zu beantworten versucht:

• Welche sind die rechtlichen, institutionellen und prozeduralen Grund-
pfeiler der industriellen Beziehungen, wie sie sich bis Mitte der 2000er-
Jahre herausgebildet haben?

• Welche Entwicklungen, inneren und äußeren Einflüsse politischer,
sozialer und ökonomischer Art waren maßgeblich für allfällige „Struk-
turreformen“ oder sonstige Einschnitte im Bereich der industriellen
Beziehungen seit Mitte/Ende der 2000er-Jahre?

• Welcher Art waren/sind die Strukturreformen im Bereich der industriel-
len Beziehungen und wie wurden sie implementiert? Wie war/ist dabei
das Verhältnis zwischen europäischen und nationalen Institutionen
und Behörden?

• Welche Resultate haben die Strukturreformen gezeitigt, hinsichtlich
der Effektivität der wirtschafts- und sozialpolitischen Makrosteuerung
einerseits und der Lebens- und Arbeitsbedingungen/Wohlfahrtsef-
fekte für die Bevölkerung andererseits?

• Welche Rolle spiel(t)en die Interessenverbände der ArbeitgeberInnen
und ArbeitnehmerInnen vor, während und nach Implementierung der
Strukturreformen oder sonstiger Maßnahmen? Gab es Machtver-
schiebungen zwischen der Arbeitgeber- und -nehmerseite?

Zunächst erfolgen jedoch ein paar methodische Anmerkungen.

2. Methoden der Untersuchung

Gemäß dem oben beschriebenen Ziel der Untersuchung und dem For-
schungsdesign wurde primär mittels Literaturanalysen gearbeitet. Dane-
ben wurden noch wesentliche volkswirtschaftliche, soziale und industrie-
soziologische Kennzahlen für die untersuchten Länder erhoben, um
überprüfen zu können, ob und inwiefern sich die Strukturreformen in aus-
gewählten Parametern niederschlagen.
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Schließlich wurden noch zwei unmittelbare Interviews mit Länderexper-
tInnen aus Portugal und Slowenien durchgeführt. Diese Gespräche
kamen ohne Leitfaden aus und dienten dazu, die sich aus dem Literatur-
studium ergebenden offenen Fragen im direkten Gespräch zu erörtern.
Dazu kam noch eine Email-Korrespondenz mit Aurora Trif, einer Expertin
für Arbeitsbeziehungen in Rumänien. Die problemzentrierten, aber weit-
gehend unstrukturierten Interviews wurden für Slowenien mit Barbara
Lu½ar (Universität Ljubljana) und für Portugal mit Reinhard Naumann (DI-
NAMIA sowie Friedrich-Ebert-Stiftung in Portugal) durchgeführt.

3. Entwicklungen in den Kollektivvertragssystemen in Europa

Eine schleichende Aushöhlung der verschiedenen Systeme der Arbeits-
beziehungen in Europa kann schon seit den 1980er-Jahren beobachtet
werden, als der „Wettbewerbskorporatismus“ oder „Angebotskorporatis-
mus“ den „Nachfragekorporatismus“ abzulösen begann.13 Diese Phase ist
gekennzeichnet durch die Gleichzeitigkeit verschiedener Entwicklungen,
nämlich der Fusionierung von Verbänden, insbesondere Gewerkschaften;
sinkenden Mitgliederzahlen von v. a. Gewerkschaften, aber auch Arbeit-
geberverbänden; der (organisierten) Dezentralisierung der kollektiven
Systeme des Interessenausgleichs zwischen Kapital und Arbeit; der Ein-
schränkung der Allgemeinverbindlichkeit von Verbandskollektivverträgen;
der tendenziellen Entmachtung der Gewerkschaften (und teilweise auch
der Arbeitgeberverbände im Vergleich zu einzelnen Großbetrieben) im
korporatistischen Gefüge; sowie des Rückgangs der Arbeitskämpfe und
Streikaktivitäten. All diese Tendenzen wurden durch die Wirtschaftskrise
(bzw. die sie begleitenden politischen Maßnahmen auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene) noch verstärkt.14

V.a. im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen, welche den Kern-
bereich der Arbeitsbeziehungen ausmachen, sind die Veränderungen der
letzten Jahrzehnte gut dokumentiert. Während nur in Finnland (bis vor
etwa 10 Jahren) und ev. Belgien Zentralisierungstendenzen für die letzten
zwei Jahrzehnte erkennbar sind, fand in allen anderen EU-Staaten eine
mehr oder weniger ausgeprägte Dezentralisierung der Kollektivvertrags-
verhandlungssysteme statt – gemäß dem Wunsch der maßgeblichen Un-
ternehmen und Unternehmergruppen nach flexibler Anpassung der Ent-
geltsysteme und Arbeitsbedingungen nach Maßgabe einzelbetrieblicher
Umstände.15

Dabei muss analytisch zwischen sogenannter „organisierter“ und „unor-
ganisierter“ Dezentralisierung unterschieden werden.16 „Organisierte“ De-
zentralisierung findet in Ländern mit überwiegend flächendeckenden Kol-
lektivvertragsvereinbarungen bereits seit über dreißig Jahren statt, indem
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Verbands- bzw. Branchenkollektivverträge mit sog. „Öffnungsklauseln“
ausgestattet werden. Diese Klauseln sehen vor, dass einzelne Unterneh-
men innerhalb eines klar definierten Rahmens nach Maßgabe der betrieb-
lichen Umstände Abweichungen vom Kollektivvertrag vornehmen können.
Dabei wird den Arbeitsmarktparteien auf betrieblicher Ebene aufgetragen,
im Rahmen der durch die „Öffnungsklauseln“ definierten Möglichkeiten
betriebliche Lösungen zu vereinbaren. Primär geht es hier darum, einen
gewissen lohnpolitischen Verteilungsspielraum auf betrieblicher Ebene zu
schaffen, etwa um Niedriglohngruppen gegenüber Hochlohngruppen zu
begünstigen. In Österreich kann eine solche Übertragung von Regelungs-
kompetenzen im Bereich der Lohnpolitik auf die betriebliche Ebene etwa
im Rahmen der sog. Verteilungsoption kollektivvertraglich festgeschrie-
ben werden.17

Im Gegensatz dazu meint „unorganisierte“ Dezentralisierung die Über-
tragung der kollektivvertraglichen Regelungskompetenzen von der höhe-
ren (nationalen, Branchenebene) auf die niedrigere Ebene (Betrieb, Ein-
zelvereinbarung), ohne dass die höhere Ebene Rahmenvereinbarungen
für die Verhandlungsebenen darunter vorsieht. Dies kann die Form der
klassischen Tarifvertragsflucht einnehmen, indem, wie etwa in Deutsch-
land, Unternehmen ihre Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband auf-
kündigen oder in eine sogenannte OT-Mitgliedschaft (ohne Tarifbindung)
umwandeln.18 Diese Unternehmen können dann, müssen aber nicht, Fir-
menkollektivverträge für ihre ArbeitnehmerInnen abschließen. In einigen
Ländern haben neue gesetzliche Regelungen im Zuge der Wirtschaftskri-
se bzw. als Resultat der Auflagen der „Troika“ dazu geführt, dass in eini-
gen Branchen Flächenkollektivverträge komplett verschwunden sind und
– teilweise – durch kollektivvertragliche Regelungen auf betrieblicher
Ebene ersetzt wurden.19 In etlichen Ländern, darunter Portugal und Ru-
mänien, wurden die Mechanismen der Allgemeinverbindlichkeit von Kol-
lektivverträgen, welche die Anwendbarkeit des Kollektivvertrags auf Un-
ternehmen ausweitet, die nicht dem Arbeitgeberverband angehören, aber
zum Geltungsbereich des Kollektivvertrags zugehörig sind, entweder ein-
geschränkt oder abgeschafft.20

Als eine weitere Variante der Dezentralisierung kann auch die Abschaf-
fung oder Abschwächung des Günstigkeitsprinzips gelten. Diesem Prinzip
liegt zugrunde, dass Vereinbarungen auf niedrigerer Ebene die vereinbar-
ten Standards auf höherer Ebene nur verbessern, aber nicht unterlaufen
dürfen. Auf Druck der europäischen Institutionen im Gefolge der Krise
wurde das Günstigkeitsprinzip u. a. in Portugal und Rumänien im Wesent-
lichen zu Fall gebracht. Dies hat zur Folge, dass Flächenkollektivverträge
zur verbindlichen Regelung der Arbeitsverhältnisse ineffektiv werden und
dadurch tendenziell durch Firmenkollektivverträge – wenn überhaupt – er-
setzt werden.21
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Auf europäischer Ebene setzten die relevanten Institutionen auf tiefgrei-
fende Strukturreformen, Konsolidierung der Staatshaushalte und Austeri-
tät. Die Strukturreformen zielten insbesondere darauf ab, bestehende
Systeme der Arbeitsbeziehungen, v.a. die als Lohntreiber identifizierten
Branchenkollektivverträge, auszuhebeln bzw. außer Kraft zu setzen. Dies
betraf in erster Linie diejenigen Länder, die unter den Auswirkungen der
Krise am stärksten litten.22 Koordinierte Maßnahmen auf europäischer
Ebene zur Ankurbelung der Wirtschaft traten gegenüber neoliberaler Au-
steritätspolitik, Ausgabenkürzungen und Strukturreformen, deren Refe-
renzrahmen stets der individuelle Wettbewerbsstaat blieb, deutlich in den
Hintergrund. Mit der neuen Economic Governance, die rechtlich im sog.
„Europäischen Semester“, im „Euro-Plus-Pakt“ und im „Sixpack“ festge-
schrieben wurde, konnten die europäischen Institutionen viel stärker als
davor Einfluss auf die nationalen Wirtschafts- und Sozialpolitiken nehmen.23

In diesen Rechtsakten wurden Löhne ausdrücklich als entscheidende An-
passungsfaktoren zum Ausgleich makroökonomischer Ungleichgewichte
und zur Erhöhung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit angeführt. Über-
betriebliche Lohnfindungssysteme, automatische Lohnanpassungsme-
chanismen und Lohnniveaus im öffentlichen Dienst wurden dabei als Be-
reiche, in denen Strukturreformen zuvorderst durchgeführt werden sollten,
identifiziert.24 In jenen Staaten, die auf Finanzhilfe durch die EU angewie-
sen waren, wurden diese Empfehlungen dann im Rahmen von „Memoran-
di of Understanding“ von Seiten der „Troika“ als Forderungen für monetäre
Gegenleistungen formuliert. Dabei verstanden es viele nationale Regie-
rungen, ihre eigene neoliberale Agenda mit der New Economic Governan-
ce der EU zu verbinden und negative soziale Auswirkungen dieser Politik
einseitig den europäischen Institutionen anzuhängen. Diese Zwangsmaß-
nahmen wurden von Marginson (2014) und Keune (2015) als „Frontalan-
griff“ auf überbetriebliche Kollektivvertragssysteme bezeichnet. Dezentra-
lisierung und Erosion der Kollektivvertragssysteme ziehen zwangsläufig
fallende kollektivvertragliche Deckungsraten nach sich.

Insbesondere in jenen Ländern, in denen der Anteil an ArbeitnehmerIn-
nen, die von einem Kollektivvertrag erfasst werden, zurückging, schwand
auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Sinkendende Mitglieder-
zahlen von Gewerkschaften werden regelmäßig mit dem Transforma-
tionsprozess der modernen Arbeitsgesellschaften inhärenten Entwicklun-
gen in Verbindung gebracht, wie etwa dem sektoralen und technologi-
schen Wandel, der zunehmenden „Feminisierung“ und „Atypisierung“ der
Beschäftigung sowie einem aufkeimenden Individualismus.25 Rückgängi-
ge Gewerkschaftsmitgliedschaften können aber auch von politischen und
legistischen Maßnahmen von innen und von außen („Troika“) induziert
sein, wie etwa die markanten Abnahmen der Organisationsgrade nach
2007 in Ländern wie Rumänien und Slowenien nahelegen.
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Auch für die Arbeitgeberseite kann ein Zusammenhang zwischen der
Entwicklung der Organisationsdichte einerseits und der Entwicklung der
kollektivvertraglichen Deckungsraten andererseits festgestellt werden,
wenngleich etwas weniger eindeutig als auf der Arbeitnehmerseite. Dies
hat damit zu tun, dass die Motivlage für Unternehmen hinsichtlich des
(Nicht-)Beitritts eines Arbeitgeberverbands ungleich vielschichtiger ist als
bei der Frage des (Nicht-)Beitritts zu einer Gewerkschaft. Zum einen
haben die Internationalisierung, Deregulierung und Liberalisierung der
Märkte die Macht der (Groß)Unternehmen noch gestärkt, sodass aus
Sicht des einzelnen Unternehmens das Interesse an verbandlicher Orga-
nisation geschwunden ist.26 Zum anderen ist empirisch nur ein relativ ge-
ringer Rückgang der Mitgliedschaftsraten in den meisten europäischen
Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden nachzuweisen, da die öffentliche
Hand in der Regel nach wie vor selektive Anreize für eine Mitgliedschaft
setzt.27 Durch die zunehmende Deregulierung der nationalen Systeme der
Arbeitsbeziehungen im Zuge der Strukturreformen nach Ausbruch der
Krise 2008 wurde und wird allerdings den bestehenden korporatistischen
Arrangements zunehmend der legistische Boden entzogen.28

Im nächsten Abschnitt des Beitrags erfolgen die Darstellungen der je-
weiligen Entwicklungen der Arbeitsbeziehungen in den vier ausgewählten
Ländern. Dabei wird versucht, die Struktur der Länderkapitel – soweit
möglich – zu vereinheitlichen. Zunächst werden in den Länderkapiteln in
einer Einleitung die allgemeinen Entwicklungen im Bereich der Arbeitsbe-
ziehungen nachgezeichnet. Darauf folgt die Beschreibung der Situation
vor der Krise sowie des rechtlich-institutionellen Rahmens der Arbeitsbe-
ziehungen im Land. In der Folge werden die Transformationsprozesse
(meist im Kontext der Krise) beschrieben und zuletzt die Auswirkungen
dieser Prozesse auf das System der Arbeitsbeziehungen und das Wohl-
fahrtsmodell ausgeführt.

4. Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in Rumänien

4.1 Einleitung

Rumänien gilt innerhalb der EU als jenes Land, in dem die Strukturrefor-
men im Gefolge der Wirtschaftskrise ab 2008 das bestehende System der
Arbeitsbeziehungen am nachhaltigsten zerstört haben. Im Vergleich zu
den meisten anderen post-sozialistischen Ländern hatte Rumänien nach
1989 relativ starke und robuste Strukturen und Institutionen der Arbeitsbe-
ziehungen aufgebaut, die gegenüber den vergleichsweise schwachen
staatlichen Institutionen ein bedeutendes regulatives Gewicht besaßen.
So wurden die Sozialpartnerverbände mit überbetrieblichem Kollektivver-

538

Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 4



tragsrecht ausgestattet, Erga-omnes-Klauseln garantierten die automati-
sche Ausweitung der Geltung von Kollektivverträgen auf alle Arbeitneh-
merInnen im sachlichen Geltungsbereich des jeweiligen Kollektivvertrags,
und das Günstigkeitsprinzip verhinderte (zumindest theoretisch) die Ver-
wässerung bestehender überbetrieblicher Vereinbarungen auf betriebli-
cher Ebene. Diese Regelungen statteten die Gewerkschaften mit erhebli-
cher Verhandlungsmacht aus und garantierten eine kollektivvertragliche
Deckungsrate von annähernd 100%.29 Unter dem Druck der „Troika“ und
dem willfährigen Zutun der Mitte-rechts-Regierung unter Emil Boc wurde
jedoch ab 2008, insbesondere im Jahr 2011, sowohl das individuelle als
auch das kollektive Arbeitsrecht dereguliert. Nicht nur wurden das Kündi-
gungs- sowie das Arbeitszeitrecht gelockert, sondern auch das Organisa-
tionsrecht für Beschäftigte auf betrieblicher Ebene, das Streikrecht und
das Kollektivvertragsrecht massiv beschnitten. Insbesondere wurde das
Kollektivvertragsrecht auf branchenübergreifender Ebene sowie die
quasi-automatische Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen ab-
geschafft.30 Infolgedessen rasselte die kollektivvertragliche Deckungsrate
von annähernd 100% in der Zeit vor 2008 auf etwa 35% im Jahr 2016 he-
runter, während der gewerkschaftliche Organisationsgrad von etwa 35%
auf 20% fiel. In Rumänien wurde somit ein relativ gut funktionierendes,
staatlich gestütztes Verbandskollektivvertragssystem durch ein „volunta-
ristisches“ Kollektivvertragssystem, das fast ausschließlich nur noch Fir-
menkollektivverträge ermöglicht, ersetzt. Diese Form der „unorganisierten
Dezentralisierung“ begab sich somit zentraler Elemente der tripartisti-
schen volkswirtschaftlichen Makrosteuerung und führte zu erheblichen
Wohlfahrtsverlusten. So vervierfachte sich etwa die Anzahl der Mindest-
lohnbezieherInnen im Zeitraum von 2011 bis 2016.

4.2 Arbeitsbeziehungen vor der Rezession 2008

Nach 1989 war Rumänien durch relativ schwache staatliche Institutio-
nen, jedoch einen hohen Grad an politisch-administrativem Zentralismus
und – im Bereich der Arbeitsbeziehungen und ihrer relevanten Akteure –
eine hohe kollektivvertragliche Regelungsdichte und relativ organisations-
und verhandlungsmächtige Gewerkschaften charakterisiert. Wenngleich
die Verbändelandschaft auf Arbeitgeberseite stark fragmentiert war, so
konnten verbindliche Kollektivverträge auf branchenübergreifender (natio-
naler), Branchen- und Unternehmensebene abgeschlossen werden. Auf
diese Weise waren so gut wie alle ArbeitnehmerInnen von kollektivver-
traglichen Mindestnormen erfasst, wobei das Günstigkeitsprinzip dafür
sorgte, dass die Regelungen auf den unteren Ebenen die auf branchen-
übergreifender Ebene vereinbarten Normen nicht unterschreiten durf-
ten.31 Automatische Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen hatte
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zur Folge, dass es (zumindest theoretisch) keine „tarifvertragsfreien
Zonen“ gab.

Grundsätzlich waren in Rumänien alle ArbeitnehmerInnen von einem
nationalen Kollektivvertrag erfasst. Auf Branchenebene wurden in bis zu
20 Industriezweigen, darunter die wichtigsten Branchen der Güterherstel-
lung wie Rohstoffgewinnung, Metallindustrie, Haushaltsgeräteproduktion,
Automobilindustrie, Nahrungsmittel- und Textilindustrie sowie Holzgewin-
nung und -verarbeitung, Verbandskollektivverträge abgeschlossen. Ab-
schlüsse auf nationaler und Branchenebene im Bereich der Löhne und
Arbeitsbedingungen galten als Mindeststandards für allfällige Kollektivver-
tragsverhandlungen auf betrieblicher Ebene, die in jenen Unternehmen
geführt wurden, die über eine Betriebsgewerkschaft verfügten. Schon vor
2008 war allerdings die betriebliche Ebene für die meisten Arbeitnehme-
rInnen die wichtigste Ebene der Regulierung der Beschäftigungsbedin-
gungen, da hier die effektiven Löhne und Arbeitszeitbestimmungen, Ur-
laubsregelungen etc. vereinbart wurden.

4.3 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vor 2008

Firmengewerkschaften bilden in Rumänien das Fundament für die Ge-
werkschaftsbewegung. ArbeitnehmerInnen sind also zuallererst Mitglied
einer Betriebsgewerkschaft, an die sie auch Mitgliedsgebühren abliefern.
Grundsätzlich können in Rumänien zwei (Betriebs)Gewerkschaften, die
vor der Krise 2008 von jeweils 15 Beschäftigten einer Branche ins Leben
gerufen werden konnten, innerhalb einer Branche eine Branchengewerk-
schaft gründen, sofern diese fusionierte Gewerkschaft zumindest 60 Mit-
glieder zählt, und zwei Branchengewerkschaften können eine Gewerk-
schaftskonföderation bilden.

Diese äußerst liberale organisationsrechtliche Basis hat in Rumänien
eine prononciert fragmentierte Gewerkschaftslandschaft befördert. Trotz
des hohen Fragmentierungsgrades sorgte das Günstigkeitsprinzip bei der
Anwendung von Kollektivverträgen für eine relativ hohe vertikale Integrati-
on in der Gewerkschaftsbewegung, während eine hohe horizontale Inte-
gration hauptsächlich den Erga-omnes-Bestimmungen geschuldet waren,
da ja alle zeichnenden Gewerkschaften auf einer Verhandlungsebene
einen gemeinsamen Kollektivvertrag, der für alle Beschäftigten der Ebene
galt, ausverhandelten.32

In der Phase des Wandels von einer zentral gesteuerten Planwirtschaft
zu einer freien Marktwirtschaft unterstützten die Gewerkschaften den Sys-
temwandel und plädierten für eine schrittweise und moderate Transforma-
tion. Die Mitgliederverluste waren allerdings enorm, im Zeitraum von An-
fang der 1990er-Jahre bis 2006 fiel der Organisationsgrad von 90% auf
etwa 35%. Nichtsdestoweniger zählte in den 2000er-Jahren Rumänien zu
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jenen ehemaligen realsozialistischen Ländern mit den mitgliederstärksten
und einflussreichsten Gewerkschaften.33

Die Rolle der Arbeitgeberverbände im System der rumänischen Arbeits-
beziehungen nach 1989 war im Vergleich zu jener der Gewerkschaften
weniger prominent. Dies hatte mit dem langsamen Privatisierungstempo
ebenso zu tun wie mit der Tatsache, dass nach 1989 die Rolle als Arbeit-
geberorganisation erst definiert werden musste, da es eine derartige Ein-
richtung davor nicht gegeben hatte. In der Folge entstanden eine Reihe
von branchenübergreifenden Arbeitgeberdachverbänden, deren Bruchli-
nien teilweise entlang der unterschiedlichen Interessen von privatwirt-
schaftlichen Unternehmen einerseits und Unternehmen im Staatseigen-
tum andererseits bzw. von heimischen einerseits und auslandsdominier-
ten andererseits verliefen.34 Insgesamt gelten die rumänischen Arbeitge-
berverbände trotz einer geschätzten Organisationsrate von 60% im Jahr
2016 als vergleichsweise schwach, da viele Unternehmen nur bereit sind,
diese mit einem begrenzten Verhandlungsmandat auszustatten.35

4.4 Sozio-ökonomische Entwicklungen seit der Krise 2008

Rumänien wurde von der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 hart getrof-
fen. Nach Jahren des kontinuierlichen Wirtschaftswachstums fiel das BIP
im Jahr 2009 um 6,6%, im Jahr darauf immer noch um 1,6%. Da das Bud-
getdefizit während dieser Zeit außer Kontrolle zu geraten drohte, sah sich
die rumänische Regierung gezwungen, im Jahr 2010 Kredite im Ausmaß
von 20 Mrd. Euro mit der „Troika“ auszuverhandeln. Zudem wurden im
Jahr 2011 Sondervereinbarungen zur finanziellen Unterstützung der
Volkswirtschaft mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen.
Als Gegenleistung für die versprochene Finanzhilfe verpflichtete sich Ru-
mänien zu einem rigiden Austeritätskurs und beträchtlichen strukturellen
Reformen im Bereich des Wirtschafts- und Sozialregimes, um einerseits
die öffentliche Schuldenlast zu reduzieren und andererseits makroökono-
mische Ungleichgewichte auszubalancieren.

4.5 Legistische Änderungen im System der Arbeitsbeziehungen

Unter dem Druck der „Troika“ sah sich die Mitte-rechts-Regierung unter
Boc veranlasst, im Juli 2011 das Sozialdialogs-Gesetz 62/2011 per Dekret
(und unter Umgehung des Parlaments) zu verabschieden. Gegen den Wi-
derstand der Sozialpartner und der parlamentarischen Opposition, die das
Gesetz erfolglos vor dem Verfassungsgerichtshof anfocht, trat dieses so-
gleich in Kraft. Die wesentlichen Bestimmungen sahen folgende Änderun-
gen vor:36

• Die Abschaffung des von den jeweiligen Dachverbänden der Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberseite unterzeichneten branchenübergreifen-
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den, nationalen Kollektivvertrags als Referenzrahmen für sämtliche
Kollektivvertragsverhandlungen auf den darunter liegenden Ebenen
(Branche, Betrieb).

• Die Ersetzung von Branchenkollektivverträgen mit Allgemeinverbind-
lichkeit für alle Betriebe und ArbeitnehmerInnen in der entsprechen-
den Branche durch sog. sektorale Kollektivverträge, wobei die „Sekto-
ren“ im Gegensatz zu den früheren Branchen gemäß der NACE-
Klassifikation definiert werden. Diese Kollektiverträge erfassen nur
noch jene Unternehmen (und deren Beschäftigten), die Mitglieder
des/r zeichnenden Arbeitgeberverbandes/verbände sind. Gültig sind
diese sektoralen Kollektivverträge nur, wenn mehr als 50% der
Beschäftigten innerhalb des Sektors für Betriebe arbeiten, die Mitglied
eines zeichnenden Verbandes sind.

• Die Änderung der Repräsentativitätskriterien für Gewerkschaften.
Während früher 15 ArbeitnehmerInnen in einer Branche oder in einem
Berufszweig für die Gründung einer Gewerkschaft ausreichten, müs-
sen es jetzt 15 ArbeitnehmerInnen in einem Unternehmen sein. Dies
bedeutet insofern eine gewaltige Hürde, als etwa 90% der rumäni-
schen Unternehmen Mikrofirmen mit weniger als 10 Beschäftigten
sind.

• Eine Betriebsgewerkschaft gilt nun nur dann als repräsentativ und –
auf betrieblicher Ebene – kollektivvertragsfähig, wenn sie mehr als die
Hälfte der Belegschaft als Mitglieder rekrutieren kann; früher war
diese Schwelle mit einem Drittel der Belegschaft festgesetzt. Für den
Fall, dass in einem Betrieb keine Gewerkschaft die Repräsentativitäts-
hürde überwindet, können Verhandlungen zwischen dem Gewerk-
schaftsverband, dem die Betriebsgewerkschaft zugehörig ist, und der
Geschäftsführung des Unternehmens geführt werden. Zudem können
gewählte BeschäftigtenvertreterInnen im Auftrag der Belegschaft in
Verhandlungen eintreten.

• Die massive Einschränkung des Streikrechts. Gewerkschaften sind
nunmehr verpflichtet, eine Schlichtungsstelle anzurufen, bevor Ar-
beitskampfmaßnahmen ergriffen werden dürfen.

4.6 Auswirkungen auf das Kollektivvertragssystem nach der Krise

Nach Parlamentswahlen im Mai 2012 kam eine Mitte-links-Regierung an
die Macht. Zwar setzte die neue Regierung gleich zu Beginn etliche popu-
läre Maßnahmen, wie etwa deutliche Gehaltserhöhungen für öffentlich
Bedienstete, führte aber im Wesentlichen den autokratischen Politikstil
der Vorgängerregierung fort, indem Entscheidungen ohne Einbeziehung
der Sozialpartner getroffen wurden. Insbesondere aber wurden die we-
sentlichsten von der Vorgängerregierung eingeführten Einschnitte im Sys-
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tem der Arbeitsbeziehungen nicht rückgängig gemacht. Offenbar wollte
die neue Regierung keinen gröberen Konflikt mit den finanzierenden inter-
nationalen Institutionen riskieren.37

Die Auswirkungen des Sozialdialogs-Gesetzes von 2011 auf das Sys-
tem der Arbeitsbeziehungen waren gravierend. Das Verbot der branchen-
übergreifenden, nationalen Kollektivvertragsverhandlungen führte nicht
nur zu einem dramatischen Fall der kollektivvertraglichen Deckungsrate,
sondern auch zu einem enormen Rückgang der Mitgliederzahlen der fünf
Gewerkschaftsdachverbände und vermutlich auch der fünf verbliebenen
Arbeitgeberdachverbände, da der Verlust ihrer umfassenden Kollektivver-
tragsfähigkeit offenbar direkt auf ihre Mitgliederbasis durchschlug. Darü-
ber hinaus mussten die Sozialpartnerverbände auf Branchen- bzw. „sek-
toraler“ Ebene in den 29 neu definierten Wirtschaftssektoren ihre Reprä-
sentativität nachweisen und ihre Mitgliederzahlen behördlich dokumentie-
ren. Dies gelang zwar auf Arbeitnehmerseite weitgehend (Branchenge-
werkschaften müssen einen Organisationsgrad von 7% in der jeweiligen
Branche und Gewerkschaftsdachverbände einen Organisationsgrad von
5% landesweit aufweisen, um als repräsentativ zu gelten38), nicht jedoch
auf Arbeitgeberseite. Die neuen Repräsentativitätskriterien auf „sektora-
ler“ Ebene zur Erlangung der Kollektivvertragsfähigkeit hielten offenbar
die meisten Arbeitgeberverbände davon ab, sich registrieren zu lassen.
Somit fehlte und fehlt den Gewerkschaften in den meisten Wirtschaftsbe-
reichen das Gegenüber auf Arbeitgeberseite, um überhaupt in Kollektiv-
vertragsverhandlungen eintreten zu können. Auch auf einzelbetrieblicher
Ebene ergibt sich ein ähnliches Bild. Oft reichte die Mitgliederstärke der
Betriebsgewerkschaften nach 2011 nicht mehr aus, um als repräsentativ
und damit kollektivvertragsfähig zu gelten – und sie verloren in der Folge
die Kollektivvertragsfähigkeit. Und in weit über 90% der Unternehmen,
nämlich in all jenen mit weniger als 15 Beschäftigten, ist es gesetzlich gar
nicht mehr möglich, eine Betriebsgewerkschaft zu gründen.

Während also seit 2011 die branchenübergreifende Kollektivvertrags-
verhandlungsebene verschwand, konnten auf „sektoraler“ Ebene bis zum
Jahr 2014 sieben Verbandskollektivverträge und zusätzlich einige Unter-
nehmensgruppen-Kollektivverträge abgeschlossen werden. Im Jahr 2018
war allerdings überhaupt nur noch ein „sektoraler“ Kollektivvertrag gültig,
nämlich jener für den vor-universitären Bildungssektor. Im Bankenbereich
konnte im Dezember 2018 erstmals seit etlichen Jahren wieder ein „sekto-
raler“ Kollektivvertrag neu verhandelt werden.39 Durch die Abwertung bzw.
das allmähliche Verschwinden der Verbandskollektivverträge ist die relati-
ve Bedeutung der Unternehmenskollektivverträge gestiegen, obwohl
diese tendenziell nur in den größeren Betrieben verhandelt werden. In den
kleineren Betrieben werden diese, wenn überhaupt, in der Regel nicht
mehr von Betriebsgewerkschaften, sondern von gewählten, aber weitge-
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hend rechtlosen „BeschäftigtenvertreterInnen“ verhandelt und abge-
schlossen, sodass in der Privatwirtschaft mittlerweile etwa 85% aller Kol-
lektivverträge von „BeschäftigtenvertreterInnen“ anstatt von Gewerk-
schaften abgeschlossen werden.40 Allerdings fehlt in den meisten Fällen
für die betrieblichen AkteurInnen im Gegensatz zum System vor 2011 der
überbetriebliche Verbandskollektivvertrag als Referenzrahmen, weswe-
gen die betrieblichen Abschlüsse im Vergleich zur früheren Situation weni-
ger günstig für die ArbeitnehmerInnen ausfallen dürften. Insgesamt hat
sich die kollektivvertragliche Deckungsrate seit 2011 von annähernd
100% auf geschätzte 35% im Jahr 2016 verringert.41

5. Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in Portugal

5.1 Einleitung

Die Demokratisierung Portugals nach der Nelkenrevolution 1974 erfolg-
te im Bereich der Arbeitsbeziehungen mittels des Aufbaus freier und unab-
hängiger Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie der Schaffung
rechtlich-institutioneller Strukturen, die freie Kollektivvertragsverhandlun-
gen garantieren.42 War das politische Umfeld für die Etablierung der in-
dustriellen Demokratie bis Mitte der 1980er-Jahre insbesondere für die
Gewerkschaften vorteilhaft, so verschoben sich die Kräfteverhältnisse
spätestens seit den 1990er-Jahren zugunsten der Arbeitgeberseite, als
mit der Liberalisierung und Öffnung der portugiesischen Wirtschaft, der
Annäherung an die Europäische Gemeinschaft bzw. EU und der zuneh-
menden Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen auch in Portu-
gal vermehrt Standort- und Wettbewerbspolitiken Platz griffen. Charakte-
ristischer Ausdruck für diese Machtverschiebung war die Einführung
(2003) und Novellierung (2009) des Arbeitsgesetzbuchs, als erstmals der
einseitige Rückzug aus bestehenden Kollektivverträgen ermöglicht wur-
de.43 Nichtsdestoweniger verständigten sich auch in dieser Zeit die Sozial-
partner auf die makroökonomische und sozialpolitische Bedeutung einer-
seits des dreiseitigen Sozialdialogs und andererseits der bilateral-
überbetrieblichen Verbandskollektivverträge, sodass auch bei einseitigem
Rückzug der Arbeitgeberseite von einem bestehenden Kollektivvertrag in
der Regel sogleich Neuverhandlungen begonnen wurden.44 Ein markan-
ter und folgenschwerer Bruch mit dem System der akkordierten Sozial-
partnerschaft erfolgte allerdings im Gefolge der Wirtschafts- und Finanz-
krise ab 2008, als in Gegenleistung für die gewährte Finanzhilfe die von
der „Troika“ geforderten und im „Memorandum of Understanding“ verein-
barten Maßnahmen ab 2011 teilweise implementiert wurden.45 Insbeson-
dere wurden der gesetzliche Mindestlohn eingefroren und die Möglichkeit,
Verbandskollektivverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, stark ein-
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geschränkt. Diese Maßnahmen stießen jedoch nicht nur bei den Gewerk-
schaften, sondern auch den Arbeitgeberverbänden auf wenig Gegenliebe,
da sie die bewährte Strategie der umfassenden Sozialpartnerverhandlun-
gen auf Basis der gesetzlichen Kollektivvertragsautonomie in Frage stell-
ten. Aufgrund des anhaltenden Widerstands der Sozialpartner wurden die
während der Krise gesetzten Maßnahmen unmittelbar nach Ablauf des
Strukturanpassungsprogramms 2014 größtenteils wieder rückgängig ge-
macht. Der Schaden war allerdings schon angerichtet: Zum einen erhöhte
sich ab 2011 die Anzahl der working poor und stieg damit die Einkommen-
sungleichheit insgesamt; zum anderen fiel nicht nur die Anzahl der gülti-
gen Kollektivverträge, sondern auch die kollektivvertragliche Deckungsra-
te dramatisch.46

5.2 Arbeitsbeziehungen vor 2011

Lohnabschlüsse verhandeln die Sozialpartner in Portugal nur im priva-
ten Sektor. Die traditionell wichtigste Verhandlungsebene ist die Bran-
che/Industrie. Bis zum Jahr 2010 machten in Portugal Branchenkollektiv-
verträge ungefähr 60% aller abgeschlossenen Kollektivverträge aus.
Regelmäßig (i. d. R. jährlich) neu verhandelte Branchen- und Firmenkol-
lektivverträge zusammen erfassten (nach deren Ausweitung) ca. 50% der
unselbstständig Beschäftigten. In Portugal gibt es keine sog. „Außensei-
terwirkung“, d. h. es werden nur jene ArbeitnehmerInnen der kollektivver-
tragsunterworfenen Betriebe vom anzuwendenden Kollektivvertrag er-
fasst, die Mitglied von einer zeichnenden Gewerkschaft sind. De facto
allerdings weiten die Arbeitgeber den Geltungsbereich des Kollektivver-
trags, dem sie unterworfen sind, auf alle Beschäftigten des Unternehmens
(unabhängig von deren Gewerkschaftsmitgliedschaft) aus, um innerbe-
trieblich einheitliche Standards zu etablieren („freiwillige interne Allge-
meinverbindlichkeit“). Im Jahr 2010 wurden etwa 40% der portugiesischen
ArbeitnehmerInnen im privaten Sektor direkt von aktuellen Kollektivverträ-
gen erfasst – und nach der behördlichen Ausweitung (Allgemeinverbind-
lichkeit) etwas über 50%. Bis zum Jahr 2003 hatte dieser Anteil etwa 60%
betragen. Für allgemeinverbindlich wurde ein Verbandskollektivvertrag
vom zuständigen Arbeitsministerium dann erklärt, wenn die zeichnenden
Parteien auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einen Antrag dazu ein-
brachten. Geschätzte 10 bis 15% aller unselbstständig Beschäftigten pro-
fitierten von solchen Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die mittels
Verordnung durchgesetzt wurden.47

In den 2000er-Jahren entsprach die durchschnittliche jährliche Erhö-
hung des Kollektivvertragslohns im Großen und Ganzen der Höhe der
jährlichen Inflationsrate. Entgegen den Forderungen der Gewerkschaften
bildeten sich die Produktivitätszuwächse somit nicht in den kollektivver-
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traglichen Lohnsteigerungen ab. Das Kollektivvertragssystem erwies sich
damit als weitgehend ungeeignet, Einkommensungleichheiten in der por-
tugiesischen Gesellschaft auszugleichen und die Anzahl an working poor
zu verringern. Diese Situation spiegelte den fortschreitenden Bedeutungs-
verlust der Gewerkschaften wider. Umso wichtiger wurde der gesetzliche
Mindestlohn, der in diversen dreiseitigen Foren vereinbart und formal vom
Arbeitsministerium festgesetzt wurde und wird.

Unter dem steigenden Einfluss der Kapitalseite im Verhältnis zur Arbeit-
nehmervertretung wurde im Jahr 2003 vom Mitte-rechts-Kabinett Barroso
das Arbeitsgesetzbuch eingeführt. Dieses brachte insbesondere zwei von
den Arbeitgeberverbänden geforderte Neuerungen: Zum einen wurde das
Prinzip des favor laboris, also des Verbots der Unterminierung rechtlicher
und kollektivvertraglicher Normen im individuellen Arbeitsvertrag, abge-
schafft; zum anderen wurde der praktischen Unverfallbarkeit von Kollek-
tivverträgen, die bedeutete, dass Kollektivverträge nur dann ungültig wer-
den, wenn sie durch einen neuen Kollektivvertrag ersetzt werden, ein
Ende bereitet. Allerdings zogen sich in der Folge nur wenige Arbeitgeber-
verbände von bereits bestehenden Kollektivverträgen zurück. Nichtsdes-
toweniger wurde von Seiten der Gewerkschaften mittels dreiseitiger Ge-
spräche und eines Sozialpakts versucht, insbesondere die Möglichkeit
des einseitigen Rückzugs von bestehenden Vereinbarungen zu revidie-
ren. Tatsächlich konnte im Jahr 2009 eine Novellierung des Arbeitsgesetz-
buchs von 2003 erreicht werden, die zwar den unilateralen Rückzug aus
bestehenden Kollektivvertragsvereinbarungen weiterhin erlaubte, gleich-
zeitig aber die Einführung von Arbeitszeitkonten unabdingbar von deren
Regelung im Kollektivvertrag abhängig machte. Damit wurde ein beträcht-
licher Anreiz für die Arbeitgeberseite geschaffen, allfällig aufgekündigte
Kollektivverträge neu zu verhandeln.48

5.3 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände

Das Recht auf gewerkschaftliche Organisation leitet sich in Portugal aus
der Verfassung und dem Arbeitsgesetzbuch ab. Genaue und verlässliche
Daten zum gewerkschaftlichen Organisationsgrad sind nicht verfügbar –
der Nettoorganisationsgrad dürfte bei etwa 20% liegen.49 Richtungsge-
werkschaften prägen das Bild der Verbändelandschaft: Der größte Dach-
verband ist die an die Kommunistische Partei angelehnte „Generelle Kon-
föderation Portugiesischer ArbeiterInnen“ (CGTP-IN), der zweitgrößte die
sozial-liberale Allgemeine ArbeiterInnengewerkschaft (UGT). Beide, v. a.
aber die UGT, sind in dreiseitigen Komitees vertreten, verhandeln aber
selbst keine Kollektivverträge – dies tun die jeweiligen Fachgewerkschaf-
ten in den unterschiedlichen Branchen. Während die moderate UGT die
Reformbestrebungen der letzten ein bis zwei Jahrzehnte mehr oder weni-
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ger mittrug und alle dreiseitigen Vereinbarungen und Sozialpakte unter-
zeichnete, hat die CGTP-IN aus grundsätzlicher Opposition zu den staatli-
chen Institutionen und v. a. den rechtsgerichteten Regierungen solche
Vereinbarungen in der Regel abgelehnt.50

Auch auf Arbeitgeberseite garantiert die Verfassung das Recht auf freien
Zusammenschluss von Arbeitgeberbetrieben in Verbänden. Die wichtigs-
ten Arbeitgeberdachverbände, die allesamt im CPCS vertreten sind, sind
der „Unternehmensdachverband Portugals“ (CIP), der „Dachverband
Handel und Dienstleistungen Portugals“ (CCP), der „Dachverband der
Landwirte Portugals“ (CAP) sowie der „Tourismusdachverband Portugals“
(CTP). CIP gilt als der größte und bedeutendste Dachverband, insbeson-
dere nach dem Zusammenschluss mit zwei anderen Verbänden im Jahr
2010.51 Auch für die Arbeitgeberseite sind exakte Mitgliederzahlen nicht
verfügbar, es wird aber geschätzt, dass Mitgliederbetriebe etwa 40% der
ArbeitnehmerInnen Portugals beschäftigen. Auch die Arbeitgeberdach-
verbände sind nur über ihre Mitgliedsverbände in Kollektivvertragsver-
handlungen involviert.

5.4 Sozio-ökonomische Entwicklungen vor und nach der Krise

Die Finanzkrise ab 2007/8 und die darauffolgende Rezession hatten in
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verheerende Folgen für Portugal.
Dies umso mehr, als Portugal schon seit etwa 2000 an ökonomischer
Stagnation und Finanzschwierigkeiten litt. Als die Rezession Portugal im
Jahr 2008 voll erfasste, drohte unmittelbar der Finanzkollaps. Um in der
Schuldenkrise die Zahlungsunfähigkeit Portugals zu verhindern, wurde
2011 von der neu gewählten Mitte-rechts-Regierung ein von der „Troika“
finanziertes Hilfsprogramm (Bail-out) im Rahmen des Europäischen Fi-
nanz-Stabilitäts-Mechanismus im Ausmaß von insgesamt 78 Mrd. Euro in
Anspruch genommen, das bis 2014 lief.52 Im Gegenzug verpflichtete sich
die Regierung zu rigiden Austeritätsmaßnahmen und – in Hinblick auf die
Reform des Systems der Arbeitsbeziehungen – einem Strukturanpas-
sungsprogramm unter der Ägide des Memorandum of Understanding
(siehe unten). Die neue Regierung nutzte diese Vorgaben, um die Macht-
verhältnisse in der portugiesischen Gesellschaft zugunsten der Kapitalsei-
te zu verändern. In dieser Periode wurden Sozialleistungen erheblich ge-
kürzt, der gesetzliche Mindestlohn eingefroren und insgesamt die Arbeits-
kosten massiv eingedämmt – mit erheblichen sozialen Kosten. Diese so-
zialen Folgewirkungen waren vermutlich ein entscheidender Faktor dafür,
dass im November 2015 eine Mitte-links-Regierung die Regierungsge-
schäfte übernahm. Ab 2014 konnte wieder ein leichtes Wirtschaftswachs-
tum verzeichnet werden, und das Budgetdefizit wurde 2016 auf einen
nach 1974 nie erreichten Tiefststand von 2% des BIP gedrückt.53
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5.5 Maßnahmen im Rahmen des „Memorandum of Understanding“
(MoU)

Die Forderungen des MoU zielten darauf ab, die Arbeitskosten in der
Wertschöpfung zu senken und den Arbeitsmarkt zu mobilisieren und flexi-
bilisieren. Im Bereich der Arbeitsbeziehungen beinhalteten sie im Wesent-
lichen folgende Maßnahmen:54

• das vorübergehende Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohns;

• die Einschränkung der Praxis der Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Kollektivverträgen durch Einführung von Mindestanforderungen
hinsichtlich der Repräsentativität der signierenden Sozialpartnerver-
bände;

• die Wiedereinführung der dreiseitigen Vorab-Koordinierung von Lohn-
erhöhungen (ähnlich der Situation in den 1990er Jahren) zum Zweck
der Lohndämpfung;

• die Ermöglichung der vorzeitigen Beendigung der Gültigkeit eines Kol-
lektivvertrags, wenn dieser über längere Zeit nicht mehr erneuert
wurde;

• die Stärkung der betrieblichen Verhandlungsebene.
Diese Forderungen standen in erheblichem Kontrast zur Praxis der Ar-

beitsbeziehungen in Portugal über die Jahrzehnte vor der Krise. Die Mitte-
Rechts-Regierung jedoch nahm das MoU als Vorwand, um ihre eigenen
Ziele zu verwirklichen. Ab 2011 wurden keine Allgemeinverbindlichkeits-
Verordnungen mehr erlassen, und im Jahr 2012 wurde eine Repräsenta-
tionsschwelle für Arbeitgeberorganisationen als Voraussetzung dafür, die
Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen beantragen zu können,
eingeführt. Demzufolge mussten Arbeitgeberverbände Unternehmen mit
mindestens der Hälfte der Beschäftigten in der fraglichen Branche als Mit-
glieder haben, damit der entsprechende Branchenkollektivvertrag über-
haupt auf die ganze Branche ausgeweitet werden konnte.55 Diese Voraus-
setzung erfüllten die meisten Arbeitgeberverbände nicht, sodass Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen in dieser Zeit rar wurden.

Mit der Weigerung der Regierung, Allgemeinverbindlichkeit für Kollektiv-
verträge zu erwirken, sowie der neuen Repräsentativitätsschwelle für die
Ausweitung von Kollektivverträgen sank der Anreiz für die Arbeitgebersei-
te, Verbandskollektivverträge abzuschließen, rasch und dramatisch. Denn
mit der Reichweite der Kollektivverträge sank auch die Verpflichtungsfä-
higkeit auf brancheneinheitliche Normen, womit das Instrument des Ver-
bandskollektivvertrags grundlegend entwertet wurde. Die Kombination
aus Wirtschaftskrise einerseits und massiver Einschränkung der Allge-
meinverbindlichkeit von Kollektivverträgen andererseits bewirkte eine
drastische Reduktion des Anteils an ArbeitnehmerInnen, die von einem
neu verhandelten Kollektivvertrag erfasst wurden, von 52% im Jahr 2010
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auf 13% im Jahr 2012 und sogar unter 10% in den beiden Folgejahren.56

Zwar profitierten auch jene Beschäftigte, die nicht von einem jährlich neu
zu verhandelnden Kollektivvertrag erfasst wurden, von den nicht-tarifären
Bestimmungen der alten Kollektivverträge; eine Lohnanpassung erfuhren
sie allerdings nicht. Das Ansinnen des MoU jedoch, einerseits die Lohnko-
ordinierung zu zentralisieren und andererseits das Kollektivvertragssys-
tem als solches zu dezentralisieren, um die einzelbetrieblichen Bedürfnis-
se besser berücksichtigen zu können, wurde zwar von der Regierung
aufgegriffen, von den Sozialpartnern aber nicht verwirklicht und blieb
somit weitgehend folgenlos.

Mit dem Ende des Strukturanpassungsprogramms Mitte 2014 sah sich
die Mitte-rechts-Regierung (die noch aktiv die Implementierung der Struk-
turreformen betrieben hatte) gezwungen, ein dreiseitiges Abkommen mit
den Sozialpartnern über die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zu
schließen. Zugleich wurden wesentliche Bestimmungen der Einschrän-
kung der Ausweitung von Kollektivverträgen, die zwei Jahre davor einge-
führt worden waren, wieder außer Kraft gesetzt, sodass seitdem Bran-
chenkollektivverträge praktisch wieder ohne Einschränkungen für
allgemeinverbindlich erklärt werden können.57

5.6 Auswirkungen auf Kollektivvertragssystem
und Wohlfahrtsmodell

Der Eingriff in das bestehende und kontinuierlich gewachsene System
der Arbeitsbeziehungen durch die Mitte-rechts-Regierung unter den Vor-
gaben und der Ägide des MoU hat zumindest im Bereich der Kollektivver-
tragsverhandlungen eine nachhaltige Disruption verursacht. Wenngleich
der rechtliche Zustand von vor der Krise weitgehend wiederhergestellt
worden ist, so bleiben sowohl die Anzahl der jährlich neu verhandelten
Kollektivverträge als auch die Anzahl der von aktuellen Lohnvereinbarun-
gen erfassten ArbeitnehmerInnen bis dato weit hinter den Zahlen der
2000er-Jahre zurück.58

Auf nationaler Ebene konnte nach 2014 der dreiseitige Sozialdialog revi-
talisiert werden, nachdem während der Krisenjahre erfolglos versucht
worden war, diesen für lohnpolitische Zwecke (Lohndämpfung) zu instru-
mentalisieren. Insbesondere konnten auf dieser Ebene wieder der gesetz-
liche Mindestlohn thematisiert und über den Kollektivvertragslöhnen lie-
gende Abschlüsse vereinbart werden, sodass die Probleme der Armut
trotz Arbeit sowie der Einkommensungleichheit zumindest ein wenig ein-
gedämmt wurden. Nach der Installierung des linken Kabinetts unter Minis-
terpräsident Costa 2015 wurde der Mindestlohn stark erhöht und wurden
die von der Vorgängerregierung eingeführten Gehaltskürzungen im öffent-
lichen Dienst sowie etliche Massensteuererhöhungen größtenteils wieder
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rückgängig gemacht. Das überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum
nach der Krise sowie verstärkte Emigrationsbewegungen ließen die Ar-
beitslosenrate in den letzten Jahren signifikant sinken.

Langfristige Auswirkungen sind jedoch in jenen Bereichen der Sozialpo-
litik zu erwarten, die im MoU enthalten waren, zwischen 2011 und 2014
geändert und seit 2015 nicht oder nur teilweise wieder rückgängig ge-
macht wurden. Das betrifft insbesondere die Verkürzung der Bezugsdauer
und die Reduktion der Höhe von Arbeitslosengeld, Einschnitte bei Abferti-
gungszahlungen, die Lockerung des Kündigungsschutzes und der Ar-
beitszeiten sowie Einschnitte bei Überstundenzuschlägen.59

6. Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in Slowenien

6.1 Einleitung

Slowenien gilt als jenes mittel-osteuropäische Transformationsland mit
dem höchstentwickelten Wirtschafts- und Sozialniveau. Gut ausgebildete
Arbeitskräfte, hohes technisches Niveau der slowenischen Industrie sowie
einigermaßen stabile Arbeitsbeziehungen schon bald nach dem System-
wechsel von 1989/90 trugen das Ihre dazu bei, die marktwirtschaftliche
Transformation vergleichsweise erfolgreich zu bewerkstelligen.60

Über den Zeitraum von den frühen 1990er-Jahren bis heute können zwei
Perioden der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen unterschieden wer-
den.61 Die erste Phase war vom Aufbau des rechtlich-institutionellen Rah-
mens, der Etablierung von kompetenten und handlungsfähigen Sozial-
partnerakteuren und einem hohen Maß an Zentralismus der Kollektivver-
tragsverhandlungen geprägt. In dieser Periode wurde zum Zweck der
Konsolidierung der „koordinierten Marktwirtschaft“62 Sloweniens ein Klas-
senkompromiss insofern gefunden, als im Austausch für eine koordinierte
und gemäßigte Lohnpolitik zur Eindämmung der Inflation den Gewerk-
schaften zumindest formale Mitspracherechte im wirtschafts- und sozial-
politischen Entscheidungsfindungsprozess vermittels Einbindung in
Strukturen des dreiseitigen Sozialdialogs zugestanden wurden. Diese
Phase dauerte bis zum Jahr 2004 und wurde durchgängig von Mitte-Links-
Regierungen politisch gestützt.63 Die zweite Phase kann als Periode der
„organisierten Dezentralisierung“ des Kollektivvertragssystems beschrie-
ben werden und begann mit dem EU-Beitritt Sloweniens 2004, wurde je-
doch noch durch den Beitritt zur Eurozone 2007 und dem Beginn der glo-
balen Finanz- und Wirtschaftskrise beschleunigt. Während der öffentliche
Sektor in dieser zweiten Phase der Entwicklung weiterhin Mechanismen
der zentralen Lohnfindung beibehielt, schlug der internationale Wettbe-
werbsdruck im privaten Sektor unmittelbar auf den institutionellen und pro-
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zeduralen Rahmen der slowenischen Arbeitsbeziehungen durch. In der
Folge fielen die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften und relevanten Ar-
beitgeberverbände ebenso wie die kollektivvertragliche Erfassungsrate.
Auch wurden seit Mitte der 2000er-Jahre unter wechselnden Regierungs-
konstellationen wesentliche Bestimmungen des kollektiven Arbeitsrechts
– wie etwa das Günstigkeitsprinzip – ausgehöhlt sowie die Funktionalität
des dreiseitigen Sozialdialogs auf nationaler Ebene wiederholt außer Kraft
gesetzt – eine Entwicklung, die bis heute anhält.

6.2 Das System der Arbeitsbeziehungen bis Mitte der 2000er-Jahre

Die rasche Etablierung eines funktionierenden und stabilen Systems der
Arbeitsbeziehungen im Slowenien der 1990er-Jahre sowie die relative
Stärke der Gewerkschaften kann teilweise auf die Besonderheit des „rea-
len Sozialismus“ Jugoslawiens, in dem schon wesentliche Marktelemente
Bestand hatten, und die besondere Stellung der betrieblichen Arbeiterräte
im Rahmen der betrieblichen Selbstverwaltung zurückgeführt werden.
Diese fungierten schon damals als eine Mischung aus Co-Management
und Betriebsgewerkschaften und formierten sich gegen Ende des jugosla-
wischen Systems zu überbetrieblichen Gewerkschaften, welche die auf-
kommende Streikbewegung organisierten.64

Auf dieser Basis konnte in der Ära der Mitte-links-Regierungen von 1992
bis 2004 ein neokorporatistisches Wettbewerbsregime errichtet und – ge-
stützt auf ein günstiges makroökonomisches und politisches Umfeld –
konsolidiert werden.65 Geprägt wurde dieses korporatistische Arrange-
ment von einem nationalen Konsens über die Notwendigkeit der Konzer-
tierung widerstreitender Interessen auf Ebene des nationalen Dialogs
sowie über die übergeordneten politisch-ökonomischen Ziele: die Eindäm-
mung der Inflation durch Lohnkoordinierung und -moderierung und flexible
Währungspolitik zur Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
der slowenischen Wirtschaft. Dabei wurde die Lohnzurückhaltung der Ge-
werkschaften durch deren Einbindung in politische Entscheidungsfin-
dungsprozesse in allen sozial- und wirtschaftspolitischen Belangen er-
kauft. Auch die Unternehmen und deren neu gegründeten Verbände
waren mit diesem Arrangement mehr oder weniger zufrieden, da es weit-
gehende Kontrolle über die wesentlichen makroökonomischen Parameter
einerseits und sozialen Frieden andererseits versprach. Institutionelle
Stütze dieses Arrangements waren einerseits der „Wirtschafts- und So-
zialrat“ (ESS), der 1994 gegründet wurde, und andererseits die Schaffung
eines umfassenden, stark zentralisierten und hierarchischen Kollektivver-
tragssystems.66

Der ESS wurde als das dreiseitige Informations-, Beratungs-, Verhand-
lungs- und Vereinbarungsgremium auf nationaler Ebene etabliert, um ar-
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beits-, sozial- und wirtschaftspolitisch relevante Gesetze auszuarbeiten,
Sozialpakte für die Ausrichtung des wirtschafts- und sozialpolitischen Kur-
ses der nächsten Jahre abzuschließen und den gesetzlichen Mindestlohn,
der erstmals 1995 per Gesetz erfolgte, festzulegen. Dieser Rat bildete
somit den institutionellen Kulminationspunkt der Bemühungen dieser Zeit,
die wesentlichen arbeitspolitischen Bereiche in korporatistischem Geiste
und unter Einbeziehung aller relevanten Akteure zu bearbeiten.

Kollektivverträge wurden von Beginn an getrennt für den öffentlichen
und den privaten Sektor abgeschlossen. Der hohe Zentralisationsgrad
manifestierte sich darin, dass für beide Bereiche jeweils ein umfassender
„sektoraler“ Kollektivvertrag abgeschlossen wurde. Diese sektoralen Ab-
schlüsse wiederum setzten im lohnpolitischen Bereich die Beschlüsse des
dreiseitigen gesamtwirtschaftlichen Sozialpakts um; somit waren die Par-
teien der sektoralen Kollektivverträge – was die Lohnregulierung betrifft –
in ihrer Autonomie eingeschränkt. Unterhalb der sektoralen Ebene wurden
noch Branchen- und Unternehmenskollektivverträge abgeschlossen. Die
Geltung des Günstigkeitsprinzips garantierte in diesem vierstufigen hierar-
chischen System, dass die Mindeststandards der höheren Ebenen durch
die Bestimmungen der unteren Ebenen nicht außer Kraft gesetzt werden
konnten, sondern die unteren Ebenen nur für die ArbeitnehmerInnen
günstigere Bestimmungen vorsehen durften.67

In dieser Phase waren die Arbeitsbeziehungen Sloweniens durch einen
hohen Institutionalisierungsgrad, starke Akteure, die regelmäßige Einbin-
dung der Sozialpartner in wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungs-
prozesse und eine gesamtwirtschaftlich koordinierte Lohnpolitik gekenn-
zeichnet. Insbesondere hat die Ausstattung der Wirtschaftskammer GZS
mit Pflichtmitgliedschaft für eine fast lückenlose Erfassung der Arbeitneh-
merInnen durch Kollektivverträge gesorgt.68

6.3 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände

Gemäß der slowenischen Verfassung ist das Recht, in Slowenien eine
Gewerkschaft zu gründen bzw. einer Gewerkschaft beizutreten, für alle
BürgerInnen garantiert. Das Repräsentativitätsgesetz von 1993 sieht vor,
dass ein Gewerkschaftsbund mindestens 15% der Beschäftigten einer
Branche oder eines Berufszweigs auf sich vereinen oder als Dachverband
mindestens 10% der Beschäftigten in mindestens zwei Branchen organi-
sieren muss.69

Derzeit bestehen sieben Gewerkschaftsbünde, von denen der „Bund
Freier Gewerkschaften“ (ZSS) der mit Abstand größte ist und im Jahr 2014
etwa 40% aller Gewerkschaftsmitglieder auf sich vereinte. Wenngleich die
Zahlen je nach Quelle stark divergieren, so kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Organisationsgrad sich von etwa 40% Mitte der 2000er-
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Jahre auf etwa 20% Mitte der 2010er-Jahre halbiert hat. Trotz formaler
Mitwirkung im dreiseitigen nationalen sowie zweiseitigen branchenspezifi-
schen Dialog ging die effektive Einflussnahme der Gewerkschaften im
Prozess der Politikgestaltung seit gut einem Jahrzehnt sukzessive zurück.70

Ein separates Repräsentativitätsgesetz für Arbeitgeberverbände analog
zu jenem für Gewerkschaften existiert in Slowenien nicht. Das Kollektiv-
vertragsgesetz von 2006 enthält allerdings eine indirekte Bestimmung zur
Repräsentativität von Arbeitgeberverbänden, insofern es die Allgemein-
verbindlichkeit von (Branchen)Kollektivverträgen davon abhängig macht,
dass der zeichnende Arbeitgeberverband Betriebe mit mindestens der
Hälfte der Beschäftigten im Geltungsbereich des auszuweitenden Kollek-
tivvertrags organisiert.71

Die Etablierung der bereits seit Jahrzehnten bestehenden Wirtschafts-
kammer GZS nach dem Vorbild der österreichischen WKÖ mit Pflichtmit-
gliedschaft aller Unternehmen innerhalb der umfassenden Mitglied-
schaftsdomäne der Kammer stellte einen Grundpfeiler der neu formierten
Arbeitsbeziehungen Sloweniens nach der Transformation dar. Daneben
bestand noch eine Reihe anderer, freiwilliger Arbeitgeberverbände, meist
mit einer Vertretungsdomäne innerhalb bestimmter Wirtschaftszweige.
Viele davon sind im „Slowenischen Arbeitgeberverband“ ZDS organisiert.
Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft der GZS durch Parlamentsent-
scheid unter der seit 2004 bestehenden Mitte-Rechts-Regierung im Jahr
2006 leitete allerdings die nachhaltige Schwächung des slowenischen
Kollektivvertragssystems ein. Auch die Ausrichtung der Kammerinteres-
sen nach makroökonomischen Gesichtspunkten wurde zugunsten einer
mehr ständischen Orientierung zurückgefahren, da die GZS nun aktiv um
Mitglieder kämpfen musste und unter stärker werdendem Legitimations-
druck in erster Linie die unmittelbaren Mitgliederinteressen berücksichti-
gen musste.72 Insgesamt bedeutete der Verlust der Pflichtmitgliedschaft
der GZS jedenfalls nicht nur eine signifikante Senkung der Organisations-
dichte auf Arbeitgeberseite, sondern auch eine deutliche Schwächung der
Verpflichtungsfähigkeit und umfassenden Regelungskapazität des Kollek-
tivvertragssystems als solches.73

6.4 Rückbau des Systems der Arbeitsbeziehungen ab 2004

Mit dem Eintritt Sloweniens in die EU 2004 und dem Beitritt zur Eurozone
2007 änderten sich die politischen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen. Durch die Übernahme des Euro verlor Slowenien die Möglichkeit,
über Währungsabwertungen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu ver-
bessern. Dies führte zu Rufen nach „interner Abwertung“ mittels Senkung
der Arbeitskosten und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Die bisher ge-
pflegte Praxis der zentral koordinierten Lohnpolitik war den Arbeitgebern
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zunehmend ein Dorn im Auge; sie präferierten ein System der flexiblen
Lohnanpassung auf Industrie- bzw. Unternehmensebene. Zudem änderte
sich das politische Umfeld in Slowenien selbst, da zunächst ab 2004 eine
Mitte-rechts-Regierung unter Premierminister Janša auf neoliberale
Strukturreformen setzte und die Privatisierung von Staatsunternehmen
vorantrieb, ohne auf die Interessen der Gewerkschaften Rücksicht zu neh-
men. Aber auch die darauffolgende Mitte-links-Regierung verzichtete in
Anbetracht der heraufziehenden Wirtschaftskrise ab 2008 auf die ver-
stärkte Einbeziehung der Sozialpartner in wirtschafts- und sozialpolitische
Entscheidungsprozesse. Zwar erhöhte die Regierung im Jahr 2010 unila-
teral den gesetzlichen Mindestlohn um 23%, um die Zustimmung der Ge-
werkschaften zu vorgesehenen Arbeitsmarkt- und Pensionsreformen zu
gewinnen. Diese verweigerten allerdings ihre Zustimmung, und auch die
Arbeitgeberseite war schon zuvor aus dem dreiseitigen Sozialdialog aus-
getreten, weil sie mit den unilateralen Entscheidungen der Regierung, ins-
besondere der drastischen Mindestlohnerhöhung, nicht einverstanden war.

Im Bereich der Arbeitsbeziehungen wurde insbesondere ab 2006 ein
Prozess der mehr oder weniger „organisierten Dezentralisierung“ in Gang
gesetzt, der im Wesentlichen bis heute anhält. Zum einen wurde, wie oben
bereits ausgeführt, die Pflichtmitgliedschaft der GZS 2006 abgeschafft,
zum anderen im gleichen Jahr das Kollektivvertragsgesetz novelliert. Die-
ses regelt nicht nur die institutionellen und prozeduralen Voraussetzungen
für Kollektivvertragsverhandlungen auf den unterschiedlichen Ebenen,
sondern führte auch im Kontext der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft
der GZS die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträ-
gen ein. Demzufolge kann auf Antrag von einer der beiden Kollektivver-
tragsseiten ein Branchenkollektivvertrag vom Arbeitsministerium dann für
allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die Vertragspartei(en) auf Ar-
beitgeberseite (zusammen) Betriebe mit über 50% der Gesamtbeschäf-
tigung in der Branche organisiert bzw. organisieren. Diese Möglichkeit
verhinderte ein allzu drastisches Absacken der kollektivvertraglichen
Deckungsrate in Slowenien nach 2006. Allerdings hat der stetig fallende
Organisationsgrad der Gewerkschaften die Mobilisierungs- und Verhand-
lungsmacht der Arbeitnehmerorganisationen geschwächt, was zu erhebli-
chen Kollektivvertragslücken in etlichen Branchen und zu teilweise aus Ar-
beitnehmersicht unbefriedigenden Verhandlungsergebnissen geführt hat.

Im Gegensatz zum öffentlichen Sektor, in dem immer noch ein zentraler
Kollektivvertrag auf sektoraler Ebene verhandelt und abgeschlossen wird,
haben sich die Kollektivvertragsverhandlungen im privaten Sektor seit
2005 zunehmend auf die Ebene der einzelnen Branchen verlagert. Spä-
testens seit 2008, als der letzte branchenübergreifende Kollektivvertrag
für den privaten Sektor abgeschlossen wurde, bildet die Branche die wich-
tigste Ebene für Kollektivvertragsverhandlungen, und in den vermehrt auf-
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tretenden Fällen des Nicht-Zustandekommens von Branchenkollektivver-
trägen bzw. der Beendigung oder des Auslaufens derselben kommen –
wo vorhanden – Unternehmenskollektivverträge zur Anwendung, die dann
auch anzuwendende Lohnregelungen enthalten. Im Jahr 2016 wurden 26
Branchenkollektivverträge neu verhandelt oder zur Anwendung gebracht
und 14 von ihnen allgemeinverbindlich gemacht. Dies resultierte für den
privaten Sektor in einer kollektivvertraglichen Deckungsrate von etwa
73%.74

6.5 Auswirkungen der Gesetzesnovellen seit 2004

Wenngleich Slowenien während der Krise, die das Land vergleichswei-
se hart traf, keine unmittelbar bindenden bilateralen Verpflichtungen mit
internationalen und europäischen Institutionen eingegangen ist, so haben
doch die Krisenauswirkungen (überschießendes Budgetdefizit, ungewöhn-
lich hohe Arbeitslosenraten etc.) die wechselnden nationalen Regierungen
dazu veranlasst, Austeritätspolitiken und Reformmaßnahmen hinsichtlich
der Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, Privatisierungen, Deregulierung im
Bereich der Arbeitsbeziehungen und ein schrittweises Zurückdrängen der
Sozialpartner, insbesondere der Gewerkschaften, in politischen Entschei-
dungsfindungsprozessen in Gang zu bringen.75 Für die Kollektivvertrags-
politik bedeutete dies eine Verlagerung der Verhandlungsebene von der
zentralen sektoralen in Richtung Branche und einzelnes Unternehmen
und eine Verringerung der Erfassungsquote von annähernd 100% auf
unter 80%. Die neuen Möglichkeiten im Rahmen der betrieblichen Öff-
nungsklauseln werden in der Regel von den Arbeitgeberunternehmen
ausgeschöpft, was das Prinzip der brancheneinheitlichen Lohnfindung
und Arbeitsbedingungen zur Erhaltung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen innerhalb eines Wirtschaftszweigs untergräbt. Trotz Schwächung der
Gewerkschaften und teilweise auch der Arbeitgeberverbände blieb deren
zentrale Gestaltungsrolle in den gesamtwirtschaftlich steuernden Gre-
mien (ESS) jedoch weitgehend erhalten.

Die sozialen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklun-
gen sind ambivalent. Wenngleich Slowenien in den letzten Jahren schwan-
kende Wirtschaftswachstumsraten, einen leichten Beschäftigungszu-
wachs und tendenziell fallende Arbeitslosenraten erfuhr,76 so haben die
während und nach der Krise gesetzten Budgetkonsolidierungs- und Au-
steritätsmaßnahmen im Bereich der Pensions- und Krankenversicherung
sowie im monetären Bereich (Einfrieren der Sozialtransfers und der Ge-
hälter der öffentlich Bediensteten) zweifelsohne negative Wohlfahrtseffek-
te gezeitigt.77 Zudem wurde durch diverse Maßnahmen zur Arbeitsmarkt-
flexibilisierung und -aktivierung, inklusive Kürzung der Leistungsansprü-
che für Arbeitslose, der Druck auf die ArbeitnehmerInnen stark erhöht
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(ebd., 123). Die Zahl der von Armut betroffenen Personen stieg von 11,5%
im Jahr 2007 auf 14,5% im Jahr 2013. Im Gegensatz zur post-sozialisti-
schen Phase der 1990er-Jahre, die durch die tragende Rolle der Sozial-
partner in der makroökonomischen Steuerung, einen inklusiven Wohl-
fahrtsstaat und eine graduelle Transformation in Richtung Marktökonomie
geprägt war, hat die restriktive Budgetkonsolidierungs- und Wettbewerbs-
politik seit dem EU-Beitritt Sloweniens und verstärkt seit Ausbruch der
Krise zu einem nachhaltigen Umbau des Wohlfahrtsstaates sowie des So-
zialmodells geführt.

7. Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in Finnland

7.1 Einleitung

Das System der Arbeitsbeziehungen in Finnland galt bis vor Kurzem als
– in struktureller Hinsicht – höchst robust und – in funktioneller Hinsicht –
außerordentlich staatstragend, insofern es wesentlich dazu beigetragen
hat, die politischen und volkswirtschaftlichen Staatsziele der jeweiligen
Regierungen in möglichst konsensualer Weise zu erreichen.78 Die Arbeits-
beziehungen waren in Finnland immer vergleichsweise zentralisiert. Ins-
besondere die in dreiseitigem sozialen Dialog auf nationaler Ebene abge-
stimmte Einkommenspolitik gab die relativ rigiden Rahmenbedingungen
für weitere zweiseitige Kollektivvertragsverhandlungen auf den unteren
Ebenen, v. a. aber auf Branchenebene, vor. Zwar war mitunter, etwa in
den Krisenjahren 2008 bis 2011, die dreiseitige Konzertierung der Interes-
sen zeitweilig gestört oder unterbrochen, womit die Lohnfindung auf Bran-
chenebene zwischendurch weniger koordiniert betrieben wurde. Prinzi-
piell fanden allerdings die staatlichen und Sozialpartnerakteure zumindest
bis 2015/16 immer wieder auf den Pfad der korporatistischen Interessen-
abstimmung im Vorfeld der eigentlichen Kollektivvertragsverhandlungen
zurück. Denn den Regierungen war stets an der Eindämmung der Inflation
durch koordinierte und moderierte Lohnpolitiken sowie in den Jahren nach
dem Eintritt Finnlands in die Eurozone am Abschluss von „Wettbewerb-
spakten“ mit den Sozialpartnern und an der Einhaltung der Maastricht-Kri-
terien gelegen. Die Arbeitgeberseite verband mit dem institutionalisierten
dreiseitigen Sozialdialog in der Regel die Hoffnung auf den Erhalt des so-
zialen Friedens und die weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes; und
die Gewerkschaften wollten mittels koordinierter Lohnpolitiken eine mög-
lichst egalitäre und solidarische Einkommensverteilung erzielen.

Ab 2015 erfuhr das finnische System der Arbeitsbeziehungen allerdings
einen bis dahin unbekannten und in seiner Dimension unerwarteten Ein-
schnitt. Einige gravierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der neoli-
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beralen Mitte-rechts-Regierungen davor und dann der liberal (unter Einbe-
ziehung der rechtsextremen Finnenpartei) geführten Regierung unter
Sipilä ab 2015 verschoben die Koordinaten des finnischen Sozialmodells
in Richtung Dezentralisierung und Fragmentierung des Kollektivvertrags-
systems. Dieser Prozess wurde durch den einseitigen Rückzug des „Ar-
beitgeberbundes der finnischen Industrie“ (EK), des größten und bedeu-
tendsten Arbeitgeberverbands, aus dem dreiseitigen Sozialdialog noch
befördert.79 Die längerfristigen Auswirkungen dieser jüngsten Entwicklun-
gen auf das Wirtschafts- und Wohlfahrtsmodell Finnlands sind noch nicht
abschätzbar. Zu einer umfassenden Aushöhlung der Institutionen und
Strukturen auf den verschiedenen Ebenen des Kollektivvertragssystems
hat sie jedoch bis dato nicht geführt.

7.2 Das System der Arbeitsbeziehungen bis Mitte der 2010er-Jahre

Seit dem Jahr 1968 bestand die Besonderheit des „Finnischen Sozial-
modells“ darin, dass dreiseitige generelle Lohnvereinbarungen unter Ein-
beziehung des Staates und der jeweiligen Dachverbände der Gewerk-
schaften und Arbeitgeberseite den eigentlichen Kollektivvertragsverhand-
lungen auf Branchenebene vorgelagert waren. Diese zentralen Rahmen-
vereinbarungen bildeten den Kristallisationspunkt für die konsensuale In-
teressenabstimmung.80 Trotz dieser tripartistischen Arrangements auf
zentraler nationaler Ebene fanden und finden die effektiven Kollektivver-
tragsverhandlungen auf der Ebene der Wirtschaftszweige (Branchen)
statt, wobei die Höhe der Abschlüsse in der Regel durch die dreiseitigen
Vereinbarungen limitiert waren. Darunter wurden und werden noch Unter-
nehmenskollektivverträge sowie Einzelvereinbarungen abgeschlossen.81

Dieses korporatistische Modell der mehrstufigen Verhandlungen erlaubte
es, verbandliche Einzelinteressen mit nationalen Allgemeininteressen
unter einen Hut zu bringen. Im Fall des drohenden Scheiterns des dreisei-
tigen nationalen Sozialdialogs verstanden es die Regierungen zumindest
bis Ende der 2000er-Jahre, mit einschlägigen Versprechen an die Sozial-
partner (Steuerreformen, Arbeitsmarktreformen etc.) diese bei der Stange
zu halten. Die Regierungen waren jedenfalls die längste Zeit daran inter-
essiert, mittels Gesamtsteuerung unter Einbindung der Sozialpartnerver-
bände die Inflationsentwicklung unter Kontrolle zu halten und später die
restriktiven Budgetvorgaben einzuhalten, während die Gewerkschaften
am politischen Entscheidungsfindungsprozess, v. a. was die Einkom-
mensentwicklung betrifft, teilhaben wollten und die Arbeitgeberseite am
sozialen Frieden, der Flexibilität des Arbeitsmarktes und Steuererleichte-
rungen interessiert war.

Mehrere Faktoren stützten dieses Mehrebenen-Verhandlungssystem.
Zum einen waren und sind die Arbeitsmarktparteien, die freiwilligen Ge-
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werkschaften und Arbeitgeberverbände, durch beträchtliche Mitglieders-
tärke und Repräsentativität gekennzeichnet (siehe unten). Zum anderen
führte und führt die quasi-automatische Allgemeinverbindlichkeit der Bran-
chenkollektivverträge zu einer relativ hohen kollektivvertraglichen Dec-
kungsrate von – je nach Berechnungsweise – über 80% bzw. über 90%.

Die Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen wurde im Jahr 2001
durch das Gesetz über die Bestätigung der Allgemeinverbindlichkeit von
Kollektivverträgen (56/2001) gestärkt.82 Seitdem wird der Geltungsbereich
praktisch aller umfangreicheren Branchenkollektivverträge auf alle Betrie-
be und ArbeitnehmerInnen der Branche ausgeweitet, auch wenn die Be-
triebe und Beschäftigten nicht Mitglied der zeichnenden Parteien sind.
Wenn ein Branchenkollektivvertrag abgeschlossen wird, sind die Ver-
tragsparteien verpflichtet, diesen an eine spezielle unabhängige, dreiseitig
zusammengesetzte Behörde, die vom Sozial- und Gesundheitsministeri-
um eingerichtet wurde, zu übermitteln. Diese Behörde hat die Aufgabe,
den Kollektivvertrag zu überprüfen und ihn für allgemeinverbindlich für die
Branche zu erklären, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• der Kollektivvertrag ist von besonderer Bedeutung für die Branche;

• die zeichnenden Parteien sind in der Branche gut organisiert und
repräsentativ;

• der Kollektivvertrag gilt überregional;

• der Kollektivvertrag erfasst eine genügend hohe Anzahl an Betrieben
und ArbeitnehmerInnen in der Branche (bis 2001 galt eine 50%-Hürde
für erfasste ArbeitnehmerInnen).

Das zuständige Ministerium listete im Jahr 2014 114 für allgemeinver-
bindlich erklärte Kollektivverträge auf und etwas mehr als 20, welche die
Voraussetzungen für deren Ausweitung nicht erfüllten.

Im Allgemeinen versprechen sich beide Arbeitsmarktparteien Vorteile
von diesem System der Ausweitung des Geltungsbereichs von Kollektiv-
verträgen. In jüngster Zeit wird die quasi-automatische Allgemeinverbind-
lichkeit von Kollektivverträgen von Arbeitgeberseite jedoch zunehmend in
Frage gestellt.

Auch jenseits der klassischen Lohnpolitik sind die Gewerkschafts- und
Arbeitgeberdachverbände in diversen dreiseitigen Gremien und Foren
vertreten, sodass die Sozialpartner in allen politischen Entscheidungs-
und Gesetzgebungsprozessen in den Bereichen der Arbeitsmarkt-, Wirt-
schafts- und Sozialpolitik zentral eingebunden sind. So wurde etwa die Pen-
sionsreform von 2014 wesentlich von den Sozialpartnern mitgestaltet.83

7.3 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in Finnland außerordent-
lich hoch, mit Nettoorganisationsraten (je nach Quelle) zwischen rund
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65% und 75% während der letzten ein bis zwei Jahrzehnte.84 Die wichtigs-
ten Gründe für die Attraktivität einer Gewerkschaftsmitgliedschaft dürften
einerseits in der relativen Stärke der Gewerkschaften gegenüber sowohl
der Arbeitgeberseite als auch dem Staat und andererseits in ihrem Enga-
gement und ihrer Einbindung in die Organisation und Administration der
Pensions- und Arbeitslosenversicherungssysteme (sog. Gent-System)
liegen. In Finnland koexistieren drei Gewerkschaftsbünde: die „Zentralor-
ganisation der finnischen Gewerkschaften“ (SAK) mit knapp einer Million
Mitgliedern aus allen Branchen des privaten und öffentlichen Sektors; der
„Finnische Dachverband der Privatangestellten“ (STTK) mit ca. einer hal-
ben Million Mitgliedern und der stärker reformistisch orientierte „Dachver-
band der Gewerkschaften der höheren Angestellten und Manager“
(AKAVA) mit etwas mehr als 600.000 Mitgliedern.85

Wie oben erwähnt, trägt das finnische Gent-System erheblich zur Mit-
gliederstärke der Gewerkschaften bei.86 Die Gewerkschaften organisieren
und verwalten den Arbeitslosenversicherungsfonds. Bei einem Beitritt zu
einer Gewerkschaft können die ArbeitnehmerInnen gleichzeitig für den
Beitritt zu diesem Fonds optieren; theoretisch können die Beschäftigten
auch nur dem Fonds beitreten, nicht aber der Gewerkschaft – was aller-
dings sozial höchst unerwünscht ist. Die Junktimierung dieser beiden Insti-
tutionen im Gent-System erweist sich in Hinblick auf die Rekrutierung von
Gewerkschaftsmitgliedern jedenfalls als höchst effektiv.87

Die Organisationsdichte ist auch auf Arbeitgeberseite hoch, mit – je nach
Quelle der Daten – Mitgliedschaftsraten um die 70%.88 Der bedeutendste
Arbeitgeberdachverband ist der „Arbeitgeberbund der finnischen Indu-
strie“ (EK) mit ungefähr 16.000 Mitgliedsfirmen und knapp einer Million
Beschäftigten. Dieser Verband vertritt Unternehmen aller Größen in sämt-
lichen Branchen des privaten Sektors. Daneben bestehen noch der „Ar-
beitgeberverband für Gemeinden und Gemeindebetriebe“ (KT), der „Ar-
beitgeberverband für staatliche Einrichtungen“ (VTML), der „Verband für
kirchliche Arbeitgeber“ (KiT) sowie der „Verband der finnischen Unterneh-
men“ (SY) mit über 100.000 Mitgliedern (die Hälfte davon Solo-Selbststän-
dige). Alle diese Verbände bis auf SY schließen Kollektivverträge ab.

7.4 Schrittweise Dezentralisierung des Kollektivvertragssystems
seit Ende der 2000er-Jahre

Bereits im Zeitraum von 2008 bis 2011 wurden Branchenkollektivverträ-
ge ohne vorgelagerte zentrale Rahmenvereinbarungen geführt. Der
Grund dafür war der einseitige Rückzug des Arbeitgeberverbands EK von
den zentralen Lohnverhandlungen, der die Ergebnisse dieser Verhand-
lungsebene als mitverantwortlich für die dramatische Erhöhung der Lohn-
stückkosten und damit das schwache Wirtschaftswachstum in Finnland
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Ende der 2000er-Jahre identifizierte. Zwar wurden in der Folge bis 2015
wieder zentrale Vereinbarungen getroffen, die als „neue“ Generation von
Vereinbarungen v. a. auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Finnlands
fokussierten und die Lohnpolitik diesem Hauptziel unterordnete.89 Den-
noch zog sich der EK 2015/16 einseitig und endgültig aus dem nationalen
Lohnkoordinierungsprozess zurück, indem der Verband seine Statuten
änderte und de facto vom nationalen Arbeitgeberverband zum Wirt-
schaftsverband mutierte.90 Demzufolge begab sich der EK freiwillig und
bewusst seiner Fähigkeit, für seine Mitglieder bindende Vereinbarungen
zu treffen. Ziel des Arbeitgeberverbands war es, künftig Kollektivverträge
nur noch dezentral auf Branchen- oder einzelbetrieblicher Ebene durch
seine Mitgliedsverbände abschließen zu lassen, um Abschlüsse flexibler
an branchenspezifische und betriebliche Anforderungen anpassen zu
können. In der Periode 2015-16 verhandelte der EK noch die letzte drei-
seitige Vereinbarung auf nationaler Ebene – den Wettbewerbspakt, der,
wie der Name nahelegt, die Wettbewerbsfähigkeit der finnischen Wirt-
schaft sowie nachhaltiges Wirtschaftswachstum garantieren soll und die
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Konsolidierung der öffentlichen Finan-
zen, Lohnzurückhaltung und die Stärkung der betrieblichen Kollektivver-
tragsebene (Öffnungsklauseln) als explizite Ziele nennt. Dieser Pakt galt
als Rahmenvereinbarung für Branchenkollektivverträge bis 2017.91 Seit-
dem werden in Finnland Branchenkollektivverträge ohne vorgelagerte
dreiseitige Rahmenvereinbarungen auf nationaler Ebene verhandelt.

Der zunächst sukzessive und dann endgültige Ausstieg des wichtigsten
Arbeitgeberverbands EK aus den zentralen Lohnverhandlungen fand vor
dem Hintergrund der Forderungen der neoliberalen Mitte-rechts-Koali-
tionsregierungen statt, zum Zweck der Erreichung der Wettbewerbsziele
die Arbeitskosten (Lohnstückkosten) erheblich zu senken (etwa um 5% im
Jahr 2016). Mitte der 2010er-Jahre drohte das Kabinett Sipilä, massiv le-
gistisch in das bestehende Kollektivvertragssystem einzugreifen, wenn
die Sozialpartner die von der Regierung gesteckten Ziele nicht auf dem
Verhandlungsweg erreichen würden. Dies war auch für die Gewerkschaf-
ten der Grund, dem Wettbewerbspakt (und den ähnlich ausgerichteten
dreiseitigen Vereinbarungen der Jahre davor) letztlich zuzustimmen, ob-
wohl insbesondere der letzte Pakt exzessive Verschlechterungen für die
Arbeitnehmerseite – ein Einfrieren der Löhne für 2017, Gehaltseinbußen
für öffentlich Bedienstete, Verschieben der Last der Sozialversicherungs-
beiträge von der Arbeitgeber- zur Arbeitnehmerseite, Erhöhung der jährli-
chen Arbeitszeiten um 24 Stunden – vorsah.92

Erste Erfahrungen nach dem Rückzug des EK aus dem Prozess der
koordinierten Arbeitsmarktregulierung legen nahe, dass – zumindest im
Bereich der Güterproduktion – es die Sozialpartner auf Branchenebene
vorerst geschafft haben, verbindliche Mindestnormen in den Branchenkol-
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lektivverträgen mit weitreichenden Öffnungsklauseln für weitergehende
Verhandlungen auf betrieblicher Ebene zu verbinden. Welchen längerfris-
tigen Einfluss der Verlust der zentralen Lohnvereinbarung und -koordinie-
rung bei gleichzeitiger Stärkung der betrieblichen Verhandlungsebene auf
die wirtschafts- und sozialpolitische Makrosteuerung nehmen wird, ist der-
zeit kaum abschätzbar.

8. Schlussfolgerungen

Mit dem wirtschafts- und sozialpolitischen Paradigmenwechsel, den die
Europäische Kommission, und hier insbesondere die Generaldirektion
Wirtschaft und Finanzen, sowie die Europäische Zentralbank seit dem Be-
ginn der Krise 2008 vollzogen haben, werden kollektive Arbeitsbeziehun-
gen sowie ihre Akteure tendenziell als Hindernisse für effektive Marktkoor-
dination und Wirtschafts- sowie Beschäftigungswachstum gesehen. In
einem programmatischen Papier von 2012 zur zukünftigen Gestaltung der
Arbeitsmärkte in Europa fordert die Generaldirektion Wirtschaft und Fi-
nanzen der Kommission etwa unverblümt die Herabsetzung der kollektiv-
vertraglichen Deckungsraten, die Dezentralisierung der Kollektivvertrags-
systeme, die Senkung der Mindestlöhne und die Schwächung der
Tarifautonomie der Kollektivvertragsparteien.93 Dieser Perspektivenwech-
sel fand auch in den europäischen Rechtsakten seinen Niederschlag. So
enthält der Euro-Plus-Pakt von 2011 eine Reihe von Maßnahmen zur ver-
meintlichen Stärkung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der nationalen
Ökonomien sowie zur Stabilisierung der Finanzmärkte, wie etwa die Ab-
schaffung automatischer Lohnerhöhungsmechanismen, die Dezentrali-
sierung der Kollektivvertragssysteme sowie das Einfrieren der Löhne und
Gehälter im öffentlichen Sektor. Die sogenannten „Krisenländer“ mit drin-
gendem Bedarf an Finanzierungshilfe durch die europäischen Institutio-
nen wurden zusätzlich mit zwingenden Auflagen als Gegenleistung für die
gewährte Finanzhilfe bedacht, sodass in etlichen Ländern, darunter Portu-
gal und Rumänien, die Mindestlöhne allgemein und die Gehälter der öf-
fentlich Bediensteten herabgesetzt, die Pensionsleistungen reduziert, die
Kollektivvertragssysteme geschwächt und eine Reihe sonstiger Struktur-
reformmaßnahmen durchgeführt wurden.

Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass die Maßnahmen der Europäi-
schen Kommission bzw. der „Troika“ nicht losgelöst von den nationalen In-
teressen und Politiken zu verstehen sind. Denn einerseits wurden die be-
deutendsten Maßnahmen auf europäischer Ebene, wie etwa der Euro-
Plus-Pakt, von den Staatschefs der Euro-Länder sowie weiterer EU-Län-
der unterzeichnet. Zum anderen spiegeln die Rhetorik und Agenda der eu-
ropäischen Institutionen zumindest zu einem Gutteil jene der Regierungen
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und KapitalvertreterInnen der Nationalstaaten wider. Im europäischen
Mehrebenensystem lässt sich allerdings die supranationale Ebene treff-
lich als Sündenbock instrumentalisieren, wenn es darum geht, unpopuläre
Austeritätspolitiken und Strukturreformmaßnahmen unter dem Vorwand
durchzusetzen, damit bloß den Forderungen der europäischen Institutio-
nen zu entsprechen; die eigene neoliberale Agenda wird dabei oftmals ka-
schiert. Die konkrete Ausgestaltung der Reformpolitik Rumäniens seit Be-
ginn der Krise etwa kann nicht alleine der EU angelastet werden. Zwar hat
die EU das Maßnahmenpaket seit Beginn der 2010er-Jahre, insbesonde-
re die Zerschlagung des Systems der branchenübergreifenden Kollektiv-
vertragsverhandlungen sowie die Abschaffung der Branchenkollektivver-
träge mit Allgemeinverbindlichkeitswirkung, forciert und dessen Imple-
mentierung begrüßt, das Ausmaß an institutioneller Zerschlagung und
prozeduraler Störung des Systems der Arbeitsbeziehungen war jedoch
dem besonderen Ehrgeiz der Mitte-rechts-Regierung unter Emil Boc ge-
schuldet.94 Im Gegensatz dazu implementierte die konservative portugie-
sische Führung größtenteils nur jene Maßnahmen, die von der „Troika“
eingefordert wurden, und revidierte diese zumindest teilweise wieder nach
Ablaufen des mit den Institutionen vereinbarten Strukturanpassungspro-
gramms.95 Im Fall von Slowenien und Finnland prägte zwar der verstärkt
neoliberale europäische Diskurs die jeweilige nationale politische Agenda
und stärkte jene politischen Kräfte und Kapitalfraktionen, die auf eine Fle-
xibilisierung der Arbeitsmärkte und den Abbau von „Marktrigiditäten“ set-
zen. In Finnland waren es allerdings eher nationale denn von außen indu-
zierte Interessenkonfigurationen, die eine Schwächung der Regulierungs-
kapazität tripartistischer Foren und zweiseitiger Verhandlungsstrukturen
herbeiführten, während in Slowenien die durch die unterschiedlichen na-
tionalen Regierungen getätigten Reformmaßnahmen (wie etwa die Flexi-
bilisierung des Arbeitsmarkts, Privatisierungen, die Deregulierung der Ar-
beitsbeziehungen etc.) im Wesentlichen den Wünschen der europäischen
Institutionen entsprachen.96

Wenig überraschend zeitigten die teilweise von der EU aufoktroyierten
und teilweise freiwillig von den nationalen Administrationen eingeführten
Austeritäts- und Strukturanpassungsprogramme nicht oder nur bedingt
die von der Europäischen Kommission bzw. der „Troika“ erwarteten Erfol-
ge. Zwar haben die Senkung der Mindestlöhne, die Schwächung der ma-
kroökonomisch orientierten Kollektivvertragssysteme und der Rückbau
des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts kurzfristig zur Erholung der
öffentlichen Finanzen beigetragen, aber weder zu verstärkter Investitions-
tätigkeit noch zu Prosperität, Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Be-
schäftigungssicherung geführt. In Ländern wie Finnland, Portugal und Slo-
wenien stagnierte das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 2009-2015,
während es in Rumänien etwas anwuchs.97 Das Ausmaß der Armut und
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der Ungleichheit einer Gesellschaft steht in einem direkten Zusammen-
hang mit Änderungen der Tarif- und Mindestlohnpolitik.

Es kann davon ausgegangen werden, dass im Jahrzehnt nach der Krise
die Ungleichheit der Einkommen und der verfügbaren Vermögen zumin-
dest in Portugal und Rumänien, wie insgesamt in der Mehrheit der EU-
Staaten, zugenommen hat.98 Dies kann zu einem gewissen, nicht unbe-
trächtlichen Anteil auf die Schwächung oder gar Abschaffung von Bran-
chenkollektivverträgen, welche durch Erfassung von marginalen und vul-
nerablen Beschäftigtengruppen eine inklusive und gleichheitsfördernde
Wirkung entfalten, zurückgeführt werden. Solidarische Lohnpolitik kann
nur in höchst zentralisierten oder – unter bestimmten Umständen – koordi-
nierten Lohnfindungssystemen betrieben werden.99 Die Erhöhung der ge-
sellschaftlichen Ungleichheit, basierend auf der Schwächung inklusiver
und umfassender Kollektivvertragssysteme, unterminiert jedoch nicht nur
sozialpolitische Wohlfahrtsziele, sondern auch ökonomische Prosperitäts-
ziele.100

Wie in der Einleitung dieses Beitrags ausgeführt, bestand das Wesen
des Europäischen Sozialmodells im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
und während der ersten Jahre des gegenwärtigen Jahrhunderts darin,
dass nicht nur die einzelnen Staaten, sondern auch die EU als solche die
zentrale Rolle der Sozialpartnerorganisationen als wirtschafts- und sozial-
politische Akteure – neben den staatlichen Administrationen – nicht nur
anerkannten, sondern aktiv förderten. Sozialer Dialog und autonome Kol-
lektivverhandlungen auf betrieblicher, branchenspezifischer, nationaler
und seit den 1990er-Jahren auch europäischer Ebene galten als rechtlich-
institutionelle sowie prozedurale Hauptstützen für die Demokratisierung
moderner Gesellschaften, Verbesserung der Governance, Erhöhung der
Prosperität und Wohlfahrtsstaatlichkeit, Innovation und des sozialen Zu-
sammenhalts.101 Wenngleich die Priorisierung der Wirtschaftsintegration
und der Wettbewerbsorientierung des Wirtschaftsraums Europa gegen-
über der Sozialintegration seit den 1980er-Jahren sukzessive zugenom-
men hatte, so markierte der Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise
2007/8 doch einen grundlegenden Positionswandel der europäischen In-
stitutionen hinsichtlich der Bedeutung und Funktion des Europäischen
Sozialmodells.102 Plötzlich wurden nicht nur die Errungenschaften der kol-
lektiven Arbeitsbeziehungen, wie die umfassende und koordinierte Ein-
kommensgestaltung im Sinne einer kohärenten volkswirtschaftlichen Ma-
krosteuerung, sondern auch die sozialpartnerschaftlichen Akteure selbst
in Frage gestellt. Angesichts der Krise schienen sozialpartnerschaftliche
Strukturen und Funktionsweisen den von der EU übergeordneten Zielen
der Finanzmarktstabilisierung, Konsolidierung staatlicher Haushalte, Er-
höhung der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse und Verbesserung der
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit im Weg zu stehen. Die teilweise äu-
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ßerst dramatischen Folgen dieses Paradigmenwechsels auf national-
staatlicher Ebene wurden in diesem Beitrag sowohl analytisch als auch
exemplarisch dargestellt.

Allerdings gibt es in den letzten Jahren Anzeichen dafür, dass zumindest
in Teilen der maßgeblichen europäischen und internationalen Organisa-
tionen, wie der Europäischen Kommission und der OECD, wieder ein Um-
denken in Bezug auf die (potenzielle) Rolle der Sozialpartner und des so-
zialen Dialogs eingesetzt hat. Auf Initiative der Europäischen Kommission
wurde im Herbst 2017 auf dem EU-Gipfel in Göteborg die Europäische
Säule sozialer Rechte proklamiert, die explizit und erstmals seit über
einem Jahrzehnt eine positive Bezugnahme auf die nationalen Sozialpart-
nerakteure und deren Handlungsautonomie sowie die Besonderheiten
des jeweiligen nationalen sozialen Dialogs durch eine maßgebliche EU-In-
stitution enthält. Über dieses rein proklamatorische Dokument der EU-In-
stitutionen hinausgehend, stellt die OECD – im Gegensatz zu ihren kriti-
schen Stellungnahmen gegenüber sozialpartnerschaftlich-kollektiven
Lohnfindungsmodellen in den Jahrzehnten davor – einen empirisch fun-
dierten Zusammenhang zwischen der Existenz koordiniert-umfassender
Kollektivvertragssysteme einerseits und hohen Beschäftigungsquoten,
niedrigen Arbeitslosenraten, hoher Einkommensgleichheit, hohen Löhnen
und Gehältern und hohen Produktivitätsraten andererseits fest.103 Es be-
steht also Hoffnung, dass der im letzten Jahrzehnt überwiegend neoliberal
und marktradikal geprägte Diskurs über die wirtschafts- und sozialpoliti-
sche Ausrichtung Europas wieder verstärkt in wissenschafts- und evi-
denzbasierte Bahnen gelenkt werden kann. Ob ein differenzierterer Dis-
kurs dann auch zivilgesellschaftlich diffundieren und in der Agenda der
relevanten politischen AkteurInnen seinen Niederschlag finden kann,
bleibt abzuwarten.
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Zusammenfassung

Wenngleich die Bedeutung der Sozialpartner als zentrale Akteure der sozial- und wirt-
schaftspolitischen Regulierung seit Mitte der 1980er Jahre europaweit geschwunden ist,
so wurde deren volkswirtschaftliche Regulierungsfunktion von den nationalen und europäi-
schen Administrationen bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts weitgehend anerkannt. Spä-
testens mit der Wirtschaftskrise von 2008 hat jedoch auf nationaler, v. a. aber europäischer
Ebene mit Blick auf die polit-ökonomische Steuerung ein Paradigmenwechsel stattgefun-
den, indem umfassende Kollektivvertragssysteme und starke Sozialpartnerorganisatio-
nen, insbesondere Gewerkschaften, als hinderlich für effektive Wettbewerbspolitik und
Wirtschaftswachstum gesehen wurden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen analy-
siert dieser Beitrag die unterschiedlichen Dynamiken der Arbeitsbeziehungen vor, wäh-
rend und nach der Wirtschaftskrise von 2008 und den Folgejahren in vier ausgewählten
EU-Ländern, die einerseits starke Brüche im System der nationalen Arbeitsbeziehungen
aufweisen und andererseits unterschiedliche wohlfahrtstaatliche Regimes repräsentieren:
Finnland, Portugal, Rumänien und Slowenien. Es kann gezeigt werden, dass die oftmals
von europäischen Institutionen eingeforderte Schwächung der Regulierungskapazität der
nationalen Arbeitsbeziehungen i.d.R. mit erheblichen makroökonomischen und sozialen
Kosten verbunden ist.
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Abstract

Overall the significance of the social partners as main actors in government economic
and social policy-making has dwindled throughout Europe since the mid-1980s. Neverthe-
less, up to the early 2000s, the national and European administrations tended to acknowl-
edge the social partners’ outstanding regulatory capacity with a view to reaching national
macro-economic goals. However, at least since the onset of the worldwide economic crisis
of 2008 a paradigm shift has proceeded, in that encompassing collective bargaining sys-
tems and strong social partner organisations, in particular trade unions, have been deemed
barriers to effective competitiveness and economic growth. Against this background this
article analyses the different paths and dynamics of national industrial relations prior to,
during and after the global economic crisis of 2008 onwards in four different EU member
states that have undergone severe disruptions in their respective industrial relations sys-
tems and represent different welfare state models: Finland, Portugal, Romania and
Slovenia. This article reveals that any impairment of the regulatory capacity of national
industrial relations systems (often requested by European institutions) regularly comes
along with substantial macro-economic and social costs.

Schlüsselwörter: Arbeitsbeziehungen, Arbeitsmarkt- und Strukturreformen, Dezentrali-
sierung, Europäisches Sozialmodell, Ländervergleich, Finanz- und Wirtschaftskrise.

Key words: industrial relations, labour market reforms, structural reforms, decentralisa-
tion, European Social Model, Great Recession, financial crisis, international comparisons.
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WEITERE HAUPTARTIKEL

Josef Steindls
unveröffentlichte Manuskripte

zur sozialwissenschaftlichen Forschung
Alois Guger*

Im wissenschaftlichen Nachlass von Josef Steindl (1912-1993) fanden
sich zwei unveröffentlichte Papiere aus den frühen Siebzigerjahren zur so-
zialwissenschaftlichen Forschung, deren Methoden und deren Organisati-
on. Die Arbeit „Notes on Social Science Policy“ ist undatiert, dürfte aber
zuerst verfasst worden sein; das sehr kurze Papier „Note on the Fragmen-
tation of Disciplines“ ist mit April 1973 datiert. Steindl befasst sich in diesen
Arbeiten mit methodologischen Überlegungen und Herausforderungen für
die Forschungspolitik vor dem Hintergrund des damals aufkeimenden
Themas Umweltzerstörung.

Steindl geht von den Unterschieden zwischen Natur- und Sozialwissen-
schaften und der – nicht nur methodischen – „Rückständigkeit“ der Sozial-
und Humanwissenschaften aus und betont deren höhere Komplexität und
moralische Verantwortung, da der Sozialwissenschaftler unauflöslich in
die Gesellschaft – in ihr Ziel- und Machtgefüge – eingebettet ist.

Der Mensch hat im Überlebenskampf gegen die Naturgewalten die na-
turwissenschaftlichen Erkenntnisse erworben und entwickelte zielstrebig
und sehr erfolgreich Techniken zur Beherrschung der Natur. Er ging aber
erst spät und weniger aktiv und erfolgreich daran, die psychologisch und
gesellschaftlich relevanten Faktoren zu studieren, die das individuelle
Leben und das Zusammenleben der Menschen bestimmen.

„The social scientist … has started as a producer of ideologies, either apol-
ogetic or utopian, or reformist. Only comparatively recently has he started to
offer techniques, like the scientist, but in contrast to the latter’s techniques,
they are inextricably mixed up with social aims and political issues. The politi-
cal powers, which the scientist has (to a large extent) shut out from the inti-
macy of his workshop since Galilei, are ever present in the social scientist’s
study.“ (Steindl in diesem Heft, S. 577.)
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Der Einsatz der Technik mündete mit dem industriellen Kapitalismus in
einem intransparenten, hierarchisch organisierten Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem von unkontrollierbarer Dynamik, das die Menschheit
seinen irrationalen Zielen unterwarf und ihre natürlichen Lebensgrundla-
gen gefährdet. Steindl dürfte mit dieser Einschätzung Karl Polanyi (1944)
folgen, der im industriellen Kapitalismus „The Great Transformation“ von
der Marktwirtschaft zur Marktgesellschaft sah, in der „ökonomische Moti-
ve“ dominieren. Während in den vorindustriellen Ökonomien die „Wirt-
schaft des Menschen … in der Regel in seine gesellschaftlichen Verhält-
nisse eingebettet“ (war), ist im industriellen Kapitalismus, wo auch Arbeit
und Boden als Waren am Markt gehandelt werden, die „Gesellschaft … im
Wirtschaftssystem eingebettet … Als Ergebnis dessen wurde der Markt-
mechanismus bestimmend für das Leben der Gesamtgesellschaft“.1

Für Steindl wie für Polanyi stehen die Sozialwissenschaften vor der He-
rausforderung, dass durch den Industriekapitalismus – der Organisation
unserer Gesellschaft – das Überleben der Menschheit stärker bedroht ist
als früher durch die Naturgewalten.2 Josef Steindl spricht damit schon
sehr früh – wahrscheinlich unter dem Eindruck der Veröffentlichungen des
Club of Rome3 und der Diskussionen um erschöpfbare Ressourcen und
Grenzen des Wachstums – das Thema Umwelt an und sieht darin eine
globale Aufgabe, die breite interdisziplinäre Kooperation erfordert.

Obwohl die Sozialwissenschaften in ihren Anfängen vor allem Ideolo-
gien lieferten, stellt er deren Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung
nicht in Frage, sondern verweist auf deren utopische Kraft, die für die Be-
wältigung der zukünftigen Herausforderungen auch in Zukunft notwendig
sein werden. Als Vertreter der keynesianisch-kaleckianischen Ökonomie
hebt er hervor, dass heute auch die Sozialwissenschaften eine Reihe von
praktischen Techniken anzubieten haben und verweist als Beispiel auf die
Möglichkeiten der Beschäftigungspolitik. Er befasst sich mit den Voraus-
setzungen eines effizienten Einsatzes der Sozialwissenschaftler in der
Administration: Er spricht den Mangel an technisch gut ausgebildeten
Absolventen und die Widerstände gegen ihren Einsatz an und gibt Anre-
gungen für die Bildungs- und Forschungspolitik. Als er diese Papiere ver-
fasste, zogen die ersten Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler in den Mi-
nisterien ein.

Ein besonderes Problem sieht Steindl in der starken Fragmentierung der
Wissenschaften sowohl im Forschungs- als auch im Lehrbetrieb. Er aner-
kennt die Bedeutung der Arbeitsteilung im modernen Wissenschaftsbe-
trieb, bedauert aber die zunehmende Zersplitterung „in watertight com-
partments“ selbst innerhalb der Sozialwissenschaften, die nicht mehr
miteinander kommunizieren und sich immer weniger verstehen.

Steindl betont die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den einzel-
nen Disziplinen, und zwar nicht nur der Sozial- und Humanwissenschaften

574

Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 4



Ökonomie, Soziologie und Psychologie (hier wären auch Geschichte, An-
thropologie u. a. zu nennen), sondern auch mit den Naturwissenschaften:

„The question of an integrated science policy must start from the idea that
we … ought to have … a great reorientation in science policy. Formerly the
basic aim was growth of GNP. We have to be more subtle now, and we don’t
exactly know how. Quality of life, harmony, equilibrium of the eco-system -
how can we define these aims? It would be an illusion to expect that the so-
cial sciences have the answers ready. But one thing is sure - the environ-
mental problem as well as the new definition of our aims require a great co-
operation between science and the social sciences.“ (Steindl in diesem Heft,
S. 580.)

Er sieht in der Förderung der interdisziplinären Kooperation innerhalb der
Sozialwissenschaften und zwischen den Sozial- und den Naturwissen-
schaften eine zentrale Aufgabe der Bildungs- und Wissenschaftspolitik und
macht dafür auch praktische Vorschläge: Dafür müssten zum einen schon
in der Ausbildung, also an den Universitäten, die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, und sie müsste zum anderen schon von den Auftragge-
bern eingeplant und konsequent eingefordert werden. Neben der Notwen-
digkeit der interdisziplinären Kooperation hebt er zum Schluss des zweiten
Papiers auch die Bedeutung der internationalen Kooperation in Fragen der
Umwelt und der Migration hervor und betont, dass die österreichischen
Vertreter im Rahmen einer OECD-Kooperation diese angeregt haben.

Nachdem sich Josef Steindl schon in den 1950er-Jahren am WIFO mit
der Frage des technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses ausführ-
lich beschäftigt hatte,4 arbeitete er in den 1960er-Jahren im Rahmen des
genannten, umfangreichen internationalen OECD-Projektes an einer Bil-
dungsplanung und einer Prognose des Arbeitskräftebedarfs nach Qualifi-
kationen.5 Neben der Umweltfrage dürften auch diese Arbeiten zur Ent-
wicklung des Arbeitsangebots und der damit eng zusammenhängenden
Frage der Migration die Überlegungen dieser beiden Papiere beeinflusst
haben.

Abschließend soll mit einem Zitat aus einer neueren Arbeit zum Thema
Fragmentierung und Kooperation in der Forschung noch gezeigt werden,
dass Josef Steindls Forderung nach interdisziplinären Forschungsstrate-
gien auch nach einem halben Jahrhundert noch aktuell ist:

„There is an urgent need to transcend the limitations of separative, com-
partmentalized knowledge, to build on the knowledge acquired by each dis-
cipline by striving to connect and integrate them at a more fundamental level,
while preserving the valuable insights each has contributed to social prog-
ress. We need to expand the boundaries of each discipline and make them
more porous and flexible, while searching for trans-disciplinary principles
and processes that unite and unify rather than separate and divide knowl-
edge in each field from that in others.“6
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Anmerkungen
1 Polanyi (1979) 133ff.
2 Auch Iring Fetscher (1980), bezeichnete „die industriekapitalistische Zivilisation und ihre

grenzenlose Dynamik“ als große Gefahr für das Überleben der Menschheit. Er sah aber
ebenso, dass auch im „real existierenden Sozialismus“ vom „bürokratisch-elitären
Staatssozialismus … der gleiche aggressive industrielle und militärische Expansionis-
mus“ ausgeht (S. 12f.)

3 1968 wurde der Club of Rome als gemeinnütziger Zusammenschluss von Experten ver-
schiedenster Disziplinen aus 30 Nationen gegründet. 1972 veröffentlichte er seinen
Bericht über die Grenzen des Wachstums und der Lage der Menschheit (Dennis Mea-
dows et al, 1972).

4 Steindl (1957).
5 Steindl (1968, 1970).
6 Jacobs et al. (2014) 5.
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Zusammenfassung

In Josef Steindls wissenschaftlichem Nachlass fanden sich zwei kurze, bisher unveröf-
fentlichte, methodologische Arbeiten mit Anregungen zur Bildungs- und Forschungspolitik
aus den frühen Siebzigerjahren. Steindl sah schon damals die natürlichen Lebensgrundla-
gen der Menschheit durch die unkontrollierbare Dynamik des Industriekapitalismus gefähr-
det. Nach seiner Argumentation erfordern die umweltpolitischen Herausforderungen die
Überwindung der strengen Fragmentierung in der Wissenschaft und eine integrierte Wis-
senschaftspolitik, die interdisziplinäre Forschung nicht nur innerhalb der Sozialwissen-
schaften sondern auch zwischen den Sozial- und Naturwissenschaften herbeiführt und
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Strategien im Hinblick auf neue, nachhaltige Ziele jenseits des Wirtschaftswachstums erar-
beitet.

Abstract

In his scientific legacy Josef Steindl left two short, unpublished notes on methodology
and science policy written in the early 1970s. With reference to the environment he saw
mankind more threatened by the uncontrollable dynamic of our economic system than for-
merly by the forces of nature. He argued that we have to surmount the fragmentation of sci-
ence and aim at an integrated science policy to find sustainable goals beyond GDP by
interdisciplinary research strategies.

Key words: social science policy, fragmentation of disciplines, environmental policy.
JEL codes: A12, A20, B49, Q58.
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Notes on Social Science Policy*
Josef Steindl

The Backwardness of Social Science
There is a general feeling that the development of knowledge has pro-

ceeded unevenly in different fields: quickest in relation to “dead” nature,
much slower in relation to living nature, and very slow indeed in relation to
man and society. This is the basic contrast of science (in the following al-
ways used for “natural science”) and the social sciences. The develop-
ment of techniques has been correspondingly uneven: We have gone a
long way in the “conquest” or “mastery” of nature, but we have not both-
ered about mastery over the forces which grow in society, in man and be-
tween men. This is probably a hangover from the original situation of man:
His helplessness in face of a threatening nature. The struggle against na-
ture corresponds to old drives – to ensure survival and protection against
enemies, and to procreate and spread the species over the globe. In the
service of these drives, comparable to primeval deities, we have created
the machine and with it industrial capitalism; on the machine is built, by ne-
cessity, a hierarchical organisation of growing complexity, uncontrollable
dynamics, non-transparence, irrationality, which has created its own aims
and subjected the human lives to them.

In fact, the means have made themselves into aims (vide the machines
in Samuel Butler’s Erewhon). We stand perplexed and helpless before the
problem of organising society, before the division of the world by an abyss
separating poor and rich nations, and before the environmental problem,
watching the sand running through the hour-glass. In fact the forces which
have grown up in society and from our own doings now threaten us more
than formerly the forces of nature. In consequence the whole tendency of
our questioning which has been directed “outward” in the age of science is
going to be turned “inward” again.

The position of the scientist and the social scientist should be viewed
against this background. The scientist has in a sense conquered society
and subjected it to his ideas. Yet scientists hardly wield great power in our
society, and only rarely do they have even modest wealth. Their relation to
the things which they have created is very strange; one might well call it
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alienation. Their ideas pass out of their hands, to be used by others for
whatever aims they think fit: The scientist has no moral responsibility for it.
As a result there is this curious contrast: The scientist is to quite a large ex-
tent free in his domain, nobody interferes with the process of scientific
thinking.1 The price for this freedom is complete resignation in his relation
to society: He has no influence on the use to which science is put.

The social scientist, on the other hand, has started as a producer of ide-
ologies, either apologetic or utopian, or reformist. Only comparatively re-
cently has he started to offer techniques, like the scientist, but in contrast to
the latter’s techniques, they are inextricably mixed up with social aims and
political issues. The political powers which the scientist has (to a large ex-
tent) shut out from the intimacy of his work shop since Galilei, are ever
present in the social scientist’s study.

As a result, the social scientist finds it difficult to sell his “products”, like
the scientist, and wash his hands afterwards. Rather, he has to sell himself
as a whole: That means, the very contents of his work are difficult to sepa-
rate from social and political issues.

This, however, has to be qualified. There are signs that also social or
economic techniques lend themselves to use by different powers and for
different aims (this is true, for example, of full employment techniques) so
that the contrast described above reduces to a difference of degrees and is
perhaps connected with the different stages of development of the two
fields of knowledge. In practice, however, the difference is very great, so
that the above picture of the contrast in the position of scientist and social
scientist is not exaggerated.

Impact on Society
Still another contrast appears if we consider the impact on society. While

science has turned society upside down, the social sconces, for a long
time at least, seemed to provide only incantation. It is a large question,
however, – and one belonging to social science itself – how much impact
ideologies have had on the development of society. Some influence can
hardly be denied. Furthermore, we shall never be able to solve our prob-
lems without the utopia-creating powers of social sciences.

There is also a more pedestrian side to the question of impact. As men-
tioned already, the social sciences nowadays offer techniques for practical
use. This is in many ways a major change. We do not believe any more
that unemployment is beyond control. We know perfectly well how to con-
trol it. More generally, economic techniques play a sufficiently large role in
modern administration to make it practically impossible for governments to
do without the advice of trained economists.

The practical use of social science to governments may perhaps be
better seen from the following angle: Modern governments try to base their
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decisions on information. The apparatus for procuring information, for pro-
cessing it and making reasonable use of it can be provided by social scien-
tists.

The practical problems here are two:
1) There is a need for proper education and training of social scientists.

The conditions for this may not be equally good in all countries. For
example, some countries like Britain or Scandinavia and Holland
have an unbroken tradition in economics which some others lack.
More generally the training is suffering from certain difficulties in the
present development of social sciences, about which something will
be said later (lack of mathematical basis on the one hand, exces-
sively formal training on the other, quarrels between empirical and
philosophical approach in sociology etc).

2) There is a problem of communication between government and so-
cial scientists. In many cases they are quite unable to understand
each other. This can only be changed, if some social scientists enter
the government administration itself. The administration will then be
better able to make use of the work of social scientists outside the ad-
ministration.
The same applies in principle also to private firms.

By following up the two points mentioned a good deal may be achieved.
The hesitation of governments and of politicians vis-a-vis the social scientist
have, however, deeper reasons, too. “Knowledge is power”, as the saying
goes, and there are some big and a host of minor bosses who do not want to
let go the power they have accumulated in their locked desks. Moreover, the
distrust comes also from another side. While the economist looks forward
to bigger and better files, and praises the power of the computer, the citi-
zen does not want any files, and often is inclined to prefer a bad adminis-
tration to one with too much power. These issues, depending on technical
questions as they do, have not been clarified, and deserve continued at-
tention, because they are at the very heart of the problem of social science.

This is not all. The social scientist, as said above, rarely offers a neutral
commodity. His plans and recipes are loaded politically and socially. This
is all right as long as he is kept under control. At odd times and under cer-
tain conditions, however, intellectuals in east and west have been known
to throw out a challenge, and even though they lost this remains of contin-
ued influence. There is a potential tension between the politician and the
intellectual, especially the social scientist, which cannot be ignored in a
discussion of social science policy. The social scientist is suspect because
he tries to get hold of information and to diffuse it; he is doubly suspect for
producing policies, plans, utopias, thus arrogating to himself things which
by right belong to others.

In practice this has been partly veiled by the fact that economists for the
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greater part are rather conservative and conformist, while sociologists
have been made into bogey men, which deflects from the reality, namely
a) that good sociologists can be very useful for the solution of present-day
problems, and b) that it is not the wild men who are most feared, but rather
more sober men who might be a competition for the professional politician.

Present State of Social Science
A word must now be said on the present state of the social sciences

which could hardly be neglected in the formulation of a social science pol-
icy. This state is not very satisfactory. To give examples:

In economics when great progress had been made between the wars it
became clear that further advance would be more and more difficult with
the old methods, that is, with very little mathematics and with only an occa-
sional appeal to rather haphazard and insufficient data. A great number of
economists are still trained in the old style, that is, they know very little
mathematics. There is now a growing number of those who only know
mathematics. The growth of formalism results from the understandable
wish to escape the world of political and social conflicts by retreat to an
ivory tower. The achilles heel of economics is information. It is laborious
and painful, often impossible, to get it. It requires a large apparatus, and is
therefore dependent on organized research and on money for that pur-
pose. For some purposes, the whole apparatus of a large government ma-
chine must be moved, which is understandably difficult and time using.
Such efforts, moreover, are not the easiest way to reputation. Most econo-
mists avoid it and work, with deductive methods or live on such data as
come their way. Much of modern econometrics is an attempt to compen-
sate for the lack of data by increased refinement of the methods of pro-
cessing them. The question is hardly ever asked whether this is possible:
The data – in most cases short aggregated time series which are highly
autocorrelated – cannot yield more information than they contain and that
is usually very little. lt can be said – and I do not think I am too prejudiced
here – that the dissatisfaction with formalism, deductive methods and
threshing of empty straw (poor information) has become fairly wide spread.

Sociology is suffering from a division between empirical methods and
speculative or philosophical methods. I take it that each of these positions
is untenable. In practice, sociology is suffering from the lack of recognition
of its usefulness, which is not helped by the above division. In fact, here as
in the case of economics, one of the keys to the development of the field is
in the kind of education given by the universities.

Operational Research is the discipline which has had the greatest practi-
cal impact, which has the closest contact with scientists and engineers,
and which has in some cases a good empirical basis as well as a con-
sciousness of being needed or “useful”. The chief and most successful ap-
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plications seem to be military or quasi-military (which space flights may be
called in a purely descriptive way), or else they are going on in the pre-
cincts of the large concerns. In both cases the diffusion of the experience
gained is not quite free. Operational Research can be of use also in civilian
administration of governments, but this potential use has not been suffi-
ciently tried out, in some countries hardly at all.

One problem, which is common to all social sciences, is that their devel-
opment is exceedingly uneven between countries (the diffusion apparently
meets with more difficulties than in the case of natural science and engi-
neering). International cooperation, for this reason alone, could be helpful,
and an international organisation would have a role to play just here.

All social sciences can be greatly helped by more interdisciplinary coop-
eration, but this cannot be achieved merely by stuffing a mixed and varied
curriculum into the students’ throats.

Towards an Integrated Science Policy
The question of an integrated science policy must start from the idea that

we are having – or that we ought to have – a great reorientation in science
policy. Formerly the basic aim was growth of GNP. We have to be more
subtle now, and we don’t exactly know how. Quality of life, harmony, equi-
librium of the eco-system – how can we define these aims? It would be an
illusion to expect that the social sciences have the answers ready. But one
thing is sure – the environmental problem as well as the new definition of
our aims require a great cooperation between science and the social sci-
ences.

The “environmental problem” has to be understood here in its widest
sense: All the side-effects and after effects of technological and economic
development – from the threat of the hydrogen bomb to the population ex-
plosion; industrial capitalism and the colonial system are only parts of the
problem in this sense, and included are, of course, all medical, psychologi-
cal and personality effects of conditions of work and of life, of social organi-
sation and so on.

From this extended view of the ecological problem arises the following
task: We want to understand how the process of technological progress
proceeded and how it led us to the state in which we are; in other words, to
understand the interactions of man, science and society. This seems to be
a precondition for a proper environmental policy. (It is equally useful for
science policy which ought to be based on an understanding of the interac-
tion of science and society.) Many people (mainly scientists in their spare
time) have already thought about this problem, but an extended treatment
of it is an enormous task.

Further relevant to the environmental problem is the question how far
man is adaptable and how far he is rigid, invariant as it were. This obvious-
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ly is one of the great questions of mankind. We have come to realize that
the “conquest of nature” is a wrong concept. We have to look for our place
in the world now, and this is by far the more difficult problem. It is clearly re-
levant to the formulation of new aims for society. This again demands a
major cooperation of science and the social sciences.

The integration of the social sciences in a general science policy will
have to take into account the following facts and arguments:

1) Social Science can help to understand the process which we are try-
ing to steer or to influence by science policy: The diffusion of inven-
tions, the taking up or rejection of ideas by the practical man in posi-
tions of power, the economics of research.

2) Social sciences and natural science have to cooperate in the formula-
tion of environmental policies, and in the studies preceding it.

3) In particular, the formulation of the aims of the environmental policy
requires the cooperation of social sciences, in view of their traditional
role as purveyors of utopias.

4) The “innovation in the social sector”, including government adminis-
tration offers, of course, a parallel to innovation in industrial producti-
on. But, more relevant is perhaps the fact that scientists have had to
solve (with the help of specialists) great organization problems
(space flights), and further that the application of cybernetics and in-
formation theory has formed a close link between scientists and orga-
nisation theories. The great problem of organisation, for these very
practical reasons, offers a promising field for common talking bet-
ween scientists and social science.

The need for cooperation between the sciences emerges as a major aim
of an integrated science policy. Our universities are, as it were, designed
to prevent such cooperation, because in their concept the fields of
knowledge are partitioned between the lords and each of them is master in
his own domain. Superficial changes such as curricula for scientists in
which various social sciences are represented, are completely worthless,
because the various subjects are never connected by anything, and the
student is only perplexed by the coexistence of unrelated pieces of
knowledge or doctrine.

One would have to create new institutions, selecting personal expressly
with a view to their aptitude for team work and interdisciplinary research.
The basic condition for interdisciplinary work is really the existence of
many-sided personalities.

Paul Weiss, the biologist, has recently suggested at a Symposium on the
future of Austrian Science that an institute devoted to System Analysis and
covering many (possibly all) fields of knowledge be created. Such an idea
should receive attention it may be that an all-pervading approach of this
kind could possibly represent the new means of integrating and organising
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the various fields. The one danger that would have to be avoided here is
degeneration into formalism. The parallel application of the same ways of
thinking, such as cybernetics, information theory, game theory, stochastic
processes, can be an admirable opportunity for cooperation, but in unfa-
vorable conditions it could lead to a situation in which people are going
around looking e. g. for “a problem to apply graph theory to”. We should
have to ensure a certain priority for the interest in this world and its worries
and problems, simply to prevent a somewhat perverted attitude such as
the one indicated.

Some Practical Suggestions for Social Science Policy
Some suggestions of what a science policy should include (inter alia):
1. Interdisciplinary cooperation, both within the social sciences, and bet-

ween them and natural sciences, should be furthered.
This may be done, first of all, by breaking down rigid compartments in
the universities and research institutions, and encouraging new com-
binations of fields for education and for research. It should be consi-
dered whether system analysis could provide the guiding idea for a
new type of cooperation and between many fields in a teaching and
research institution.

2. Governments should make more use of social scientists and social
science research, so as to be able to base their decisions on better in-
formation, and to adapt the administration to the needs of today’s so-
ciety and the possibilities of present techniques. A necessary conditi-
on for this is the inclusion of social scientists in the government
administration itself.

3. Coordination between the data producing agencies (statistical offices
etc.) and the social scientists should be furthered so as to adapt the
production of data to the needs of the social scientists. International
cooperation in this field is very important (in a positive sense this has
been shown by System of National Accounts).

4. The diffusion of social science methods and results between coun-
tries should be furthered, so as to reduce the great differences in the
level of teaching and research which exists in some of those subjects.
It should again be stressed that international organisations such as
OECD and UNO have achieved good results in this direction by “diffu-
sion” of the System of National Accounts.

Endnote
1 This has to be qualified, of course, especially for the life sciences, and even in this cen-

tury notable exceptions are found (monkey trials, Lysenko, to speak nothing of the inter-
ferences of fascist powers).
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Note on the Fragmentation of Disciplines*
Josef Steindl

It has been observed by many that the social sciences are handicapped
by, amongst other things, a reluctance to co-operate with each other: The
disciplines are watertight compartments. This involves a comparative ste-
rility, especially in view of the demands of society for the treatment and so-
lution of certain problems, which require interdisciplinary co-operation.

It seems to me that the situation is not getting better, in fact, worse, since
there is a tendency to split the traditional disciplines, like sociology and
economics, further into equally watertight compartments.

An example of this is the development of econometrics into a subject of
its own. The need for specialisation cannot be questioned, but the split
which occurred here is far greater than can be justified by functional con-
siderations. The fact is that these two groups, economists and econometri-
cians, have developed into closed sets which communicate very little (the
journals reflect this division) and which share few interests. The econome-
tricians care little for economic policy or for the collection and careful inter-
pretation of data (what you might call the “textual criticism” of the applied
statistician), nor do they care, in many cases, for economic problems at all.
They concentrate either on method (which in this way tends to become an
end in itself) or on formal problems (Ragnar Frisch spoke of “playo-met-
rics” as long ago as 1956).1 The bulk of economists are unable to under-
stand the econometricians and to make use of their work. I think that origi-
nally, at its inception, econometrics was conceived as something different,
as a tool of economics.

Another split has been developing more recently. In view of the fact that a
great part of economics has been emptied of all social (or “societal”, politi-
cal, institutional) contents, there is now a move to establish a new subject
(with new chairs, to be sure) called “political economy” or “economics of
power” which no doubt will exclude the work of the other economists as
much as vice versa. This parody of social science is of course connected
with another division, which is now a century old: The split between Marx-
ism and the ordinary academic economics (in the West). The non-commu-
nication between these groups has done very much harm to both of them.
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A similar split has been observed in sociology where the empirical appro-
ach of Lazarsfeld and others, and the philosophical or analytical approach
have tended to become separate subjects, which exclude each other. Per-
haps similar tendencies may be found in other social sciences with which I
am less familiar (for example, psychology).

What are the reasons? On the face of it, they have something to do with
the organisation of our Universities, which fosters the autonomy of sub-
jects.2 More basically, the fragmentation is a symptom of aimlessness of
the social sciences, they are not “necessary” for society in the way natural
science is; in so far as they do have functions they are profoundly affected
by the divisions of society, or by the wish to retreat from them into an ivory
tower.

If the social sciences would be faced by common tasks such as engi-
neers and scientists had in the work for the space programme of NASA the
isolation and fragmentation would be very effectively countered. Social
science policy, if it could set on foot such research projects, might therefo-
re go a long way in establishing interdisciplinary co-operation. It is for this
reason, amongst others, that the Austrian side has suggested to OECD
the initiation of international research projects of a type which would be so-
cially relevant and would require interdisciplinary co-operation, such as,
for example, the problem of migration which is of very great concern to go-
vernments and others.

April 1973

Endnotes
1 It is a general defect of our education that it does not help the student (or pupil) to estab-

lish a connection between the things he learns in various subjects. The kind of attitude
thus created continues naturally in the orientation and organization of research, and in
the establishment of new disciplines.

2 It is recognized that interdisciplinary co-operation, enforced by the terms of a research
contract, is often a sham if the persons concerned are not keen on co-operation. This will
not be the case, however, if the work cannot be carried out without co-operation,
because of the design of a research programme which sets concrete tasks which are
otherwise impossible to fulfill. This presupposes, of course, a well thought out research
programme.
It is always possible, moreover, to assure co-operation by the choice of the research
team.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Einsichten
der modernen Ökonomik

Rezension von: Peter Rosner, Reden wir
über Ökonomie, Metropolis, Marburg
2019, 397 Seiten, broschiert, A 24,80;

ISBN 978-3-731-61384-8.

Peter Rosner hat ein Werk vorgelegt,
das Denkweisen, Einsichten und Er-
rungenschaften der modernen Ökono-
mik auf allgemein verständliche Art zu-
sammenfasst. Anspruchsvolle ökono-
mische Konzepte und Zusammenhän-
ge werden auf intuitiv zugängliche Wei-
se erklärt. Wo es darauf ankommt, fehlt
es dennoch nicht an der wünschens-
werten Sorgfalt und Präzision. Auf-
grund dieser Meriten dürfte das Buch
einen hohen Gebrauchswert haben.
Es gibt einige potenzielle Zielgruppen,
denen dieses gut geschriebene Buch
besonders zu empfehlen wäre. Ge-
meint sind vor allem drei Gruppen:

1.) Nicht-Fachleute (seien es Wis-
senschaftlerinnen aus anderen Diszi-
plinen, seien es Akteure aus der wirt-
schaftspolitischen Praxis oder seien es
interessierte Staatsbürgerinnen), die
durch Rosners Buch mit relativ wenig
Aufwand einen authentischen Einblick
in die Konzepte und Methoden der
Ökonomie als wissenschaftlicher Dis-
ziplin gewinnen können.

2.) Jene Kritiker der Wirtschaftswis-
senschaft, die glauben, die an den Uni-
versitäten gelehrte Ökonomik sei samt
und sonders eine wissenschaftlich be-
mäntelte Apologetik des Markts und
der herrschenden Verhältnisse. Im Ge-

gensatz dazu zeigt Rosner, dass die
Ökonomie durchaus auch dazu geeig-
net ist, aufgeklärte Reformpolitik zu
fundieren – und dass die in der Ökono-
mik entwickelten Instrumente durch-
aus auch für Ziele wie Armutsbekämp-
fung verwendet werden können, wie
das Werk der Ökonomie-Nobelpreis-
trägerinnen 2019 illustriert.

3.) Jene Verächter der herrschenden
akademischen Ökonomik, die meinen,
diese sei aufgrund ihrer abstrakten Mo-
dellierungen irrelevant im Hinblick auf
die Lösung praktischer Probleme. Ih-
nen bietet das Buch ein differenziertes
Bild dessen, auf welchen Ebenen die
Ökonomik praktisch nützlich ist, und
zwar in erster Linie als Rahmen für ver-
nünftige Diskurse angesichts politisch
kontroverser Ziele.

Der Buchtitel „Reden wir über Öko-
nomie“ führt in diesem Sinn zum un-
ausgesprochenen Leitmotiv des Buchs
„Lernen wir, über wirtschaftspolitische
Probleme in der Sprache der Ökono-
mie zu reden“. Gemeint ist: Nutzen wir
die Wirtschaftswissenschaften als prä-
zisere diskursive Grundlage für wirt-
schaftspolitische Kontroversen. Ros-
ner zeigt dabei, dass die Sprache der
Ökonomie nicht aus einer Anhäufung
schwer verständlicher Termini beste-
hen muss. Die Kenntnis einer über-
schaubaren Anzahl an Konzepten und
Zusammenhängen würde genügen,
um das Niveau und die Lösungsorien-
tierung wirtschaftspolitischer Debatten
zu heben, weil eine solche Kenntnis
dazu beitrüge, (1) gewisse Zusammen-
hänge außer Streit zu stellen, (2) die
Geltungsbedingungen für bestimmte
Behauptungen präziser zu benennen
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und (3) zirkuläre Kontroversen abzu-
kürzen.

Unübersehbar ist hierbei ein Um-
stand, der mit Blick auf den Buchtitel
fast als Paradoxon gelten könnte: Nicht
allzu viele professionelle Ökonomen
können wirklich gut über Ökonomie re-
den. Umso verdienstvoller ist Rosners
Versuch, die Sprache als Medium der
Ökonomie zu beleben. Sein Buch trägt
nicht nur zur Ausbildung eines Funda-
ments im Verständnis dessen bei, wo-
rum es in der modernen Ökonomik
geht. Er adressiert typische Missver-
ständnisse und gibt einen vorzüglichen
Einblick in typische Herangehenswei-
sen heutiger Ökonomen – und zwar
ganz ohne mathematische und termi-
nologische Schwierigkeiten. Dies ist
die wichtigste Leistung dieses Buchs –
und es ist keine geringe Leistung.

Die Erörterung des Arbeitsmarkts il-
lustriert dieses Vorgehen. Ausgehend
von einem sehr einfachen Marktmodell
wird in einem dreistufigen Verfahren
„ein bisschen Realismus“, „mehr Rea-
lismus“ und „noch mehr Realismus“
eingeführt. Die Plausibilität des in der
Wirtschaftswissenschaft immer wieder
propagierten Verfahrens der reflektier-
ten schrittweisen Annäherung an die
Realität – ausgehend von modelltheo-
retischen Abstraktionen – wird damit
trefflich illustriert.

Allerdings sollte dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass insbesondere in
Bereichen wie dem Arbeitsmarkt unter
Ökonomen Unterschiede in den prä-
analytischen Visionen virulent sind, die
auf diese Art nicht zu bewältigen sind.
Für die einen ist der Arbeitsmarkt bei
allen möglichen Komplikationen und
Anomalien im Wesentlichen ein Markt
wie jeder andere. Der Lohn ist ein Preis
wie jeder andere – und das normale
Vertragsrecht reicht im Grunde als

rechtlicher Rahmen auch für Arbeits-
verträge aus. Für die anderen weisen
empirische Komplikationen (ein-
schließlich der von Rosner besproche-
nen Institutionalisierungen und Regu-
lierungen, die sich gerade auch im
marktwirtschaftlichen Kapitalismus um
Arbeitsmärkte herum ausgebildet ha-
ben) auf einen grundsätzlich spezifi-
schen Charakter von Arbeitsmärkten,
der in mehrfacher Weise mit den Gren-
zen des Marktes, speziell mit den
Grenzen der Handelbarkeit von Arbeit
und mit damit zusammenhängenden
marktendogenen Machtphänomenen
zu tun hat.1

Insgesamt werden in umsichtiger
und kenntnisreicher Form die Stärken
und Leistungen der Ökonomik als spe-
zialisierte Wissenschaft und Toolbox
beleuchtet, deren Entwicklung als Pro-
zess der Ausdifferenzierung und Me-
thodenorientierung zu charakterisieren
ist. Auf diese Art ist ein Buch entstan-
den, an dem es kaum etwas zu kritisie-
ren gibt – vielleicht mit Ausnahme des
Fehlens eines Stichwortverzeichnis-
ses, das den Gebrauchswert für man-
che vermutlich noch erhöhen würde.

Man würde sich jedoch komplemen-
tär zu diesem Buch noch ein zweites
Buch wünschen – und zwar eines, das
auf der Basis des Vorliegenden in ähn-
lich umsichtiger und kenntnisreicher
Form jene Probleme und Schwächen
diskutiert, die ebenfalls eng mit der
Entwicklung der Ökonomik als sozial-
wissenschaftliche Disziplin zusam-
menhängen. Eine Entwicklung, in der
die innere Dynamik disziplinärer Wis-
senschaft mitunter in Wechselwirkung
tritt mit wirtschaftspolitischen Heraus-
forderungen und der wechselvollen
Dynamik präanalytischer Visionen,
welche Schumpeter mit dem Begriff
Ideologie zusammenfasste.
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Ein kritischer Zugang im eigentlichen
Wortsinn muss von einem adäquaten
Bild der Errungenschaften der Ökono-
mie ausgehen, wie es in Rosners Buch
trefflich geboten wird. Es ist oft
schmerzhaft zu sehen, dass ein mehr
oder minder radikaler Gestus von Kritik
an der Mainstream-Ökonomik oft mit
oberflächlichen Problemdiagnosen
einhergeht, die wirklich kritischen
Punkte kaum berührt und Unterschei-
dungen vermissen lässt, die für eine
gehaltvolle Kritik entscheidend wären –
etwa zwischen blinden Flecken, die
durch die (teils auch ideologiebehafte-
te) Ausrichtung bestimmter For-
schungsprogramme bedingt sind, und
Problemen, welche die Behandlung
sozio-ökonomischer Fragen im Rah-
men einer sich ausdifferenzierenden
wissenschaftlichen Disziplin so oder so
aufwirft und für deren Behandlung es
kein Patentrezept gibt.

Wie ist es etwa zu erklären, dass bei
allen Tugenden der modelltheoreti-
schen Ökonomik, die große Sorgfalt
auf die Explikation von Annahmen ver-
wendet, „models“ zu „prisons“ werden
können, wie Tony Atkinson (2014, S.
37ff) formuliert hat? Und weshalb sah
sich Atkinson (1997) zum dramati-
schen Appell veranlasst, die Verteilung
„zurück aus der Kälte“ zu holen und
wieder in den Kern ökonomischer For-
schungsagenda zu integrieren?

Haben vielleicht bestimmte Merkma-
le der theoretischen Architektur der
Mainstream-Ökonomie dabei eine Rol-
le gespielt, dass sie marginalisiert bzw.
ausgelagert werden konnte? Hierfür
finden sich Hinweise, die von der raren
Spezies der kritischen Intellektuellen
unter den Mainstream-Ökonomen
stammen: Insbesondere Abba Lerners
(1972) Bemerkung in seiner Presi-
dential Address vor der American Eco-

nomic Association, wonach die Ökono-
mik die Königin der Sozialwissenschaf-
ten sei – auf der Basis gelöster politi-
scher Probleme. Dieses subtil-zwei-
schneidige Kompliment ist treffsicher
und relevant. Es bezieht sich auf die
Tendenz, Ökonomik als die Wissen-
schaft zu verstehen, die vorzugsweise
auf Allokationsprobleme und Anreiz-
mechanismen spezialisiert ist. Ein
Spezialisierungsprozess in diese Rich-
tung ist seit Lionel Robbins‘ (1932) De-
finition von Ökonomie unverkennbar.
Die Ökonomie ist tatsächlich in relativ
hohem Maße zu einer Wissenschaft
geworden, „which studies human be-
haviour as a relationship between ends
and scarce means which have alterna-
tive uses“.

Es wäre ein Fehler, dieses Rob-
bins’sche Programm pauschal zu be-
kämpfen oder als pathologische Ent-
wicklung zu kritisieren. Aber es birgt
Probleme eigener Art. Besonders pro-
blematisch ist eben der spezifische
theoriestrategische Modus der Abtren-
nung und Auslagerung von Vertei-
lungsaspekten, die in der oben zitierten
Lerner-Passage zum Ausdruck
kommt.

Zwar ist in mancher Hinsicht in den
letzten beiden Jahrzehnten die Margi-
nalisierung von Verteilungsfragen in
der Disziplin korrigiert worden, obwohl
Tony Atkinson der verdiente Nobel-
preis versagt blieb. Allerdings ist die
Beschäftigung mit Verteilung vornehm-
lich in (überaus verdienstvollen) empi-
rischen Forschungsprogrammen kon-
zentriert bzw. in spezialisierten Diskur-
sen angesiedelt – wie jenen zur Eva-
luation von Maßnahmen zur Armutsbe-
kämpfung etwa in Forschungspro-
grammen à la Esther Duflo (auch sie
wird von Rosner erwähnt). Auch haben
dramatische politische Reaktionen auf
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Probleme der Globalisierung oder auf
die Einführung von Ökosteuern mittler-
weile dazu geführt, dass es (erfreuli-
cherweise) in verschiedenen einschlä-
gigen Zusammenhängen zum guten
Ton gehört, auf die Notwendigkeit der
Adressierung von Verteilungsimplika-
tionen zu verweisen. Mit wenigen Aus-
nahmen2 werden indes Verteilungsfra-
gen in Kernbereichen wie Institutionen-
ökonomik und Political Economics
nach wie vor nicht zureichend in ihrer
Systemrelevanz begriffen. Salopp for-
muliert: Das von Lerner pointierte Syn-
drom wirkt in mannigfacher Weise
nach.

Man könnte Lerners zweischneidi-
ges Lob der Ökonomie in spezifischer
Weise für einen Gegenstandsbereich
paraphrasieren, der angesichts der
Herausforderungen durch Klimawan-
del und Digitalisierung zur Schicksals-
frage werden wird, nämlich den öffent-
lichen Sektor: Die Ökonomie ist die Kö-
nigin der Wissenschaften des öffentli-
chen Sektors – auf der Basis eines per-
fekt handlungsfähigen Staats. Im Sin-
ne dieses Kompliments zeigt Rosners
Buch auch auf, weshalb die Ökonomik
notwendig ist, um die Rolle des
„Staats“ bzw. öffentlichen Sektors in ei-
ner Marktwirtschaft zu verstehen bzw.
politikrelevante Hinweise dafür zu ge-
ben. Tatsächlich bietet die ökonomi-
sche Marktversagenstheorie einen un-
ersetzlichen Kompass für effizienzstei-
gerndes Handeln des öffentlichen Sek-
tors.

Aber welche Akteure sollen entspre-
chende Maßnahmen umsetzen? Etwa
wohlwollende Planer? Seit den
1960er-Jahren hat sich aus der Public-
Choice-Theorie eine „Staatsversa-
genstheorie“ entwickelt, welche den
früher üblichen Verweis auf den wohl-
wollenden Planer, der effizienzstei-

gernde Maßnahmen umsetzen würde,
zu Recht diskreditierte. Auch diese
Entwicklung findet in Rosners Buch ih-
ren Niederschlag.

Ein Problem besteht allerdings darin,
dass die seither zum Standard gewor-
dene kritische Perspektivierung der
Handlungsfähigkeit des öffentlichen
Sektors stark durch jene Tendenzen in
der Public-Choice-Theorie dominiert
wird, deren polit-ökonomische Agenda
von einem sehr spezifischen Verständ-
nis von limited government geprägt ist.
Letzteres ist nicht mit der Logik der Ge-
waltenteilung und anderen Mechanis-
men gleichzusetzen, welche die
schädliche wechselseitige Durchdrin-
gung von Wirtschaft und Politik verhin-
dern. Limited government verlangt im
Verständnis der Virginia School of
Public Choice, die mit ihrem Hauptver-
treter James Buchanan auch einen No-
belpreisträger stellt, primär die konsti-
tutionelle Zurückdrängung des ver-
meintlich exorbitant gewachsenen öf-
fentlichen Sektors. Die im politisch-bü-
rokratischen System entstehenden
Verzerrungen sind ihrer Auffassung
zufolge grundsätzlich unheilbar, so-
dass strikte und enge Grenzen eben
das einzige Gegenmittel sind.

Die Leviathan-Theorie der Besteue-
rung3 illustriert dies: Sie impliziert letzt-
lich konstitutionelle Begrenzungen des
öffentlichen Finanzwesens, welche
auch finanzwissenschaftlich bewährte
Maximen wie den Vorzug für breite
Steuerbemessungsgrundlagen (wel-
che die Zusatzlast der Besteuerung mi-
nimieren) oder Instrumente des Fi-
nanzausgleichs ausschließen, weil sie
dazu dienen könnten, den öffentlichen
Sektor insgesamt zu fett zu machen.

Diese Implikationen machte sich
zwar der ökonomische Mainstream
nicht vollständig zu eigen. Jedoch ver-
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breitete sich ein eher oberflächlicher
Staatsversagensdiskurs, der das Welt-
bild vieler Ökonomen außerhalb der
Public-Choice-Theorie zu prägen be-
gann. Der späte Richard Musgrave
(ein Pionier der modernen Public Eco-
nomics) deutete die Verbreitung eines
solchen Weltbilds, das von der grund-
sätzlichen Unheilbarkeit der Verzer-
rungen des politisch-bürokratischen
Systems ausgeht, als so etwas wie
eine self-fulfilling prophecy. „To ask by
how much the state should be restrai-
ned … leaves the state as the defen-
dant who must prove his innocence.”
So fasste Musgrave (1999, S. 129)
eine Art asymmetrische Verteilung der
Beweislast im Hinblick auf staatliches
Handeln zusammen, der die Orientie-
rungsfunktion der Konzepte „Marktver-
sagen“ und „Staatsversagen“ sowohl
im theoretischen Diskurs als auch in
der praktischen Politik beeinträchtigt.4

Allerdings gibt es in letzter Zeit wie-
der Anzeichen für Entwicklung von
Theoriesträngen, welche die Frage der
Handlungsfähigkeit des Staats in einer
reichhaltigeren Weise diskutieren –
und zwar unter Bezugnahme auf aktu-
elle Probleme privater Monopole in der
digitalen Ökonomie. Sie zeigen zum ei-
nen, dass Privatisierung kein Patentre-
zept gegen Rent-seeking bildet: Auch
ein limited government ist nicht immun
gegen Einflussaktivitäten, wenn priva-
te Akteure über hinreichende Mittel,
Mechanismen und Anreize dazu verfü-
gen.5

Zum anderen liegt es nahe, dass die
Minimierung des öffentlichen Sektors
im Hinblick auf künftige Aufgaben wohl
ein unzweckmäßiges Korsett bilden
würde. Denn die Herausforderungen
der digitalen Ökonomie und der Klima-
ökonomie und -politik werfen die Frage
nach den polit-ökonomischen Bedin-

gungen eines handlungsfähigen öf-
fentlichen Sektors – ähnlich wie etwa
im Gefolge der industriellen Revolution
im 19. Jahrhundert – in aller Dramatik
auf. Die bisher hierzu entwickelten
Ansätze in der Wirtschaftswissen-
schaft stellen bestenfalls interessante
Fragmente dar, sind aber einstweilen
nur bedingt geeignet, den wirtschafts-
politischen Diskurs zu derartigen
Grundsatzfragen vernünftig zu struktu-
rieren.

In gewissem Sinn bieten indes diese
Herausforderungen für ein Fach mit
derart eindrucksvollen Errungenschaf-
ten, wie sie in Rosners Buch ausge-
zeichnet zusammengefasst werden,
eine viel interessantere Perspektive,
als wenn wir in Riesenschritten dabei
wären, uns unwiderstehlich dem Bliss
Point der besten aller möglichen politi-
schen, ökonomischen und theoreti-
schen Welten zu nähern. Denn es
zeichnet sich jedenfalls nicht ab, dass
die Ökonomie in den Gefilden der
Freakonomics (also der Anwendung
ihrer Werkzeuge auf allerlei Fragen,
die man normalerweise nicht zu ihrem
Gegenstandsbereich zählen würde6)
Zuflucht suchen muss, weil es – wie in
der Theoriegeschichte der Ökonomie
immer wieder und nicht erst als Moti-
vation für Freakonomics fälschlich pro-
klamiert wurde – im Kern dieses Ge-
genstandsbereichs nichts mehr Neues
zu erforschen gibt.

Richard Sturn

Anmerkungen
1 Vgl. Bowles (2004), insb. Kap 8.
2 Vgl. dazu etwa Samuel Bowles (2004).
3 Brennan, Buchanan (1980).
4 Dabei gab und gibt es gerade innerhalb

des Gebiets der Public Choice im Hin-
blick auf ihre polit-ökonomische Agenda
differenzierte und für die Bedingungen
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staatlicher Handlungsfähigkeit interes-
sante Arbeiten. Dazu zählen jene von
Mancur Olson. Diese prägten aber nicht
die in der Disziplin einflussreichen prä-
analytischen Visionen im Hinblick auf
dieses Thema.

5 Vgl. Zingales (2017).
6 Vgl. Levitt, Dubner (2005).
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Populismus –
doch nur ein Modewort?
Rezension von: Philip Manow,

Die Politische Ökonomie des Populismus,
Suhrkamp, Berlin 2018, 176 Seiten,

broschiert, A 16,50;
ISBN 978-3-518-12728-5.

Ausgangspunkt des Bandes ist die
Geografie der Wahlerfolge populisti-
scher Parteien und Agenden, und zwar
in zweierlei Hinsicht: Laut Philip Ma-
now sticht der Dualismus rechts – links
beim Vergleich von Ländern ins Auge.
Innerhalb einzelner Länder ist es hin-
gegen die regionale Variation, bei-
spielsweise zwischen Stadt und Land,
oder im Fall Italiens zwischen Nord und
Süd.

Manow entwickelt in der Folge einen
Analyserahmen für den Vergleich der
Erfolge von Populismen und erklärt
diese durch polit-ökonomische Kon-
stellationen, besonders durch die
räumlich spezifische Einbindung in die
globale Wirtschaft. So ein Rahmen sei
laut Manow erforderlich, weil die Ge-
genüberstellung von Einzelbefunden
selten Schlüsse erlaubt. Und wir soll-
ten auch nicht davon ausgehen, dass
überall die gleichen Motive der Wähle-
rInnen oder ähnliche ökonomische
Konstellationen für den Aufstieg popu-
listischer Parteien und Personen ver-
antwortlich sind. Eine schwedische
Wählerin wird aus anderen Gründen
für die Schwedendemokraten stim-
men, als eine ungarische Wählerin für
Fidesz.

Im ersten Teil des Buches stellt Ma-
now eine Politische Ökonomie der Glo-
balisierung vor. Darauf aufbauend er-
arbeitet er eine Theorie einer Politi-

schen Geografie des Populismus in
Europa (Kapitel 2 und 3) unterzieht sei-
ne Thesen einem ersten empirischen
Test (Kapitel 4 und 5). Erklären will Ma-
now in erster Linie, warum Populismus
in Europa einmal auf der linken, an-
dernorts auf der rechten Seite erfolg-
reich ist.

Im deutschsprachigen Raum hat das
Buch Auseinandersetzungen zwi-
schen Sozial- und Kulturwissenschaf-
terInnen verschiedenster Disziplinen
intensiviert und breite Rezeption erfah-
ren. Insofern ist das Buch ein wichtiger
Beitrag zur Debatte. Auch viele der
zentralen Argumente sind in sich
schlüssig. Manow plädiert für eine stär-
kere Berücksichtigung, somit eine Re-
habilitierung polit-ökonomischer Fakto-
ren und Rahmenbedingungen in der
Debatte. Das ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Er führt „verschiedene Er-
scheinungsformen des populistischen
Protests […] auf unterschiedliche Poli-
tische Ökonomien Europas“ (S.15) zu-
rück.

Das hebt das Buch ab. Im Gegensatz
zu vielen ländervergleichenden Stu-
dien wird nicht der eine Verursa-
chungszusammenhang unterstellt.
Manow verwirft das häufig implizite
Bild von WählerInnen, die ihre Wahl-
entscheidungen losgelöst vom ökono-
mischen Kontext, in dem sie leben,
treffen. So sind es „sehr wohl bestimm-
te, spezifische und vor allem auch be-
schreibbare Problemkonstellationen
vornehmlich ökonomischen Charak-
ters, die populistischen Protest provo-
zieren und seine diversen politischen
Ausrichtungen mit jeweils unterschied-
lichen Hauptträgergruppen erklären
können“ (S. 15).

Dem stehen einige entscheidende
Defizite gegenüber. Diese werde ich
vor allem im letzten Teil der Bespre-



chung ausführlich diskutieren. Ent-
scheidend ist, dass die Leserin
schlussendlich fragend zurückblieb:
Was möchte der Autor nun erklären?
Den Ausgang von Wahlen in Europa?
Politischen Protest? Das Aufkommen
von Anti-Globalisierungsbewegungen?
Oder doch nur ein Modewort?

Manow schließt sich der Kritik gängi-
ger Definitionen von Populismus an,
lehnt dessen erratisches Verwenden
sogar ab. Doch darunter leiden das
Buch und die Argumentation, da der
Autor keine eigene Interpretation oder
Definition – an der sich die LeserInnen
orienterien könnten – anbietet. Und
das ist nicht nur angesichts des Buchti-
tels, sondern auch angesichts der (na-
hezu völlig) fehlenden Auseinander-
setzung mit den Inhalten der populisti-
schen Parteien verstörend.

So könnte die entscheidende These
auch lauten, manche Parteien würden
eher gewählt, da ihnen das Label po-
pulistisch umgehängt wurde – ganz un-
abhängig von den Inhalten. Oder so,
als würden rechtsextreme Parteien we-
niger problematisch, sobald wir diese
als Populisten bezeichnen. Und so
kommt es, dass der Linkspopulismus
in Lateinamerika als Spiegelbild zum
europäischen Rechtspopulismus be-
schrieben wird, oder ganz entgegen
üblicher Klassifikationen Parteien als
links, aber nicht populistisch, oder an-
dere als populistisch und nicht „nur
links“ kategorisiert werden.

Identitätspolitik oder Kapitalismus?

Die jüngere Literatur über Wahlerfol-
ge aus populistischer Parteien und
Personen lässt sich grob in zwei sich
wenig austauschende Stränge eintei-
len.1 Ansätzen, die auf eine Kulturali-
sierung politischer Konflikte und der

Politik verweisen, stehen Zugänge ge-
genüber, die ökonomischen Verwer-
fungen, Veränderungen und (wahrge-
nommene) Bedrohungen als primäre
Erklärung heranziehen. Im Sinne des
Ansatzes kultureller Konflikte ließe sich
die Wahl von Donald Trump zum US-
Präsidenten oder die rezenteren Erfol-
ge rechtspopulistischer Parteien in Eu-
ropa durch eine heftige kulturelle Re-
aktion (backlash) erklären: Verursacht
wurde und wird diese primär durch die
am Land oder in strukturell abgehäng-
ten, vergessenen Regionen lebenden
Menschen. An den Wahlurnen würden
sie sich gegen liberale Werte und Ent-
wicklungen, beispielsweise die Ehe für
alle, Diskriminierungsverbote, das
Recht auf Religionsausübung oder die
Forderung nach einer geschlechterge-
rechten Sprache stellen. Folglich ent-
scheidet den Ausgang von Wahlen,
wer den Streit um die Definition von
Kultur und Identität gewinnt.

Manow bezeichnet diesen Diskurs
als „Elitenselbstvergewisserung“, denn
ein Teil des Problems scheint dann
„tatsächlich darin zu liegen, dass Ar-
beiter keine Akademiker sind – und
deswegen zum Beispiel weniger Bil-
dung besitzen, was sie weniger weltof-
fen und tolerant mache“ (S. 32). Zum
Hintergrund: Kultur wurde bislang in
vielen empirischen Studien durch den
höchsten Bildungsabschluss quantifi-
ziert. Implizit wird angenommen, der
höchste Bildungsabschluss einer Per-
son oder die AkademikerInnenquote
einer Region sei ganz unabhängig von
der ökonomischen Situation und den
Rahmenbedingungen dieser Person
oder einer Region bewertbar; so als
wären Wechselwirkungen zwischen
Kultur und Ökonomie nicht vorhanden,
als handelte es sich um zwei voneinan-
der unabhängige Lebenssphären.2
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Doch ebenso wie diese Literatur öko-
nomische Faktoren systematisch aus-
blendet, blendet Manow kulturelle Fak-
toren kategorisch aus. Er schlägt sich
eindeutig auf die Seite der ökonomi-
schen Erklärungen. In der deutsch-
sprachigen Debatte hat Manow dafür
bereits Kritik geerntet, da immer mehr
SozialwissenschafterInnen auf eine
Annäherung der zwei Ansätze drän-
gen.

Globalismen und Populismen

Die Ausgangssituation für die Erklä-
rung der Erfolge von Populismen sieht
Manow in der Intensivierung der Glo-
balisierung und darin, wie diese sich in
Europa in den Institutionen EU, Euro
und den vier Freizügigkeiten aus-
drückt. Manow versteht unter Globali-
sierung erstens die grenzüberschrei-
tende Bewegung von Gütern und Geld
und zweitens die grenzüberschreiten-
de Bewegung von Personen, also Ar-
beits- oder Fluchtmigration. Protestier-
ten die tatsächlichen oder potenziellen
VerlierInnen gegen eine spezifische
Form der Globalisierung, werde Popu-
lismus zum Erfolgsmodell.

In diesem Punkt baut Manow auf Ar-
beiten von Dani Rodrik (2018) auf: Ro-
drik erklärt die relativ größeren Erfolge
von Links- bzw. Rechtspopulismus in
Lateinamerika bzw. Europa durch die
je spezifische Einbindung der Regio-
nen in Globalisierungsprozesse sowie
das Ausmaß und die Art wohlfahrts-
staatlicher Absicherung. Laut Rodrik
äußert sich Protest gegen die Globali-
sierung als linkspopulistisch, wenn die
Bewegung von Gütern und Geld als
Bedrohung wahrgenommen wird, und
rechtspopulistisch, wenn das Drohpo-
tenzial der Bewegung von Menschen
überwiegt.

Darüber, wie Parteien diese globalen
Bewegungen von Menschen, Geld und
Gütern instrumentalisieren, schweigen
sowohl Rodrik als auch Manow. Ge-
mäß Rodrik wird die Bewegung von
Personen heute dort als Bedrohung
wahrgenommen, wo früher Wohl-
fahrtsstaaten – im Sinne ihrer Kompen-
sationsfunktion – die Bedrohung durch
die Globalisierung von Gütern und
Geld abgeschwächt haben. Laut Ro-
drik reagiert der rechtspopulistische
Protest auf ‚die Zuwanderung‘ in die
entwickelten Wohlfahrtsstaaten Euro-
pas. Hingegen ist der Linkspopulismus
in Südamerika erfolgreich, da große
Migrationsbewegungen aufgrund ge-
ringer Einkommensunterschiede nicht
entstehen, oder MigrantInnen ohnehin
keinen Zugang zum Sozialsystem ha-
ben.

Aufbauend auf diesen Thesen ist
auch für Manow populistischer Protest
nicht gleich populistischer Protest, er
ist eben entweder links oder rechts.
Getragen wird der Protest in jedem Fall
von (potenziellen) VerlierInnen der
Globalisierung. Und da in verschiede-
nen Ländern und Regionen je andere
Personengruppen zu diesen Verliere-
rInnen zählen, stützen je andere Per-
sonengruppen den Protest. Manow in-
teressiert sich in erster Linie für inner-
europäische Unterschiede. Er adap-
tiert die Thesen von Rodrik, definiert
drei europäische ‚Idealtypen‘ und be-
schreibt diese durch folgenden Hypo-
thesen:

In Südeuropa richtet sich der Protest
gegen den freien Verkehr von Waren
und Geld und gegen Austeritätspolitik.
Populistischer Protest artikuliert sich
daher links. Getragen wird der Protest
von ArbeitsmarktinsiderInnen als auch
ArbeitsmarktoutsiderInnen. Wohl-
fahrtsstaatliche Leistungen sind dort
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eher als konkrete Austauschbeziehung
zwischen WählerInnen und Parteien zu
verstehen, der Wohlfahrtsstaat ist par-
tikularistisch und häufig sind dessen
Leistungen ArbeitsmarktinsiderInnen
vorbehalten. Da MigrantInnen vor al-
lem im informellen Sektor Beschäfti-
gung finden, stellen sie keine Bedro-
hung für ArbeitsmarktInsiderInnen dar.

Die angelsächsischen Länder und
Osteuropa, charakterisiert durch offe-
ne Arbeitsmärkte und rudimentäre so-
zialstaatliche Sicherung, sind mit Ar-
beitsmigration konfrontiert. Der dort er-
folgreiche rechtspopulistische Protest
wird von ArbeitsmarktoutsiderInnen
getragen, denn diese nehmen die Ar-
beitsmigrantInnen als Konkurrenz
wahr, fürchten Lohnsenkungen und Ar-
beitslosigkeit. Die Globalisierung von
Gütern und Geld ist dort kein maßgebli-
ches Problem.

In Nord- und Kontinentaleuropa zie-
hen großzügige Wohlfahrtsstaaten
Menschen auf der Flucht an. Folglich
fürchten ArbeitsmarktInsiderInnen um
ihre Position. Denn durch ihre Beiträge
werden die Leistungen für Geflüchtete
finanziert – die eben keinen Beitrag
leisten. Das führt dort zum Erfolg von
Rechtspopulismus.

Diese Argumente bilden den Kern
des Buches und werden in den Kapi-
teln 2 und 3 genauer ausgearbeitet.
Und ganz offensichtlich passt so man-
cher Wahlausgang der letzten Jahre
oder so manche Empirie nicht ganz in
dieses Schema – beispielsweise die
Erfolge der rechtspopulistische Lega in
Italien. Doch Manow kontert gleich vor-
weg: Der Erfolg der Lega wird von Re-
gionen Norditaliens getragen, im Sü-
den ist die linkspopulistische Fünf-
Sterne-Bewegung stark. Spätestens
seit den Parlamentswahlen im März
2018 bilde sich Europas politische

Geografie des Populismus in Italien „im
Binnenverhältnis noch einmal ab“ (S.
120) – lediglich der Süden Italiens ge-
höre zum südeuropäischen Modell.
Und Osteuropa passt auch nicht
schlüssig in das Schema. So be-
schreibt Manow diese Länder als Spe-
zialfälle, da diese bezüglich der „grenz-
überschreitenden Bewegung von Per-
sonen Entsender-, nicht Empfänger-
land“ (S. 62)3 sind. Zu den VerliererIn-
nen der Globalisierung zählt Manow
die immobilen Gruppen. Und gleichzei-
tig will man dort keine MigrantInnen
empfangen, fremdes Kapital hingegen
schon; „all das ist nicht gerade förder-
lich für ein Florieren des Linkspopulis-
mus“ (S. 59).

Auch die darauffolgenden Teile des
Buches widmen sich einem ersten em-
pirischen Test dieser Hypothesen, ins-
besondere einer detaillierten Fallstudie
über Deutschland. Besonders erwäh-
nenswert, da nicht so offensichtlich, ist
eine methodische Entscheidung, die
Manow trifft: Er greift auf regional ag-
gregierte Informationen zurück – im
Gegensatz zu Informationen über Indi-
viduen aus Befragungen. Für diesen
Zugang sprechen durchaus schlüssige
Gründe.4 Beispielsweise ist Arbeitslo-
sigkeit dann kein rein individuelles Ge-
schehen, sondern ein Problem – eine
Bedrohung –, mit dem auch das räum-
lich definierte, nähere Umfeld der un-
mittelbar betroffenen Personen, gewis-
sermaßen die lokale Ökonomie, kon-
frontiert ist. Durch den Rückgriff auf
kleinräumig aggregierte Daten kann
Manow – wie er es nennt – Ausstrah-
lungseffekte abfangen.

Nur tappt Manow hier stellenweise in
eine lange bekannte Falle. Auch dazu
ein Beispiel: In Deutschland findet Ma-
now einen negativen Zusammenhang
zwischen der Arbeitslosenquote und
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dem Stimmanteil der AfD bei der Bun-
destagswahl 2017. Doch daraus folgt
nicht, dass Arbeitslose die AfD eher
nicht wählen. Außerdem unterstellt
Manow rationale WählerInnen, die
sorgfältigst ihr polit-ökonomisches Um-
feld analysieren, erkennen, wie dieses
sich auf die eigene Lage auswirkt, er-
kennen, ob die Globalisierung von Gü-
tern und Geld, Arbeits- oder Fluchtmi-
gration das entscheidende Problem,
die größte Bedrohung für sie darstellt,
abwägen und dann eine entsprechen-
de Wahlentscheidung fällen.

Populismus als Weichspüler

Und in einer – für das Buch – ent-
scheidenden Frage schweigt Manow.
Was unterscheidet eine populistische
Partei von einer nicht-populistischen
Partei? Was macht den Populismus
zum Populismus? In der Literatur trifft
man auf eine Vielzahl von Definitionen
von Populismus und von populisti-
schem Politikstil.

Vorweg, in Lateinamerika werden die
Pink-Tide-Regierungen, also Peron,
Kirchner oder auch Vargas, häufig als
populistisch bezeichnet, obwohl deren
Programme eher auf eine Politik der
kulturellen Inklusion abzielen. In Euro-
pa tragen das Label eher Parteien, die
auf eine Politik der Exklusion abstellen.
Und in den USA hat der Begriff noch
eine andere Konnotation, er ist dort
deutlich positiver aufgeladen. Barack
Obama bezeichnete sich selbst als Po-
pulist und sprach die Bezeichnung
Trump ab, er wolle ihm dieses Label
nicht überlassen.

Der Ursprung der Verwendung des
Begriffs als analytische Kategorie wird
häufig Richard Hofstadter (1955) zuge-
schrieben. Im Kontext der Nachkriegs-
zeit sah dieser in Ideologien einen Wi-

derpart zu vermeintlich rationaler, kon-
sensorientierter Politik und eine große
Gefahr. Ironischerweise gilt Hofstad-
ters Forschung heute als diskreditiert –
weil ideologisch. Jedenfalls beschrieb
Hofstadter die aus der Bauernbewe-
gung des späten 19. Jahrhunderts her-
vorgegangene, US-amerikanische
People’s Party und deren ideologische
Politik als Populismus. LandwirtInnen,
zunächst vor allem im Süden des Lan-
des, später auch in anderen Regionen,
setzten sich gegen horrende Preise
der Eisenbahngesellschaften, lokale
Zwischenhändler und Banken zur
Wehr. Im Wesentlichen war die Peo-
ple’s Party ein Zusammenschluss aus
LandwirtInnen und ArbeiterInnen, der
Verteilungsfragen ins Zentrum politi-
scher Auseinandersetzungen stellte.
Gefordert wurden u. a. das Abgehen
vom Goldstandard, die Zerschlagung
von Monopolen, eine progressive Ein-
kommensteuer, Bundeskredite für
LandwirtInnen, die Verstaatlichung der
Eisenbahnen, Telegrafengesellschaf-
ten und Banken, der Acht-Stunden-Ar-
beitstag und das Recht auf die Grün-
dung von Gewerkschaften.

Später beschrieb Laclau (2005) Po-
pulismus als völlig ideologiefrei. In der
heute gängigsten Definition ist es eine
„dünne Ideologie“.5 Populismus sieht
„die Gesellschaft schlussendlich als in
zwei homogene, antagonistische La-
ger unterteilt, ‚das reine Volk‘ und die
‚korrupte Elite‘, und argumentiert, dass
Politik der Ausdruck des Willens des
Volkes sein sollte“.6 Entsprechend wir
die Herstellung von ‚Volkssouveränität‘
verlangt. Diese Definition lehnt Manow
klar ab, ebenso wie jene, die eher auf
den Politikstil und die Rhetorik fokus-
sieren. Für den viel rezipierten Jan
Werner Müller (2015) geht es beim Po-
pulismus nicht um Inhalte, sondern um
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eine Form der Identitätspolitik, die jegli-
chem anderen Legitimität abspricht.

Manow kann und will mit all diesen
Interpretationen nichts anfangen.
Während er zumindest erklärt, was die
LeserIn nicht unter Populismus verste-
hen sollte, erklärt er allerdings nicht,
was darunter verstanden werden kann.
Dass somit unklar bleibt, was der ana-
lytische Rahmen eigentlich erklären
soll und kann, ist eine entscheidende
Schwachstelle des Buches.

Aber nicht nur bei Manow ist die Ver-
wendung des Begriffs problematisch.
Biskamp (2019) verweist insbesondere
auf drei kritische Elemente der norma-
tiven Implikationen des Begriffs: Ers-
tens werden (besonders) in Europa po-
litische GegnerInnen als populistisch
bezeichnet. Dadurch werden diese als
unseriös oder irrational stigmatisiert.
Fridays for Future, der Youtube-Star
Rezo und die FPÖ sind dann gleicher-
maßen populistisch, ohne dass diese
irgendeine gemeinsame Essenz hät-
ten. Das geht zweitens mit der Konzep-
tion des politischen Raumes als ver-
nünftige Mitte, umgeben von undemo-
kratischen Rändern, einher – also der
Hufeisentheorie. Populismus von links
und rechts wird dann als gleicherma-
ßen gefährlich für die Demokratie be-
schrieben oder gleichermaßen irratio-
nal. Drittens wird dabei zwischen zwei
Eskalationsstufen unterschieden – Po-
pulismus und Extremismus. Auch
wenn gefährlich, ist der Populismus
gerade noch irgendwie mit demokrati-
schen Institutionen vereinbar, gefähr-
lich wird es erst, wenn eine Partei, Per-
son oder Organisation als extremis-
tisch bezeichnet wird.

Die Bezeichnung der FPÖ als popu-
listisch ist schlichtweg eine Verharmlo-
sung rechtsextremer Politik, ein „medi-
aler Weichspüler“.7 Auch Manow ver-

harmlost den Rechtspopulismus als le-
gitimen Protest (gegen Migration oder
globale Bewegung von Gütern und
Geld). Der Eindruck, der bleibt: „Viel-
leicht erfüllt die zeitgenössische Ver-
wendung des Begriffs ihren wahren
Zweck: Populismus wurde zum bevor-
zugten rhetorischen Mittel, um Unter-
schiede zwischen links und rechts zu
verwässern“.8

Franziska Disslbacher

Anmerkungen
1 Zumindest aus der Perspektive der

„Nachfrage“ nach Politik.
2 Natürlich gibt es dabei auch Ausnah-

men, etwa die in Hochschild (2017) zu-
sammengefasste Forschung über vom
amerikanischen Traum enttäuschte
Rechte in Louisiana.

3 Zum Zusammenahng zwischen Abwan-
derung aus diesen Regionen und Lohn-
gefällen siehe Astrov et al. (2019).

4 Siehe dazu auch Essletzbichler et al.
(2018).

5 Mudde und Kaltwasser (2017) 6.
6 Ebendort.
7 Boos (2019).
8 Postel (2019).
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Klassenbezogene Arbeitssoziologie
Rezension von: Carina Altreiter,

Woher man kommt, wohin man geht.
Über die Zugkraft der Klassenherkunft

am Beispiel junger IndustriearbeiterInnen,
Campus, Frankfurt/New York 2019,

308 Seiten, broschiert, A 39,95;
ISBN 978-3-593-50964-8.

Carina Altreiters vorliegende Studie
ist nicht nur eine detaillierte Auseinan-
dersetzung mit der Klassenanalyse
des französischen Soziologen Pierre
Bourdieu am Beispiel junger Industrie-
arbeiterInnen in Österreich. Die Studie
ist auch als Intervention in einen sozial-
wissenschaftlichen Diskurs zu lesen,
der sich in den letzten Jahrzehnten von
dem Thema Klasse verabschiedet hat.

Intervention in klassenabstinente
Arbeitssoziologie

Der Band stellt in einer Rückschau
der letzten Jahrzehnte die marginale
Bedeutung der Strukturkategorie Klas-
se innerhalb der sozialwissenschaftli-
chen Theoriebildung und empirischer
Forschung dar. Die Klassentheorie von
Marx war für die deutschsprachige In-
dustriesoziologie der 1950er- und
1960er-Jahre noch von Bedeutung.
Ein Strang war beispielsweise die
Klassenbewusstseinsforschung, die
danach fragte, wie sich der technische
Wandel, der in den Betrieben zu beob-
achten war, auf das Bewusstsein der
ArbeiterInnenschaft niederschlägt.

Ab den 1980ern lässt sich dann aber
eine Distanzierung zu klassenanalyti-
schen Perspektiven feststellen. Das In-
teresse galt nunmehr dem Individuum,
sozialer Identität und Kritik am marxis-

tischen Klassenbegriff. Auch in der Ar-
beitssoziologie schlug sich das nieder.
Im Rahmen der subjektorientierten So-
ziologie waren nun die Herstellungs-
und Strukturierungsleistungen der
Subjekte von Interesse. Dieser „… indi-
vidualisierte Blick versperrt den Weg
für eine relationale Analyse kollektiver
Unterschiede und ihrer Entstehungs-
hintergründe, selbst wenn sie sich em-
pirisch aufdrängen“ (S. 38). Auch in
Studien, bei denen die soziale Herkunft
eine größere Rolle spielt, bleiben die
Erklärungsmuster auf einer individuel-
len Ebene, die „… die Wirkung latenter
Strukturierungsmechanismen schwer
zugänglich macht“ (S. 42). Die Ursa-
chen und Auswirkungen sozialer Un-
gleichheit wurden nicht mehr in struktu-
rellen Bedingungen gesucht, sondern
im Individuum. Auch die Klassenanaly-
se bei Bourdieu setzt beim Individuum
an, analysiert aber den Umgang mit so-
zialen Strukturen auf der Subjektebene
immer auch systematisch im Kontext
von Klassenherkunft.

Klassenmodell Bourdieu

Bei der Klassenanalyse von Bour-
dieu steht die Herstellung sozialer Ord-
nung im Rahmen von klassenbezoge-
nen Machtverhältnissen im Zentrum.
Ein zentraler Begriff dabei ist der sozia-
le Raum. Bourdieu denkt Gesellschaft
als einen soziale Raum, in dem sich die
Gesellschaftsmitglieder gemäß den
Ressourcen, die sie mobilisieren kön-
nen, positionieren. Diese Ressourcen
sind die Kapitalsorten. Es gibt drei Ar-
ten von Kapitalien, nämlich ökonomi-
sches Kapital (Vermögenswerte), kul-
turelles Kapital (Bildung und Wissen)
und soziales Kapital (Verwandtschafts-
und Beziehungsnetzwerke). Berufspo-
sitionen sind laut Bourdieu „… ein guter



Indikator für die Positionierung von Ak-
teurInnen im sozialen Raum“ (S. 57).
Bourdieu argumentiert eine statisti-
sche Deckung zwischen dem Raum
der sozialen Lage und dem Raum der
Lebensstile; diese Deckung resultiert
in einer Klassenposition. Die Klassen-
positionen werden durch den Habitus
vermittelt. Der Habitus wiederum ist ein
System von Praktiken und Denkwei-
sen, das man in der Sozialisation er-
lernt.

Bourdieu nimmt eine Zeitperspektive
ein, d. h. er sieht sich einen Ausgangs-
punkt an, wo die Laufbahn eines Sub-
jekts beginnt und sich mehrere Optio-
nen auftun. Der objektive Möglichkeits-
raum sind z. B. die Kapitalsorten, über
die man verfügt, die Struktur des Ar-
beitsmarktes oder des Bildungssys-
tems. Der subjektive Möglichkeitsraum
umfasst die Möglichkeiten, die wir
wahrnehmen, was uns als normal er-
scheint, aber auch Chancen, die man
sich erhofft. Die Passung, also dass
sich die habituellen Neigungen mit den
Arbeitsanforderungen decken, wurde
von Bourdieu nur marginal bearbeitet.
Jedenfalls begünstigt eine Passung
die „… Verkennung des Ausbeutungs-
charakters von Arbeit bzw. des eige-
nen Anteils, der dazu geleistet wird“
(S. 69).

Mit dem sozialen Raum, dem Habi-
tus, dem (objektiven und subjektiven)
Möglichkeitsraum und (Nicht-)Passun-
gen sind die zentralen Kategorien be-
nannt, mit denen Altreiter die Lebens-
wege junger IndustriearbeiterInnen in
Österreich analysiert. Die Analyse un-
terteilt sich in drei Abschnitte: Zuerst
werden die verschiedenen Wege der
InterviewpartnerInnen zu dem gegen-
wärtigen Erwerbsverhältnis dargestellt
(Wege in die Arbeitswelt). Danach wer-
den die Einstellungen dazu analysiert

(Eine Arbeit, die passt?), um anschlie-
ßend zu fragen, wie die Zukunftsvor-
stellungen denn so aussehen (Gekom-
men, um zu bleiben?).

Wege in die Arbeitswelt

In diesem Abschnitt ist der Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt bei
den InterviewpartnerInnen von Interes-
se. Das österreichische Bildungssys-
tem ist stark selektiv, die Aufteilung der
Kinder auf verschiedene Schultypen
findet früh statt. Dabei ist der Bildungs-
hintergrund des Elternhauses relevant:
Haben die Eltern beispielsweise Matu-
ra, ist auch die Wahrscheinlichkeit grö-
ßer, dass das entsprechende Kind eine
AHS (Oberstufe) besuchen wird.

Bei dem Übergang von der Schule in
die Arbeitswelt unterscheidet Altreiter
zwischen einer ungebrochenen und ei-
ner gebrochenen Klassenreprodukti-
on. Eine ungebrochene Klassenrepro-
duktion manifestiert sich zum Beispiel
in der Entscheidung, eine Lehre nach
dem Hauptschulabschluss zu machen:
Die subjektiven Wünsche werden an
die objektiven Chancen angepasst.
Die Lehre ist in den Erzählungen der
entsprechenden InterviewpartnerIn-
nen etwas, das diese schon lang tun
wollen. Andere Optionen sind außer-
halb des subjektiv wahrnehmbaren
Möglichkeitsraums. Doch was prägt
diese Selbstverständlichkeit, Lehre sei
die einzige Möglichkeit? Altreiter führt
hier, basierend auf der Analyse des
empirischen Materials, mehrere Grün-
de an: Zum einen vermittelt eine gerin-
ge Passung zwischen schulischen An-
forderungen und lebensweltlichen Er-
fahrungen, dass Bildungseinrichtun-
gen nicht der passende Platz sind.
Zum anderen haben auch die Eltern
und das soziale Umfeld eine prägende
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Bedeutung auf die Übergangsent-
scheidungen der Kinder. Zudem spie-
len finanzielle Notwendigkeiten eine
weitere Rolle, sich für die Lehre und
gegen einen längeren Bildungsweg zu
entscheiden. Weiters kann eine schon
in der Primärsozialisation erlernte Dis-
position für manuelles, körperliches
und handwerkliches Arbeiten den
Grundstein bilden, eine Lehre anzu-
streben.

Nicht-Passungen wiederum zeigen
sich in einer gebrochenen Klassenre-
produktion: Befragte streben danach,
den subjektiv wahrgenommenen Mög-
lichkeitsraum zu erweitern, beispiels-
weise nach der Hauptschule eine wei-
terführende höhere Schule anzustre-
ben. Das kann z. B. mit einer Aufstiegs-
orientierung von höher qualifizierten
Teilen der ArbeiterInnenklasse zusam-
menhängen.

Im Fokus der Studie steht die Repro-
duktion von Klasse, und aus diesem
Grund sind besonders die Überlegun-
gen zur Schließung von Möglichkeits-
räumen von Relevanz. Also welche
Mechanismen führen die Befragten
wieder auf die objektive Klassenlauf-
bahn zurück, trotz ihrer Versuche, die-
se zu verlassen? Die Anforderungen
des Bildungssystems stellten effektive
Barrieren dar. Diese Diskrepanz wurde
von den Befragten als Selbstzuschrei-
bung übernommen. Auch standen
Kosten-Nutzen-Rechnungen im Vor-
dergrund. Der Befragte Patrick sah bei-
spielsweise den symbolischen Wert ei-
ner Matura, sah aber auch, dass ihm
dies keine finanziellen Vorteile bringt.
Gerade die antizipierten Erfolgsaus-
sichten halfen dann, retrospektiv die
Entscheidung zu rationalisieren, d. h.
als richtig einzuordnen. Aber auch die
Bedeutung von Erwerbsarbeit aus dem
Herkunftsmilieu prägte die Entschei-

dung für eine Lehre und gegen andere
Lebensentwürfe.

Zusammenfassend sind es zum ei-
nen schulische Verdrängungsmecha-
nismen, die einen Einfluss auf die Bil-
dungsentscheidung der Befragten ha-
ben („sich fehl am Platz fühlen“). Zum
anderen anderen übt aber auch die
klassenspezifische Disposition für die
Erwerbswelt eine Anziehungskraft aus,
die sich sowohl aus einer Disposition
für manuelle Arbeit (Vorliebe für hand-
werkliche und technische Tätigkeiten)
als auch dem hohen Stellenwert von
Erwerbsarbeit speist.

Eine Arbeit, die passt?

In diesem Abschnitt wird der Fokus
auf den betrieblichen Kontext gerich-
tet. Aspekte wie Arbeitsbedingungen,
subjektive Praktiken und Fertigkeiten
sowie Orientierungen und ihre Wech-
selwirkung stehen dabei im Vorder-
grund.

Ein wesentlicher Faktor für die Pas-
sung zwischen Arbeitstätigkeit und
klassengeprägter Herkunft ist eine in
der Primärsozialisation (familiäre Prä-
gung beim Aufwachsen) erlernte Dis-
position für körperliche Arbeit. Diese
äußert sich im handwerklichen Kön-
nen, aber auch in einem spezifischen
Arbeitsverständnis, das auf dem Ein-
satz von körperlicher Arbeitskraft be-
ruht. Das reicht von einer „Vorliebe für
handwerkliche Tätigkeiten“ bis hin zu
einem „Stolz auf die eigene physische
Stärke und Ausdauer, die Kraft, schwe-
re Arbeitsbelastungen aushalten zu
können“. Ein anderer Faktor sind so-
ziale Beziehungen, im Speziellen die
Wirkungskraft von Gruppenidentität
und Gruppenzusammenhalt. „Viele
Befragte verfügen bereits vor dem Ein-
tritt in ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz
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Kontakte zu Beschäftigten im Betrieb“
(S. 216). Soziale Gruppen stabilisieren
sich nach innen über spezifische Wert-
und Normvorstellungen. So sind dann
beispielsweise ein gemeinsames Leis-
tungsethos sowie Abgrenzung zu an-
deren Arbeitsbereichen der soziale Ze-
ment, der die klassenspezifische Posi-
tionierung im Rahmen der spezifischen
Anstellung im Industriebereich verfes-
tigt.

Gekommen, um zu bleiben?

Klaffen Ansprüche und Wirklichkeit
auseinander, treten Spannungen auf.
In diesem Abschnitt diskutiert Altreiter,
wie die IndustriearbeiterInnen ihrer
Studie mit diesen Spannungen umge-
hen.

Eine Strategie, mit der Inkongruenz
von Erwartung und Wirklichkeit umzu-
gehen, ist die Adaption. Dabei werden
„… jene Erwartungen und Träume als
unerwünscht abgelehnt, die aufgrund
der sozialen Herkunft ohnehin in uner-
reichbarer Ferne liegen“ (S. 231), also
die außerhalb des objektiven Möglich-
keitsraums angesiedelt sind. In diesem
Punkt thematisiert Altreiter die negati-
ven Seiten der Passung: Die habituel-
len Neigungen der Arbeitssubjekte de-
cken sich mit den Arbeitsanforderun-
gen, aber nur wegen spezifischer Stra-
tegien des Umgangs, die die Arbeits-
subjekte entwickeln. Beispielsweise
nehmen sie im Rahmen einer pragma-
tischen Haltung ihre subjektiv-sinnhaf-
ten Ansprüche an die Arbeit zurück
und betonen die materiellen Aspekte:
„Arbeit ist Arbeit. Muss man machen.
Bleibt nicht aus“ (S. 239). Es bleibt da-
bei der „Beigeschmack von Resignati-
on und Frustration“ (S. 238): Pas-
sungsverhältnisse werden hergestellt,
aber nicht friktionslos.

Neben Adaption identifiziert Altreiter
Kompensation und Transformation als
wesentliche Dimensionen subjektiver
Umgangsstrategien. Bei der Kompen-
sierung versuchen die Arbeitssubjekte,
die sinnhaften Ansprüche, die in der
Arbeit nicht umgesetzt werden können,
in anderen Bereichen zu verwirklichen.
Die InterviewpartnerInnen machen das
beispielsweise in der Tätigkeit im Be-
triebsrat oder indem Hobbies wie Mu-
sik eine positive Identifikationsfolie be-
reitstellen. Bei der Transformation wie-
derum versuchen die Arbeitssubjekte,
nicht eingelöste Ansprüche durch eine
Veränderung der Arbeitstätigkeit zu
verwirklichen, beispielsweise durch
berufliche Weiterbildung oder Neuaus-
richtung.

Fazit

Die Studie von Carina Altreiter zu
den Wirkungsmechanismen von Klas-
senpositionierung bei jungen Industrie-
arbeiterInnen in Österreich ist eine
überzeugende empirisches Untersu-
chung, welche die Zugkraft von Klas-
senlagen untermauert.

Diese Zugkraft äußert sich in habitu-
ell geprägte Dispositionen und Rele-
vanzsystemen, die Passungen zu den
entsprechenden Arbeitstätigkeiten her-
stellen. Dieser ungebrochenen Klas-
senreproduktion stellt Altreiter die ge-
brochene Klassenreproduktion gegen-
über – die Fälle, in denen durch eine
Erweiterung des subjektiven Möglich-
keitsraumes eine Mobilität im sozialen
Raum angestrebt wird. Klassenrepro-
duktion wird durch Passungen herge-
stellt, beispielsweise über eine körper-
orientierte Anspruchshaltung oder
über das soziale Umfeld im Arbeitskon-
text. Adaptionsstrategien (pragmati-
scher Umgang mit der Arbeit, instru-
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mentelle Orientierung und die Realisie-
rung von Ansprüchen in anderen Be-
reichen) verfestigen Klassenpositio-
nen.

Die materielle Wurzel einer Klassen-
gesellschaft sind (ökonomische) Aus-
beutungsverhältnisse. Innerhalb kapi-
talistischer Konkurrenzverhältnisse be-
steht die strukturelle Notwendigkeit, als
Betrieb profitabel zu sein. Profitabilität
wird über eine Reihe an Mechanismen
(Arbeitsorganisation, Management-
kontrolle, Einsatz von Technologie, Ar-
beitsintensivierung etc.) hergestellt,
die je nach Branche und Tätigkeit vari-
ieren, und gründet generell darin, dass
die Menschen im Arbeitsprozess einen
größeren Wert schaffen, als er sich in
der Entlohnung manifestiert (unter der
Voraussetzung, dass genügend Wa-
ren am Markt verkauft wurden). Das
Einziehen der analytischen Kategorie
Klasse fasst dieses antagonistische
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit.

Pierre Bourdieu wiederum fasst Klas-
se als Ressourcenausstattung: „Ge-
sellschaftsmitglieder … positionieren
sich auf Grundlage ihrer Verfügungs-
macht und ihrem Zugang zu Ressour-
cen relational zueinander“ (S. 78). Im
Anschluss daran konzeptualisiert Al-
treiter Klassenpositionierung mit Beruf
und diskutiert die jeweilige Klassenpo-
sitionierung gemäß dieser Kategorie
(biografischer Weg dahin, Wahrneh-
mung und eventuelle Veränderungs-
bestrebungen). Am greifbarsten lässt
sich das in dem Abschnitt zeigen, in
dem ArbeiterInnen als sozial-rechtliche
und historische Gruppe diskutiert wer-
den. Laut der Klassenkonzeption diffe-
renziert sich die ArbeiterInnenklasse
gemäß der unterschiedlichen Ausstat-
tung mit kulturellem und ökonomi-
schem Kapital. Das führt dann zu ver-
schiedenen Gruppierungen wie an-

und ungelernte ArbeiterInnen, Fachar-
beiterInnen usw. sowie verschiedenen
Milieus, wie z. B. dem leistungsorien-
tierten ArbeiterInnenmilieu.

Hier bietet sich ein spannender wei-
terführender Pfad an. Da die Klassen-
analyse, wie sie in diesem Buch be-
sprochen wird, weitgehend ohne den
Ausbeutungsbegriff als konstitutives
Merkmal kapitalistischen Wirtschaf-
tens und folglich der Prägung von Ar-
beitsverhältnissen auskommt, ist es si-
cherlich ein interessantes Unterfan-
gen, diesen Fokus konzeptuell mit zu
berücksichtigen. Auf Seite 283 spricht
Altreiter diesen Punkt dezidiert an,
wenn sie Pragmatismus als Schutzme-
chanismus sieht, angesichts des Herr-
schaftscharakters von Erwerbsarbeit.

Das Buch ist eine empirisch fundierte
Analyse, wie Konsens zu kapitalisti-
schen Produktionsregimen durch vor-
gelagerte Prozesse hergestellt wird
(wie z. B. bei Michael Burawoy). In vie-
len Beispielen wird einem näher ge-
bracht, wie Passungen zwischen Ar-
beitstätigkeit und habitueller Ausstat-
tung und zwischen objektiven- und
subjektiven Möglichkeitsraum herge-
stellt werden. Gerade für die Arbeite-
rInnenbewegung und ihren Organisa-
tionen ist das ein wertvoller Befund,
denn Passungen heißt auch „… eine
Verkennung des Ausbeutungscharak-
ters von Arbeit“ (S. 69).

Der Studie gelingt es durchgehend,
den Fokus subjektorientiert zu halten,
unter gleichzeitiger Berücksichtigung
der sozialen Genese. Sie zeigt, dass
Klassenreproduktion nicht geradlinig
erfolgt. Die Einfügung in klassenent-
sprechende Berufspositionen ist ein
Aushandlungsprozess und der Habitus
eine Ressource, um Passungen herzu-
stellen. Dabei gibt die Studie Anlass für
eine Reihe weiterführender Fragen:
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Wie wird beispielsweise der ökonomi-
sche Zwang, seine Arbeitskraft und Le-
benszeit in Wert zu setzen, als ein Mo-
ment von Klassenherrschaft reflek-
tiert? Und welchen Beitrag leisten dazu
Gewerkschaften und Betriebsratskör-
perschaften als primäre Instanzen von

Hegemoniebildung der Lohnabhängi-
gen? Gerade die Abwesenheit solcher
Narrative in den Erzählungen der Be-
fragten bietet den Stoff für zukünftige
Herausforderungen der (österreichi-
schen) Gewerkschaftsbewegung.

Benjamin Herr

605

45. Jahrgang (2019), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



606

Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 4

Bilder zu Migration
auf dem Prüfstand
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Migration und Integration: Fakten oder
Mythen?, Verlag der Österreichischen

Akademie der Wissenschaften,
Wien 2019, 297 Seiten, broschiert,
A 18,90; ISBN 978-3-700-18421-8.

Einleitung

In einem Artikel von 1958 argumen-
tiert Herbert Blumer, dass die Bilder
und Charakterisierungen, die sich Ge-
sellschaftsmitglieder voneinander ma-
chen, dazu beitragen, wie sich das Ver-
hältnis zwischen gesellschaftlichen
Gruppen gestalte. Dabei gehe es nicht
nur um die Bilder von den „anderen“,
sondern auch um die Bilder der „eige-
nen“ Gruppen, erzeugt jedoch zumeist
über die Abgrenzung von den ver-
meintlich „anderen“. Dominante und
einflussreiche Gruppen in der öffentli-
chen Meinungsbildung bedienen sich
dabei zumindest vier Aspekten, um ab-
lehnende und herabwürdigende Urteile
bestimmten Gesellschaftsmitgliedern
gegenüber zu begründen: ein Gefühl
der Überlegenheit, dass die „anderen“
grundsätzlich verschieden seien, dass
die Eigengruppe ein bevorzugtes An-
recht auf soziale und materielle Res-
sourcen hätte, und Angst, diese Privile-
gien von den so abgewerteten „ande-
ren“ abgesprochen zu bekommen.1

Solch homogenen Bilder der ver-
meintlich „anderen“ entstehen, nach
Blumer, wenn einflussreiche Spre-
cher*innen der dominanten Gruppen
sich untereinander in ihren Erzählun-
gen und Charakterisierungen der „an-
deren“ laufend bestärken und dabei er-

mutigen, diese immer weiter voran und
auf die Spitze zu treiben.

Eine solche Tendenz sieht Max Hal-
ler in Medien und Politik in Österreich
und möchte dieser im von ihm heraus-
gegebenen Buch eine „sachliche“, „un-
abhängige“, „analytisch-wissenschaft-
liche“ und dadurch schon „kritische“
Auseinandersetzung entgegenstellen.
Im Vorwort weist er auf die Gefahr ei-
ner nationalistisch überhöhten, politi-
schen Mythenbildung hin, die über eine
Verfestigung von Vorurteilen und Ste-
reotypen über Migration und einer
emotionsgeladenen Unterscheidung
zwischen „uns“ und „anderen“ sowohl
sinnstiftende als auch mobilisierende
Effekte zeitigen könne. Diese Mythen-
bildung basiere auf einem selektiven
Umgang mit Informationen, Teil- und
Halbwahrheiten, falschen Behauptun-
gen und Lügen. Dagegen bringt er die
wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit „Migration“ in Stellung, die zu
einer Versachlichung der oft polemisch
geführten Debatten beitragen solle.
Damit setzt sich das Buch hehre, aber
auch ehrgeizige Ziele.

Aufbau des Buches
und inhaltliche Schlaglichter

Dafür wählt es einen originellen Zu-
gang. Siebzehn „fragwürdige Schlag-
wörter bzw. Aussagen“ (S. 21), die,
nach Haller, in unterschiedlicher Inten-
sität die obigen Kriterien für die My-
thenbildung erfüllen, wurden aufgegrif-
fen und von ForscherInnen unter-
schiedlicher Disziplinen (z. B. Soziolo-
gie, Politikwissenschaft, Ökonomie,
Geschichte, Sprachwissenschaft) be-
arbeitet, wobei der Herausgeber und
die AutorInnen nicht angeben, nach
welchen Kriterien diese Aussagen aus-
gewählt wurden.



Diese Sammlung an Schlagwörtern
allein bietet schon Einblicke in die ten-
denziös geführte öffentliche Debatte
zu Migration. Sie decken unterschiedli-
che Themengebiete (z. B. Arbeits-
markt, Bildungssystem, Fluchtgründe,
Rechtssystem) und das Spektrum der
von Blumer angeführten Aspekte der
Herabwürdigung der „anderen“ ab:
Überlegenheitsvorstellungen (z. B. „Zu-
wandererInnenkinder reduzieren die
Qualität der Ausbildung“ und die „Asyl-
werberInnen sind meist Analpha-
betInnen“), unvereinbare Unterschiede
(z. B. „MigrantInnen wollen nicht
Deutsch sprechen“ und erhöhen die
„Kriminalität“), das eigene Anrecht auf
gesellschaftliche Ressourcen und die
Angst, dieses Privileg zu verlieren
(z. B. „Politik unterstützt ZuwanderIn-
nen mehr als Einheimische“, oder „Ge-
flüchtete kommen, um unser Sozial-
system auszunutzen“).

In knappen Kapiteln widmen sich die
AutorInnen den Aussagen, aufbauend
auf ihre eigene Forschung und Experti-
se. Der Grundtenor, der sich durch
(fast) alle Beiträge zieht, ist, dass eine
Verkürzung auf wenige Schlagworte
der komplizierten Lage rund um Migra-
tion nicht gerecht werde. Einige wenige
weisen dabei auch explizit auf die poli-
tische und gesellschaftliche Funktion
dieser Verkürzungen hin. So be-
schreibt Sylvia Hahn, wie im 19. Jahr-
hundert „Sesshaftigkeit“ zu einer sozia-
len Tugend überhöht wurde, bei gleich-
zeitiger Zunahme technisch beförder-
ter als auch erzwungener Mobilität. Mi-
gration und Mobilität wurden demge-
genüber abgewertet und auf eine Wei-
se stigmatisiert, die bis in die Gegen-
wart reiche.

Ein Beispiel für eine gegenwärtige
Art der Stigmatisierung von Migration
findet sich im Beitrag von Laura Wies-

böck. Sie diskutiert, wie über den Be-
griff „Wirtschaftsflüchtlinge“ Menschen
in Not ein Anrecht auf (grundlegende)
Unterstützung abgesprochen werde.
Über diesen (absichtlich) schwammi-
gen und wertenden Begriff werde Asyl-
werberInnen und MigrantInnen gene-
rell unterstellt, den Wohlstand und das
Sozialsystem vorsätzlich zu gefähr-
den.

Dabei weisen Johannes Berger und
Ludwig Strohner darauf hin, dass – alle
Migrationsformen zusammengenom-
men – die öffentlichen Ausgaben für
Migration die Einnahmen nicht über-
steigen, sondern, im Gegenteil, klar
darunterliegen. Ergänzend dazu kann
der Beitrag von Franz Prettenthalern
und Christoph Neger gelesen werden,
die zwei ökonomische Studien zu den
langfristigen Kosten von Zuwanderung
von Geflüchteten besprechen. Auch
wenn diese widersprüchliche Ergeb-
nisse mit sich bringen, kommen die Au-
toren zu dem Schluss, dass die Situati-
on weit weniger dramatisch sei, wie oft
politisch und medial propagiert.

Und Gudrun Biffl bringt gegen das
Argument, dass „ZuwandererInnen die
Löhne besonders im untersten Seg-
ment drücken würden“, ins Spiel, dass
starke Gewerkschaften, Betriebsräte
und eine hohe Abdeckungsrate durch
Kollektivverträge die Entstehung von
segregierten Niedriglohnbereichen ver-
hindern können. Es gehe bei dem The-
ma also weniger um Migration, son-
dern eher um Fragen der Organisation
und Demokratisierung der Arbeitswelt.
Gegen einen unterstellten Verdrän-
gungseffekt argumentiert sie weiters,
dass die ZuwandererInnen die Haupt-
betroffenen von nachteiligen Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt seien.

Folgt man besonders den letzten Ka-
piteln zu den Mythen der „Integration“,
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drängt sich der Verdacht auf, dass die
Dramatisierung von Zuwanderung ei-
nem klaren sozialpolitischen Zweck
dient. Christina Schwarzl korrigiert und
formuliert pointiert die Meinung, dass
in „manchen Bezirken die Österrei-
cherInnen in der Minderheit“ seien, in
die zutreffendere Aussage um, dass in
„manchen Bezirken die Gutverdienen-
den bereits in der Minderheit“ seien
(S. 200). So werde über die vordringli-
che Thematisierung einer höheren Zu-
wanderungsdichte in bestimmten
Stadtteilen der räumliche Aspekt sozia-
ler Ungleichheit, verursacht und ver-
stärkt durch einen diskriminierenden
Wohnungsmarkt und politische Ver-
säumnisse, aktiv verdeckt und igno-
riert.

Dabei hat, worauf Johann Bacher
und Christoph Weber hinweisen, räum-
liche Segregation auch Auswirkung auf
andere wichtige gesellschaftliche Teil-
bereiche, wie die schulische Ausbil-
dung. Die Zusammensetzung von
SchülerInnen sei unmittelbar von der
Wohnraumpolitik abhängig und beein-
flusse Faktoren wie Ausstattung der
Schulen mit Ressourcen und die Un-
terrichtsqualität.

Dies sind nur einige Schlaglichter auf
die reiche Sammlung an (vor allem
quantitativen) Daten und Materialien,
die in den einzelnen Kapiteln vorge-
stellt und fundiert diskutiert werden.

Leerstellen und Fazit

Ein weiteres selbstgestecktes Ziel
des Buchs geht in den meisten der Bei-
träge allerdings unter. In der Einleitung
wird die Frage aufgeworfen, inwieweit
von den herangezogenen Aussagen
von Mythen gesprochen werden kön-
ne. Wer an ihrer Herausbildung und
Propagierung interessiert sei, wer zu

ihrer Entstehung und Verfestigung bei-
trage? Wenn dies in den einzelnen Ka-
piteln überhaupt angesprochen wird,
dann beschränkt es sich zumeist da-
rauf, zum Einstieg einzelne Zitate aus
Medien oder von PolitikerInnen anzu-
führen. Welche Interessen damit ver-
knüpft sind und verfolgt werden, wird
nur in Ausnahmefällen aufgeworfen
und behandelt. Auch wirkt die Auswahl
der Zitate zu unstrukturiert, um darüber
die Frage zu beantworten, wer aller an
der Produktion der Mythen beteiligt sei.
Dies unterminiert den hohen Anspruch,
dass es sich hierbei um Fragen „analy-
tisch-wissenschaftlicher Art“ (S. 20)
handle und macht das Buch und die
einzelnen Kapitel dadurch angreifbar.

Dieses Manko wird noch verstärkt,
da die im Buch vorwiegend eingenom-
mene Grundhaltung zur Kommunikati-
on zwischen Wissenschaft und Öffent-
lichkeit dem folgt, was in der Wissen-
schaftsforschung als „Defizitmodell“
beschrieben wird. Dieses geht davon
aus, dass es ein Wissensdefizit auf
Seiten der Öffentlichkeit, der Laien,
gebe, das von Seiten der Wissenschaft
beseitigt werden müsse. Dabei wird ein
starres Verhältnis zwischen Öffentlich-
keit und Wissenschaft angenommen
und auch selbst wieder, worauf Bogner
(2012, S. 383) explizit hinweist, der My-
thos aufgebaut, dass Wissenschaft im-
mer gesichertes Wissen hervorbringe.
Um diesen Mythos aufrechtzuerhalten,
werden die in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung immer gegebe-
nen Unsicherheiten und Unklarheiten
der Öffentlichkeit gegenüber nicht of-
fen kommuniziert und reflektiert.

Dadurch können diese Unsicherhei-
ten und Unklarheiten aber, wenn sie
außerhalb der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft sichtbar werden, Vorwürfe
bedienen, dass die „etablierte“ Wissen-
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schaft bewusst die öffentliche Meinung
politisch steuern und beeinflussen wol-
le. Unter dieser Bedingung kann bei-
spielsweise die oben erwähnte Be-
sprechung der widersprüchlichen Er-
gebnisse zweier Studien zu den finan-
ziellen Kosten von Fluchtmigration
durch Franz Prettenthalern und Chris-
toph Neger den Eindruck erwecken,
dass die Wissenschaft nur das produ-
ziere, was die AuftraggeberInnen von
ihr erwarten. Und auch die, wie ich fin-
de, interessantesten Passagen im
Buch, wo es darum geht, welche
Schlussfolgerungen die AutorInnen bei
nicht eindeutiger Datenlage (weil das
Feld generell sehr komplex ist oder
noch zu wenig Forschungsbemühun-
gen zu den einzelnen Themen vorhan-
den sind) ziehen, können bei LeserIn-
nen unter dieser Prämisse als Beleg
angesehen werden, dass (auch) die
„etablierten“ Wissenschaften die öf-
fentliche Meinung nur politisch manipu-
lieren wollen.

Dabei besteht immer die Gefahr,
dass dadurch unbeabsichtigt zu etwas
beigetragen wird, was Haller in der Ein-
leitung offen beklagt: dass immer öfter
„Tatsachen in Meinungen uminterpre-
tiert“ (S. 32) werden. Dies lässt sich in
der Kommunikation zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit vielleicht nie
komplett vermeiden. Eine Einladung,
sich über das Buch mit der sozialwis-
senschaftlichen Beschäftigung mit Mi-
gration und auch den diesbezüglichen
Unsicherheiten auseinanderzusetzen,
wäre aber dahingehend hilfreicher ge-
wesen als das beständige Pochen auf
„Objektivität“ und „Fakten“. Denn ein
erwähnenswerter zusätzlicher Wert
dieses Buches besteht darin, auch ei-
nen Einblick in die vielseitige und viel-
schichtige Forschung zu Migration in
Österreich zu bieten.

Was dem Buch meiner Meinung
nach leider komplett fehlt und für die
Frage, wer an der Herausbildung und
Propagierung von Vorurteilen, Stereo-
typen und Mythen interessiert ist, von
großer Bedeutung gewesen wäre, ist
eine generelle Auseinandersetzung
mit Vorurteilen und Rassismus in der
(österreichischen) Gesellschaft: ein
Kapitel, in dem der Kontext, die Ge-
schichte, Funktion und Bedeutung von
nationen- und herkunftsbasierten Klas-
sifizierungen besprochen und auf die-
ser Grundlage die beispielhaft ausge-
wählten Aussagen gesellschaftlich ver-
ortet werden. Dabei hätte auch stärker
hervorgehoben werden können, wo-
rauf beispielsweise Rommelspacher
(2009) hinweist, dass diese Klassifika-
tionen dazu dienen, soziale Ungleich-
heiten zu legitimieren und den Zugang
zu sozialen, kulturellen und materiellen
Ressourcen hierarchisch zu ordnen,
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des „modernen“ Ideals der Chancen-
gleichheit.

Dies wäre nicht nur für die erwähnten
Fragen von Bedeutung gewesen, son-
dern hätte auch Themen und Problem-
stellungen aufgegriffen, die verschie-
dene AutorInnen im Buch selbst aufge-
worfen haben. So thematisieren Jörn
Keiner und Daniel Reiter im Abschluss
ihres Kapitels, dass die pedantische
Aufrechterhaltung der Klassifikation
als „MigrantIn“ auch von Personen, die
in Österreich geboren wurden, als Stig-
matisierung angesehen werden könne
und deswegen eigentlich keine Be-
rechtigung habe. Auch Walter Fuchs
und Arno Pilgram beenden ihren Arti-
kel zu Mythen rund um Kriminalität mit
dem Hinweis, dass eine Beschäftigung
mit den „ethnozentristischen und -se-
xistisichen Narrativen über Zuwande-
rung“ (S. 276f) analytisch und thema-
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tisch notwendig sei, besonders um My-
thenbildungen vorzubeugen. Ein ent-
sprechendes Kapitel hätte diese lose
verteilten und nur angeschnittenen
Themen aufgreifen und beispielsweise
auch Laura Wiesböcks Plädoyer für
den Begriff „Geflüchtete“ anstatt
„Flüchtlinge“, da letzterer Flucht als
Unabgeschlossenes sprachlich fixiert,
selbst, wenn die Geflüchteten schon
längst angekommen sind, vertiefen
und auch den Begriff der „Integration“
dem aktuellen Forschungsstand ange-
messen problematisieren können.

Auch der von Blumer (1958, S. 6) be-
schriebene zentrale Aspekt, dass es
bei der Produktion von Charakterisie-
rungen und Vorstellungen von als „an-
ders“ Klassifizierten um abstrakte Bil-
der gehe und nicht um die Gruppen
und Gruppenmitglieder selbst, hätte so
analytisch betont werden können. Was
besonders deswegen angeraten er-
scheint, da diese „Abstraktionen“ auch
in der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung aktiv gesetzt und darüber
mitgestaltet wird. Dies hätte auch ein,
wie ich finde, wichtiges und schönes
Argument weiter untermauert, dass
Max Haller in seinem eigenen Beitrag
aufwirft. Ein positiveres Bild von Migra-
tion und das Abbauen von Hürden
könnte etwas befördern, was in der Mi-
grationsforschung als „Zirkulationsmo-

bilität“ bezeichnet wird. Migration, die
nicht in den Ankunftsländern enden
muss, sondern weitere Mobilität er-
möglicht, ohne Angst haben zu müs-
sen, nicht mehr zurückkommen zu dür-
fen. Sylvia Hahns Schlusssatz fast dies
treffend zusammen: „Migrationen sind
sowohl der Kit, der die Menschen zu-
sammenbringt, aber gleichzeitig auch
oft (einstweilen noch) ein gesellschaft-
licher Prozess, der die Weltbevölke-
rung spaltet. Letzteres gilt es zu über-
winden“ (S. 51).

Andreas Schadauer

Anmerkung
1 Blumer (1958) 4.
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Peter Kreisky –
Aktivist und Wissenschaftler
Rezension von: Eva Brenner (Hrsg.),

Den Bruch wagen. Texte von und über
Peter Kreisky, Mandelbaum Verlag,

Wien 2019, 280 Seiten, broschiert, A 24;
ISBN 978-3-854-76598-1.

Vor neun Jahren starb Peter Kreisky,
allzu früh. Er war weniger als zwei Jah-
re jünger als ich, wir lernten uns auf ei-
nem der Sommerlager des „Verbandes
Sozialistischer Mittelschüler“ näher
kennen, wir stritten gemeinsam in der
Linken der Sozialistischen Studenten
um die Mehrheit im Verband, eine Viel-
zahl von Demonstrationen – gegen die
Schandurteile österreichischer Gerich-
te über Naziverbrecher, gegen faschis-
tische Diktaturen in Europa, gegen den
Krieg der USA in Indochina – führte
uns immer wieder zusammen.

Der Band enthält Aufsätze Peter
Kreiskys neben zahlreichen Erinnerun-
gen und Einschätzungen von Freun-
dInnen und WeggefährtInnen. In eini-
gen dieser Erinnerungen finden sich
Hinweise auf die schwierige und ambi-
valente Situation des Sohnes eines
übermächtigen Vaters. Peter Kreisky
hätte sich diesem Dilemma weitge-
hend entziehen können – beispielswei-
se durch die Rückkehr in das Land sei-
ner Geburt, sprach er doch gut Schwe-
disch. Aber er war mit Politik und Ge-
sellschaft in Österreich zu sehr verbun-
den, und so kam es, dass er in die Wirt-
schaftswissenschaftliche Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer eintrat, in der
wir mehrere Jahre gemeinsam tätig
waren.

Peter Kreisky war wohl einer der
wachsten und gebildetsten Menschen,

die ich kennengelernt habe. Vier seiner
Aufsätze sind in diesem Band versam-
melt, zwei behandeln die historische
Situation der Linken und ihre Gegen-
wart, einer ist der Entwicklung des
Wohlfahrtsstaats in Schweden und Ös-
terreich, einer den Problemen der Ge-
sundheitspolitik in unserer Gesell-
schaft gewidmet.

Sein Beitrag zu einer Systemanalyse
des Gesundheitssystems aus den
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts
ist nicht nur im historischen Aufriss,
sondern leider auch in der Diagnose
der damals herrschenden Probleme
von großer Aktualität. Ich habe die wie-
derholten Verhandlungen über die Fi-
nanzierung des Gesundheitssystems
in Österreich in schlechtester Erinne-
rung, denn mein Eindruck war, dass es
dabei vor allem um Machtfragen und in
geringem Ausmaß um das Wohl von
Gesunden und Kranken ging, wobei
die Länder als Spitalserhalter und die
Sozialversicherung nicht nur miteinan-
der, sondern auch mit den Vertretern
der Ärzteschaft stritten. Da dürfte sich
strukturell seit den 90er-Jahren bis
heute nichts geändert haben. So stellt
Peter Fleissner, einer der Autoren der
Systemanalyse in seinem Beitrag re-
signierend fest, dass in Sachen Ge-
sundheitsreform „Nichts Neues unter
der Sonne“ entstanden sei. Er meint:
„Peter Kreisky wäre überrascht, wie
wenige unserer gemeinsamen Vor-
schläge bis heute realisiert worden
sind.“

In jüngster Zeit ist jedoch eine we-
sentliche Veränderung durch die von
der Regierung Kurz-Strache organi-
sierte Machtübernahme der Unterneh-
mer in den Gremien der Sozialversi-
cherung vorgenommen worden. Be-
klagte Peter Kreisky noch, dass durch
eine Novelle zum ASVG den Unterneh-



mervertretern in wichtigen Fragen de
facto ein Vetorecht zugestanden wur-
de, so muss nun zur Kenntnis genom-
men werden, dass nicht mehr die Ver-
treter der Versicherten, sondern die
türkis-blau eingefärbten Funktionäre in
einer zentralisierten „Gesundheitskas-
se“ das Sagen haben. Dass die Versi-
cherten dies ohne größere Widerstän-
de hinnehmen, mag zum Teil daran lie-
gen, dass Einschränkung von Leistun-
gen und Privatisierung von Gesund-
heitszentren erst in Zukunft zu erwar-
ten sind, zum anderen Teil wohl auch
daran, dass das „Selbst“ vor dem Wort
Verwaltung nicht ausreichend gelebt
wurde.

Der Vergleich der Sozialstaaten
Schweden und Österreich entstand als
Beitrag zu einem Workshop, der 2003
in Stockholm stattfand. Der umfangrei-
che Aufsatz geht von einer Darstellung
der Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de in der Entwicklung von Gesellschaft
und Kultur beider Länder im europäi-
schen Kontext aus und behandelt aus-
führlich die Strategie und Tagespolitik
der jeweiligen sozialdemokratischen
Bewegungen. Kritisch vermerkt Peter
Kreisky die Staatsgläubigkeit beider
Parteien, wobei er jedoch betont, dass
skandinavische Gesellschaften stärker
als Österreich und Deutschland von ei-
ner Zivilgesellschaft und damit durch
Nonkonformismus und abweichende
Meinungen geprägt sind. Oliver Rath-
kolb, einer der Organisatoren des
Workshops, fasst in seinem Beitrag die
wichtigsten Thesen des Vergleichs der
Wohlfahrtsstaaten zusammen. Er
schließt seinen Aufsatz mit dem Be-
fund: „Zwischen den Zeilen werden die
strukturellen und ideologischen Grün-
de für den Niedergang der Sozialde-
mokratie in Europa immer wieder indi-
rekt deutlich gemacht, obwohl auch

Peter Kreisky die Entwicklung in die-
sem Ausmaß nicht erkannt hat oder
nicht erkennen wollte.“

Mit dem Verhältnis der Linkssozialis-
ten zu jenen, die nach dem Einmarsch
der Warschauer-Pakt-Truppen in der
Tschechoslowakei die Kommunisti-
sche Partei verlassen haben, beschäf-
tigt sich der Beitrag „Undogmatische
Linke zwischen ‚Tauwetter‘ und neuer
autoritärer Wende“. Schon vor 1968
war es in der Friedensbewegung und in
Aktionen internationaler Solidarität zur
Zusammenarbeit von linken Sozialis-
ten und „Eurokommunisten“ gekom-
men. Doch auf die großen Herausfor-
derungen – Peter Kreisky nennt Frau-
engleichstellung, Emanzipation von In-
dividuen und Gesellschaft sowie Öko-
logisierung und Nord-Süd-Solidarität –
konnten seiner Auffassung nach
„selbst linke Parteien und Strömungen
nicht adäquat reagieren“. Seiner
Schlussfolgerung, dass ein „emanzipa-
torisches, radikaldemokratisches, plu-
ralistisches, offenes und linkes Projekt
… leider noch immer überfällig (ist)“,
kann aus heutiger Sicht die Aktualität
kaum abgesprochen werden.

In seinem Beitrag „Linkssozialismus
und ‚Neue Linke‘“ entwirft Peter Kreis-
ky, von den Erfahrungen seiner eige-
nen Aktivitäten ausgehend, ein kriti-
sches Bild der Entwicklung der Linken
und ihrem Zusammenwirken mit Links-
liberalen und mit kritischen Geistern
aus dem katholischen und evangeli-
schen Lager. Ausführlich geht er auf
das Entstehen und Vergehen von Strö-
mungen im Umkreis der österreichi-
schen Linken ein, bis hin zu Querelen
zwischen verschiedenen Gruppen,
aber auch zu erfolgreichen Kooperatio-
nen, über ideologische Barrieren und
Parteigrenzen hinweg. Angesichts des
Vordringens neokonservativer und
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neoliberaler Kräfte auf internationaler
und nationaler Ebene ruft er aus: „Eine
parteiübergreifende Neue Linke ist nö-
tiger denn je!“

Die österreichische Sozialdemokra-
tie geht in den letzten Lebensjahren
Peter Kreiskys und nach seinem Tod
jedoch einen anderen Weg. Mit dem
Ruf nach „Geschlossenheit“ werden
kritische Kräfte innerhalb der Partei ge-
maßregelt, und das Angebot Bruno
Kreiskys, „ein Stück des Weges“ ge-
meinsam mit der Sozialdemokratie zu
gehen, wird lediglich als Lippenbe-
kenntnis beteuert. Die Einengung und
Erstarrung der einstmaligen Bewe-
gung führt dazu, dass viele die Partei
nicht mehr als ihre Heimstätte ansehen
können, dass sie immer hilfloser jenen
Gegenkräften gegenübersteht, die
Ökonomisierung und Monetarisierung
der Gesellschaft als Konzept anbieten.
Und dies mit Erfolg, auch nach dem
Schiffbruch, den jenes Konzept in der
Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt hat,
auch nach den gesellschaftlichen Ver-
werfungen, die eine immer ungleichere
Einkommens- und Vermögensvertei-
lung mit sich bringt.

Auf die „autoritäre Versuchung“, der
größere Teile der Gesellschaft zu erlie-
gen drohen, mit autoritären Maßnah-
men nach innen zu reagieren, das
macht die Vision Bruno Kreiskys von
der „Durchflutung der Gesellschaft mit
Demokratie“ wenig glaubwürdig, ist
keine Antwort auf die gegenwärtige
Durchflutung der Gesellschaft mit öko-
nomischem Zwang. Davor hat Peter
Kreisky recht hellsichtig in Aufsätzen
und Reden gewarnt.

Die hier besprochenen Aufsätze sind
nur ein kleiner Teil der Ergebnisse sei-
ner Arbeit. Vieles blieb unvollendet,
kenne ich doch noch aus der Zeit unse-
rer gemeinsamen Tätigkeit die Schwie-

rigkeit, ihm eine Ausarbeitung seiner
Gedanken zu entreißen. Nie war er mit
der jüngsten Fassung zufrieden, immer
wollte er noch eine inzwischen publi-
zierte Studie berücksichtigen, einen
vielleicht vernachlässigten Aspekt er-
gänzen. Allzu große, auch intellektuel-
le Bescheidenheit stand der Fixierung
seiner Gedanken im Weg.

Beiträge von FreundInnen und Weg-
gefährtInnen beleuchten viele Aspekte
der Persönlichkeit Peter Kreiskys, sei-
ne Interessen und Engagements. Irm-
traut Karlsson berichtet vom nachgera-
de selbstverständlichen Einsetzen für
die Frauenbewegung, für Friedenspoli-
tik. Ebenso selbstverständlich war für
ihn das lebhafte Interesse an Kunst
und Kultur, er stand in der Tradition der
Sozialdemokratie als Kulturbewegung
– einer Tradition, die viele schon erlo-
schen meinen.

Was auch in Erinnerungen an ihn zu-
tage kommt: So freundlich und friedlich
Peter Kreisky gegenüber seinen Ge-
sprächspartnern war, so angriffig, so
emotional, so unduldsam konnte er
werden, wenn er rassistischen, wenn
er faschistischen Haltungen begegne-
te. Hier sei lediglich auf seine Aktivitä-
ten rund um die Kandidatur Kurt Wald-
heims für die Präsidentschaft und sei-
ne Mitwirkung bei der Gründung des
Republikanischen Clubs hingewiesen.
Im Gedächtnis seiner FreundInnen
bleibt auch, dass er nicht einer jener
Aktivisten war, denen der Blick auf die
Gesellschaft den Blick auf ihren
Nächsten oft verstellt. Er half vielen,
die Not litten, konkret, manchmal über
das für ihn leistbare Maß hinaus.

Verwirrt hat mich lediglich der Titel
des Buches: „Den Bruch wagen“. Ich
schätze die Haltung Peter Kreiskys so
ein, wie sie Doron Rabinovici in seiner
Trauerrede dargestellt hat. Für ihn war
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Peter Kreisky „die Personifikation einer
österreichischen Art der Neuen Linken,
die gegen die alte Sozialdemokratie

zwar aufbegehrte, doch nie mit ihr
brach“.

Ferdinand Lacina
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Frankreich
im langen 20. Jahrhundert

Rezension von: Matthias Waechter,
Geschichte Frankreichs

im 20. Jahrhundert, C. H. Beck, Mün-
chen 2019, 608 Seiten, gebunden, A 34;

ISBN 978-3-406-73653-7.

Der aus Nordrhein-Westfalen stam-
mende Autor, der das europäische
Hochschulinstitut CIFE in Nizza leitet
und an der Universität Freiburg/Breis-
gau als Privatdozent lehrt, ist u. a. auf
die neuere Geschichte Frankreichs
und die deutsch-französischen Bezie-
hungen spezialisiert. 2007 erschien
von ihm „Der Mythos des Gaullismus.
Heldenkult, Geschichtspolitik und
Ideologie“, 2011 „Helmut Schmidt und
Valéry Giscard d’Estaing. Auf der Su-
che nach Stabilität in der Krise der 70er
Jahre“.

Um die europäische Geschichte des
20. Jahrhunderts zu verstehen, reicht
die nationalstaatliche Perspektive nicht
aus, denn wichtige historische Ent-
wicklungen und Strukturen waren nicht
national spezifische, sondern gesamt-
europäische Phänomene. Anderer-
seits waren die nationalstaatlichen Ent-
wicklungspfade sehr unterschiedlich
und die daraus erwachsenen Erfah-
rungsdifferenzen enorm. Die Reihe
„Europäische Geschichte im 20. Jahr-
hundert“ von C. H. Beck geht daher
den Weg, die Geschichten der europäi-
schen Staaten und Gesellschaften je
für sich zu erzählen, dies aber im Kon-
text der europäischen Entwicklungen
und der globalen Verflechtungen. „Auf
diese Weise … sollen die Nationalge-
schichten aus ihrer Selbstbezogenheit
gelöst werden, ohne die Eigendynamik

und die spezifischen Traditionen der
einzelnen Länder zu vernachlässigen“
(S. 8).

Die 3. Republik bis 1914

Das erste Kapitel befasst sich mit
den tiefgreifenden Veränderungspro-
zessen in der 3. Republik zwischen
1880 und 1914. Der Band bietet also
eine Geschichte des „langen 20. Jahr-
hunderts“. Die Zäsuren der Jahre
1914, 1940, 1962 und 1981 gliedern
die diachrone Darstellung von Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. In
jedem der fünf Kapitel wird ein Quer-
schnitt eingefügt. Weil dies in allen
Bänden der Reihe an etwa gleichen
Zeitpunkten erfolgt (um 1900, Mitte der
1920er, im Zweiten Weltkrieg, Mitte der
1960er und nach 1990), ist es möglich,
die Situation der jeweiligen Gesell-
schaft mit jenen anderer europäischer
Länder zu vergleichen.

Zu den wichtigsten Leitlinien von Wa-
echters Darlegung gehören erstens die
schwierige Nationsbildung in einer äu-
ßerst vielfältigen, ja gespaltenen Ge-
sellschaft vor 1914 und das sich immer
wieder neu und anders stellende Pro-
blem der Integration einer heterogenen
Gesellschaft. In dem bis 1914 von
Monarchien dominierten Europa erhob
das Frankreich der 3. Republik den An-
spruch, die politische Avantgarde zu
bilden. Doch die fortschrittliche politi-
sche Ordnung betraf eine Gesell-
schaft, die verspätet in die industrielle
Moderne eintrat, beschränkte sich die
Industrialisierung des Landes doch nur
auf wenige Regionen, in erster Linie
die Île-de-France und den Nordosten.
Zwischen dem Selbstverständnis der
republikanischen Eliten und der sozia-
len Realität – einer vor allem auf dem
Land unbeweglichen, auf sich selbst



bezogenen Gesellschaft – bestand so-
mit ein Spannungsverhältnis. Aus
eben diesem lässt sich die besondere
Rolle erklären, welche die republikani-
schen Eliten dem Staat zuwiesen: un-
verzichtbarer Motor des wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritts und ra-
tionaler Erzieher einer weithin zurück-
gebliebenen Gesellschaft.

Die Gründer der 1870 errichteten 3.
Republik sahen in der französischen
Nation eine Gemeinschaft von Bür-
gern, die sich der Devise der Revoluti-
on von 1789 „Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit“ verpflichtet fühlten und an
diesem gemeinsamen Projekt mitwirk-
ten. Die Nation sollte durch das imma-
terielle Band gemeinsamer Werte,
durch die französische Sprache als
Grundlage der gemeinsamen Zivilisati-
on und durch den Staat als Garant ei-
ner einheitlichen Verwaltung und der
Unteilbarkeit der Nation zusammenge-
halten werden. Dem Streben nach Ein-
heit stand allerdings stets eine große
Diversität, ein Charakteristikum der
französischen Gesellschaft bis heute,
gegenüber: im späten 19. Jahrhundert
eine Vielfalt von lokalen Identitäten, re-
gionalen Sprachen, soziokulturellen
Traditionen und Praktiken sowie –
selbstverständlich – sozialen Schich-
ten und Klassen.

Weitere wichtige Leitlinien der Ge-
samtdarstellung sind zweitens der Ko-
lonialismus und die Dekolonisierung,
drittens das zwiespältige Verhältnis zur
europäischen Integration. Viertens hat-
ten die Katastrophe von 1940 und die
Geschehnisse während des Zweiten
Weltkriegs eine zentrale Bedeutung für
die Geschichte nach 1945.

In politischer Hinsicht wurde das 19.
Jahrhundert geprägt durch den Konflikt
zwischen den Republikanern auf der
einen Seite, welche die Ideale der Re-

volution von 1789 umzusetzen ver-
suchten, und verschiedenen Strömun-
gen von Monarchisten auf der anderen
Seite, nämlich Bonapartisten, Befür-
wortern eines liberalen Königtums und
Legitimisten. Erst mit der Etablierung
der 3. Republik endete das bis dahin
kennzeichnende Oszillieren zwischen
monarchischen, republikanischen und
cäsaristischen politischen Regimen.
Tendenzen, die sich für das 20. Jahr-
hundert weithin prägend erweisen soll-
ten, entstanden bereits in den 1880er-
Jahren: die Verbreitung eines einheitli-
chen Nationalbewusstseins, die Kon-
solidierung der Republik und die kolo-
niale Expansion.

Die Stabilisierung der Republik nach
1875 beruhte allerdings auf einem
Kompromiss zwischen den Träger-
schichten des 2. Kaiserreichs, den sog.
„Notabeln“ (Adel, Großbürgertum), und
den neuen bürgerlichen Führungs-
schichten (Rechtsanwälte und Notare,
Geschäftsleute, Ingenieure, Ärzte, Pro-
fessoren, Lehrer, Journalisten). Der Ar-
beiterbewegung wurden nur geringe
Partizipationschancen eingeräumt.

Gravierende innere Gegensätze der
Arbeiterschaft behinderten die Entste-
hung des Klassenbewusstseins und
eine effektive Interessenvertretung.
Ideologische Fragmentierung, man-
gelnde Kooperation zwischen Gewerk-
schaften und Linksparteien sowie die
Uneinigkeit über den Weg zur Abschaf-
fung des Kapitalismus (Revolution
oder Evolution) waren drei besondere
Merkmale der französischen Arbeiter-
bewegung, die bis weit ins 20. Jahr-
hundert fortbestehen sollten.

In den 1880er-Jahren entstand ein
neuer, rechter, antiparlamentarischer
und autoritärer, seit der Dreyfus-Affäre
(1894-1906) auch antisemitischer Na-
tionalismus. Dieser bereitete den geis-
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tigen Boden für das Vichy-Regime. Um
die Jahrhundertwende bildeten sich
somit zwei gegensätzliche Auffassun-
gen von Frankreich heraus, die im 20.
Jahrhundert prägend bleiben sollten:
„auf der einen Seite ein inklusives Ver-
ständnis, das es als eine prinzipiell of-
fene Gemeinschaft verstand, die zu-
gleich ihren Bürgern eine gewisse An-
passung an die republikanischen Wer-
te – insbesondere den Laizismus – ab-
verlangte; auf der anderen Seite ein
exklusives Konzept, das – indem es
Frankreich als eine Stammesgemein-
schaft begriff – eine Vielzahl von Lan-
desbewohnern von vornherein aus-
schloss“ (S. 102).

Waechter fasst zusammen: „Auch
wenn die Republik ihre eigenen Ansprü-
che und Ziele nur zum Teil erfüllt hatte,
konnte sie auf beeindruckende Erfolge
zurückblicken: die Verbesserung der
Bildung und der Infrastruktur, eine
wachsende Wirtschaft, die Regelung
des Konfliktes zwischen Staat und Kir-
che, die Stabilisierung des parlamenta-
rischen Regierungssystems“ (S. 114).

Die Zwischenkriegszeit

Mit rd. 2 Mio. Todesopfern bezahlte
Frankreich im Ersten Weltkrieg einen
ungeheuren Blutzoll. Diese Opferzahl
wirkte sich in einer Gesellschaft mit
stagnierender Bevölkerung besonders
gravierend aus. Insofern als hohe Klas-
senschranken und viele geschlechts-
bezogene Segmentierungen abgebaut
wurden, bewirkte der „Große Krieg“ ei-
nen gewissen gesellschaftlichen Inte-
grationsschub. Dieser war allerdings
weniger ausgeprägt und nachhaltig als
in anderen westeuropäischen Län-
dern; so wurde den Frauen weiterhin
das Wahlrecht verweigert. Am Ende
des Krieges erlebte Frankreich keinen

politischen Umsturz, keine Revolution,
das etablierte politische System blieb
im Wesentlichen bestehen.

Die Gewerkschaftsbewegung ging
aus dem Krieg gestärkt hervor, ihre
Mitgliederzahl verdreifachte sich ge-
genüber 1913. Doch die Spaltung der
Arbeiterbewegung als Folge der Okto-
berrevolution in Russland verhinderte
einen nachhaltigen Aufschwung der
Arbeiterbewegung. Ende 1920 spalte-
te sich die SFIO, und die kommunisti-
sche Mehrheit trat unter dem Parteina-
men SFIC (ab 1921 PCF) der Kommu-
nistischen Internationale bei, womit sie
dem Diktat Moskaus unterlag. Wenig
später traten die kommunistischen Ge-
werkschafter aus der CGT aus und
gründeten einen eigenen Dachver-
band, die CGTU. Mit der Spaltung der
Arbeiterbewegung verschärften sich
die gesamtgesellschaftlichen Gegen-
sätze, vertieften sich die Frontstellun-
gen zwischen Klassen und Milieus.

Der wirtschaftliche Strukturwandel
verlief auch in der Zwischenkriegszeit
eher langsam. Der Anteil der Erwerbs-
tätigen in der Landwirtschaft fiel nur
moderat, nämlich von 43% 1906 auf
36% 1931. Anfang der 30er-Jahre bil-
dete die Sachgüterproduktion erstmals
den in Bezug auf den Erwerbstätigen-
anteil größten der drei Sektoren. Im-
merhin entwickelte sich die Großindus-
trie in den 20er-Jahren dynamisch und
erzielte beeindruckende Exporterfolge,
unterstützt auch durch die Schwäche
des Franc.

Frankreich schlug den Weg zu einem
organisierten Kapitalismus ein: Ab
1926 waren unternehmerische Ab-
sprachen, welche der „Stabilisierung
der Märkte“ und der Behauptung ge-
genüber ausländischer Konkurrenz
dienten, gesetzlich gestattet. Die Rolle
des Staates in der Wirtschaft nahm zu,
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v. a. durch sein Engagement beim Wie-
deraufbau der Infrastruktur in den
Kriegszonen und durch staatliche Be-
teiligungen an sog. „Gemischten Ge-
sellschaften“, bspw. im Bergbau und
im Energiewesen.

Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jah-
re wirkte sich in Frankreich erst spät
aus, war weniger tief als bspw. in Ös-
terreich oder Deutschland (insbeson-
dere in Bezug auf die Beschäftigung),
währte aber lang. Der Einbruch der Ex-
portwirtschaft vertiefte sich drastisch,
nachdem 1931 Großbritannien und in
der Folge weitere Länder, v. a. Belgien
1935, vom Goldstandard abgegangen
waren. Während Deutschland und
Großbritannien 1932 den Tiefpunkt der
Depression durchschritten, verharrte
Frankreich noch mehrere Jahre darin:
1938 erreichte das reale BIP nur 96%
des Werts von 1929. Ausschlagge-
bend dafür war in erster Linie die Wirt-
schaftspolitik der Regierungen, die al-
lesamt einen deflationären Austeritäts-
kurs, konkret die Bewahrung des Gold-
standards und ausgeglichene Staats-
haushalte, verfolgten. Zur Schwäche
der Binnennachfrage trugen auch die
stagnierende Bevölkerung und die Aut-
arkie erheblicher Teile der Landbevöl-
kerung bei. Die Arbeitslosenrate blieb
relativ niedrig (zwischen 5 und 10%),
u. a. weil vielen ausländischen Arbeits-
kräften die Aufenthaltserlaubnis nicht
verlängert wurde.

In der Wirtschaftskrise verstärkten
sich die Politisierung und die Polarisie-
rung der Gesellschaft, zwischen einer
erstarkten sozialistischen Linken und
einer gespaltenen Rechten, an deren
äußerstem Flügel sich zahlreiche anti-
parlamentarische Organisationen so-
wie paramilitärische Verbände („Li-
gen“) tummelten.

Ermöglicht durch den Kurswechsel

Stalins gegenüber sozialistischen Par-
teien errichteten die drei Linksparteien,
die beiden großen Gewerkschaftskon-
föderationen und zahlreiche zivilgesell-
schaftliche Vereine im Jänner 1936
eine gemeinsame Wahlplattform, die
„Volksfront“. Die seit 1920 getrennten
Gewerkschaftsdachverbände fanden
sich im März 1936 zu einer wiederver-
einten CGT zusammen. Bei der Parla-
mentswahl im Mai 1936 errang die
Volksfront einen knappen Sieg über
die „Nationale Front“ der Rechten. So-
zialisten und Radikale bildeten eine
Regierung unter Léon Blum, die von
dem PCF unterstützt wurde.

Die Linksregierung erhöhte die öf-
fentlichen Investitionen, v. a. im Infra-
strukturbereich, um die Konjunktur an-
zukurbeln. Sozialisierungsmaßnahmen
unterblieben, um die Wähler der Radi-
kalen Partei nicht zu verschrecken. Im-
merhin wurde die Nationalbank der
Kontrolle durch die Reichsten der Rei-
chen entrissen.

Die Mobilisierung der Arbeiterschaft
erreichte ungekannte Ausmaße. Eine
gewaltige Streikwelle erfasste den pri-
vaten Wirtschaftssektor, und die Ge-
werkschaften erhielten starken Zulauf.
Anfang Juni 1936 traf Ministerpräsi-
dent Blum mit Vertretern des Arbeitge-
berdachverbands CGPF und der CGT
zusammen und handelte mit diesen
eine Beendigung der Streiks und eine
generelle Lohnerhöhung aus. Das sog.
Matignon-Abkommen beinhaltete fer-
ner die Senkung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit auf 40 Stunden und
die Einführung eines zweiwöchigen be-
zahlten Urlaubs auf Gesetzesweg.
Weiters sah die Vereinbarung eine völ-
lige Neuordnung der Arbeitsbeziehun-
gen vor: Kollektivverträge auf Bran-
chenebene, die Einrichtung von Beleg-
schaftsdelegierten in Unternehmen mit
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dem Recht auf den Abschluss von Be-
triebsvereinbarungen, usw. Das drei-
seitige Abkommen stellte mithin den
Versuch dar, die widerstrebenden Ar-
beitgeber zur Mitwirkung an einem
neokorporatistischen Arbeitsbezie-
hungssystem zu verpflichten.1

Doch die Euphorie auf der Linken
währte nicht lange. Die Absicht der Re-
gierung, den Wechselkurs des Franc
zu behaupten, erwies sich als schwe-
rer Fehler, schränkte er doch den wirt-
schaftspolitischen Spielraum erheblich
ein – insbesondere angesichts des in-
ternationalen Abwertungswettlaufs. Im
September 1936 war die Regierung
zur Abwertung gezwungen. Die folgen-
de importierte Inflation entwertete die
Löhne der Arbeiter und die Einkommen
der kleinen Gewerbetreibenden, und
die Vermögenden verbrachten ihr Fi-
nanzkapital ins Ausland. Erst nach drei
Abwertungen setzte 1938 eine mode-
rate wirtschaftliche Erholung ein. Im
April 1938 endete das politisch-soziale
Experiment der Volksfront, gescheitert
an den inneren Widersprüchen der Lin-
ken, am Widerstand der Rechten und
der Unternehmerschaft und an der sich
zuspitzenden internationalen Lage.
Die meisten der Reformen wurden von
den folgenden Rechtsregierungen
rasch wieder aufgehoben.

„Das Verdienst der Volksfront war
zweifellos, eine Übernahme der Macht
durch Rechtsextreme und Faschisten
verhindert zu haben“, schreibt Wolf-
gang Schmale (2000, S. 265). Waech-
ter wiederum streicht die historische
Bedeutung der Volksfront als umfas-
sendes gesellschaftliches Reformpro-
jekt heraus: „Bis heute bleibt sie ein
Modell der politischen Mobilisierung
und des kollektiven Elans, der die Ar-
beiterschaft ein Stück mehr in die Re-
publik integrierte“ (S. 210).

Die Nachkriegszeit

Im 3. Abschnitt befasst sich Waechter
erstens mit Frankreich im Zweiten Welt-
krieg: dem militärischen, politischen
und gesellschaftlichen Zusammen-
bruch im Sommer 1940, der Vichy-Re-
gierung, mit Kollaboration, Widerstand,
Bürgerkrieg und Befreiung. Der Autor
betont, dass der Waffenstillstand vom
22.6.1940 ein Ereignis sei, dessen Be-
deutung bis in die Gegenwart reiche:
„Die Neuordnung nach der Befreiung,
Frankreichs Option für die europäische
Einigung, die Dekolonisierung, der Re-
gimewechsel 1958 – alle diese grund-
legenden Entwicklungen sind ohne
den Hintergrund des Juni 1940 nicht
verstehbar“ (S. 225). Mit Pétain verab-
schiedete sich ein Teil der Franzosen
von den Werten des Westens, die
Frankreich wesentlich mitgestaltet hat-
te. Das Vichy-Regime2 bildete eine An-
tithese zur republikanischen Tradition.

Zweites Thema sind die politische
Neuordnung nach dem Krieg, die in der
Einführung des Frauenwahlrechts
1944 und der Verfassung von 1946
gipfelte, sowie die innere Politik der 4.
Republik (1946-1958), die im Zeichen
der sozialen Re-Integration, des Wie-
deraufbaus und im Schatten des Kal-
ten Kriegs stand. Im Gegensatz zu den
Vorstellungen de Gaulles etablierte die
Verfassung ein parlamentarisches Re-
gierungssystem.

Mit der gaullistischen MRP (ab 1947
RPF), der SFIO und dem PCF domi-
nierten drei Parteien, welche – mit frei-
lich erheblich unterschiedlichen Kon-
zepten – „für eine entscheidende ge-
sellschaftliche Umgestaltung im Geiste
der sozialen Gerechtigkeit, die Abkehr
vom liberalen Kapitalismus und eine
Stärkung der Staatstätigkeit eintraten“
(S. 291).
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„Mit der Befreiung kam es zum
Durchbruch eines neuen Gesell-
schaftsmodells, das dem Staat eine
zuvor nie gekannte Gestaltungsmacht
in den sozioökonomischen Beziehun-
gen einräumte, die Bürger gegen Le-
bensrisiken absicherte und den Grund-
stein für Jahrzehnte des wirtschaftli-
chen Wachstums und der Modernisie-
rung legte“ (S. 303). Konkrete Schritte
bildeten die Verstaatlichung des Ener-
giewesens, des Finanzsektors, des
Kohlebergbaus und der größten Auto-
firma Renault (1944-1946); der weitere
Ausbau des modernen Wohlfahrts-
staats mit der Einrichtung der „Securité
sociale“ 1945, der einheitlichen Kran-
ken-, Pensions- und Arbeitslosenversi-
cherung für alle ArbeiterInnen und An-
gestellten, selbstverwaltet durch die
Sozialpartner; die Einführung der indi-
kativen Wirtschaftsplanung mit der
Gründung des „Commissariat général
du Plan“ 1946.3

Auf Geheiß Stalins stand der PCF ab
1947 in Fundamentalopposition zur
4. Republik. Der Kalte Krieg spaltete
also das politische Frankreich in zwei
Lager, mit RPF und PCF als Hauptex-
ponenten der ideologisch-politischen
Konfrontation. Auch in der Gewerk-
schaftsbewegung schlug sich dies nie-
der: 1947 trennte sich eine Minderheit
von der kommunistisch dominierten
CGT und gründete die parteiunabhän-
gige Gewerkschaftskonföderation FO.

Das dritte Thema ist die Entschei-
dung über die Rolle Frankreichs in Eu-
ropa und der Welt. Zwei unterschiedli-
che Strategien standen einander ge-
genüber: Die Erste zielte auf die Wie-
derherstellung vergangener Größe,
also einen Großmachtstatus, der
Frankreich mit einem bedeutenden, ei-
genständigen Handlungsspielraum
ausstatten sollte. Die zweite Strategie

nahm die reduzierte Machtstellung
Frankreichs zur Kenntnis und sah eine
neue und vertiefte Zusammenarbeit
zwischen den (west-)europäischen
Ländern vor, strebte letzten Endes su-
pranationale europäische Institutionen
in zentralen Politikfeldern an. Die erste
Strategie verfolgte Charles de Gaulle,
die zweite entwickelte Jean Monnet,
der Initiator der EGKS (Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
1950). Das Spannungsverhältnis zwi-
schen diesen beiden außenpolitischen
Strategien dauert bis in die Gegenwart
an. Im Großen und Ganzen obsiegte
das Monnet’sche Konzept: Frankreich
gehörte zu jenen Ländern, die 1957 mit
den Römischen Verträgen die EWG
gründeten.

Das Ende des Weltkriegs bedeutete
für Frankreich nicht Frieden, denn 1945
begannen Kolonialkriege (Indochina
1945-1954, Algerien 1954-1962), die
noch achtzehn Jahre währen sollten.
Das blutige Ende des französischen
Kolonialismus bildet den vierten
Schwerpunkt des 3. Abschnitts.

Les Trente Glorieuses

Im 4. Abschnitt beschäftigt sich Wa-
echter mit Frankreich in der goldenen
Ära des fordistischen Kapitalismus.
1979 veröffentlichte der durch seine
Dreisektorenhypothese berühmt ge-
wordene Ökonom Jean Fourastié ein
Buch über die „glorreichen“ Nach-
kriegsjahrzehnte, die geprägt waren
von einem historisch unvergleichlichen
Wirtschaftswachstum und einer tief-
greifenden sozioökonomischen Trans-
formation unter der Wirtschaftsord-
nung des fordistischen Kapitalismus
sowie der beginnenden wirtschaftli-
chen Integration Westeuropas. Zwi-
schen 1960 bis 1968 verzeichnete
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Frankreich ein durchschnittliches rea-
les Wirtschaftswachstum von 5,4%
und zwischen 1968 und 1973 von
5,5%.4 Das Land wandelte sich zu ei-
ner modernen Industrie-, Dienstlei-
stungs- und Konsumgesellschaft. Der
Anteil der Erwerbstätigen in der Land-
wirtschaft halbierte sich zwischen 1960
und 1974 von 22,5% auf 10,6%.5 Der
betreffende Anteil der Sachgüterpro-
duktion erreichte in der Hochkonjunk-
tur Anfang der 1970er-Jahre seinen
höchsten Wert (1974 39,4%). Mitte der
70er absorbierte der Dienstleistungs-
sektor bereits die Hälfte der Erwerbstä-
tigen (1974 49,9%).

Die Algerienfrage spaltete das Land
und brachte 1958 die 4. Republik zu
Fall.6 De Gaulle initiierte ein Referen-
dum über eine neue Verfassung, wel-
ches im September 1958 stattfand und
eine überwältigende Mehrheit für ein
semi-präsidentielles Regierungssys-
tem ergab. Die Verfassung der 5. Re-
publik stellte einen klaren Bruch mit je-
nen der 3. und 4. dar. Im Zentrum des
neuen politischen Systems stand nicht
mehr wie seit 1875 das Parlament,
sondern der Präsident der Republik.
Dieser erhielt nun sogar das Recht, die
Nationalversammlung aufzulösen und
Neuwahlen auszurufen, was der re-
publikanischen Tradition fundamental
widersprach.

Im letzten Abschnitt beschreibt und
analysiert Waechter die Entwicklung
Frankreichs zwischen der Regierungs-
übernahme durch Mitterand und dem
Inkrafttreten der dritten Stufe der Euro-
päischen Währungsunion.

Die Lektüre des Bandes ist pures
Vergnügen, denn Waechter schreibt
flüssig, klar und pointiert. Im Zentrum
seiner einführenden Darstellung ste-
hen die politischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen und Strukturen.

Allen, die an der politischen und sozia-
len Gegenwart und Geschichte Frank-
reichs interessiert sind, ist das Buch
sehr zu empfehlen. Wer etwa in Erfah-
rung bringen möchte, ob die Konflikte
zwischen Zentrum und Peripherie, die
in jüngster Zeit in den Gelbwestenpro-
testen zum Ausdruck gekommen sind,
ein neues Phänomen darstellen oder
ein im zurückliegenden Jahrhundert in
unterschiedlicher Form und Substanz
häufig aufgetretenes, wird ebenso Ant-
worten oder Teilantworten finden wie
diejenigen, die wissen möchten, wieso
die französischen Gewerkschaften
eine vergleichsweise ausgeprägte
Streikneigung haben.

Michael Mesch

Anmerkungen
1 Vgl. Crouch (1993) 161.
2 Siehe dazu Loth (1992) Kap. 8, S. 115ff.
3 Zur indikativen Wirtschaftsplanung sie-

he Lauber (1987), Mesch (1987).
4 OECD (1989) 44, Tab. 3.1.
5 Ebendort 36, Tab. 2.9.
6 Vgl. Kershaw (2018) 108ff.
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